Es handelt sich bei dem nachfolgenden Text der TA Luft 2002 um die Internetfassung des
BMU. Der amtliche Text ist im Gemeinsamen Ministerialblatt vom 30. Juli 2002 (GMBI.
2002, Heft 25 — 29, S. 511 — 605) verdffentlicht worden und kann iiber die Carl Heymanns
Verlag KG, Luxemburger Strafie 449, 50939 Koln (Tel.: 0221/943730) oder den Buchhandel
bezogen werden.
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Anwendungsbereich

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der
Vorsorge gegen schiddliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um

ein hohes Schutzniveau fiir die Umwelt insgesamt zu erreichen.

Die Vorschriften dieser Technischen Anleitung sind zu beachten bei der

a)  Priifung der Antrage auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum
Betrieb einer neuen Anlage (§ 6 Abs. 1 BImSchG) sowie zur Anderung der
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer bestehenden Anlage (§ 16
Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4 BImSchQG),

b)  Priifung der Antrage auf Erteilung einer Teilgenehmigung, eines Vorbescheids
oder der Zulassung des vorzeitigen Beginns (§§ 8, 8a und 9 BImSchG),

c) Prifung der Genehmigungsbediirftigkeit einer Anderung (§ 15 Abs. 2
BImSchG),

d)  Entscheidung liber nachtrigliche Anordnungen (§ 17 BImSchG) und

e)  Entscheidung zu Anordnungen iiber die Ermittlung von Art und Ausmal} der
von einer Anlage ausgehenden Emissionen sowie der Immissionen im Einwir-

kungsbereich der Anlage (§ 26, auch in Verbindung mit § 28 BImSchQG).

Der Schutz vor schéddlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen wird
in dieser Verwaltungsvorschrift nicht geregelt; dagegen wird die Vorsorge gegen
schddliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsemissionen in dieser Verwaltungs-

vorschrift geregelt.

Die Anforderungen der Nummern 5.1 bis 5.4 gelten nicht fiir genehmigungsbediirf-
tige Anlagen, soweit in Rechtsverordnungen der Bundesregierung Anforderungen zur
Vorsorge und zur Ermittlung von Emissionen an luftverunreinigenden Stoffen getrof-

fen werden.

Soweit im Hinblick auf die Pflichten der Betreiber von nicht genehmigungsbediirfti-
gen Anlagen nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG zu beurteilen ist, ob schddliche

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen vorliegen, sollen die in Nummer 4
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festgelegten Grundsitze zur Ermittlung und MaBstibe zur Beurteilung von schadli-
chen Umwelteinwirkungen herangezogen werden. Die Ermittlung von Immissions-
kenngréen nach Nummer 4.6 unterbleibt, soweit eine Priifung im Einzelfall ergibt,
dass der damit verbundene Aufwand unverhiltnismiBig wére. Tragen nicht genehmi-
gungsbediirftige Anlagen zum Entstehen schéddlicher Umwelteinwirkungen in rele-
vanter Weise bei, ist zu priifen, ob die nach dem Stand der Technik gegebenen Mog-
lichkeiten zu ihrer Vermeidung ausgeschopft sind. Nach dem Stand der Technik un-
vermeidbare schddliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmal} zu beschran-
ken. Soweit zur Erflillung der Pflichten nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG An-
forderungen fiir nicht genehmigungsbediirftige Anlagen festgelegt werden konnen,
konnen auch die in Nummer 5 fiir genechmigungsbediirftige Anlagen festgelegten
Vorsorgeanforderungen als Erkenntnisquelle herangezogen werden. Luftreinhalte-

pléne sind bei Anordnungen nach §§ 24 und 25 BImSchG zu beachten.
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2.1

2.2

—9

Begriffsbestimmungen und Einheiten im Messwesen

Immissionen

Immissionen im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind auf Menschen, Tiere,
Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphére oder Kultur— und Sachgiiter ein-

wirkende Luftverunreinigungen.

Immissionen werden wie folgt angegeben:

a)  Massenkonzentration als Masse der luftverunreinigenden Stoffe bezogen auf
das Volumen der verunreinigten Luft; bei gasformigen Stoffen ist die Massen-
konzentration auf 293,15 K und 101,3 kPa zu beziehen.

b)  Deposition als zeitbezogene Flachenbedeckung durch die Masse der luftverun-

reinigenden Stoffe.

Immissionskenngrofien, Beurteilungspunkte, Aufpunkte

ImmissionskenngroBen kennzeichnen die Hohe der Vorbelastung, der Zusatzbe-
lastung oder der Gesamtbelastung fiir den jeweiligen luftverunreinigenden Stoff. Die
KenngroBe fiir die Vorbelastung ist die vorhandene Belastung durch einen Schad-
stoff. Die Kenngrof3e flir die Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der durch das
beantragte Vorhaben voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsdchlich (bei
bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird. Die Kenngrof3e fiir die Gesamtbelastung
ist bei geplanten Anlagen aus den KenngroBen fiir die Vorbelastung und die Zusatz-
belastung zu bilden; bei bestehenden Anlagen entspricht sie der vorhandenen Be-

lastung.

Beurteilungspunkte sind diejenigen Punkte in der Umgebung der Anlage, fiir die die
Immissionskenngrofen fiir die Gesamtbelastung ermittelt werden. Aufpunkte sind
diejenigen Punkte in der Umgebung der Anlage, fiir die eine rechnerische Ermittlung

der Zusatzbelastung (Immissionsprognose) vorgenommen wird.

../ 10
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Immissionswerte

Der Immissions—Jahreswert ist der Konzentrations— oder Depositionswert eines Stof-

fes gemittelt tiber ein Jahr.

Der Immissions—Tageswert ist der Konzentrationswert eines Stoffes gemittelt iiber
einen Kalendertag mit der zugehorigen zuldssigen Uberschreitungshiufigkeit (Anzahl

der Tage) wihrend eines Jahres.

Der Immissions—Stundenwert ist der Konzentrationswert eines Stoffes gemittelt {iber
eine volle Stunde (z.B. 8.00 bis 9.00 Uhr) mit der zugehdrigen zuldssigen Uber-

schreitungshédufigkeit (Anzahl der Stunden) wéhrend eines Jahres.

Abgasvolumen und Abgasvolumenstrom

Abgase im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind die Trigergase mit den festen,

fliissigen oder gasféormigen Emissionen.

Angaben des Abgasvolumens und des Abgasvolumenstroms sind in dieser Verwal-
tungsvorschrift auf den Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuch-
tegehaltes an Wasserdampf bezogen, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes ange-

geben wird.

Emissionen

Emissionen im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind die von einer Anlage ausge-

henden Luftverunreinigungen.

Emissionen werden wie folgt angegeben:
a) Masse der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen bezogen auf das Volumen
(Massenkonzentration)
aa) von Abgas im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des
Feuchtegehaltes an Wasserdampf,

11
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b)

d)
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bb) von Abgas (f) im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) vor Abzug des
Feuchtegehaltes an Wasserdampf;,

Masse der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen bezogen auf die Zeit als Mas-

senstrom (Emissionsmassenstrom);

der Massenstrom ist die widhrend einer Betriebsstunde bei bestimmungsge-

miBem Betrieb einer Anlage unter den fiir die Luftreinhaltung ungiinstigsten

Betriebsbedingungen auftretende Emission der gesamten Anlage;

Anzahl der emittierten Fasern bezogen auf das Volumen (Faserstaubkonzentra-

tion) von Abgas im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des

Feuchtegehaltes an Wasserdampf;,

Verhiltnis der Masse der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen zu der Masse der

erzeugten oder verarbeiteten Produkte oder zur Tierplatzzahl (Emissionsfak-

tor);

in das Massenverhéltnis geht die wihrend eines Tages bei bestimmungsge-

maflem Betrieb einer Anlage unter den fiir die Luftreinhaltung ungiinstigsten

Betriebsbedingungen auftretende Emission der gesamten Anlage ein;

Anzahl der Geruchseinheiten der emittierten Geruchsstoffe bezogen auf das

Volumen (Geruchsstoffkonzentration) von Abgas bei 293,15 K und 101,3 kPa

vor Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf;

die Geruchsstoffkonzentration ist das olfaktometrisch gemessene Verhéltnis

der Volumenstrome bei Verdiinnung einer Abgasprobe mit Neutralluft bis zur

Geruchschwelle, angegeben als Vielfaches der Geruchsschwelle.

Emissionsgrad und Emissionsminderungsgrad

Emissionsgrad ist das Verhéltnis der im Abgas emittierten Masse eines luftverunrei-

nigenden Stoffes zu der mit den Brenn— oder Einsatzstoffen zugefiihrten Masse; er

wird angegeben als Vomhundertsatz.

Emissionsminderungsgrad ist das Verhiltnis der im Abgas emittierten Masse eines

luftverunreinigenden Stoffes zu seiner zugefiihrten Masse im Rohgas; er wird ange-

geben als Vomhundertsatz. Der Geruchsminderungsgrad ist ein Emissionsminde-

rungsgrad.
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Emissionswerte und Emissionsbegrenzungen

Emissionswerte sind Grundlagen fiir Emissionsbegrenzungen.

Emissionsbegrenzungen sind die im Genehmigungsbescheid oder in einer nachtrigli-

chen Anordnung festzulegenden

a)

zuldssigen Faserstaub—, Geruchsstoff— oder Massenkonzentrationen von Luft-

verunreinigungen im Abgas mit der MaB3gabe, dass

aa) samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Konzentration und

bb) sdmtliche Halbstundenmittelwerte das 2fache der festgelegten Konzentra-
tion

nicht Giberschreiten,

zuldssigen Massenstrome, bezogen auf eine Betriebsstunde,

zuldssigen Massenverhiltnisse, bezogen auf einen Tag (Tagesmittelwerte),

zuldssigen Emissionsgrade, bezogen auf einen Tag (Tagesmittelwerte),

zuldssigen Emissionsminderungsgrade, bezogen auf einen Tag (Tagesmittel-

werte) oder

sonstigen Anforderungen zur Vorsorge gegen schddliche Umwelteinwirkungen

durch Luftverunreinigungen.

Einheiten und Abkiirzungen

pum

mm

Mikrometer: I um =0,001 mm
Millimeter: I mm =0,001 m
Meter: Im =0,001 km
Kilometer

Quadratmeter

Hektar: 1ha =10000m’
Liter: 11 =0,001m’
Kubikmeter

Nanogramm: Ing =0,001 pg
Mikrogramm: lug =0,001 mg
Milligramm: Img =0,001g
Gramm: lg =0,001kg
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1kg =0,001 Mg (t)

Megagramm (entspricht t : Tonne)

1 Pa =0,01 mbar (Millibar)
1 kPa =1 000 Pa
1 MPa =1 000 000 Pa

1 kWh =3 600 kJ

GroBvieheinheit (1 GroBvieheinheit entsprechen 500 kg Tierlebendmasse)

kg Kilogramm:

Mg

S Sekunde

h Stunde

d Tag (Kalendertag)
a Jahr

°C Grad Celsius

K Kelvin

Pa Pascal:

kPa Kilopascal:

MPa  Megapascal:

kJ Kilojoule

kWh  Kilowattstunde:
MW  Megawatt

GE Geruchseinheit
GE/m’ Geruchsstoffkonzentration
GV

Rundung

Soweit Zahlenwerte zur Beurteilung von Immissionen oder Emissionen (z.B. Immis-

sionswerte, Zusatzbelastungswerte, Irrelevanzwerte, Emissionswerte) zu iiberpriifen

sind, sind die entsprechenden Mess— und Rechengro3en mit einer Dezimalstelle mehr

als der Zahlenwert zur Beurteilung zu ermitteln. Das Endergebnis ist in der letzten

Dezimalstelle nach Nummer 4.5.1 der DIN 1333 (Ausgabe Februar 1992) zu runden

sowie in der gleichen Einheit und mit der gleichen Stellenzahl wie der Zahlenwert

anzugeben.

Altanlagen

Altanlagen (bestehende Anlagen) im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind

1. Anlagen, fiir die am 1. Oktober 2002

a)

eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16

BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG
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erteilt ist und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nm. 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind,

b) eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt ist, soweit darin Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nrn. 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind,

Anlagen, die nach § 67 Abs. 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder

nach § 67a Abs. I BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes—Immissions-

schutzgesetzes nach § 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren.
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Rechtliche Grundsiitze fiir Genehmigung, Vorbescheid und Zulassung des vor-

zeitigen Beginns

Priifung der Antrige auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und

zum Betrieb neuer Anlagen

Eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer genehmigungsbediirftigen

Anlage ist nach § 6 Abs.1 Nr.1 in Verbindung mit § 5 Abs.1 Nrn.1 und 2

BImSchG nur zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die Anlage so errichtet und

betrieben wird, dass

a)  die von der Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen keine schédlichen Um-
welteinwirkungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorrufen
konnen und

b)  Vorsorge gegen schddliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen

dieser Anlage getroffen ist.

Fiir die Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen gelten Nummern 4 und 5 dieser

Verwaltungsvorschrift.

Priifung der Antrige auf Erteilung einer Teilgenehmigung (§ 8 BImSchG) oder
eines Vorbescheids (§ 9 BImSchG)

Soweit sich die Priifung auf den Gegenstand einer Teilgenehmigung oder im Vorbe-
scheidsverfahren auf das Vorliegen bestimmter Genehmigungsvoraussetzungen be-

zieht, ist Nummer 3.1 anzuwenden.

Bei einem Standortvorbescheid ist nach Nummer 3.1 zu priifen, ob an dem angege-
benen Standort Griinde der Luftreinhaltung der Errichtung und dem Betrieb einer

Anlage der vorgesehenen Art entgegenstehen.

Bei der durch §§ 8 und 9 BImSchG weiter geforderten Beurteilung der gesamten
Anlage ist die Priifung darauf zu beschrinken, ob dem Vorhaben aus Griinden der
Luftreinhaltung uniiberwindliche Hindernisse entgegenstehen. Zur Beurteilung der

grundsétzlichen Genehmigungsfihigkeit geniigt die Feststellung, dass den Anforde-
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rungen nach Nummer 3.1 durch technische oder betriebliche Maflnahmen Rechnung
getragen werden kann; durch derartige Maflnahmen darf die Art des Vorhabens je-

doch nicht verandert werden.

Priifung der Antrige auf Zulassung des vorzeitigen Beginns (§ 8a BImSchG)

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns der Errichtung einer Anlage setzt die Fest-
stellung voraus, dass mit einer Entscheidung zu Gunsten des Antragstellers zu rech-

nen ist. Dabei ist die Einhaltung der Nummern 4 und 5 summarisch zu tiberpriifen.

Eine positive Feststellung kann auch dann getroffen werden, wenn den Anforderun-
gen zur Luftreinhaltung nur bei Beachtung noch festzulegender Auflagen entspro-
chen werden kann; es muss dann aber ausgeschlossen sein, dass sich die Auflagen
auf die nach § 8a BImSchG zugelassenen Errichtungsarbeiten in einem solchen Mafle

auswirken konnen, dass deren Durchfiihrung in Frage gestellt wird.

Priifung der Genehmigungsbediirftigkeit einer Anderung (§15 Abs.2
BImSchG)

Wird die beabsichtigte Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs ei-
ner genehmigungsbediirftigen Anlage angezeigt, ist zu priifen, ob die Anderung einer
Genehmigung bedarf. Das ist der Fall, wenn durch die Anderung nachteilige Auswir-
kungen auf die Schutzgiiter des § 1 BImSchG hervorgerufen werden konnen, die fiir
die Priifung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein konnen, es sei denn, die
nachteiligen Auswirkungen sind offensichtlich gering und die Erfiillung der sich aus
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen ist sichergestellt (§ 16 Abs. 1
BImSchQG).

Bei der Priifung, ob durch angezeigte Anderungen nachteilige Auswirkungen fiir die
Luftreinhaltung hervorgerufen werden kdnnen, ist Nummer 3.1 nicht anwendbar. Bei
dieser Priifung kommt es ndmlich nicht darauf an, ob die Genehmigungsvoraus-
setzungen eingehalten worden sind; das ist erst Gegenstand eines eventuellen Ge-

nehmigungsverfahrens.
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Zusiatzliche Luftverunreinigungen erfordern — auller in den Fillen des § 16 Abs. 1

Satz 2 BImSchG — eine Anderungsgenehmigung.

Priifung der Antriige auf Erteilung einer Anderungsgenehmigung

Begriff der Anderung

Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der
Beschaffenheit oder des Betriebes einer genehmigungsbediirftigen Anlage der Ge-
nehmigung. Als Anderung ist dabei nur eine Abweichung von dem genehmigten Zu-
stand, nicht eine weitergehende Ausnutzung der vorliegenden Genehmigung anzuse-

hen.

Angeordnete Anderung

Eine wesentliche Anderung bedarf nicht der Genehmigung, wenn sie der Erfiillung
einer nachtrdglichen Anordnung nach § 17 BImSchG dient, die abschlieBend be-
stimmt, in welcher Weise die Lage, die Beschaffenheit oder der Betrieb der Anlage

zu andern sind.

Priifungsumfang

Bei der Entscheidung iiber die Erteilung einer Anderungsgenehmigung ist Num-
mer 3.1 entsprechend anzuwenden. Zu priifen sind die Anlagenteile und Verfahrens-
schritte, die gedndert werden sollen, sowie die Anlagenteile und Verfahrensschritte,
auf die sich die Anderung auswirken wird. Bei anderen Anlagenteilen und Verfah-
rensschritten soll gepriift werden, ob Anforderungen nach dieser Verwaltungsvor-
schrift, die der Vorsorge dienen, mit Zustimmung des Anlagenbetreibers aus Anlass
der vorgesehenen Anderung erfiillt werden konnen. Durch die gleichzeitige Durch-
filhrung der MaBnahmen kann u.U. der Aufwand vermindert und eine frithere Anpas-

sung an die Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift erreicht werden.
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Verbesserungsmafinahmen

Eine beantragte Anderungsgenehmigung darf auch dann nicht versagt werden, wenn

zwar nach ihrer Durchfiihrung nicht alle Immissionswerte eingehalten werden, wenn

aber

a)  die Anderung ausschlieBlich oder weit iiberwiegend der Verminderung der Im-
missionen dient,

b)  eine spétere Einhaltung der Immissionswerte nicht verhindert wird und

c¢) die konkreten Umstidnde einen Widerruf der Genehmigung nicht erfordern.
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Anforderungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen

Priifung der Schutzpflicht

Die Vorschriften in Nummer 4 enthalten

—  Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor
erheblichen Beldstigungen oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte
zum Schutz vor schiddlichen Umwelteinwirkungen durch Deposition,

—  Anforderungen zur Ermittlung von Vor—, Zusatz— und Gesamtbelastung,

—  Festlegungen zur Bewertung von Immissionen durch Vergleich mit den Immis-
sionswerten und

—  Anforderungen fiir die Durchfithrung der Sonderfallpriifung.

Sie dienen der Priifung, ob der Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch

luftverunreinigende Stoffe durch den Betrieb einer Anlage sichergestellt ist.

Bei der Priifung, ob der Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen sichergestellt ist (Nummer 3.1 Absatz 1 Buchstabe a)), hat die zustén-

dige Behorde zundchst den Umfang der Ermittlungspflichten festzustellen.

Bei Schadstoffen, flir die Immissionswerte in den Nummern 4.2 bis 4.5 festgelegt
sind, soll die Bestimmung von Immissionskenngréf3en

a)  wegen geringer Emissionsmassenstrome (s. Nummer 4.6.1.1),

b)  wegen einer geringen Vorbelastung (s. Nummer 4.6.2.1) oder

c) wegen einer irrelevanten Zusatzbelastung (s. Nummern 4.2.2 Buchstabe a),

4.3.2 Buchstabe a), 4.4.1 Satz 3, 4.4.3 Buchstabe a) und 4.5.2 Buchstabe a))

entfallen. In diesen Fillen kann davon ausgegangen werden, dass schiddliche Um-
welteinwirkungen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden kdnnen, es sei denn,
trotz geringer Massenstrome nach Buchstabe a) oder geringer Vorbelastung nach
Buchstabe b) liegen hinreichende Anhaltspunkte fiir eine Sonderfallpriifung nach

Nummer 4.8 vor.
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Die Festlegung der Immissionswerte beriicksichtigt einen Unsicherheitsbereich bei
der Ermittlung der KenngroBen. Die Immissionswerte gelten auch bei gleichzeitigem

Auftreten sowie chemischer oder physikalischer Umwandlung der Schadstoffe.

Bei Schadstoffen, fiir die Immissionswerte nicht festgelegt sind, sind weitere Ermitt-

lungen nur geboten, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 4.8 vorliegen.

4.2 Schutz der menschlichen Gesundheit

4.2.1 Immissionswerte

Der Schutz vor Gefahren filir die menschliche Gesundheit durch die in Tabelle 1 be-
zeichneten luftverunreinigenden Stoffe ist sichergestellt, wenn die nach Nummer 4.7
ermittelte Gesamtbelastung die nachstehenden Immissionswerte an keinem Beurtei-

lungspunkt {iberschreitet.

Tabelle 1: Immissionswerte fiir Stoffe zum Schutz der menschlichen
Gesundheit
Stoff/Stoffgruppe | Konzentration | Mittelungszeitraum | Zulissige Uberschrei-
p,g/m3 tungshiufigkeit im Jahr
Benzol 5 Jahr —
Blei und seine anorga- 0,5 Jahr —
nischen Verbindungen
als Bestandteile des
Schwebstaubes (PM—
10), angegeben als Pb
Schwebstaub (PM—10) 40 Jahr -
50 24 Stunden 35
Schwefeldioxid 50 Jahr —
125 24 Stunden 3
350 1 Stunde 24

.21



- 21 —

Stoff/Stoffgruppe | Konzentration | Mittelungszeitraum | Zulissige Uberschrei-
pg/m’ tungshéufigkeit im Jahr
Stickstoffdioxid 40 Jahr -
200 1 Stunde 18
Tetrachlorethen 10 Jahr -

4.2.2

Werden in Richtlinien der Europédischen Gemeinschaften Grenzwerte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit fiir Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, Arsen,
Cadmium, Nickel oder Quecksilber bestimmt, gelten diese als Immissionswerte im
Sinne dieser Nummer ab dem Zeitpunkt, in dem die zugehorige nationale Um-
setzungsvorschrift in Kraft tritt. Fiir Cadmium und anorganische Cadmiumverbin-
dungen als Bestandteile des Schwebstaubes (PM—10), angegeben als Cd, gilt bis zu
diesem Zeitpunkt ein Immissionswert von 0,02 pg/m’ bei einem Mittelungszeitraum

von einem Jahr.

Genehmigung bei Uberschreiten der Immissionswerte

Uberschreitet die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung eines in Num-

mer 4.2.1 genannten luftverunreinigenden Stoffs an einem Beurteilungspunkt einen

Immissionswert, darf die Genehmigung wegen dieser Uberschreitung nicht versagt

werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoftes

a) die KenngroBe fiir die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an
diesem Beurteilungspunkt 3,0 vom Hundert des Immissions—Jahreswertes nicht
iiberschreitet und durch eine Auflage sichergestellt ist, dass weitere Mal3nah-
men zur Luftreinhaltung, insbesondere Maflnahmen, die {iber den Stand der
Technik hinausgehen, durchgefiihrt werden, oder

b)  durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spdtestens 12 Monate
nach Inbetriebnahme der Anlage solche Sanierungsmafinahmen (Beseitigung,
Stilllegung oder Anderung) an bestehenden Anlagen des Antragstellers oder
Dritter oder sonstige MaBnahmen durchgefiihrt sind, die die Einhaltung der

Immissionswerte in Nummer 4.2.1 gewéhrleisten.
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Verbesserungen der Ableitbedingungen sind bei der Beurteilung der Genehmigungs-
fahigkeit nur dann zu beriicksichtigen, wenn bei den betroffenen Anlagen hinsicht-
lich des jeweiligen Schadstoffes die MaBlnahmen zur Begrenzung der Emissionen

dem Stand der Technik entsprechen.

Genehmigung bei kiinftiger Einhaltung der Immissionswerte

Uberschreitet die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung eines in Num-

mer 4.2.1 genannten luftverunreinigenden Stoffes an einem Beurteilungspunkt einen

Immissionswert, darf die Genehmigung wegen dieser Uberschreitung auch dann

nicht versagt werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoffes

a)  in Rechtsvorschriften nach Artikel 4 Abs. 5 der Richtlinie 96/62/EG iiber die
Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitit vom 27. September 1996 (ABIL.
L 296 vom 21. Oktober 1996, S. 55) ein entsprechender Grenzwert festgelegt
und dessen Einhaltung fiir einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt vorge-
schrieben ist und

b)  sichergestellt ist, dass die Anlage ab dem genannten Zeitpunkt nicht maB3geb-

lich zu einer Uberschreitung des Immissionswertes beitrigt.

Die Voraussetzung nach Absatz 1 Buchstabe b) ist erfiillt, wenn

a)  durch zusitzliche Emissionsminderungsmafinahmen an der Anlage, durch den
Einsatz anderer Rohstoffe, Brennstoffe oder Hilfsstoffe, durch Anderungen im
Verfahrensablauf oder durch eine Verbesserung der Ableitbedingungen die in
Nummer 4.2.2 genannten Voraussetzungen geschaffen werden kénnen und
durch Nebenbestimmungen zur Genehmigung (§ 12 BImSchG) vorgeschrieben
wird, dass die zur Erfiillung dieser Voraussetzungen erforderlichen Malinah-
men bis zu dem in der EG—Richtlinie genannten Zeitpunkt abgeschlossen sind
oder

b)  aufgrund eines Luftreinhalteplans, der Stilllegung von Anlagen oder von Ande-
rungen an anderen Quellen, Quellengruppen oder sonstigen Erkenntnissen die

Einhaltung des Immissionswertes gesichert erscheint.

In den Féllen des Absatzes 2 gilt Nummer 4.2.2 Satz 2 sinngemal.
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Schutz vor erheblichen Belistigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staub-

niederschlag

Immissionswert fiir Staubniederschlag

Der Schutz vor erheblichen Beldstigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staub-
niederschlag ist sichergestellt, wenn die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbe-
lastung den in Tabelle 2 bezeichneten Immissionswert an keinem Beurteilungspunkt

uberschreitet.

Tabelle 2: Immissionswert fiir Staubniederschlag zum Schutz vor erhebli-

chen Beléstigungen oder erheblichen Nachteilen

Stoffgruppe Deposition | Mittelungszeitraum
g/(m*-d)

Staubniederschlag (nicht 0,35 Jahr
gefdhrdender Staub)

Genehmigung bei Uberschreiten des Immissionswertes

Uberschreitet die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung fiir Staubnieder-
schlag an einem Beurteilungspunkt den Immissionswert, darf die Genehmigung we-
gen dieser Uberschreitung nicht versagt werden, wenn

a) die KenngroBe fiir die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an
diesem Beurteilungspunkt einen Wert von 10,5 mg/(m*-d) — gerechnet als Mit-
telwert fiir das Jahr — nicht iberschreitet,

b)  durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spitestens 6 Monate
nach Inbetriebnahme der Anlage solche Sanierungsmafinahmen (Beseitigung,
Stilllegung oder Anderung) an bestehenden Anlagen des Betreibers oder Dritter
durchgefiihrt sind, die die Einhaltung des Immissionswertes gewéhrleisten,

c)  durch MaBnahmen im Rahmen eines Luftreinhalteplanes die Einhaltung des

Immissionswertes nach einer Ubergangsfrist zu erwarten ist oder
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d) eine Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 ergibt, dass wegen besonderer Um-
stinde des Einzelfalls keine erheblichen Nachteile hervorgerufen werden kon-

nen.

Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere Schutz der Vegetation und von

Okosystemen

Immissionswerte fiir Schwefeldioxid und Stickstoffoxide

Der Schutz vor Gefahren fiir Okosysteme durch Schwefeldioxid oder fiir die Vegeta-
tion durch Stickstoffoxide ist an den relevanten Beurteilungspunkten der Num-
mer 4.6.2.6 Absatz 6 sichergestellt, wenn die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamt-

belastung die in Tabelle 3 bezeichneten Immissionswerte nicht {iberschreitet.

Tabelle 3: Immissionswerte fiir Schwefeldioxid und Stickstoffoxide zum

Schutz von Okosystemen und der Vegetation

Stoff Konzentration Mittelungszeitraum Schutzgut
ng/m’
Schwefeldioxid 20 Jahr und Winter (1. Okosysteme

Oktober bis 31. Mirz)

Stickstoffoxide, 30 Jahr Vegetation
angegeben als

Stickstoffdioxid

Ob der Schutz vor sonstigen erheblichen Nachteilen durch Schwefeldioxid oder
Stickstoffoxide sichergestellt ist, ist nach Nummer 4.8 zu priifen. Eine solche Prii-
fung ist nicht erforderlich, wenn die in Nummer 4.4.3 festgelegten Zusatzbe-
lastungswerte fiir Schwefeldioxid und Stickstoffoxide an keinem Beurteilungspunkt

uberschritten werden.
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Immissionswert fiir Fluorwasserstoff; Ammoniak

Der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Fluorwasserstoff ist vorbehaltlich des
Absatzes 2 sichergestellt, wenn die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung
den in Tabelle 4 bezeichneten Immissionswert an keinem Beurteilungspunkt {iber-

schreitet.

Tabelle 4: Immissionswert fiir Fluorwasserstoff zum Schutz vor erheb-

lichen Nachteilen

Stoff/Stoffgruppe Konzentration | Mittelungszeitraum
ng/m’

Fluorwasserstoff und gasférmige anor- 0,4 Jahr

ganische Fluorverbindungen, angege-

ben als Fluor

Der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schiddigung sehr empfindlicher Tiere,
Pflanzen und Sachgiiter ist gewéhrleistet, wenn fiir Fluorwasserstoff und gasformige
anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluor, gemittelt {iber ein Jahr, ein

Immissionswert von 0,3 pg/m’ eingehalten wird.
Ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schidigung empfindlicher Pflanzen

(z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosysteme durch die Einwirkung von

Ammoniak gewihrleistet ist, ist nach Nummer 4.8 zu priifen.
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Genehmigung bei Uberschreitung der Immissionswerte

Uberschreitet die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung fiir einen der in den

Nummern 4.4.1 und 4.4.2 genannten luftverunreinigenden Stoffe an einem Beurtei-

lungspunkt einen Immissionswert in Tabelle 3, in Tabelle 4 oder in Nummer 4.4.2

Absatz 2, darf die Genehmigung wegen dieser Uberschreitung nicht versagt werden,

wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoffes

a)

b)

d)

die Kenngrofe fiir die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an
diesem Beurteilungspunkt die in Tabelle 5 bezeichneten Werte — gerechnet als
Mittelwert fiir das Jahr — nicht iberschreitet,

durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spétestens 6 Monate
nach Inbetriebnahme der Anlage solche SanierungsmaBnahmen (Beseitigung,
Stilllegung oder Anderung) an bestehenden Anlagen des Betreibers oder Dritter
durchgefiihrt sind, die die Einhaltung der in den Nummern 4.4.1 oder 4.4.2 ge-
nannten Immissionswerte gewéhrleisten,

durch Maflnahmen im Rahmen eines Luftreinhalteplanes die Einhaltung der
Immissionswerte nach einer Ubergangsfrist zu erwarten ist oder

eine Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 ergibt, dass wegen besonderer Um-
stinde des Einzelfalls keine erheblichen Nachteile hervorgerufen werden kon-

nen.

Tabelle S: Irrelevante Zusatzbelastungswerte fiir Immissionswerte zum

Schutz vor erheblichen Nachteilen

Stoff/Stoffgruppe Zusatzbelastung
ng/m’

Fluorwasserstoff und gasformige anor- 0,04
ganische Fluorverbindungen, angege-

ben als Fluor

Schwefeldioxid 2
Stickstoffoxide, angegeben als 3
Stickstoffdioxid
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Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffdepositionen

Immissionswerte fiir Schadstoffdepositionen

Der Schutz vor schdadlichen Umwelteinwirkungen durch die Deposition luftverunrei-

nigender Stoffe, einschlieBlich der Schutz vor schidlichen Bodenverédnderungen, ist

sichergestellt, soweit

a)  die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung an keinem Beurteilungspunkt
die in Tabelle 6 bezeichneten Immissionswerte liberschreitet und

b)  keine hinreichenden Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass an einem Beurtei-
lungspunkt die ma3gebenden Priif— und Mallnahmenwerte nach Anhang 2 der
Bundes—Bodenschutz— und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. 1

S. 1554) aufgrund von Luftverunreinigungen {iberschritten sind.

Tabelle 6: Immissionswerte fiir Schadstoffdepositionen
Stoff/Stoffgruppe Deposition | Mittelungszeitraum
ng/(m’-d)
Arsen und seine anorganischen Verbin- 4 Jahr

dungen, angegeben als Arsen

Blei und seine anorganischen Verbin- 100 Jahr

dungen, angegeben als Blei

Cadmium und seine anorganischen 2 Jahr
Verbindungen, angegeben als

Cadmium

Nickel und seine anorganischen Ver- 15 Jahr

bindungen, angegeben als Nickel

Quecksilber und seine anorganischen 1 Jahr
Verbindungen, angegeben als

Quecksilber
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Stoff/Stoffgruppe Deposition | Mittelungszeitraum
ng/(m’-d)
Thallium und seine anorganischen Ver- 2 Jahr
bindungen, angegeben als Thallium

Genehmigung bei Uberschreitung der Immissionswerte fiir Schadstoffdepositio-

nen oder der Priif- und Maffnahmenwerte

Uberschreitet die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung fiir einen der in der

Tabelle 6 genannten luftverunreinigenden Stoffe an einem Beurteilungspunkt einen

Immissionswert oder sind die in Nummer 4.5.1 genannten Priif- und Maflnahmen-

werte iiberschritten, darf die Genehmigung wegen dieser Uberschreitung nicht ver-

sagt werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoffes

a) aa) die KenngroBe fiir die Zusatzbelastung fiir die Deposition durch die

Emissionen der Anlage an keinem Beurteilungspunkt mehr als 5 vom
Hundert des jeweiligen Immissionswertes in Tabelle 6 betrdgt oder

bb) die Emissionen aus den gefassten Quellen der Anlage in Abhidngigkeit
von den jeweiligen Schornsteinh6hen die im Anhang 2 dargestellten
Massenstrome bei 8 760 Betriebsstunden oder bei davon abweichenden
Betriebsstunden entsprechend umgerechneten dquivalenten Massenstro-
men nicht {iberschreiten,

b)  durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spétestens 6 Monate
nach Inbetriebnahme der Anlage solche SanierungsmaBnahmen (Beseitigung,
Stilllegung oder Anderung) an bestehenden Anlagen des Betreibers oder Dritter
durchgefiihrt sind, die die Einhaltung der in der Nummer 4.5.1 genannten Im-
missionswerte oder der Priif— und MaBBnahmenwerte gewéhrleisten,

c)  durch MaBnahmen im Rahmen eines Luftreinhalteplanes ihre Einhaltung nach
einer Ubergangsfrist zu erwarten ist oder

d)  eine Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 ergibt, dass wegen besonderer Um-
stinde des Einzelfalls keine schidlichen Umwelteinwirkungen einschlie8lich

schadlicher Bodenverdnderungen hervorgerufen werden konnen.
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Sonderfille bei Uberschreitung von Priif- und Manahmenwerten

Sind die Priif— und Mallnahmenwerte nach Nummer 4.5.1 Buchstabe b), die Zusatz-
belastungswerte nach Nummer 4.5.2 Buchstabe a) aa) und die Bagatellemissionsmas-
senstrome nach Nummer 4.5.2 Buchstabe a) bb) iiberschritten, ist durch eine Sonder-
fallpriifung nach Nummer 4.8 zu untersuchen, ob und inwieweit aufgrund der Uber-
schreitung der Priif— und MaBnahmenwerte schddliche Bodenverdnderungen vorlie-
gen konnen, die durch Luftverunreinigungen verursacht werden. Werden schédliche
Bodenverdanderungen durch die natiirliche Beschaffenheit des Bodens oder durch an-
dere Einwirkungen als Luftverunreinigungen, z.B. Diingung, verursacht, sind boden-
schutzrechtliche Maflnahmen zur Vermeidung oder Verringerung schiadlicher Boden-

verdanderungen in Betracht zu ziehen.

Ermittlung der Immissionskenngrofien

Allgemeines

Ermittlung im Genehmigungsverfahren

Die Bestimmung der Immissions—Kenngréflen ist im Genehmigungsverfahren fiir

den jeweils emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn

a)  die nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (Massenstrome) die in Tabelle 7
festgelegten Bagatellmassenstrome nicht {iberschreiten und

b) die nicht nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen)
10 vom Hundert der in Tabelle 7 festgelegten Bagatellmassenstrome nicht
iiberschreiten,

soweit sich nicht wegen der besonderen Ortlichen Lage oder besonderer Umstdnde

etwas anderes ergibt. Der Massenstrom nach Buchstabe a) ergibt sich aus der Mitte-

lung tiber die Betriebsstunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsge-

mifBem Betrieb fiir die Luftreinhaltung ungiinstigsten Betriebsbedingungen.

In die Ermittlung des Massenstroms sind die Emissionen im Abgas der gesamten
Anlage einzubeziehen; bei der wesentlichen Anderung sind die Emissionen der zu

dndernden sowie derjenigen Anlagenteile zu beriicksichtigen, auf die sich die Ande-

.../ 30



— 30 -

rung auswirken wird, es sei denn, durch diese zusétzlichen Emissionen werden die in
Tabelle 7 angegebenen Bagatellmassenstrome erstmalig iiberschritten. Dann sind die

Emissionen der gesamten Anlagen einzubeziehen.

Tabelle 7: Bagatellmassenstrome
Schadstoffe Bagatellmassenstrom
kg/h
Arsen und seine Verbindungen, angegeben als As 0,0025
Benzo(a)pyren® (als Leitkomponente fiir 0,0025
Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstofte)
Benzol 0,05
Blei und seine Verbindungen, angegeben als Pb 0,025
Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als 0,0025
Cd
Fluorwasserstoff und gasférmige anorganische 0,15
Fluorverbindungen, angegeben als F
Nickel und seine Verbindungen, angegeben als Ni 0,025
Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben 0,0025
als Hg
Schwefeloxide (Schwefeldioxid und 20
Schwefeltrioxid), angegeben als SO,
Staub (ohne Beriicksichtigung der 1
Staubinhaltsstofte)
Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und 20
Stickstoffdioxid), angegeben als NO,
Tetrachlorethen 2,5

Der Bagatellmassenstrom fiir diesen Schadstoff kommt erst zur Anwendung, wenn in Nummer 4 ein Immis-
sionswert fiir Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe festgelegt wird. Dies ist spétestens dann der
Fall, wenn nach Nummer 4.2.1 Absatz 2 ein entsprechender Immissionswert gilt.
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Schadstoffe Bagatellmassenstrom
kg/h
Thallium und seine Verbindungen, angegeben als 0,0025
Tl

4.6.1.2

4.6.2

4.6.2.1

Ermittlung im Uberwachungsverfahren

Zur Ermittlung der Gesamtbelastung im Uberwachungsverfahren ist wie bei der Er-
mittlung der Vorbelastung im Genehmigungsverfahren (s. Nummer 4.6.2) vorzuge-
hen. Kommen Anordnungen gegeniiber mehreren Emittenten in Betracht, sind die
von diesen verursachten Anteile an den Immissionen zu ermitteln, soweit dies zur
sachgerechten Ermessensausiibung erforderlich ist. Dabei sind neben der Messung
der Immissionen auch die fiir die Ausbreitung bedeutsamen meteorologischen Fakto-
ren gleichzeitig zu ermitteln. Die Sektoren der Windrichtung sowie die Lage der
Messstellen und der Aufpunkte sind so zu wihlen, dass die gemessenen bzw. gerech-

neten Immissionen den einzelnen Emittenten zugeordnet werden konnen.

Ermittlung der Vorbelastung

Kiriterien fiir die Notwendigkeit der Ermittlung der Vorbelastung

Die Ermittlung der Vorbelastung durch gesonderte Messungen ist mit Zustimmung
der zustindigen Behorde nicht erforderlich, wenn nach Auswertung der Ergebnisse
von Messstationen aus den Immissionsmessnetzen der Linder und nach Abschitzung
oder Ermittlung der Zusatzbelastung oder aufGrund sonstiger Erkenntnisse festge-
stellt wird, dass die Immissionswerte fiir den jeweiligen Schadstoff am Ort der héch-

sten Belastung nach Inbetriebnahme der Anlage eingehalten sein werden.

Ferner ist die Ermittlung vorbehaltlich des Absatzes 3 nicht erforderlich, wenn auf
Grund sonstigen Vorwissens, z.B. dltere Messungen, Messergebnisse aus vergleich-
baren Gebieten, Ergebnisse orientierender Messungen oder Ergebnisse von Ausbrei-
tungsrechnungen oder —schétzungen, festgestellt werden kann, dass flir den jeweili-

gen Schadstoff am Ort der hochsten Vorbelastung
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—  der Jahresmittelwert weniger als 85 vom Hundert des Konzentrationswertes,

—  der hochste 24-Stunden—Wert weniger als 95 vom Hundert des 24—Stunden—
Konzentrationswertes (auller Schwebstaub (PM-10)) und

— der hochste 1-Stunden—Wert weniger als 95 vom Hundert des 1-Stunden—Kon-
zentrationswertes

betrégt,

—  fiir Schwebstaub (PM-10) eine Uberschreitungshiufigkeit des 24-Stunden-
Konzentrationswertes von 50 pg/m’ Luft als Mittelwert der zuriickliegenden

drei Jahre mit nicht mehr als 15 Uberschreitungen pro Jahr verzeichnet wird.

Absatz 2 gilt nicht, wenn wegen erheblicher Emissionen aus diffusen Quellen oder
besonderer betrieblicher, topographischer oder meteorologischer Verhiltnisse eine

Uberschreitung von Immissionswerten nicht ausgeschlossen werden kann.

Messplanung

Die Messungen sind nach einem mit der zustdndigen Behorde abgestimmten Mess-
plan durchzufiihren, in dem die Beurteilungspunkte, die Messobjekte, der Messzeit-
raum, die Messverfahren, die Messhaufigkeit, die Messdauer von Einzelmessungen
in Abhingigkeit von den jeweiligen Quellen bzw. Quellhdhen unter Beriicksichti-

gung der meteorologischen Situation festgelegt werden.

Messhohe

Die Immissionen sind in der Regel in 1,5 m bis 4 m Hohe {iber Flur sowie in mehr als
1,5 m seitlichem Abstand von Bauwerken zu messen. In Waldbestidnden kann es er-
forderlich sein, hohere Messpunkte entsprechend der Hohe der Bestockung festzule-

gen.

Messzeitraum

Der Messzeitraum betrégt in der Regel 1 Jahr. Der Messzeitraum kann auf bis zu
6 Monate verkiirzt werden, wenn die Jahreszeit mit den zu erwartenden hochsten

Immissionen erfasst wird. Im Ubrigen ist ein kiirzerer Messzeitraum méglich, wenn
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auf Grund der laufenden Messungen klar wird, dass der Antragsteller von Immis-

sionsmessungen entsprechend Nummer 4.6.2.1 freigestellt werden kann.

Beurteilungsgebiet

Beurteilungsgebiet ist die Flache, die sich vollstidndig innerhalb eines Kreises um den
Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50fachen der tatséchli-
chen Schornsteinhohe entspricht und in der die Zusatzbelastung im Aufpunkt mehr

als 3,0 vom Hundert des Langzeitkonzentrationswertes betragt.

Absatz 1 gilt bei einer Austrittshohe der Emissionen von weniger als 20 m iiber Flur

mit der Mafgabe, dass der Radius mindestens 1 km betrégt.

Festlegung der Beurteilungspunkte

Innerhalb des Beurteilungsgebietes sind die Beurteilungspunkte nach MaB3gabe der
folgenden Absétze so festzulegen, dass eine Beurteilung der Gesamtbelastung an den
Punkten mit mutmaBlich hochster relevanter Belastung fiir dort nicht nur voriiberge-
hend exponierte Schutzgiiter auch nach Einschédtzung der zustdndigen Behorde er-
moglicht wird. Messungen, die nur fiir einen sehr kleinen Bereich reprasentativ sind,
sollen vermieden werden. Bei der Auswahl der Beurteilungspunkte sind somit die
Belastungshohe, ihre Relevanz fiir die Beurteilung der Genehmigungsféhigkeit und

die Exposition zu priifen.

Zunéchst werden der nach Anhang 3 durchgefiihrten Ausbreitungsrechnung im Ge-
nehmigungsverfahren bzw. einer entsprechenden Ausbreitungsrechnung im Uberwa-
chungsverfahren die Aufpunkte mit maximaler berechneter Zusatzbelastung ent-
nommen. Fir Schadstoffe, fir die nur ein Immissionswert als Jahresmittelwert fest-
gesetzt worden ist, ist nur der berechnete Jahresmittelwert zu beriicksichtigen, fiir
Schadstoffe mit maximalen Tages— oder Stundenwerten sind auch diese zu beriick-

sichtigen.

In einem zweiten Schritt ist die im Beurteilungsgebiet vorhandene Vorbelastung

durch andere Quellen (einschlielich Hausbrand und Verkehr) unter Beriicksichti-
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gung der Belastungsstruktur abzuschitzen. Insbesondere ist der mdgliche Einfluss
vorhandener niedriger Quellen einschlieflich Stralen abzuschdtzen. Dabei ist das
Vorwissen heranzuziehen. Zusitzliche Ermittlungen zur Abschdtzung der Vorbe-
lastung sind nur durchzufiihren, soweit dies mit verhdltnisméBigem Aufwand mog-

lich ist.

In einem dritten Schritt sind auf Grund der Ermittlungen nach den Absitzen 2 und 3
die Punkte mit der zu erwartenden hochsten Gesamtbelastung festzulegen. Daraus
sind in der Regel zwei Beurteilungspunkte auszuwihlen, so dass sowohl eine Beur-
teilung des vermutlich hochsten Risikos durch langfristige Exposition als auch durch
eine Exposition gegeniiber Spitzenbelastungen ermoglicht wird. Falls es sich um ei-
nen Schadstoff handelt, fiir den nur ein Immissionswert fiir jéhrliche Einwirkung

festgelegt ist, geniigt im Regelfall 1 Beurteilungspunkt.

Bei sehr inhomogener Struktur der Vorbelastung (z.B. bei stark gegliedertem Ge-
linde, besonderen meteorologischen Verhiltnissen, Einfluss mehrerer niedriger
Emittenten im Beurteilungsgebiet) konnen mehr als zwei Beurteilungspunkte erfor-
derlich sein. Wenn sich zeigt, dass die Immissionsstruktur beziiglich kurzfristiger
Spitzenbelastungen und langzeitiger Belastungen gleichartig ist, kann auch 1 Beur-

teilungspunkt gentigen.

Beurteilungspunkte zur Uberpriifung der Immissionswerte nach Nummer 4.4.1 sind

so festzulegen, dass sie mehr als 20 km von Ballungsrdumen oder 5 km von anderen

bebauten Gebieten, Industrieanlagen oder Straflen entfernt sind.

Die Festlegung der Beurteilungspunkte ist im Messplan zu begriinden.
Messverfahren

In der Regel ist die Vorbelastung kontinuierlich zu bestimmen, da mit diskontinuier-

lichen Messmethoden nur die Jahresmittelwerte mit ausreichender Genauigkeit ab-

geleitet werden konnen. Insoweit kommen diskontinuierliche Messungen nur dann in

Betracht, wenn fiir den jeweiligen Schadstoff nur ein Immissionswert fiir jahrliche
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Einwirkung festgelegt ist oder wenn eine Bestimmung kurzzeitiger Spitzenbelastun-

gen entbehrlich ist.

Neben den Verfahren, die in Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften zum Bun-
des—Immissionsschutzgesetz, in VDI-Richtlinien, DIN—, CEN— oder ISO—Normen
beschrieben sind, konnen auch andere, nachgewiesen gleichwertige Verfahren ange-

wandt werden.

Messhiufigkeit

Bei kontinuierlicher Messung muss bezogen auf die Stundenmittelwerte eine Min-
destverfiigbarkeit von 75 vom Hundert gewihrleistet sein. Sind weniger als 90 vom
Hundert der Stundenmittelwerte verfiigbar, ist die Zahl der Uberschreitungen des
Grenzwertes (gemiB3 den Nummern 4.7.2 Buchstabe b) und 4.7.3 Buchstabe b) er-
mittelt) auf 100 vom Hundert hochzurechnen. Diese Anforderungen an die Verflig-

barkeit gelten auch fiir Tagesmittelwerte der Schwebstaubbelastungsmessung.

Bei diskontinuierlicher Messung betrigt die Zahl der Messwerte pro Messpunkt min-
destens 52. Sofern die Anforderung einer EG—Richtlinie an die Datenqualitit des
Jahresmittelwertes durch 52 Messwerte erfahrungsgemif nicht erfiillt wird, ist die
Zahl der Messwerte entsprechend zu erhéhen. Zur Ermittlung der Datenqualitét eines
Jahresmittelwertes ist DIN ISO 11222 (Entwurf, Ausgabe April 2001) in Verbindung
mit DIN V ENV 13005 (Ausgabe Juni 1999) heranzuziehen. Die Probenahmezeiten
sind gleichmiBig iiber den Messzeitraum zu verteilen, um eine zeitlich repriasentative

Probenahme sicherzustellen.

Messwerte
Die Messwerte sind entsprechend den Zeitbeziigen der Immissionswerte als Jahres-

mittelwert, Tagesmittelwert und Stundenmittelwert festzustellen. Bei diskontinuierli-

chen Messungen soll die Probenahmezeit in der Regel 1 Stunde betragen.
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Orientierende Messungen

Eine Verminderung des Messaufwands nach den Nummern 4.6.2.7 und 4.6.2.8

kommt in Betracht, um

—  bei vorhandenem Vorwissen einen von der GroBBenordnung her bekannten Jah-
resmittelwert abzusichern oder

—  an Standorten mit vermuteter Unter— oder Uberschreitung der Belastungskrite-
rien gemall Nummer 4.6.2.1 diese durch orientierende Messung nachzuweisen.
Je nach Ergebnis sind dann ggf. Messungen nach Nummer 4.6.2.7 vorzuneh-

men.
Kenngroflen fiir die Vorbelastung
Allgemeines
Immissionsmessungen oder vergleichbare Feststellungen tiber die Immissionsbe-
lastung diirfen herangezogen werden, wenn sie nicht ldnger als 5 Jahre zuriickliegen

und sich die fiir die Beurteilung maBgeblichen Umstinde in diesem Zeitraum nicht

wesentlich gedndert haben.

Die KenngroBen fiir die Vorbelastung sind aus den Stundenmittelwerten der konti-
nuierlichen Messungen bzw. diskontinuierlichen Messungen fiir jeden Beurteilungs-

punkt zu bilden.

Ermittlung der Kenngroflen fiir die Vorbelastung

Die Kenngrofle fiir die Immissions—Jahres—Vorbelastung (IJV) ist der Jahresmittel-

wert, der aus allen Stundenmittelwerten gebildet wird.
Die KenngroBe fiir die Immissions—Tages—Vorbelastung (ITV) ist die Uberschrei-

tungshéufigkeit (Zahl der Tage) des Konzentrationswertes fiir 24—stiindige Immis-

sionseinwirkung.
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Die KenngroBe fiir die Immissions—Stunden—Vorbelastung (ISV) ist die Uberschrei-
tungshiufigkeit (Zahl der Stunden) des Konzentrationswertes flir 1—stiindige Immis-

sionseinwirkung.

Auswertung der Messungen

Aus den Messwerten sind die Kenngréf3en 1JV, ITV, ISV zu bilden, soweit fiir die
jeweiligen Schadstoffe Immissionswerte fiir jéhrliche, tégliche und stiindliche Ein-

wirkung festgelegt sind.

Bei der Angabe von ITV und ISV ist gleichzeitig der jeweils hochste gemessene Ta-

gesmittelwert bzw. Stundenmittelwert anzugeben.

Kenngroflen fiir die Zusatzbelastung

Allgemeines

Die Kenngroflen fiir die Zusatzbelastung sind durch rechnerische Immissionsprog-
nose auf der Basis einer mittleren jdhrlichen Haufigkeitsverteilung oder einer repra-
sentativen Jahreszeitreihe von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbrei-
tungsklasse zu bilden. Dabei ist das im Anhang 3 angegebene Berechnungsverfahren

anzuwenden.

Ermittlung der Kenngrof3en fiir die Zusatzbelastung

Die Kenngrofe fiir die Immissions—Jahres—Zusatzbelastung (IJZ) ist der arithmeti-

sche Mittelwert aller berechneten Einzelbeitrdge an jedem Aufpunkt.

Die Kenngrof3e fiir die Immissions—Tages—Zusatzbelastung (ITZ) ist

—  bei Verwendung einer mittleren jéhrlichen Héufigkeitsverteilung der meteoro-
logischen Parameter das 10fache der fiir jeden Aufpunkt berechneten arithmeti-
schen Mittelwerte 1JZ oder

— bei Verwendung einer reprasentativen meteorologischen Zeitreihe der fiir jeden

Aufpunkt berechnete hochste Tagesmittelwert.
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Die KenngroBle fiir die Immissions—Stunden—Zusatzbelastung (ISZ) ist der berech-

nete hochste Stundenmittelwert fiir jeden Aufpunkt.

Einhaltung der Immissionswerte

Immissions—Jahreswert

Der fiir den jeweiligen Schadstoff angegebene Immissions—Jahreswert ist eingehal-

ten, wenn die Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung an den jeweiligen Be-

urteilungspunkten kleiner oder gleich dem Immissions—Jahreswert ist.

Immissions—Tageswert

a)

b)

Der Immissions—Tageswert ist auf jeden Fall eingehalten,

— wenn die KenngroBe fiir die Vorbelastung IJV nicht hoher ist als 90 vom
Hundert des Immissions—Jahreswertes und

— wenn die KenngroBe ITV die zulissige Uberschreitungshiufigkeit des
Immissions—Tageswertes zu maximal 80 vom Hundert erreicht und

— wenn sdamtliche fiir alle Aufpunkte berechneten Tageswerte ITZ nicht
grofler sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions—Tageswert
(Konzentration) und dem Immissions—Jahreswert entspricht.

Im Ubrigen ist der Immissions—Tageswert eingehalten, wenn die Gesamtbe-

lastung — ermittelt durch die Addition der Zusatzbelastung fiir das Jahr zu den

Vorbelastungskonzentrationswerten fiir den Tag —an den jeweiligen Beurtei-

lungspunkten kleiner oder gleich dem Immissionskonzentrationswert fiir

24 Stunden ist oder eine Auswertung ergibt, dass die zuldssige Uberschrei-

tungshaufigkeit eingehalten ist, es sei denn, dass durch besondere Umsténde

des Einzelfalls, z.B. selten auftretende hohe Emissionen, eine abweichende Be-

urteilung geboten ist.
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Immissions—Stundenwert

a)

b)

Der Immissions—Stundenwert ist auf jeden Fall eingehalten,

— wenn die KenngroBe fiir die Vorbelastung IJV nicht hoher ist als 90 vom
Hundert des Immissions—Jahreswertes und

— wenn die KenngroBe ISV die zulissige Uberschreitungshiufigkeit des
Immissions—Stundenwertes zu maximal 80 vom Hundert erreicht und

— wenn sdamtliche fiir alle Aufpunkte berechneten Stundenwerte ISZ nicht
grofler sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions—Stundenwert
(Konzentration) und dem Immissions—Jahreswert entspricht.

Im Ubrigen ist der Immissions—Stundenwert eingehalten, wenn die Gesamtbe-

lastung — ermittelt durch die Addition der Zusatzbelastung fiir das Jahr zu den

Vorbelastungskonzentrationswerten fiir die Stunde —an den jeweiligen Beur-

teilungspunkten kleiner oder gleich dem Immissionskonzentrationswert fiir

1 Stunde ist oder eine Auswertung ergibt, dass die zulissige Uberschreitungs-

héufigkeit eingehalten ist, es sei denn, dass durch besondere Umstdnde des

Einzelfalls, z.B. selten auftretende hohe Emissionen, eine abweichende Beur-

teilung geboten ist.

Priifung, soweit Immissionswerte nicht festgelegt sind, und in Sonderfillen

Bei luftverunreinigenden Stoffen, fiir die Immissionswerte in den Nummern 4.2 bis

4.5 nicht festgelegt sind, und in den Féllen, in denen auf Nummer 4.8 verwiesen

wird, ist eine Priifung, ob schidliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden

konnen, erforderlich, wenn hierfiir hinreichende Anhaltspunkte bestehen.

Die Priifung dient

a)

und

b)

der Feststellung, zu welchen Einwirkungen die von der Anlage ausgehenden
Luftverunreinigungen im Beurteilungsgebiet flihren; Art und Umfang der Fest-

stellung bestimmen sich nach dem Grundsatz der VerhéltnisméBigkeit;

der Beurteilung, ob diese Einwirkungen als Gefahren, erhebliche Nachteile

oder erhebliche Beléstigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
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anzusehen sind; die Beurteilung richtet sich nach dem Stand der Wissenschaft

und der allgemeinen Lebenserfahrung.

Fiir die Beurteilung, ob Gefahren, Nachteile oder Beldstigungen erheblich sind, gilt:

a)

b)

Gefahren fiir die menschliche Gesundheit sind stets erheblich. Ob Gefahren fiir
Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphire sowie Kultur—
und sonstige Sachgiiter erheblich sind, ist nach den folgenden Buchstaben b)
und c) zu beurteilen.

Nachteile oder Beldstigungen sind fiir die Allgemeinheit erheblich, wenn sie
nach Art, Ausmal} oder Dauer das Gemeinwohl beeintrachtigen.

Nachteile oder Beléstigungen sind fiir die Nachbarschaft erheblich, wenn sie

nach Art, Ausmal} oder Dauer unzumutbar sind.

Bei der Beurteilung nach den Buchstaben b) und c) sind insbesondere zu beriicksich-

tigen:

die in Bebauungsplinen festgelegte Nutzung der Grundstiicke,

landes— oder fachplanerische Ausweisungen,

Festlegungen in Luftreinhalteplinen,

eine etwaige Pragung durch die jeweilige Luftverunreinigung,

die Nutzung der Grundstiicke unter Beachtung des Gebots zur gegenseitigen
Riicksichtnahme im Nachbarschaftsverhiltnis,

vereinbarte oder angeordnete Nutzungsbeschriankungen und

im Zusammenhang mit dem Vorhaben stehende Sanierungsmaflnahmen an An-

lagen des Antragstellers oder Dritter.

Bei der Priifung, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schidigung

empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosysteme durch

die Einwirkung von Ammoniak gewihrleistet ist, ist Anhang 1 Abbildung 4 heranzu-

ziehen. Dabei gibt die Unterschreitung der Mindestabstéinde einen Anhaltspunkt fiir

das Vorliegen erheblicher Nachteile.

Liegen ferner Anhaltspunkte dafiir vor, dass der Schutz vor erheblichen Nachteilen

durch Schiadigung empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und
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Okosysteme (z.B. Heide, Moor, Wald) durch Stickstoffdeposition nicht gewihrleistet
ist, soll dies ergénzend gepriift werden. Dabei ist unter Berlicksichtigung der Be-
lastungsstruktur abzuschitzen, ob die Anlage maligeblich zur Stickstoffdeposition
beitréigt. Als ein Anhaltspunkt gilt die Uberschreitung einer Viehdichte von 2 GroB-
vieheinheiten je Hektar Landkreisflache. Bei dieser Priifung sind insbesondere die
Art des Bodens, die Art der vorhandenen Vegetation und der Grad der Versorgung

mit Stickstoff zu berticksichtigen.

Ergeben sich Anhaltspunkte fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schédi-
gung empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosysteme
auf Grund der Einwirkung von Ammoniak oder wegen Stickstoffdeposition, soll der

Einzelfall gepriift werden.

Ist eine Sonderfallpriifung aufgrund der Nummer 4.5.2 Buchstabe d) durchzufiihren,
ist insbesondere zu untersuchen, ob und inwieweit die Depositionen bei der derzeiti-
gen oder geplanten Nutzung (z.B. als Kinderspielfliche, Wohngebiet, Park— oder
Freizeitanlage, Industrie— oder Gewerbefldache sowie als Ackerboden oder Griinland)
zu schidlichen Umwelteinwirkungen durch eine mittelbare Wirkung auf Menschen,
Tiere, Pflanzen, Lebens— und Futtermittel fiihren kénnen. Die Depositionswerte
stellen im Regelfall den Schutz von Kinderspielflichen und Wohngebieten sicher.
Fiir die iibrigen Fldchen konnen hohere Depositionswerte herangezogen werden. Da-
bei geben die in Tabelle 8 bezeichneten Depositionswerte Anhaltspunkte fiir das

Vorliegen schddlicher Umwelteinwirkungen bei Ackerboden oder Griinland.
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Tabelle 8: Depositionswerte als Anhaltspunkte fiir die Sonderfallpriifung

Stoff/Stoffgruppe Ackerboden Griinland
pg/(m*d) pg/(m*d)

Arsen 1170 60

Blei 185 1900

Cadmium 2,5 32

Quecksilber 30 3

Thallium 7 25
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Anforderungen zur Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen

Allgemeines

Inhalt und Bedeutung

Die folgenden Vorschriften enthalten

—  Emissionswerte, deren Uberschreiten nach dem Stand der Technik vermeidbar
ist,

— emissionsbegrenzende Anforderungen, die dem Stand der Technik entsprechen,

— sonstige Anforderungen zur Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen,

—  Verfahren zur Ermittlung der Emissionen und

— Anforderungen zur Ableitung von Abgasen.

Die Regelungen in Nummer 5.2 in Verbindung mit Nummer 5.3 gelten fiir alle Anla-
gen. Soweit davon abweichende Regelungen in Nummer 5.4 festgelegt sind, gehen
diese den jeweils betroffenen Regelungen in den Nummern 5.2, 5.3 oder 6.2 vor.
Soweit in Nummer 5.4 Rullzahlen, Massenverhiltnisse, Emissionsgrade, Emissions-
minderungsgrade oder Umsatzgrade fiir bestimmte Stoffe oder Stoffgruppen festge-
legt sind, finden die Anforderungen fiir Massenkonzentrationen fiir diese Stoffe oder
Stoffgruppen in Nummer 5.2 keine Anwendung. Im Ubrigen bleiben die in den
Nummern 5.2, 5.3 oder 6.2 festgelegten Anforderungen unberiihrt. Das Emissions-

minimierungsgebot nach Nummer 5.2.7 ist ergéinzend zu beachten.

Die Vorschriften beriicksichtigen mogliche Verlagerungen von nachteiligen Auswir-
kungen von einem Schutzgut auf ein anderes; sie sollen ein hohes Schutzniveau fiir

die Umwelt insgesamt gewdhrleisten.

Soweit bei Erlass dieser Verwaltungsvorschrift Merkblétter iiber die Besten Verfiig-
baren Techniken (BVT—Merkblitter) der Europédischen Kommission, die im Rahmen
des Informationsaustausches nach Art. 16 Abs.2 der Richtlinie des Rates vom
24. September 1996 {iber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung (IVU-Richtlinie, 96/61/EG, ABIL L 257 vom 10. Oktober 1996,
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S. 26) veroffentlicht werden, vorlagen, sind die darin enthaltenen Informationen in

den Anforderungen der Nummern 5.2, 5.3, 5.4 und 6.2 beriicksichtigt.

Soweit nach Erlass dieser Verwaltungsvorschrift neue oder iiberarbeitete BVT—
Merkblétter von der Europédischen Kommission verdffentlicht werden, werden die
Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift dadurch nicht aufler Kraft gesetzt. Ein
vom Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ein-
gerichteter beratender Ausschuss, der sich aus sachkundigen Vertretern der beteilig-
ten Kreise im Sinne von § 51 BImSchG zusammensetzt, priift, inwieweit sich aus
den Informationen der BVT-Merkblitter weitergehende oder ergéinzende emissions-
begrenzende Anforderungen ergeben, als sie diese Verwaltungsvorschrift enthélt. Der
Ausschuss soll sich dazu duBlern, inwieweit sich der Stand der Technik gegeniiber
den Festlegungen dieser Verwaltungsvorschrift fortentwickelt hat oder die Festle-
gungen dieser Verwaltungsvorschrift erginzungsbediirftig sind. Soweit das BMU das
Fortschreiten des Standes der Technik oder eine notwendige Ergdnzung in einem
dem § 31a Abs. 4 BImSchG entsprechenden Verfahren bekannt gemacht hat, sind die
Genehmigungs— und Uberwachungsbehdrden an die der Bekanntmachung widerspre-
chenden Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift nicht mehr gebunden. In die-
sen Fillen haben die zustindigen Behorden bei ihren Entscheidungen die Fortent-

wicklung des Standes der Technik zu berticksichtigen.

Fiir Anlagen, die nur einmal in Deutschland vorkommen, werden keine Regelungen
in Nummer 5.4 festgelegt; in einem solchen Fall hat die zustdndige Behorde die tech-

nischen Besonderheiten in eigener Verantwortung zu beurteilen.

Wurden bei einer genehmigungsbediirftigen Anlage im Einzelfall bereits Anforde-
rungen zur Vorsorge gegen schddliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen getroffen, die iiber die Anforderungen der Nummern 5.1 bis 5.4 hinausgehen,

sind diese im Hinblick auf § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG weiterhin maBgeblich.

Soweit die Nummern 5.2 oder 5.4 keine oder keine vollstindigen Regelungen zur Be-

grenzung der Emissionen enthalten, sollen bei der Ermittlung des Standes der Tech-
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nik im Einzelfall BVT-Merkblatter oder Richtlinien oder Normen des VDI/DIN-

Handbuches Reinhaltung der Luft als Erkenntnisquelle herangezogen werden.

Beriicksichtigung der Anforderungen im Genehmigungsverfahren

Die den Vorschriften der Nummer 5 entsprechenden Anforderungen sollen im Ge-
nehmigungsbescheid fiir jede einzelne Emissionsquelle und fiir jeden luftverunreini-
genden Stoff oder jede Stoffgruppe festgelegt werden, soweit die Stoffe oder Stoff-
gruppen in relevantem Umfang im Rohgas enthalten sind. Werden die Abgase von
verschiedenen Anlagenteilen zusammengefiihrt (Sammelleitung oder Sammelschorn-
stein), sind die emissionsbegrenzenden Anforderungen so festzulegen, dass keine ho-
heren Emissionen als bei einer Ableitung der jeweiligen Abgase ohne Zusammenfiih-
rung entstehen. Der relevante Umfang eines Stoffes im Rohgas einer Anlage ist gege-
ben, wenn auf Grund der Rohgaszusammensetzung die Uberschreitung einer in Num-

mer 5 festgelegten Anforderung nicht ausgeschlossen werden kann.

Wird in Nummer 5 die Einhaltung eines bestimmten Massenstroms oder einer be-
stimmten Massenkonzentration vorgeschrieben, ist im Genehmigungsbescheid ent-
weder der Massenstrom oder — bei Uberschreiten des zuldssigen Massenstroms — die
Massenkonzentration zu begrenzen, es sei denn, dass in den Nummern 5.2 oder 5.4
ausdriicklich bestimmt ist, dass sowohl der Massenstrom als auch die Massenkon-

zentration zu begrenzen sind.

Von Emissionsbegrenzungen entsprechend den in Nummer 5.2 oder Nummer 5.4
enthaltenen zuldssigen Massenkonzentrationen oder Massenstromen kann abgesehen
werden, wenn stattdessen zuldssige Massenverhéltnisse (z.B. g/Mg erzeugtes Pro-
dukt, g/kWh eingesetzter Brennstoffenergie) festgelegt werden und wenn durch Ver-
gleichsbetrachtungen mit Prozess— und Abgasreinigungstechniken, die dem Stand der
Technik entsprechen, nachgewiesen wird, dass keine hoheren Emissionsmassen-

strOme auftreten.
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Fiir Anfahr— oder Abstellvorgiinge, bei denen ein Uberschreiten des 2fachen der fest-

gelegten Emissionsbegrenzung nicht verhindert werden kann, sind Sonderregelungen

zu treffen. Hierzu gehoren insbesondere Vorgédnge, bei denen

— eine Abgasreinigungseinrichtung aus Sicherheitsgriinden (Verpuffungs—, Ver-
stopfungs— oder Korrosionsgefahr) umfahren werden muss,

— eine Abgasreinigungseinrichtung wegen zu geringen Abgasdurchsatzes noch
nicht voll wirksam ist oder

—  eine Abgaserfassung und —reinigung wihrend der Beschickung oder Entleerung
von Behiltern bei diskontinuierlichen Produktionsprozessen nicht oder nur un-

zureichend moglich ist.

Soweit aus betrieblichen oder messtechnischen Griinden (z.B. Chargenbetrieb, lén-
gere Kalibrierzeit) fiir Emissionsbegrenzungen andere als die nach Nummer 2.7 be-

stimmten Mittelungszeiten erforderlich sind, sind diese entsprechend festzulegen.

Wird Abgas einer Anlage als Verbrennungsluft oder Einsatzstoff fiir eine weitere

Anlage verwendet, sind Sonderregelungen zu treffen.

Die Luftmengen, die einer Einrichtung der Anlage zugefiihrt werden, um das Abgas
zu verdiinnen oder zu kiihlen, bleiben bei der Bestimmung der Massenkonzentration
unberiicksichtigt. Soweit Emissionswerte auf Sauerstoffgehalte im Abgas bezogen
sind, sind die im Abgas gemessenen Massenkonzentrationen nach folgender Glei-

chung umzurechnen:

Es= &X Em
21-0Om

Darin bedeuten:

Em  gemessene Massenkonzentration,

Eg  Massenkonzentration, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt,

Om  gemessener Sauerstoffgehalt,

Op Bezugssauerstoffgehalt.
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Werden zur Emissionsminderung nachgeschaltete Abgasreinigungseinrichtungen
eingesetzt, so darf fiir die Stoffe, fiir die die Abgasreinigungseinrichtung betrieben
wird, die Umrechnung nur fiir die Zeiten erfolgen, in denen der gemessene Sauer-
stoffgehalt iber dem Bezugssauerstoffgehalt liegt. Bei Verbrennungsprozessen mit
reinem Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft sind Sonderregelungen zu tref-

fen.

Grundsitzliche Anforderungen zur integrierten Vermeidung und Vermin-

derung von Umweltverschmutzungen

Zur integrierten Emissionsvermeidung oder —minimierung sind Techniken und MaB3-
nahmen anzuwenden, mit denen die Emissionen in die Luft, das Wasser und den Bo-
den vermieden oder begrenzt werden und dabei ein hohes Schutzniveau fiir die Um-
welt insgesamt erreicht wird; die Anlagensicherheit, die umweltvertrigliche Abfall-
entsorgung sowie die sparsame und effiziente Verwendung von Energie sind zu be-

achten.

Nicht vermeidbare Abgase sind an ihrer Entstehungsstelle zu erfassen, soweit dies
mit verhdltnismafBigem Aufwand moglich ist. Die emissionsbegrenzenden Malinah-
men miissen dem Stand der Technik entsprechen. Die Anforderungen dieser Ver-
waltungsvorschrift diirfen nicht durch Mallnahmen erfiillt werden, bei denen Um-
weltbelastungen in andere Medien wie Wasser oder Boden entgegen dem Stand der
Technik verlagert werden. Diese Mallnahmen sollen sowohl auf eine Verminderung
der Massenkonzentrationen als auch der Massenstrome oder Massenverhéltnisse der
von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen ausgerichtet sein. Sie miissen

wihrend des Betriebs der Anlage bestimmungsgemif eingesetzt werden.

Bei der Festlegung der Anforderungen sind insbesondere zu berticksichtigen:

—  Wabhl von integrierten Prozesstechniken mit mdglichst hoher Produktausbeute
und minimalen Emissionen in die Umwelt insgesamt,

—  Verfahrensoptimierung, z.B. durch weitgehende Ausnutzung von Einsatzstof-

fen und Gewinnung von Koppelprodukten,
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Substitution von krebserzeugenden, erbgutverdndernden oder reproduktionsto-
xischen Einsatzstoffen,

Verminderung der Abgasmenge, z.B. durch Anwendung der Umluftfiihrung,
unter Berilicksichtigung arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen,

Einsparung von Energie und Verminderung der Emissionen an klimawirksa-
men Gasen, z.B. durch energetische Optimierung bei Planung, Errichtung und
Betrieb der Anlagen, anlageninterne Energieverwertung, Anwendung von
Wirmeddmmungsmalnahmen,

Vermeidung oder Verminderung der Emissionen von Stoffen, die zu einem Ab-
bau der Ozonschicht fiihren, ergéinzend zu den in der Verordnung (EG)
Nr. 2037/2000 des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000
(ABI. L 244/1 vom 29. September 2000) genannten Mafinahmen, z.B. durch
Substitution dieser Stoffe, durch Einhausen von Anlagen, Kapseln von Anla-
geteilen, Erzeugen eines Unterdrucks im gekapselten Raum und Verhinderung
von Undichtigkeiten der Anlagen, durch Erfassung der Stoffe bei der Abfallbe-
handlung, durch Anwendung optimierter Abgasreinigungstechniken und durch
ordnungsgeméfe Entsorgung der riickgewonnenen Stoffe sowie der Abfille,
Optimierung von An— und Abfahrvorgingen und sonstigen besonderen Be-
triebszustinden,

die Anforderungen des Tierschutzes und der physiologischen Gegebenheiten

beim Tier.

Wenn Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse I oder II, Nummer 5.2.4 Klasse I oder 1I,

Nummer 5.2.5 Klasse I oder Nummer 5.2.7 emittiert werden konnen, sollen die

Einsatzstoffe (Roh— und Hilfsstoffe) mdglichst so gewéhlt werden, dass nur geringe

Emissionen entstehen.

Verfahrenskreisldufe, die durch Anreicherung zu erhdhten Emissionen an Stoffen

nach Nummer 5.2.2 Klasse I oder II oder nach Nummer 5.2.7 fithren konnen, sind

durch technische oder betriebliche MaBBinahmen moglichst zu vermeiden. Soweit

diese Verfahrenskreisldufe betriebsnotwendig sind, z.B. bei der Aufarbeitung von

Produktionsriickstdnden zur Riickgewinnung von Metallen, miissen Maflnahmen zur
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Vermeidung erhdhter Emissionen getroffen werden, z.B. durch gezielte Stoffaus-

schleusung oder den Einbau besonders wirksamer Abgasreinigungseinrichtungen.

Betriebsvorgénge, die mit Abschaltungen oder Umgehungen der Abgasreinigungsein-
richtungen verbunden sind, miissen im Hinblick auf geringe Emissionen ausgelegt
und betrieben sowie durch Aufzeichnung geeigneter Prozessgroflen besonders iiber-
wacht werden. Fiir den Ausfall von Einrichtungen zur Emissionsminderung sind
MalBnahmen vorzusehen, um die Emissionen unverziiglich so weit wie moglich und

unter Beachtung des Grundsatzes der VerhdltnisméBigkeit zu vermindern.

Allgemeine Anforderungen zur Emissionsbegrenzung

Gesamtstaub, einschliefilich Feinstaub

Die im Abgas enthaltenen staubformigen Emissionen diirfen

den Massenstrom 0,20 kg/h
oder
die Massenkonzentration 20 mg/m?

nicht tiberschreiten. Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms
von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m? nicht {iberschritten

werden.

Auf Nummer 5.2.5 Absatz 3 wird hingewiesen.

Staubformige anorganische Stoffe

Die nachstehend genannten staubférmigen anorganischen Stoffe diirfen, auch beim
Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben Klasse, insgesamt folgende Massenkon-
zentrationen oder Massenstrome im Abgas nicht liberschreiten; davon abweichend

gelten fiir Stoffe der Klasse I die Anforderungen jeweils fiir den Einzelstoff:

Klasse I
—  Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Hg

—  Thallium und seine Verbindungen, angegeben als Tl
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jeweils den Massenstrom 0,25 g/h
oder
jeweils die Massenkonzentration 0,05 mg/m3;

Klasse IT

— Blei und seine Verbindungen, angegeben als Pb
—  Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Co
— Nickel und seine Verbindungen, angegeben als Ni
— Selen und seine Verbindungen, angegeben als Se

—  Tellur und seine Verbindungen, angegeben als Te

den Massenstrom 2,5 g/h

oder

die Massenkonzentration 0,5 mg/m?;
Klasse I11

— Antimon und seine Verbindungen, angegeben als Sb
—  Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Cr

—  Cyanide leicht 16slich (z.B. NaCN), angegeben als CN
—  Fluoride leicht l6slich (z.B. NaF), angegeben als F

—  Kupfer und seine Verbindungen, angegeben als Cu

— Mangan und seine Verbindungen, angegeben als Mn
—  Vanadium und seine Verbindungen, angegeben als V

—  Zinn und seine Verbindungen, angegeben als Sn

den Massenstrom 5¢g/h
oder
die Massenkonzentration 1 mg/m’.

Beim Vorhandensein von Stoffen mehrerer Klassen diirfen unbeschadet des Ab-
satzes 1 beim Zusammentreffen von Stoffen der Klassen I und II im Abgas insgesamt
die Emissionswerte der Klasse II sowie beim Zusammentreffen von Stoffen der Klas-
sen [ und III, der Klassen II und III oder der Klassen I bis III im Abgas insgesamt die

Emissionswerte der Klasse III nicht tiberschritten werden.
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Die nicht namentlich aufgefiihrten staubformigen anorganischen Stoffe mit begriin-

detem Verdacht auf krebserzeugendes, erbgutverinderndes oder reproduktionstoxi-

sches Potenzial (Stoffe der Kategorien K3, M3, RE3 oder RF3 mit der Kennzeich-

nung R 40, R 62 oder R 63) sind der Klasse III zuzuordnen. Dabei sind

— das ,,Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverdndernder oder fortpflanzungsge-
fahrdender Stoffe® (TRGS 905) und

— der Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG entsprechend der Liste gefahrlicher
Stoffe nach § 4a Abs. 1 der Verordnung zum Schutz vor gefihrlichen Stoffen
(GefStoftV)

zu berticksichtigen. Bei unterschiedlichen Einstufungen innerhalb der Kategorien K,

M oder R ist die strengere Einstufung der TRGS oder der GefStoffV zugrunde zu le-

gen.

Solange Einstufungen oder Bewertungen in der TRGS oder der GefStoffV nicht vor-
liegen, konnen Bewertungen anerkannter wissenschaftlicher Gremien herangezogen
werden, z.B. die Einstufungen der Senatskommission zur Priifung gesundheitsge-
fahrlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dariiber hinaus wird

auf Einstufungen nach § 4a Abs. 3 der GefStoffV hingewiesen.

Soweit Zubereitungen nach § 4b der GefStoffV einzustufen sind, sollen ihre Inhalts-
stoffe und ihre Anteile ermittelt und bei der Festlegung der emissionsbegrenzenden

Anforderungen berticksichtigt werden.

Sind bei der Ableitung von Abgasen physikalische Bedingungen (Druck, Tempera-
tur) gegeben, bei denen die Stoffe in fliissiger oder gasformiger Form vorliegen kon-
nen, sollen die in Absatz 1 genannten Massenkonzentrationen oder Massenstrome fiir

die Summe der festen, fliissigen und gasformigen Emissionen eingehalten werden.

../ 52



5.2.3

5.2.3.1

5.2.3.2

_ 52 —

Staubformige Emissionen bei Umschlag, Lagerung oder Bearbeitung von festen

Stoffen

Allgemeines

An Anlagen, in denen feste Stoffe be— oder entladen, gefordert, transportiert, bear-
beitet, aufbereitet oder gelagert werden, sollen geeignete Anforderungen zur Emis-
sionsminderung gestellt werden, wenn diese Stoffe aufgrund ihrer Dichte, Korn-
groflenverteilung, Kornform, Oberflachenbeschaffenheit, Abriebfestigkeit, Scher—
und Bruchfestigkeit, Zusammensetzung oder ihres geringen Feuchtegehaltes zu

staubformigen Emissionen fiihren konnen.

Bei der Festlegung dieser Anforderungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der

VerhiltnismaBigkeit insbesondere

— die Art und Eigenschaften der festen Stoffe und ihrer Inhaltsstoffe (z.B. Ge-
fahrlichkeit und Toxizitdt im Sinne von § 4 GefStoffV, mdgliche Wirkungen
auf Boden und Gewisser, mogliche Bildung explosionsfahiger Staub—/Luftge-
mische, Staubungsneigung, Feuchte),

— das Umschlaggerit oder das Umschlagverfahren,

— der Massenstrom und die Zeitdauer der Emissionen,

— die meteorologischen Bedingungen,

— die Lage des Umschlagortes (z.B. Abstand zur Wohnbebauung)

zu berticksichtigen.

Die MaBinahmen sind auch unter Beachtung ihrer mdglichen Einwirkungen auf Was-

ser und Boden festzulegen.

Be- oder Entladung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Be— oder Entladung kommen folgende

MalBnahmen in Betracht:
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MABNAHMEN, BEZOGEN AUF DAS UMSCHLAGVERFAHREN

Minimierung der Fallstrecke beim Abwerfen (z.B. bei Schiittgossen durch Leit-
bleche oder Lamellen),

selbsttitige Anpassung der Abwurfhéhe bei wechselnder Hohe der Schiittun-
gen,

Anpassung von Gerédten an das jeweilige Schiittgut (z.B. bei Greifern Vermei-
dung von Uberladung und Zwischenabwurf),

sanftes Anfahren von Greifern nach der Befiillung,

Riickfiihrung von leeren Greifern in geschlossenem Zustand,

Minimierung von Zutrimmarbeiten und Reinigungsarbeiten,

Automatisierung des Umschlagbetriebes;

MABNAHMEN, BEZOGEN AUF DAS UMSCHLAGGERAT

regelmiBige Wartung der Gerite (z.B. bei Greifern Priifung der SchlieBkanten
auf Dichtheit zur Verminderung von Rieselverlusten),

vollstindig oder weitgehend geschlossene Greifer zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Abwehungen von der Schiittgutoberflidche,

Minimierung von Anhaftungen (insbesondere bei Greifern oder z.B. Einsatz
straftbarer Verladebilge bei Senkrechtbeladern/Teleskoprohren),

Schiittrohr mit Beladekopf und Absaugung,

Konusaufsatz mit Absaugung bei Senkrechtbeladern,

Reduzierung der Austrittsgeschwindigkeit bei Fallrohren durch Einbauten oder
durch Einsatz von Kaskadenschurren,

weitgehender Verzicht auf den Einsatz von Schleuderbdandern auBlerhalb ge-
schlossener Rdume,

Radlader moglichst nur bei befeuchteten oder nicht staubenden Giitern;

MABNAHMEN, BEZOGEN AUF DEN UMSCHLAGORT

vollstindige oder weitgehend vollstindige Einhausung (z.B. Tore oder Strei-
fenvorhénge bei Ein— und Ausfahrten) von Einrichtungen zur Be— und Entla-
dung von Fahrzeugen (z.B. von Fiillstationen, Schiittgossen, Grabenbunkern

und sonstigen Abwurfplétzen),
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Absaugung von Trichtern, Ubergabestellen, Schiittgossen, Beladerohren (aus-
reichende Dimensionierung der Saugleistung),

Verbesserung der Wirkung von Absaugungen (z.B. durch Leitbleche),
Anwendung von Trichtern (z.B. mit Lamellenverschluss, Klappenboden, Pen-
delklappen, Deckel),

Anwendung einer Wasservernebelung vor Austrittsoffnungen und Aufgabe-
trichtern,

Windschutz bei Be— und Entladevorgéngen im Freien,

Verldangerung der Verweilzeit des Greifers nach Abwurf am Abwurfort,
Umschlagbeschriankungen bei hohen Windgeschwindigkeiten,

Planung der Lage des Umschlagortes auf dem Betriebsgeldnde;

MABNAHMEN, BEZOGEN AUF FESTE STOFFE

Erhohung der Materialfeuchte, ggf. unter Zusatz von Oberflichenentspan-
nungsmitteln, soweit die Befeuchtung einer anschlieBenden Weiterbe— oder
-verarbeitung, der Lagerfahigkeit oder der Produktqualitét der umgeschlagenen
Stoffe nicht entgegensteht,

Einsatz von Staubbindemitteln,

Pelletierung,

Vereinheitlichung der Korngrof3e (Abtrennung des Feinstkornanteils),
Verhinderung sperriger Verunreinigungen,

Reduktion der Umschlagvorgénge.

Forderung oder Transport

Bei Transport mit Fahrzeugen sollen geschlossene Behéltnisse (Silofahrzeuge, Con-

tainer, Abdeckplanen) eingesetzt werden. Ansonsten sind bei Férderung und Trans-

port auf dem Betriebsgeldnde geschlossene oder weitgehend geschlossene Einrich-

tungen (z.B. eingehauste Forderbander, Becherwerke, Schnecken—, Schrauben— oder

pneumatische Forderer) zu verwenden. Bei pneumatischer Forderung ist die staub-

haltige Forderluft einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren oder im Kreislauf zu

fahren. Offene kontinuierliche Forder—/Transporteinrichtungen (z.B. Forderbédnder)

sind soweit wie moglich zu kapseln oder einzuhausen.
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Bei Befiillung von geschlossenen Transportbehéltern mit festen Stoffen ist die Ver-

drangungsluft zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren.

Offene Ubergabestellen sind zu befeuchten, soweit die Befeuchtung einer an-
schlieenden Weiterbe— oder —verarbeitung, der Lagerfahigkeit oder der Produktqua-
litidt der umgeschlagenen Stoffe nicht entgegensteht. Alternativ sind die Ubergabe-

stellen zu kapseln; staubhaltige Luft ist einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren.

Offnungen von Ridumen (z.B. Tore, Fenster), in denen feste Stoffe offen transportiert
oder gehandhabt werden, sind moglichst geschlossen zu halten. Tore diirfen nur fiir

notwendige Fahrzeugein— und —ausfahrten ge6ffnet werden.

Konnen durch die Benutzung von Fahrwegen staubformige Emissionen entstehen,
sind diese im Anlagenbereich mit einer Decke aus Asphaltbeton, aus Beton oder
gleichwertigem Material zu befestigen, in ordnungsgemiBem Zustand zu halten und
entsprechend dem Verschmutzungsgrad zu sdubern. Es ist sicherzustellen, dass Ver-
schmutzungen der Fahrwege durch Fahrzeuge nach Verlassen des Anlagenbereichs
vermieden oder beseitigt werden. Dazu sind z.B. Reifenwaschanlagen, Kehrmaschi-
nen, Uberfahrroste oder sonstige geeignete Einrichtungen einzusetzen. Satz 1 findet
regelméBig keine Anwendung auf Fahrwege innerhalb von Steinbriichen und Gewin-

nungsstétten flir Bodenschétze.

Bearbeitung oder Aufbereitung

Maschinen, Geréte oder sonstige Einrichtungen zur Bearbeitung (z.B. zum Brechen,
Mahlen, Sieben, Sichten, Mischen, Pelletieren, Brikettieren, Erwdrmen, Trocknen,
Abkiihlen) von festen Stoffen sind zu kapseln oder mit in der Wirkung vergleichba-

ren Emissionsminderungstechniken auszuriisten.
Aufgabestellen und Abwurfstellen sind zu kapseln; staubhaltige Luft ist einer Ent-

staubungseinrichtung zuzufiihren. Alternativ sind Aufgabestellen und Abwurfstellen

zu befeuchten, soweit die Befeuchtung einer anschlieBenden Weiterbe— oder —verar-
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beitung, der Lagerfahigkeit oder der Produktqualitit der umgeschlagenen Stoffe nicht
entgegensteht.

Staubhaltiges Abgas aus den Bearbeitungsaggregaten ist zu erfassen und zu reinigen.

Lagerung

5.2.3.5.1 Geschlossene Lagerung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Lagerung ist grundsitzlich eine ge-
schlossene Bauweise (z.B. als Silo, Bunker, Speicher, Halle, Container) zu bevorzu-
gen. Sofern die Lagerung nicht vollstdndig geschlossen erfolgt, soll durch entspre-
chende Gestaltung der Geometrie der Lagerbehilter oder Lagerstitten sowie der Ein-
richtungen zur Zufithrung oder Entnahme des Lagergutes die Staubentwicklung —
insbesondere bei begehbaren Lagern — minimiert werden. Abgase aus Fiill- oder Ab-
zugsaggregaten sowie Verdrdngungsluft aus Behiltern sind zu erfassen und einer
Entstaubungseinrichtung zuzufiihren. Bei allen Fiillvorrichtungen ist eine Sicherung
gegen Uberfiillen vorzusehen. Silo— und Containeraustragséffnungen koénnen z.B.
iiber Faltenbdlge mit kombinierter Absaugung und Kegelverschluss entleert oder
staubdicht verschlossen werden; ebenso ist der Einsatz von Zellenradschleusen in

Verbindung mit Bandabzug oder pneumatischem Transport moglich.

5.2.3.5.2 Freilagerung

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Errichtung oder den Abbau von Hal-
den oder den Betrieb von VergleichmaBigungsanlagen im Freien kommen folgende
MafBnahmen in Betracht:

—  Abdeckung der Oberflache (z.B. mit Matten),

—  Begriinung der Oberfléche,

—  Besprithung mit staubbindenden Mitteln bei Anlegung der Halde,

—  Verfestigung der Oberfléche,

—  ausreichende Befeuchtung der Halden und der Ubergabe— und Abwurfstellen,

ggf. unter Zusatz von Oberflichenentspannungsmitteln, soweit die Befeuchtung
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einer anschlieBenden Weiterbe— oder —verarbeitung, der Lagerfdhigkeit oder
der Produktqualitit der gelagerten Stoffe nicht entgegensteht,

—  Schiittung oder Abbau hinter Willen,

—  hohenverstellbare Forderbander,

—  Windschutzbepflanzungen,

—  Ausrichtung der Haldenlidngsachse in Hauptwindrichtung,

—  Begrenzung der Hohe von Halden,

— weitgehender Verzicht auf Errichtungs— oder Abbauarbeiten bei Wetterlagen,
die Emissionen besonders begiinstigen (z.B. langanhaltende Trockenheit, Frost-
perioden, hohe Windgeschwindigkeiten).

Durch Uberdachung, UmschlieBung oder Kombination beider MaBnahmen kann eine

derartige Lagerung einschlieBlich der Nebeneinrichtungen — unter Beriicksichtigung

von Nummer 5.2.3.1 Absatz 2 — in eine teilweise oder vollstindig geschlossene La-

gerung iiberfiihrt werden.

Besondere Inhaltsstoffe

Bei festen Stoffen, die Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse I oder II, nach Num-
mer 5.2.5 Klasse I oder nach Nummer 5.2.7 enthalten oder an denen diese Stoffe an-
gelagert sind, sind die wirksamsten Maflnahmen anzuwenden, die sich aus den
Nummern 5.2.3.2 bis 5.2.3.5 ergeben; die Lagerung soll entsprechend Num-
mer 5.2.3.5.1 erfolgen. Satz 1 findet regelmiBig keine Anwendung, wenn die Gehalte
der besonderen Inhaltsstoffe in einer durch Siebung mit einer Maschenweite von
5 mm von den Glitern abtrennbaren Feinfraktion jeweils folgende Werte, bezogen auf

die Trockenmasse, nicht iiberschreiten:

—  Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse I, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse |

oder Nummer 5.2.7.1.2 50 mg/kg,
—  Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse II, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse 11

oder Nummer 5.2.7.1.3 0,50 g/kg,
—  Stoffe nach Nummer 5.2.7.1.1 Klasse III 5,0 g/kg.
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Gasformige anorganische Stoffe

Die nachstehend genannten gasformigen anorganischen Stoffe diirfen jeweils die an-
gegebenen Massenkonzentrationen oder Massenstrome im Abgas nicht {iberschrei-

ten:

Klasse I

—  Arsenwasserstoff

—  Chlorcyan

—  Phosgen

—  Phosphorwasserstoff
den Massenstrom je Stoff 2,5 g/h
oder

die Massenkonzentration je Stoff 0,5 mg/m?;

Klasse 11
— Brom und seine gasformigen Verbindungen, angegeben als
Bromwasserstoff
—  Chlor
—  Cyanwasserstoff
—  Fluor und seine gasformigen Verbindungen, angegeben als
Fluorwasserstoff
—  Schwefelwasserstoff
den Massenstrom je Stoff 15 g/h
oder

die Massenkonzentration je Stoff 3 mg/m?;

Klasse 111
—  Ammoniak
— gasformige anorganische Chlorverbindungen, soweit nicht in
Klasse I oder Klasse II enthalten, angegeben als Chlorwasser-
stoff
den Massenstrom je Stoff 0,15 kg/h
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oder

die Massenkonzentration je Stoff 30 mg/m?;

Klasse IV

—  Schwefeloxide (Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid), angege-
ben als Schwefeldioxid

—  Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid), ange-
geben als Stickstoffdioxid

den Massenstrom je Stoff 1,8 kg/h
oder
die Massenkonzentration je Stoff 0,35 g/m?.

Im Abgas von thermischen oder katalytischen Nachverbrennungseinrichtungen diir-
fen die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stick-
stoffdioxid, die Massenkonzentration 0,10 g/m? nicht iiberschreiten; gleichzeitig diir-
fen die Emissionen an Kohlenmonoxid die Massenkonzentration 0,10 g/m* nicht
iiberschreiten. Soweit die der Nachverbrennung zugefiihrten Gase nicht geringe Kon-
zentrationen an Stickstoffoxiden oder sonstigen Stickstoffverbindungen enthalten,
sind Festlegungen im Einzelfall zu treffen; dabei diirfen die Emissionen an Stick-
stoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, den Massenstrom

1,8 kg/h oder die Massenkonzentration 0,35 g/m? nicht {iberschreiten.

Organische Stoffe

Organische Stoffe im Abgas, ausgenommen staubformige organische Stoffe, diirfen

den Massenstrom 0,50 kg/h
oder
die Massenkonzentration 50 mg/m?,

jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff,

insgesamt nicht tiberschreiten.

Bei Altanlagen mit einem jdhrlichen Massenstrom an organischen Stoffen von bis zu

1,5 Mg/a, angegeben als Gesamtkohlenstoff, diirfen abweichend von Absatz 1 die
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Emissionen an organischen Stoffen im Abgas den Massenstrom 1,5 kg/h, angegeben
als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten. Die Anzahl der Betriebsstunden, in de-
nen Massenstréme von tiber 0,5 kg/h bis zu 1,5 kg/h auftreten, soll 8 Betriebsstunden

wihrend eines Tages unterschreiten.

Fiir staubformige organische Stoffe, ausgenommen fiir Stoffe der Klasse I, gelten die

Anforderungen nach Nummer 5.2.1.

Innerhalb des Massenstroms oder der Massenkonzentration fiir Gesamtkohlenstoff
diirfen die nach den Klassen I (Stoffe nach Anhang 4) oder II eingeteilten organi-
schen Stoffe, auch bei dem Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben Klasse, insge-
samt folgende Massenkonzentrationen oder Massenstrome im Abgas, jeweils ange-

geben als Masse der organischen Stoffe, nicht {iberschreiten:

Klasse I
den Massenstrom 0,10 kg/h
oder
die Massenkonzentration 20 mg/m?;
Klasse 11

—  1-Brom—3—Chlorpropan

— 1,1-Dichlorethan

— 1,2-Dichlorethylen, cis und trans

—  Essigsiure

—  Methylformiat

—  Nitroethan

—  Nitromethan

—  Octamethylcyclotetrasiloxan

— 1,1,1-Trichlorethan

— 1,3,5-Trioxan
den Massenstrom 0,50 kg/h
oder

die Massenkonzentration 0,10 g/m?.
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Beim Vorhandensein von Stoffen mehrerer Klassen diirfen zusétzlich zu den Anfor-
derungen von Absatz 4 Satz 1 beim Zusammentreffen von Stoffen der Klassen I und

I im Abgas insgesamt die Emissionswerte der Klasse II nicht tiberschritten werden.

Die nicht namentlich im Anhang 4 genannten organischen Stoffe oder deren Folge-

produkte, die mindestens eine der folgenden Einstufungen oder Kriterien erfiillen:

—  Verdacht auf krebserzeugende oder erbgutverandernde Wirkungen (Kategorien
K3 oder M3 mit der Kennzeichnung R 40),

—  Verdacht auf reproduktionstoxische Wirkung (Kategorien RE3 oder RF3 mit
der Kennzeichnung R 62 oder R 63) unter Beriicksichtigung der Wirkungs-
stiarke,

—  Grenzwert fiir die Luft am Arbeitsplatz kleiner als 25 mg/m?,

—  giftig oder sehr giftig,

— mogliche Verursachung von irreversiblen Schiden,

— mdgliche Sensibilisierung beim Einatmen,

—  hohe Geruchsintensitit,

—  geringe Abbaubarkeit und hohe Anreicherbarkeit,

sind grundsatzlich der Klasse I zuzuordnen. Dabei sind

— das ,,Verzeichnis von Grenzwerten in der Luft am Arbeitsplatz® (TRGS 900),
das ,,Verzeichnis krebserzeugender, erbgutveridndernder oder fortpflanzungsge-
fahrdender Stoffe® (TRGS 905) und

— der Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG entsprechend der Liste gefahrlicher
Stoffe nach § 4a Abs. 1 der Verordnung zum Schutz vor gefdhrlichen Stoffen
(GefStoftV)

zu berticksichtigen. Bei unterschiedlichen Einstufungen innerhalb der Kategorien K,

M oder R ist die strengere Einstufung der TRGS oder der GefStoffV zugrunde zu le-

gen. Soweit fiir organische Stoffe, die aufgrund dieser Kriterien der Klasse I zuge-

ordnet werden, die Emissionswerte der Klasse I nicht mit verhéltnismaBigem Auf-
wand eingehalten werden kdnnen, ist die Emissionsbegrenzung im Einzelfall festzu-

legen.
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Solange Einstufungen oder Bewertungen in der TRGS oder der GefStoffV nicht vor-
liegen, kdnnen Bewertungen anerkannter wissenschaftlicher Gremien herangezogen
werden, z.B. die Einstufungen der Senatskommission zur Priifung gesundheitsge-
fahrlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dariiber hinaus wird

auf Einstufungen nach § 4a Abs. 3 der GefStoffV hingewiesen.

Soweit Zubereitungen nach § 4b der GefStoffV einzustufen sind, sollen die Inhalts-
stoffe der Zubereitungen und deren Anteile ermittelt und bei der Festlegung der

emissionsbegrenzenden Anforderungen beriicksichtigt werden.

Gasformige Emissionen beim Verarbeiten, Fordern, Umfiillen oder Lagern von

fliissigen organischen Stoffen

Beim Verarbeiten, Fordern, Umfiillen oder Lagern von fliissigen organischen Stoffen,

die

a)  bei einer Temperatur von 293,15 K einen Dampfdruck von 1,3 kPa oder mehr
haben,

b) einen Massengehalt von mehr als 1 vom Hundert an Stoffen nach Num-
mer 5.2.5 Klasse I, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II oder III oder Nummer 5.2.7.1.3
enthalten,

c) einen Massengehalt von mehr als 10 mg je kg an Stoffen nach Num-
mer 5.2.7.1.1 Klasse I oder Nummer 5.2.7.1.2 enthalten oder

d)  Stoffe nach Nummer 5.2.7.2 enthalten,

sind die unter den Nummern 5.2.6.1 bis 5.2.6.7 genannten Mafinahmen zur Vermei-

dung und Verminderung der Emissionen anzuwenden.

Pumpen

Es sind technisch dichte Pumpen wie Spaltrohrmotorpumpen, Pumpen mit Magnet-
kupplung, Pumpen mit Mehrfach—Gleitringdichtung und Vorlage— oder Sperrme-
dium, Pumpen mit Mehrfach—Gleitringdichtung und atmosphérenseitig trockenlau-

fender Dichtung, Membranpumpen oder Faltenbalgpumpen zu verwenden.
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Bestehende Pumpen fiir fliissige organische Stoffe nach Nummer 5.2.6 Buch-
stabe a), die nicht eines der in den Buchstaben b) bis d) genannten Merkmale erfiillen
und die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht einhalten, diirfen bis zum Ersatz
durch neue Pumpen weiterbetrieben werden. Die zustdndige Behorde soll nach In-
krafttreten dieser Verwaltungsvorschrift eine Bestandsaufnahme fordern und den
kontinuierlichen Ersatz der Pumpen sowie die Wartungsarbeiten bis zu ihrem Ersatz

im Rahmen der Betriebsiiberwachung verfolgen.

Verdichter

Bei der Verdichtung von Gasen oder Ddmpfen, die einem der Merkmale der Num-
mer 5.2.6 Buchstaben b) bis d) entsprechen, sind Mehrfach—Dichtsysteme zu ver-
wenden. Beim Einsatz von nassen Dichtsystemen darf die Sperrfliissigkeit der Ver-
dichter nicht ins Freie entgast werden. Beim Einsatz von trockenen Dichtsystemen,
z.B. einer Inertgasvorlage oder Absaugung der Fordergutleckage, sind austretende

Abgase zu erfassen und einem Gassammelsystem zuzufiihren.

Flanschverbindungen

Flanschverbindungen sollen in der Regel nur verwendet werden, wenn sie verfah-
renstechnisch, sicherheitstechnisch oder fiir die Instandhaltung notwendig sind. Fiir
diesen Fall sind technisch dichte Flanschverbindungen entsprechend der Richtlinie

VDI 2440 (Ausgabe November 2000) zu verwenden.

Fiir Dichtungsauswahl und Auslegung der Flanschverbindungen sind Dichtungs-
kennwerte nach DIN 28090—-1 (Ausgabe September 1995) oder DIN V ENV 1591-2
(Ausgabe Oktober 2001) zugrunde zu legen.

Die Einhaltung einer spezifischen Leckagerate von 10~ kPal/(s'm) ist durch eine

Bauartpriifung entsprechend Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe November 2000) nach-

zuweisen.
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Fiir bestehende Flanschverbindungen findet Nummer 5.2.6.1 Absatz 2 in Bezug
auf den Ersatz von Dichtungen entsprechende Anwendung. Eine Bestandsaufnahme

kann bei bestehenden Flanschverbindungen entfallen.

Absperrorgane

Zur Abdichtung von Spindeldurchfiihrungen von Absperr— oder Regelorganen, wie

Ventile oder Schieber, sind

— hochwertig abgedichtete metallische Faltenbédlge mit nachgeschalteter Sicher-
heitsstopfbuchse oder

—  gleichwertige Dichtsysteme

zu verwenden.

Dichtsysteme sind als gleichwertig anzusehen, wenn im Nachweisverfahren entspre-
chend Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe November 2000) die temperaturspezifischen

Leckageraten eingehalten werden.

Fiir bestehende Absperrorgane ist Nummer 5.2.6.1 Absatz 2 entsprechend anzu-

wenden.

Probenahmestellen

Probenahmestellen sind so zu kapseln oder mit solchen Absperrorganen zu versehen,
dass auller bei der Probenahme keine Emissionen auftreten; bei der Probenahme

muss der Vorlauf entweder zuriickgefiihrt oder vollstindig aufgefangen werden.

Umfiillung

Beim Umfiillen sind vorrangig MaBBnahmen zur Vermeidung der Emissionen zu tref-
fen, z.B. Gaspendelung in Verbindung mit Untenbefiillung oder Unterspiegelbefiil-
lung. Die Absaugung und Zufiihrung des Abgases zu einer Abgasreinigungseinrich-
tung kann zugelassen werden, wenn die Gaspendelung technisch nicht durchfiihrbar

oder unverhéltnismaBig ist.
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Gaspendelsysteme sind so zu betreiben, dass der Fluss an organischen Stoffen nur bei
Anschluss des Gaspendelsystems freigegeben wird und dass das Gaspendelsystem
und die angeschlossenen Einrichtungen wéhrend des Gaspendelns betriebsmafig, ab-
gesehen von sicherheitstechnisch bedingten Freisetzungen, keine Gase in die At-

mosphére abgeben.

Lagerung

Zur Lagerung von fliissigen organischen Stoffen sind Festdachtanks mit Anschluss
an eine Gassammelleitung oder mit Anschluss an eine Abgasreinigungseinrichtung

zu verwenden.

Abweichend von Satz 1 kann die Lagerung von Rohdl in Lagertanks mit einem Vo-
lumen von mehr als 20 000 m® auch in Schwimmdachtanks mit wirksamer Randab-
dichtung oder in Festdachtanks mit innerer Schwimmdecke erfolgen, wenn eine
Emissionsminderung um mindestens 97 vom Hundert gegeniiber Festdachtanks ohne

innere Schwimmadecke erreicht wird.

Ferner kann abweichend von Satz 1 fiir fliissige organische Stoffe nach Num-
mer 5.2.6 Buchstabe a), die nicht eines der in den Buchstaben b) bis d) genannten
Merkmale erfiillen und die in Festdachtanks mit einem Volumen von weniger als
300 m* gelagert werden, auf einen Anschluss des Tanks an eine Gassammelleitung

oder an eine Abgasreinigungseinrichtung verzichtet werden.

Soweit Lagertanks oberirdisch errichtet sind und betrieben werden, ist die Auf3en-
wand und das Dach mit geeigneten Farbanstrichen zu versehen, die dauerhaft einen

Gesamtwirme—Remissionsgrad von mindestens 70 vom Hundert aufweisen.
Soweit sicherheitstechnische Aspekte nicht entgegenstehen, sind Gase und Dédmpfe,

die aus Druckentlastungsarmaturen und Entleerungseinrichtungen austreten, in das

Gassammelsystem einzuleiten oder einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.
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Abgase, die bei Inspektionen oder bei Reinigungsarbeiten der Lagertanks auftreten,
sind einer Nachverbrennung zuzufiihren oder es sind gleichwertige Mafinahmen zur

Emissionsminderung anzuwenden.

Krebserzeugende, erbgutverindernde oder reproduktionstoxische Stoffe sowie

schwer abbaubare, leicht anreicherbare und hochtoxische organische Stoffe

Die im Abgas enthaltenen Emissionen krebserzeugender, erbgutverdndernder oder re-
produktionstoxischer Stoffe oder Emissionen schwer abbaubarer, leicht anreicherba-
rer und hochtoxischer organischer Stoffe sind unter Beachtung des Grundsatzes der
VerhiltnisméaBigkeit so weit wie mdglich zu begrenzen (Emissionsminimierungsge-

bot).

Krebserzeugende, erbgutverindernde oder reproduktionstoxische Stoffe

Stoffe gelten als krebserzeugend, erbgutverdndernd oder reproduktionstoxisch, wenn

sie in eine der Kategorien K1, K2, M1, M2, RE1, RE2, RF1 oder RF2 (mit der

Kennzeichnung R 45, R 46, R 49, R 60 oder R 61)

— 1im ,,Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverdndernder oder fortpflanzungsge-
fahrdender Stoffe® (TRGS 905) oder

— im Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG entsprechend der Liste gefahrlicher
Stoffe nach § 4a Abs. 1 der Verordnung zum Schutz vor gefihrlichen Stoffen
(GefStoftV)

eingestuft sind. Bei unterschiedlichen Einstufungen innerhalb der Kategorien K, M

oder R wird die strengere Einstufung der TRGS oder der GefStoffV zugrundegelegt.

Solange Einstufungen oder Bewertungen in der TRGS oder der GefStoffV nicht vor-
liegen, konnen Bewertungen anerkannter wissenschaftlicher Gremien herangezogen
werden, z.B. die Einstufungen der Senatskommission zur Priifung gesundheitsge-
fahrlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dariiber hinaus wird

auf Einstufungen nach § 4a Abs. 3 der GefStoffV hingewiesen.
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Soweit Zubereitungen nach § 4b der GefStoffV einzustufen sind, sollen die Inhalts-

stoffe der Zubereitungen und deren Anteile ermittelt und bei der Festlegung der

emissionsbegrenzenden Anforderungen beriicksichtigt werden.

5.2.7.1.1 Krebserzeugende Stoffe

Die nachstehend genannten Stoffe diirfen, auch bei dem Vorhandensein mehrerer

Stoffe derselben Klasse, als Mindestanforderung insgesamt folgende Massenkonzen-

trationen oder Massenstrome im Abgas nicht iiberschreiten:

Klasse I

Arsen und seine Verbindungen (auBler Arsenwasserstoff), ange-

geben als As

Benzo(a)pyren

Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cd

Wasserlosliche Cobaltverbindungen, angegeben als Co

Chrom(VI)verbindungen (auBer Bariumchromat und Bleichro-

mat), angegeben als Cr
den Massenstrom 0,15 g/h
oder

die Massenkonzentration 0,05 mg/m?;

Klasse 11

Acrylamid
Acrylnitril
Dinitrotoluole
Ethylenoxid
Nickel und seine Verbindungen (auBler Nickelmetall, Nickelle-
gierungen, Nickelcarbonat, Nickelhydroxid, Nickeltetracarbo-
nyl), angegeben als Ni
4—Vinyl-1,2—cyclohexen—diepoxid
den Massenstrom 1,5 g/h

oder
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die Massenkonzentration 0,5 mg/m?;

Klasse I11

—  Benzol

—  Bromethan

— 1,3-Butadien

— 1,2-Dichlorethan

—  1,2-Propylenoxid (1,2—Epoxypropan)

—  Styroloxid

—  o—Toluidin

—  Trichlorethen

—  Vinylchlorid
den Massenstrom 2,5 g/h
oder

die Massenkonzentration 1 mg/m?.

Beim Vorhandensein von Stoffen mehrerer Klassen diirfen unbeschadet des Ab-
satzes 1 beim Zusammentreffen von Stoffen der Klassen I und II im Abgas insgesamt
die Emissionswerte der Klasse Il sowie beim Zusammentreffen von Stoffen der Klas-
sen [ und III, der Klassen II und III oder der Klassen I bis III im Abgas insgesamt die

Emissionswerte der Klasse III nicht iiberschritten werden.

Die nicht namentlich aufgefiihrten krebserzeugenden Stoffe sind den Klassen zuzu-
ordnen, deren Stoffen sie in ihrer Wirkungsstirke am néchsten stehen; dabei ist eine
Bewertung der Wirkungsstdrke auf der Grundlage des kalkulatorischen Risikos, z.B.
nach dem Unit-Risk—Verfahren, vorzunehmen. Soweit fiir krebserzeugende Stoffe,
die aufgrund dieser Zuordnung klassiert werden, die Emissionswerte der ermittelten
Klasse nicht mit verhdltnismaBigem Aufwand eingehalten werden konnen, sind die
Emissionen im Einzelfall unter Beachtung des Emissionsminimierungsgebotes zu

begrenzen.
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Fasern

Die Emissionen der nachstehend genannten krebserzeugenden faserformigen Stoffe

im Abgas diirfen die nachfolgend angegebenen Faserstaubkonzentrationen nicht

iberschreiten:

—  Asbestfasern 1 - 10* Fasern/m?
(z.B. Chrysotil, Krokydolith, Amosit),

—  biopersistente Keramikfasern 1,5+ 10* Fasern/m’
(z.B. aus Aluminiumsilicat, Aluminiumoxid, Siliciumcarbid,
Kaliumtitanat), soweit sie unter ,kiinstliche kristalline Keramik-
fasern* gemill Nummer 2.3 der TRGS 905 oder unter den Ein-
trag ,.keramische Mineralfasern“ des Anhangs I der Richtlinie
67/548/EWG (entsprechend § 4a Abs. 1 GefStoffV) fallen,

—  biopersistente Mineralfasern 5+ 10* Fasern/m?,
soweit sie den Kriterien fiir ,,anorganische Faserstiube (auller
Asbest)“ der Nummer 2.3 der TRGS 905 oder fiir ,,bioper-
sistente Fasern® nach Anhang IV Nummer 22 der GefStoffV
entsprechen.

Bei unterschiedlichen Kriterien von TRGS und GefStoffV sind die strengeren Krite-

rien zugrunde zu legen.

Die Emissionen krebserzeugender faserformiger Stoffe konnen im Einzelfall unter
Beachtung des Emissionsminimierungsgebotes auch durch Festlegung eines Emis-

sionswertes fiir Gesamtstaub begrenzt werden.

5.2.7.1.2 Erbgutverindernde Stoffe

Soweit erbgutverdndernde Stoffe oder Zubereitungen nicht von den Anforderungen
fiir krebserzeugende Stoffe erfasst sind, ist fiir die Emissionen erbgutverdndernder
Stoffe im Abgas die Unterschreitung des Massenstroms von 0,15 g/h oder der Mas-
senkonzentration 0,05 mg/m*® anzustreben. Soweit diese Emissionswerte nicht mit
verhéltnismaBigem Aufwand eingehalten werden konnen, sind die Emissionen im

Abgas unter Beachtung des Emissionsminimierungsgebotes zu begrenzen.
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5.2.7.1.3 Reproduktionstoxische Stoffe

5.2.7.2

5.2.8

Soweit reproduktionstoxische Stoffe oder Zubereitungen nicht von den Anforderun-
gen flir krebserzeugende oder erbgutveridndernde Stoffe erfasst sind, sind die Emis-
sionen reproduktionstoxischer Stoffe im Abgas unter Beachtung des Emissionsmini-
mierungsgebotes unter Beriicksichtigung der Wirkungsstdrke der Stoffe zu begren-

zen.

Schwer abbaubare, leicht anreicherbare und hochtoxische organische Stoffe

Die im Anhang 5 genannten Dioxine und Furane, angegeben als Summenwert nach

dem dort festgelegten Verfahren, diirfen als Mindestanforderung

den Massenstrom im Abgas 0,25 ng/h
oder
die Massenkonzentration im Abgas 0,1 ng/m?

nicht iiberschreiten. Die Probenahmezeit betrigt mindestens 6 Stunden; sie soll 8

Stunden nicht uberschreiten.

Bei weiteren organischen Stoffen, die sowohl schwer abbaubar und leicht anreicher-
bar als auch von hoher Toxizitdt sind oder die aufgrund sonstiger besonders schadli-
cher Umwelteinwirkungen nicht der Klasse I in Nummer 5.2.5 zugeordnet werden
konnen (z.B. polybromierte Dibenzodioxine, polybromierte Dibenzofurane oder po-
lyhalogenierte Biphenyle) sind die Emissionen unter Beachtung des Emissionsmini-

mierungsgebotes zu begrenzen.

Geruchsintensive Stoffe

Bei Anlagen, die bei bestimmungsgeméfBem Betrieb oder wegen betrieblich bedingter
Storanfalligkeit geruchsintensive Stoffe emittieren konnen, sind Anforderungen zur
Emissionsminderung zu treffen, z.B. Einhausen der Anlagen, Kapseln von Anlage-
teilen, Erzeugen eines Unterdrucks im gekapselten Raum, geeignete Lagerung von

Einsatzstoffen, Erzeugnissen und Abfillen, Steuerung des Prozesses.
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Geruchsintensive Abgase sind in der Regel Abgasreinigungseinrichtungen zuzufiih-
ren oder es sind gleichwertige MaBBnahmen zu treffen. Abgase sind nach Nummer 5.5

abzuleiten.

Bei der Festlegung des Umfanges der Anforderungen im Einzelfall sind insbesondere
der Abgasvolumenstrom, der Massenstrom geruchsintensiver Stoffe, die ortlichen
Ausbreitungsbedingungen, die Dauer der Emissionen und der Abstand der Anlage
zur néchsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten schiitzens-
werten Nutzung (z.B. Wohnbebauung) zu beriicksichtigen. Soweit in der Umgebung
einer Anlage Geruchseinwirkungen zu erwarten sind, sind die Moglichkeiten, die
Emissionen durch dem Stand der Technik entsprechende Mallnahmen weiter zu ver-

mindern, auszuschopfen.

Sofern eine Emissionsbegrenzung fiir einzelne Stoffe oder Stoffgruppen, z.B. fiir
Amine, oder als Gesamtkohlenstoff nicht moglich ist oder nicht ausreicht, soll bei
Anlagen mit einer Abgasreinigungseinrichtung die emissionsbegrenzende Anforde-
rung in Form eines olfaktometrisch zu bestimmenden Geruchsminderungsgrades oder

einer Geruchsstoffkonzentration festgelegt werden.

Bodenbelastende Stoffe

Bei Uberschreitung der Boden—Vorsorgewerte fiir Blei, Cadmium, Nickel oder
Quecksilber nach Nummer 4.1 des Anhangs 2 der Bundes—Bodenschutz— und Alt-
lastenverordnung, der Massenstrome nach Anhang 2 und der Zusatzbelastungswerte
nach Nummer 4.5.2 Buchstabe a) aa) sind zur ndheren Bestimmung der immissions-
schutzrechtlichen Vorsorgepflichten in Ubereinstimmung mit § 3 Abs. 3 Satz 2 des
Bundes—Bodenschutzgesetzes liber die in Nummer 5 dieser Verwaltungsvorschrift
festgelegten Anforderungen hinaus weitergehende Maflnahmen zur Vorsorge anzu-
streben, wenn die in Nummer 5 von Anhang 2 der Bundes—Bodenschutz— und Alt-
lastenverordnung festgelegten jéhrlichen Frachten durch den Betrieb der Anlage

uberschritten werden.
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Messung und Uberwachung der Emissionen

Messplitze

Bei der Genehmigung von Anlagen soll die Einrichtung von Messplédtzen oder Probe-
nahmestellen gefordert und ndher bestimmt werden. Die Messplitze sollen ausrei-
chend groB, leicht begehbar, so beschaffen sein und so ausgewiahlt werden, dass eine
fiir die Emissionen der Anlage reprédsentative und messtechnisch einwandfreie Emis-
sionsmessung ermoglicht wird. Die Empfehlungen der Richtlinie VDI 4200 (Aus-
gabe Dezember 2000) sollen beachtet werden.

Einzelmessungen

Erstmalige und wiederkehrende Messungen

Es soll gefordert werden, dass nach Errichtung, wesentlicher Anderung und an-
schlieend wiederkehrend durch Messungen einer nach § 26 BImSchG bekannt ge-
gebenen Stelle die Emissionen aller luftverunreinigenden Stoffe, fiir die im Geneh-
migungsbescheid nach Nummer 5.1.2 Emissionsbegrenzungen festzulegen sind, fest-

gestellt werden.

Die erstmaligen Messungen nach Errichtung oder wesentlicher Anderung sollen nach
Erreichen des ungestorten Betriebes, jedoch frithestens nach dreimonatigem Betrieb
und spitestens sechs Monate nach Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Von der Forderung nach erstmaligen oder wiederkehrenden Messungen ist abzuse-
hen, wenn die Feststellung der Emissionen nach Nummer 5.3.3 oder Nummer 5.3.4
erfolgt.

Auf Einzelmessungen nach Absatz 1 kann verzichtet werden, wenn durch andere
Priifungen, z.B. durch einen Nachweis iiber die Wirksamkeit von Einrichtungen zur
Emissionsminderung, die Zusammensetzung von Brenn— oder Einsatzstoffen oder
die Prozessbedingungen, mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass

die Emissionsbegrenzungen nicht {iberschritten werden.
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Wiederkehrende Messungen sollen jeweils nach Ablauf von drei Jahren gefordert
werden. Bei Anlagen, fiir die die Emissionen durch einen Massenstrom begrenzt

sind, kann die Frist auf fiinf Jahre verldngert werden.

Messplanung

Messungen zur Feststellung der Emissionen sollen so durchgefiihrt werden, dass die
Ergebnisse fiir die Emissionen der Anlage reprisentativ und bei vergleichbaren An-
lagen und Betriebsbedingungen miteinander vergleichbar sind. Die Messplanung soll
der Richtlinie VDI 4200 (Ausgabe Dezember 2000) und der Richtlinie VDI 2448
Blatt 1 (Ausgabe April 1992) entsprechen. Die zustindige Behorde kann fordern,

dass die Messplanung vorher mit ihr abzustimmen ist.

Bei Anlagen mit iiberwiegend zeitlich unverdnderlichen Betriebsbedingungen sollen
mindestens 3 Einzelmessungen bei ungestorter Betriebsweise mit hochster Emission
und mindestens jeweils eine weitere Messung bei regelmifig auftretenden Betriebs-
zustdnden mit schwankendem Emissionsverhalten, z.B. bei Reinigungs— oder Rege-
nerierungsarbeiten oder bei ldngeren An— oder Abfahrvorgingen, durchgefiihrt wer-
den. Bei Anlagen mit iiberwiegend zeitlich verdnderlichen Betriebsbedingungen sol-
len Messungen in ausreichender Zahl, jedoch mindestens sechs bei Betriebsbedin-
gungen, die erfahrungsgemill zu den hochsten Emissionen fiihren kénnen, durchge-

fihrt werden.

Die Dauer der Einzelmessung betrégt in der Regel eine halbe Stunde; das Ergebnis
der Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert zu ermitteln und anzugeben. In be-
sonderen Fillen, z.B. bei Chargenbetrieb oder niedrigen Massenkonzentrationen im

Abgas, ist die Mittelungszeit entsprechend anzupassen.
Bei Stoffen, die in verschiedenen Aggregatzustinden vorliegen, sind bei der Messung

besondere Vorkehrungen zur Erfassung aller Anteile zu treffen (z.B. entsprechend

der Richtlinie VDI 3868 Blatt 1, Ausgabe Dezember 1994).
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Auswahl von Messverfahren

Messungen zur Feststellung der Emissionen sollen unter Einsatz von Messverfahren
und Messeinrichtungen durchgefiihrt werden, die dem Stand der Messtechnik ent-
sprechen. Die Nachweisgrenze des Messverfahrens sollte kleiner als ein Zehntel der
zu liberwachenden Emissionsbegrenzung sein. Die Emissionsmessungen sollen unter
Beachtung der in Anhang 6 aufgefiihrten Richtlinien und Normen des VDI/DIN—
Handbuches "Reinhaltung der Luft" beschriebenen Messverfahren durchgefiihrt wer-
den. Die Probenahme soll der Richtlinie VDI 4200 (Ausgabe Dezember 2000) ent-
sprechen. Dariiber hinaus sollen Messverfahren von Richtlinien zur Emissionsminde-

rung im VDI/DIN-Handbuch ,,Reinhaltung der Luft* beriicksichtigt werden.

Die Bestimmung von Gesamtkohlenstoff ist mit geeigneten kontinuierlichen Mess-
einrichtungen (z.B. nach dem Messprinzip eines Flammenionisationsdetektors)
durchzufiihren. Die Kalibrierung der eingesetzten Messeinrichtungen ist bei Emis-
sionen von definierten Stoffen oder Stoffgemischen mit diesen Stoffen oder Stoffge-
mischen durchzufiihren oder auf Grund zu bestimmender Responsefaktoren auf der
Grundlage einer Kalibrierung mit Propan rechnerisch vorzunehmen. Bei komplexen
Stoffgemischen ist ein repriasentativer Responsefaktor heranzuziehen. In begriindeten
Ausnahmefillen kann die Bestimmung des Gesamtkohlenstoffes durch die Bestim-
mung des durch Adsorption an Kieselgel erfassbaren Kohlenstoffs durchgefiihrt wer-

den.

Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse

Es soll gefordert werden, dass iliber das Ergebnis der Messungen ein Messbericht er-
stellt und unverziiglich vorgelegt wird. Der Messbericht soll Angaben iiber die Mess-
planung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und die
Betriebsbedingungen, die fiir die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergeb-
nisse von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu gehoren auch Angaben {iber Brenn— und
Einsatzstoffe sowie liber den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur
Emissionsminderung; er soll dem Anhang B der Richtlinie VDI 4220 (Ausgabe Sep-
tember 1999) entsprechen.
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Im Falle von erstmaligen Messungen nach Errichtung, von Messungen nach wesent-
licher Anderung oder von wiederkehrenden Messungen sind die Anforderungen je-
denfalls dann eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuziiglich der
Messunsicherheit die im Genehmigungsbescheid festgelegte Emissionsbegrenzung

nicht tiberschreitet.

Sollten durch nachtriagliche Anordnungen, die auf der Ermittlung von Emissionen be-
ruhen, zusétzliche EmissionsminderungsmafBnahmen gefordert werden, ist die Mess-

unsicherheit zugunsten des Betreibers zu beriicksichtigen.

Eine Uberpriifung, ob das Messverfahren, besonders im Hinblick auf seine Messun-
sicherheit, dem Stand der Messtechnik entspricht, ist fiir den Fall notwendig, dass das
Messergebnis zuziiglich der Messunsicherheit die festgelegte Emissionsbegrenzung
nicht einhilt. Im Falle einer Uberschreitung werden weitere Ermittlungen (z.B. Prii-

fung der anlagenspezifischen Ursachen) notwendig.

Messungen geruchsintensiver Stoffe

Werden bei der Genehmigung einer Anlage die Emissionen geruchsintensiver Stoffe
durch Festlegung des Geruchsminderungsgrades einer Abgasreinigungseinrichtung
oder als Geruchsstoffkonzentration begrenzt, sollen diese durch olfaktometrische

Messungen iiberpriift werden.

Kontinuierliche Messungen

Messprogramm

Eine Uberwachung der Emissionen relevanter Quellen durch kontinuierliche Mes-
sungen soll, unter Beriicksichtigung des Absatzes 4, gefordert werden, soweit die in
Nummer 5.3.3.2 festgelegten Massenstrome {iberschritten und Emissionsbegrenzun-
gen festgelegt werden. Eine Quelle ist in der Regel dann als relevant zu betrachten,
wenn ihre Emission mehr als 20 vom Hundert des gesamten Massenstroms der An-
lage betrdgt. Fiir die Bestimmung der Massenstrome sind die Festlegungen des Ge-

nehmigungsbescheides mafigebend.
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Wenn zu erwarten ist, dass bei einer Anlage die im Genehmigungsbescheid festge-
legten zuldssigen Massenkonzentrationen wiederholt {iberschritten werden, z.B. bei
wechselnder Betriebsweise einer Anlage oder bei Storanfilligkeit einer Einrichtung
zur Emissionsminderung, kann die kontinuierliche Messung der Emissionen auch bei
geringeren als den in Nummer 5.3.3.2 angegebenen Massenstromen gefordert wer-
den. Bei Anlagen, bei denen im ungestorten Betrieb die Emissionsminderungsein-
richtungen aus sicherheitstechnischen Griinden wiederholt auller Betrieb gesetzt oder
deren Wirkung erheblich vermindert werden miissen, ist von den Massenstromen
auszugehen, die sich unter Beriicksichtigung der verbleibenden Abscheideleistung

ergeben.

Auf die Forderung nach kontinuierlicher Uberwachung einer Quelle soll verzichtet
werden, wenn diese weniger als 500 Stunden im Jahr emittiert oder weniger als

10 vom Hundert zur Jahresemission der Anlage beitrégt.

Soweit die luftverunreinigenden Stoffe im Abgas in einem festen Verhiltnis zuein-
ander stehen, kann die kontinuierliche Messung auf eine Leitkomponente beschriankt
werden. Im Ubrigen kann auf die kontinuierliche Messung der Emissionen verzichtet
werden, wenn durch andere Priifungen, z.B. durch fortlaufende Feststellung der
Wirksamkeit von Einrichtungen zur Emissionsminderung (z.B. durch Messung der
Brennkammertemperatur bei einer thermischen Nachverbrennung anstelle der Mes-
sung der Massenkonzentration der organischen Stoffe oder durch Bestimmung des
Differenzdruckes bei filternden Abscheidern anstelle der Messung der Massenkon-
zentration der staubformigen Stoffe im Abgas), der Zusammensetzung von Brenn—
oder Einsatzstoffen oder der Prozessbedingungen, mit ausreichender Sicherheit fest-

gestellt werden kann, dass die Emissionsbegrenzungen eingehalten werden.

Massenstromschwellen fiir die kontinuierliche Uberwachung

Bei Anlagen mit einem Massenstrom an staubférmigen Stoffen von 1 kg/h bis 3 kg/h
sollen die relevanten Quellen mit Messeinrichtungen ausgeriistet werden, die in der
Lage sind, die Funktionsfahigkeit der Abgasreinigungseinrichtung und die festgelegte

Emissionsbegrenzung kontinuierlich zu iiberwachen (qualitative Messeinrichtungen).
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Bei Anlagen mit einem Massenstrom an staubformigen Stoffen von mehr als 3 kg/h
sollen die relevanten Quellen mit Messeinrichtungen ausgeriistet werden, die die

Massenkonzentration der staubformigen Emissionen kontinuierlich ermitteln.

Bei Anlagen mit staubformigen Emissionen an Stoffen nach Nummer 5.2.2 oder
Nummer 5.2.5 Klasse I oder Nummer 5.2.7 sollen die relevanten Quellen mit Mess-
einrichtungen ausgeriistet werden, die die Gesamtstaubkonzentration kontinuierlich
ermitteln, wenn der Massenstrom das Sfache eines der dort genannten Massenstrome

uberschreitet.

Bei Anlagen, deren Emissionen an gasférmigen Stoffen einen oder mehrere der fol-
genden Massenstrome iliberschreiten, sollen die relevanten Quellen mit Messeinrich-
tungen ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der betroffenen Stoffe kon-

tinuierlich ermitteln:

—  Schwefeldioxid 30 kg/h,
—  Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stick-

stoffdioxid 30 kg/h,
—  Kohlenmonoxid als Leitsubstanz zur Beurteilung des Ausbran-

des bei Verbrennungsprozessen 5 kg/h,
—  Kohlenmonoxid in allen anderen Fillen 100 kg/h,

—  Fluor und gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angege-

ben als Fluorwasserstoff 0,3 kg/h,
—  Gasformige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als

Chlorwasserstoff 1,5 kg/h,
—  Chlor 0,3 kg/h,
—  Schwefelwasserstoff 0,3 kg/h.

Ist die Massenkonzentration an Schwefeldioxid kontinuierlich zu messen, soll die
Massenkonzentration an Schwefeltrioxid bei der Kalibrierung ermittelt und durch
Berechnung beriicksichtigt werden. Ergibt sich auf Grund von Einzelmessungen,

dass der Anteil des Stickstoffdioxids an den Stickstoffoxidemissionen unter 10 vom
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Hundert liegt, soll auf die kontinuierliche Messung des Stickstoffdioxids verzichtet

und dessen Anteil durch Berechnung beriicksichtigt werden.

Bei Anlagen, bei denen der Massenstrom organischer Stoffe, angegeben als Gesamt-
kohlenstoff, fiir

—  Stoffe nach Nummer 5.2.5 Klasse | 1 kg/h,
—  Stoffe nach Nummer 5.2.5 2,5 kg/h
iberschreitet, sollen die relevanten Quellen mit Messeinrichtungen ausgeriistet wer-

den, die den Gesamtkohlenstoffgehalt kontinuierlich ermitteln.

Bei Anlagen mit einem Massenstrom an Quecksilber und seinen Verbindungen von
mehr als 2,5 g/h, angegeben als Hg, sollen die relevanten Quellen mit Messeinrich-
tungen ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration an Quecksilber kontinuier-
lich ermitteln, es sei denn, es ist zuverldssig nachgewiesen, dass die in Nummer 5.2.2
Klasse I genannte Massenkonzentration nur zu weniger als 20 vom Hundert in An-

spruch genommen wird.

Die zustdndige Behorde soll fordern, Anlagen mit Emissionen an Stoffen der Num-
mer 5.2.2 Klasse I und II oder Stoffen der Nummer 5.2.7 mit kontinuierlichen Mess-
einrichtungen zur Ermittlung der Massenkonzentrationen auszuriisten, wenn der
Massenstrom das Sfache eines der dort genannten Massenstrome iiberschreitet und

geeignete Messeinrichtungen zur Verfiigung stehen.

Bezugsgrofien

Anlagen, bei denen die Massenkonzentrationen der Emissionen kontinuierlich zu
iiberwachen sind, sollen mit Mess— und Auswerteeinrichtungen ausgeriistet werden,
die die zur Auswertung und Beurteilung der kontinuierlichen Messungen erforderli-
chen Betriebsparameter, z.B. Abgastemperatur, Abgasvolumenstrom, Feuchtegehalt,
Druck, Sauerstoffgehalt, jeweils einschlieBlich relevanter Statussignale, kontinuier-

lich ermitteln und registrieren.

Auf die kontinuierliche Messung der Betriebsparameter kann verzichtet werden,

wenn die Parameter erfahrungsgemal3 nur eine geringe Schwankungsbreite haben, fiir
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die Beurteilung der Emissionen unbedeutend sind oder mit ausreichender Sicherheit

auf andere Weise ermittelt werden konnen.

Auswahl von Einrichtungen zur Feststellung der Emissionen

Fiir die kontinuierlichen Messungen sollen geeignete Mess— und Auswerteeinrichtun-
gen eingesetzt werden, die die Werte der nach Nummer 5.3.3.2, Nummer 5.3.3.3 oder
Nummer 5.3.4 zu iiberwachenden Groflen kontinuierlich ermitteln, registrieren und

nach Nummer 5.3.3.5 auswerten.

Es soll gefordert werden, dass eine von der nach Landesrecht zustdndigen Behorde
bekannt gegebene Stelle iiber den ordnungsgeméfBen Einbau der kontinuierlichen

Messeinrichtungen eine Bescheinigung ausstellt.

Das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit verdffent-
licht nach Abstimmung mit den zustdndigen obersten Landesbehdrden im Gemein-
samen Ministerialblatt Richtlinien iiber die Eignungspriifung, den Einbau, die Ka-
librierung und die Wartung von Messeinrichtungen. Von den Lédndern als geeignet
anerkannte Messeinrichtungen werden vom Bundesministerium fiir Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse

Aus den Messwerten soll grundsitzlich fiir jede aufeinanderfolgende halbe Stunde
der Halbstundenmittelwert gebildet werden. Die Halbstundenmittelwerte sollen ge-
gebenenfalls auf die jeweiligen Bezugsgroen umgerechnet und mit den dazugehori-
gen Statussignalen gespeichert werden. Die Auswertung ist durch geeignete Emis-
sionsrechner, deren Einbau und Parametrierung von einer bekannt gegebenen Stelle
iiberpriift wurde, vorzunehmen. Die Ubermittlung der Daten an die Behorde soll auf

deren Verlangen telemetrisch erfolgen.

Aus den Halbstundenmittelwerten soll fiir jeden Kalendertag der Tagesmittelwert,

bezogen auf die tigliche Betriebszeit, gebildet und gespeichert werden.
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Die Anlage entspricht den Anforderungen, wenn die im Genehmigungsbescheid oder
in einer nachtrdglichen Anordnung festgelegten Emissionsbegrenzungen nicht iiber-
schritten werden; Uberschreitungen sind gesondert auszuweisen und der zustindigen

Behorde unverziiglich mitzuteilen.

Es soll gefordert werden, dass der Betreiber {iber die Ergebnisse der kontinuierlichen
Messungen eines Kalenderjahres Auswertungen erstellt und innerhalb von 3 Monaten
nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der zustindigen Behorde vorlegt. Der
Betreiber muss die Messergebnisse 5 Jahre lang aufbewahren. Die Forderung zur
Abgabe der Auswertung entfillt, wenn die Daten der zustindigen Behorde tele-

metrisch ubermittelt werden.

Kalibrierung und Funktionspriifung der Einrichtungen zur kontinuierlichen

Feststellung der Emissionen

Es soll gefordert werden, dass die Einrichtungen zur kontinuierlichen Feststellung
der Emissionen durch eine von der nach Landesrecht zustindigen Behorde fiir Ka-
librierungen bekannt gegebenen Stelle kalibriert und auf Funktionsféhigkeit gepriift
werden. Die Kalibrierung soll nach der Richtlinie VDI 3950 Blatt 1 (Ausgabe De-
zember 1994) durchgefiihrt werden. In besonderen Fillen, z.B. bei Chargenbetrieb,
bei einer ldngeren Kalibrierzeit als einer halben Stunde oder anderen Mittelungszei-

ten, ist die Mittelungszeit entsprechend anzupassen.

Die Kalibrierung der Messeinrichtungen soll nach einer wesentlichen Anderung, im
Ubrigen im Abstand von drei Jahren wiederholt werden. Die Berichte iiber das Er-
gebnis der Kalibrierung und der Priifung der Funktionsféhigkeit sollen der zustdndi-

gen Behorde innerhalb von 8 Wochen vorgelegt werden.

Die Funktionsiiberpriifung der Einrichtungen zur kontinuierlichen Feststellung der

Emissionen ist jahrlich zu wiederholen.

Es soll gefordert werden, dass der Betreiber fiir eine regelmiBige Wartung und Prii-

fung der Funktionsfahigkeit der Messeinrichtungen sorgt.
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Fortlaufende Ermittlung besonderer Stoffe

Bei Anlagen mit Emissionen an Stoffen nach Nummer 5.2.2, Nummer 5.2.5 Klasse |
oder Nummer 5.2.7 soll gefordert werden, dass tdglich die Massenkonzentration die-
ser Stoffe im Abgas als Tagesmittelwert, bezogen auf die tégliche Betriebszeit, er-
mittelt wird, wenn das 10fache der dort festgelegten Massenstrome {iiberschritten

wird.

Unterliegen die Tagesmittelwerte nur geringen Schwankungen, kann die Ermittlung
der Massenkonzentration dieser Stoffe im Abgas als Tagesmittelwert auch in grof3e-
ren Zeitabstdnden, z.B. wochentlich, monatlich oder jdhrlich, erfolgen. Auf die Er-
mittlung der Emissionen besonderer Stoffe kann verzichtet werden, wenn durch an-
dere Priifungen, z.B. durch kontinuierliche Funktionskontrolle der Abgasreinigungs-
einrichtungen, mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass die Emis-

sionsbegrenzungen nicht iiberschritten werden.

Die Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 5.2.7.2 ist durch fortlaufende Auf-
zeichnung oder Ermittlung geeigneter Betriebsgroflen oder Abgasparameter nachzu-
weisen, soweit wegen fehlender messtechnischer Voraussetzungen eine kontinuierli-

che Emissionsiiberwachung nicht gefordert werden kann.

Es soll gefordert werden, dass der Betreiber iiber die Ergebnisse der fortlaufenden
Uberwachung der Emissionen besonderer Stoffe Auswertungen erstellt und innerhalb
von 3 Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der zustindigen Behorde

vorlegt. Der Betreiber muss die Messergebnisse 5 Jahre lang aufbewahren.

Gleichwertigkeit zu VDI-Richtlinien
Neben den Verfahren, die in den in Nummer 5.3 in Bezug genommenen VDI-Richt-

linien beschrieben sind, kdnnen auch andere, nachgewiesen gleichwertige Verfahren

angewandt werden.
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Besondere Regelungen fiir bestimmte Anlagenarten

Die in Nummer 5.4 enthaltenen besonderen Anforderungen fiir bestimmte Anlagen-
arten sind entsprechend dem Anhang der Verordnung iiber genehmigungsbediirftige
Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mérz 1997
(BGBL I S. 504), zuletzt geiandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juli 2001
(BGBI. I S. 1950), geordnet und gelten nur fiir die jeweils genannten Anlagenarten.

Auf Nummer 5.1.1 Absatz 2 wird hingewiesen.

Wirmeerzeugung, Bergbau, Energie

Anlagen der Nummer 1.2: Feuerungsanlagen

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme
oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von Kohle,
Koks einschlieBlich Petrolkoks, Kohlebriketts, Torfbriketts, Brenntorf oder
naturbelassenem Holz mit einer Feuerungswirmeleistung von weniger als

50 MW

BEZUGSGROSE

Die Emissionswerte beziehen sich bei Feuerungen fiir den Einsatz von Kohle, Koks,
einschlieBlich Petrolkoks, oder Kohlebriketts auf einen Volumengehalt an Sauerstoff
im Abgas von 7 vom Hundert und bei Feuerungen fiir den Einsatz von Torfbriketts,
Brenntorf oder naturbelassenem Holz auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Ab-

gas von 11 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen folgende Massenkonzentrationen
nicht {iberschreiten:

a)  bei Anlagen mit einer Feuerungswirmeleistung von 5 MW oder

mehr 20 mg/m’,
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b)  bei Anlagen mit einer Feuerungswérmeleistung von weniger als
5 MW 50 mg/m’,
c) bei Anlagen mit einer Feuerungswiarmeleistung von weniger als

2,5 MW, die ausschliefllich naturbelassenes Holz einsetzen, 100 mg/m3.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.2 findet mit Ausnahme von Feuerungen fiir den Einsatz von Petrolkoks

keine Anwendung.

KOHLENMONOXID

Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen die Massenkonzentration
0,15 g/m’ nicht iiberschreiten.

Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswérmeleistung von weniger als 2,5 MW

gilt der Emissionswert nur bei Betrieb mit Nennlast.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen fol-
gende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten:
a)  bei Einsatz von naturbelassenem Holz 0,25 g/m’,

b)  bei Einsatz von sonstigen Brennstoffen

aa) bei Wirbelschichtfeuerungen 0,30 g/m’,
bb) bei sonstigen Feuerungen in Anlagen mit einer Feuerwir-
meleistung
— von 10 MW oder mehr 0,40 g/m3,
— von weniger als 10 MW 0,50 g/m’.

Die Emissionen an Distickstoffoxid im Abgas diirfen bei Wirbelschichtfeuerungen

fiir den Einsatz von Kohle die Massenkonzentration 0,15 g/m’ nicht iiberschreiten.
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SCHWEFELOXIDE
Bei Einsatz von fossilen Brennstoffen diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und
Schwefeltrioxid im Abgas folgende Massenkonzentrationen, angegeben als Schwe-
feldioxid, nicht iiberschreiten:
a)  bei Wirbelschichtfeuerungen 0,35 g/m’
oder, soweit diese Massenkonzentration mit verhéltnisméfBigem
Aufwand nicht eingehalten werden kann, einen Schwefelemis-
sionsgrad von 25 vom Hundert,
b)  bei sonstigen Feuerungen
aa) Dbei Einsatz von Steinkohle 1,3 g/m3,
bb) bei Einsatz von sonstigen Brennstoffen 1,0 g/m’.

Bei Einsatz von naturbelassenem Holz findet Nummer 5.2.4 keine Anwendung.

HALOGENVERBINDUNGEN

Nummer 5.2.4 findet keine Anwendung.

ORGANISCHE STOFFE

Bei Einsatz von naturbelassenem Holz diirfen die Emissionen an organischen Stoffen
im Abgas die Massenkonzentration 10 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff,
nicht liberschreiten. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an or-

ganischen Stoffen der Klassen I und II finden keine Anwendung.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von 5 MW bis 25 MW sollen
mit einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der
staubformigen Emissionen qualitativ kontinuierlich ermittelt.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von mehr als 25 MW sollen mit
einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der staub-
formigen Emissionen kontinuierlich ermittelt.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von 2,5 MW oder mehr sollen
mit einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der

Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt.
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Nummer 5.3.3.1 Absatz 4 Satz 2 findet im Hinblick auf die Emissionen an Schwe-
feloxiden Anwendung, soweit der Betreiber einen Nachweis {liber den Schwefelgehalt
und den unteren Heizwert des verwendeten Brennstoffs sowie die Sorbentienzugabe
fiihrt, den Nachweis 5 Jahre lang aufbewahrt und auf Verlangen der zustéindigen Be-

horde vorlegt.

ALTANLAGEN

Altanlagen sollen die Anforderungen zur Begrenzung der staubformigen Emissionen
sowie der Emissionen an Kohlenmonoxid und an Schwefeloxiden spitestens acht
Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.

Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von weniger als 2,5 MW
dirfen die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas die Massenkonzentration

0,25 g/m3 nicht {iberschreiten; der Emissionswert gilt nur bei Betrieb mit Nennlast.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Bei bestehenden Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von 2,5 MW
bis 25 MW findet die Anforderung zur Ausriistung mit einer Messeinrichtung, die die
Massenkonzentration der Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt,

keine Anwendung.

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme
oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von Heizolen,
emulgiertem Naturbitumen, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflan-
zenolen oder Pflanzenolmethylestern mit einer Feuerungswirmeleistung von

weniger als 50 MW
BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 3 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.
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GESAMTSTAUB

Bei Einsatz von Heizdlen nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998), von Metha-
nol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzendlen oder Pflanzendlmethylestern findet
Nummer 5.2.1 keine Anwendung. Bei Einsatz dieser Stoffe darf die RuBlzahl den
Wert 1 nicht iiberschreiten. Die Abgase miissen soweit frei von Olderivaten sein,
dass das fiir die RuBmessung verwendete Filterpapier keine sichtbaren Spuren von
Olderivaten aufweist.

Bei Einsatz von sonstigen fliissigen Brennstoffen darf abweichend von Num-
mer 5.2.1 ein hoherer Staubemissionswert bis zu héchstens 50 mg/m’ zugelassen
werden, soweit die Emissionswerte der Nummern 5.2.2 und 5.2.7.1.1 nicht iiber-

schritten werden.

KOHLENMONOXID
Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen die Massenkonzentration

80 mg/m? nicht liberschreiten.

STICKSTOFFOXIDE
Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen fol-
gende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten:
a)  bei Einsatz von Heizdlen nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mérz
1998) bei Kesseln mit einem Einstellwert der Sicherheitseinrich-
tung (z.B. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsdruckven-
til) gegen Uberschreitung
aa) einer Temperatur von weniger als 110 °C oder eines Uber-
drucks von weniger als 0,05 MPa 0,18 g/m?,
bb) einer Temperatur von 110 °C bis 210 °C oder eines Uber-
drucks von 0,05 MPa bis 1,8 MPa 0,20 g/m’,
cc) einer Temperatur von mehr als 210 °C oder eines Uber-
drucks von mehr als 1,8 MPa 0,25 g/m3,
bezogen auf den Referenzwert an organisch gebundenem Stick-
stoff von 140 mg/kg nach Anhang B der DIN EN 267 (Ausgabe
November 1999),

b)  bei Einsatz von sonstigen fliissigen Brennstoffen 0,35 g/m>.
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Bei Einsatz von Heizolen nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998) ist der orga-
nisch gebundene Stickstoffgehalt des Brennstoffes nach ASTM 4629-91 (Ausgabe
1991) zu bestimmen. Die gemessenen Massenkonzentrationen an Stickstoffmonoxid
und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, sind auf den Referenzwert an
organisch gebundenem Stickstoff sowie auf die Bezugsbedingungen 10 g/kg Luft-

feuchte und 20 °C Verbrennungslufttemperatur umzurechnen.

SCHWEFELOXIDE

Bei Einsatz von fliissigen Brennstoffen mit einem héheren Massengehalt an Schwefel
als leichtes Heizol nach der Verordnung iiber Schwefelgehalt von leichtem Heizol
und Dieselkraftstoff (3. BImSchV) vom 15. Januar 1975 (BGBI. I S. 264), zuletzt ge-
dndert am 21. Dezember 2000 (BGBI. I S. 1956), in der jeweils giiltigen Fassung,
diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas die Mas-
senkonzentration 0,85 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht tiberschreiten.
Abweichend von Satz 1 diirfen bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirme-
leistung bis 5 MW andere fliissige Brennstoffe als Heizdle mit einem Massengehalt
an Schwefel flr leichtes Heizol nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fas-
sung, nur eingesetzt werden, wenn sichergestellt wird (z.B. durch den Schwefelgehalt
im Brennstoff oder durch Entschwefelungseinrichtungen), dass keine hoheren Emis-
sionen an Schwefeloxiden als bei Einsatz von leichtem Heizol mit einem Massenge-
halt an Schwefel nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, entstehen.
EINZELMESSUNGEN

Bei Einsatz von Heizolen nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998), die den zu-
lassigen Massengehalt an Schwefel der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung,
fir leichtes Heizol nicht {iberschreiten, von Methanol, Ethanol, naturbelassenen
Pflanzendlen oder Pflanzendlmethylestern findet Nummer 5.3.2.1 fiir Gesamtstaub

und Schwefeloxide keine Anwendung.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von 10 MW oder mehr fiir den
Einsatz von Heizolen nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mérz 1998), von Methanol,
Ethanol, naturbelassenen Pflanzendlen oder Pflanzendlmethylestern, die Bestandteil

einer gemeinsamen Anlage mit einer Feuerungswirmeleistung von 20 MW oder
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mehr sind, sollen mit Messeinrichtungen ausgeriistet werden, die die Ruf3zahl nach
DIN 51402 Teil 1 (Ausgabe Oktober 1986) und die Massenkonzentration der Emis-
sionen an Kohlenmonoxid im Abgas kontinuierlich ermitteln.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von 20 MW oder mehr fiir den
Einsatz von Methanol oder Ethanol sollen mit einer Messeinrichtung ausgeriistet
werden, die die Massenkonzentration der Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas
kontinuierlich ermittelt.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 20 MW fiir den
Einsatz von Heizo6len, ausgenommen Heizole nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mérz
1998), oder emulgiertem Naturbitumen sollen mit einer Messeinrichtung ausgeriistet
werden, die die Massenkonzentration an staubformigen Emissionen qualitativ konti-
nuierlich ermittelt; Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswiarmeleistung von 20 MW
oder mehr sollen mit Messeinrichtungen ausgeriistet werden, die die Massenkonzen-
trationen der Emissionen an Staub und an Kohlenmonoxid im Abgas kontinuierlich

ermitteln.

ALTANLAGEN

Altanlagen fiir den Einsatz von Heizolen — ausgenommen Heizdle nach DIN 51603
Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998), die den zuldssigen Massengehalt an Schwefel der
3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, fiir leichtes Heizdl nicht {iberschrei-
ten — sollen die Anforderungen zur Begrenzung der staubformigen Emissionen sowie
der Emissionen an Schwefeloxiden spétestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser

Verwaltungsvorschrift einhalten.
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Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme
oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von gasformi-
gen Brennstoffen, insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffine-
riegas, Synthesegas, Erdolgas aus der Tertiirforderung von Erdol, Klirgas,
Biogas, naturbelassenem Erdgas, Fliissiggas, Gasen der offentlichen Gasver-
sorgung oder Wasserstoff, mit einer Feuerungswirmeleistung von weniger

als 50 MW

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 3 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen folgende Massenkonzentrationen
nicht {iberschreiten:

a) bei Einsatz von Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung, Fliissig-

gas, Wasserstoff, Raffineriegas, Klargas oder Biogas 5 mg/m?,
b)  bei Einsatz sonstiger Gase 10 mg/m®.
KOHLENMONOXID

Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen beim Einsatz von Gasen der 6f-
fentlichen Gasversorgung die Massenkonzentration 50 mg/m® und beim Einsatz von

sonstigen Gasen 80 mg/m’ nicht iiberschreiten.
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STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen fol-

gende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten:

a)

b)

bei Einsatz von Gasen der o6ffentlichen Gasversorgung bei Kes-

seln mit einem Einstellwert der Sicherheitseinrichtung (z.B. Si-

cherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsdruckventil) gegen

Uberschreitung

aa) einer Temperatur von weniger als 110 °C oder eines Uber-
drucks von weniger als 0,05 MPa

bb) einer Temperatur von 110 °C bis 210 °C oder eines Uber-
drucks von 0,05 MPa bis 1,8 MPa

cc) einer Temperatur von mehr als 210 °C oder eines Uber-
drucks von mehr als 1,8 MPa

bei Einsatz sonstiger Gase, ausgenommen Prozessgase, die

Stickstoffverbindungen enthalten,

bei Einsatz von Prozessgasen, die Stickstoffverbindungen ent-

halten, sind die Emissionen an Stickstoffoxiden im Abgas durch

MafBnahmen nach dem Stand der Technik zu begrenzen.

SCHWEFELOXIDE

0,10 g/m?,

0,11 g/m’,

0,15 g/m’,

0,20 g/m?;

Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas diirfen folgende

Massenkonzentrationen, angegeben als Schwefeldioxid, nicht iiberschreiten:

a)
b)
c)
d)
e)

bei Einsatz von Fliissiggas

bei Einsatz von Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung

bei Einsatz von Kokereigas oder Raffineriegas

bei Einsatz von Biogas oder Kldrgas

bei Einsatz von Erddlgas, das als Brennstoff zur Dampferzeu-

gung bei TertidrmafBnahmen zur Erdoélférderung verwendet wird,

bei Einsatz von Brenngasen, die im Verbund zwischen Eisenhiit-
tenwerk und Kokerei verwendet werden,
aa) bei Einsatz von Hochofengas

bb) bei Einsatz von Koksofengas

5 mg/m3,
10 mg/m’,
50 mg/m?,
0,35 g/m’,

1,7 g/m3,

0,20 g/,

0,35 g/m?,
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g)  bei Einsatz von sonstigen Gasen 35 mg/m>.

5.4.1.2.4 Mischfeuerungen und Mehrstofffeuerungen mit einer Feuerungswirme-

leistung von weniger als 50 MW

MISCHFEUERUNGEN

Bei Mischfeuerungen sind die fiir den jeweiligen Brennstoff festgelegten Emissions-
werte nach dem Verhéltnis der mit diesem Brennstoff zugefiihrten Energie zur insge-
samt zugefiihrten Energie zu ermitteln. Die fiir die Feuerungsanlage mafigeblichen
Emissionswerte ergeben sich durch Addition der so ermittelten Werte.

Abweichend von Absatz 1 finden die Vorschriften fiir den Brennstoff Anwendung,
fiir den der hochste Emissionswert gilt, wenn wéhrend des Betriebes der Anlage der
Anteil dieses Brennstoffs an der insgesamt zugefiihrten Energie mindestens 70 vom
Hundert, bei Anlagen in Mineraldlraffinerien mindestens 50 vom Hundert betrigt.
Der Anteil des maBigeblichen Brennstoffs darf bei Anlagen, die Destillations— und
Konversionsriickstinde der Erddlverarbeitung im Eigenverbrauch einsetzen, unter-
schritten werden, wenn die Emissionskonzentration im Abgas, das dem malgebli-
chen Brennstoff zuzurechnen ist, den fiir diesen Brennstoff sich aus Satz 1 ergeben-

den Wert nicht tiberschreitet.

MEHRSTOFFFEUERUNGEN

Bei Mehrstofffeuerungen gelten die Anforderungen fiir den jeweils verwendeten
Brennstoff; davon abweichend gelten bei der Umstellung von festen Brennstoffen auf
gasformige Brennstoffe oder auf Heizdle nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz
1998) fiir eine Zeit von vier Stunden nach der Umstellung hinsichtlich der Begren-

zung staubformiger Emissionen die Anforderungen fiir feste Brennstoffe.
WIRBELSCHICHTFEUERUNGEN

Bei Wirbelschichtfeuerungen, die als Mischfeuerungen oder Mehrstofffeuerungen

betrieben werden, gelten fiir Gesamtstaub die Emissionswerte der Nummer 5.4.1.2.1.
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5.4.1.2.5 Feuerungsanlagen von Trocknungsanlagen

5.4.1.3

Bei Feuerungsanlagen, mit deren Abgasen oder Flammen Giiter nicht in unmittelba-
rer Beriihrung getrocknet werden, gelten die Anforderungen der Nummern 5.4.1.2.1,
5.4.1.2.2 oder 5.4.1.2.3. Die nachfolgenden Anforderungen gelten fiir Feuerungsan-
lagen, mit deren Abgasen oder Flammen Giiter in unmittelbarer Beriihrung getrock-

net werden.

BEZUGSGROSE

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
von 17 vom Hundert; soweit aus verfahrenstechnischen Griinden oder aus Griinden
der Produktqualitdt ein anderer Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas erforderlich

ist, ist der Bezugssauerstoffgehalt im Einzelfall festzulegen.

BRENNSTOFFE

Die Feuerungsanlagen sollen mit folgenden Brennstoffen betrieben werden:

a)  gasformige Brennstoffe,

b) fliissige Brennstoffe, die keine hdheren Emissionen an Schwefeloxiden verur-
sachen als Heizole nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998) mit einem
Massengehalt an Schwefel fiir leichtes Heiz6l nach der 3. BImSchV, in der je-
weils giiltigen Fassung, oder

c) Kohlen, die keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verursachen als
Steinkohle mit einem Massengehalt an Schwefel von weniger als 1 vom Hun-
dert, bezogen auf einen unteren Heizwert von 29,3 MJ/kg; soweit im Einzelfall

andere feste Brennstoffe verwendet werden, sind Sonderregelungen zu treffen.

Anlagen der Nummer 1.3:
Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme
oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz anderer als in

Nummer 1.2 genannter fester oder fliissiger Brennstoffe

Bei Einsatz von Stroh oder dhnlichen pflanzlichen Stoffen (z.B. Getreidepflanzen,
Griser, Miscanthus) gelten in Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswérmeleistung

von weniger als 50 MW folgende Anforderungen:
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BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 11 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen folgende Massenkonzentrationen
nicht tiberschreiten:
a)  bei Anlagen mit einer Feuerungswirmeleistung von 1 MW oder

mehr 20 mg/m’,
b)  bei Anlagen mit einer Feuerungswérmeleistung von weniger als

1 MW 50 mg/m’.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.2 findet keine Anwendung.

KOHLENMONOXID

Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen die Massenkonzentration
0,25 g/m? nicht iiberschreiten.

Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswérmeleistung von weniger als 2,5 MW

gilt der Emissionswert nur bei Betrieb mit Nennlast.

STICKSTOFFOXIDE
Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen fol-
gende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten:
a)  bei Anlagen mit einer Feuerungswirmeleistung von 1 MW oder

mehr 0,40 g/m’,
b)  bei Anlagen mit einer Feuerungswérmeleistung von weniger als

1 MW 0,50 g/m’.
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ORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.5 gilt mit der MaBigabe, dass die Anforderungen fiir die Emissionen an

organischen Stoffe der Klassen I und II keine Anwendung finden.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von 5 MW bis 25 MW sollen
mit einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der
staubformigen Emissionen qualitativ kontinuierlich ermittelt.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswirmeleistung von mehr als 25 MW sollen mit
einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der staub-
formigen Emissionen kontinuierlich ermittelt.

Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von 2,5 MW oder mehr sollen
mit einer Messeinrichtung ausgeriistet werden, die die Massenkonzentration der

Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB
Altanlagen sollen die Anforderungen zur Begrenzung der staubférmigen Emissionen

spétestens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Bei bestehenden Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von 2,5 MW
bis 25 MW findet die Anforderung zur Ausriistung mit einer Messeinrichtung, die die
Massenkonzentration der Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt,

keine Anwendung.

Anlagen der Nummer 1.4:
Verbrennungsmotoranlagen (einschlielich Verbrennungsmotoranlagen der

Nummern 1.1 und 1.2)

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 5 vom Hundert.
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MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB, EINSCHLIEBLICH DER ANTEILE AN KREBSERZEUGENDEN, ERBGUT-
VERANDERNDEN ODER REPRODUKTIONSTOXISCHEN STOFFEN

Die staubformigen Emissionen im Abgas von Selbstziindungsmotoren, die mit fliis-
sigen Brennstoffen betrieben werden, diirfen als Mindestanforderung die Massen-
konzentration 20 mg/m? nicht iiberschreiten.

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen bei Verbrennungsmotoranlagen, die
ausschlieBlich dem Notantrieb dienen oder bis zu 300 Stunden je Jahr zur Abdeckung
der Spitzenlast (z.B. bei der Stromerzeugung, der Gas— oder Wasserversorgung) be-
triecben werden, als Mindestanforderung die Massenkonzentration 80 mg/m* nicht
iberschreiten.

Die Moglichkeiten, die Emissionen durch motorische und andere dem Stand der

Technik entsprechende MaBBnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdpfen.

KOHLENMONOXID
Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen folgende Massenkonzentratio-
nen nicht {iberschreiten:
a) bei Selbstziindungsmotoren und Fremdziindungsmotoren, die
mit fliissigen Brennstoffen betrieben werden, sowie bei Selbst-
ziindungsmotoren (Ziindstrahlmotoren) und Fremdziindungsmo-
toren, die mit gasformigen Brennstoffen, ausgenommen Biogas,
Klérgas oder Grubengas, betrieben werden, 0,30 g/m’,
b)  bei Fremdziindungsmotoren, die mit Biogas oder Kldrgas betrie-
ben werden, mit einer Feuerungswirmeleistung von
aa) 3 MW oder mehr 0,65 g/m?,
bb) weniger als 3 MW 1,0 g/m’,

.../ 96



— 96 —

¢) bei Fremdziindungsmotoren, die mit Grubengas betriecben wer-

den, 0,65 g/m’,
d) Dbei Ziindstrahlmotoren, die mit Biogas oder Kldrgas betrieben

werden, mit einer Feuerungswérmeleistung von

aa) 3 MW oder mehr 0,65 g/m?,

bb) weniger als 3 MW 2,0 g/m’;
bei Einsatz von Biogas, Klidrgas oder Grubengas sind die Moglichkeiten, die Emis-
sionen an Kohlenmonoxid durch motorische und andere dem Stand der Technik ent-
sprechende MaBBnahmen weiter zu vermindern, auszuschopfen.
Die Emissionswerte fiir Kohlenmonoxid finden keine Anwendung bei Verbren-
nungsmotoranlagen, die ausschlieBlich dem Notantrieb dienen oder bis zu
300 Stunden je Jahr zur Abdeckung der Spitzenlast (z.B. bei der Stromerzeugung,
der Gas— oder Wasserversorgung) betrieben werden; die Moglichkeiten der Emis-

sionsminderung durch motorische Maflnahmen sind auszuschdpfen.

STICKSTOFFOXIDE
Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen fol-
gende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten:
a)  bei Selbstziindungsmotoren, die mit fliissigen Brennstoffen be-
trieben werden, mit einer Feuerungswérmeleistung von
aa) 3 MW oder mehr 0,50 g/m?,
bb) weniger als 3 MW 1,0 g/m?,
b)  bei gasbetriebenen Selbstziindungsmotoren (Ziindstrahlmotoren)
und Fremdziindungsmotoren
aa) bei Ziindstrahlmotoren, die mit Biogas oder Klérgas be-
trieben werden, mit einer Feuerungswérmeleistung von
— 3 MW oder mehr 0,50 g/m?,
—  weniger als 3 MW 1,0 g/m?,
bb) bei Magergasmotoren und anderen Viertakt—Otto—Moto-
ren, die mit Biogas oder Klirgas betrieben werden, 0,50 g/m?,
cc) bei Ziindstrahlmotoren und Magergasmotoren, die mit
sonstigen gasformigen Brennstoffen betrieben werden, 0,50 g/m?,

c) bei sonstigen Viertakt—Otto—Motoren 0,25 g/m?,
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d)  bei Zweitaktmotoren 0,80 g/m?;
bei Einsatz von Biogas oder Klérgas in Ziindstrahlmotoren mit einer Feuerungswir-
meleistung von weniger als 3 MW sind die Mdglichkeiten, die Emissionen an Stick-
stoffoxiden durch motorische Mallnahmen weiter zu vermindern, auszuschopfen.

Die Emissionswerte fiir Stickstoffoxide finden keine Anwendung bei Verbrennungs-
motoranlagen, die ausschlielich dem Notantrieb dienen oder bis zu 300 Stunden je
Jahr zur Abdeckung der Spitzenlast (z.B. bei der Stromerzeugung, der Gas— oder

Wasserversorgung) betrieben werden.

SCHWEFELOXIDE

Bei Einsatz fliissiger mineralischer Brennstoffe diirfen nur Heizéle nach DIN 51603
Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998) mit einem Massengehalt an Schwefel fiir leichtes Heizol
nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, oder Dieselkraftstoffe mit ei-
nem Massengehalt an Schwefel nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fas-
sung, verwendet werden oder es sind gleichwertige Mallnahmen zur Emissionsmin-
derung anzuwenden.

Bei Einsatz gasformiger Brennstoffe gelten die Anforderungen der Nummer 5.4.1.2.3
mit der Mal3gabe, dass auf einen Bezugssauerstoffgehalt im Abgas von 5 vom Hun-
dert umzurechnen ist.

Bei Einsatz von Biogas oder Kldrgas sind die Moglichkeiten, die Emissionen an
Schwefeloxiden durch primérseitige Mallnahmen nach dem Stand der Technik (Gas-

reinigung) weiter zu vermindern, auszuschopfen.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an Formaldehyd im Abgas diirfen die Massenkonzentration
60 mg/m’ nicht tiberschreiten. Fiir die Emissionen an sonstigen organischen Stoffen
finden die Anforderungen der Nummer 5.2.5 keine Anwendung.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch motorische und an-
dere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen, weiter zu vermindern, sind

auszuschopfen.
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Anlagen der Nummer 1.5:
Gasturbinenanlagen mit einer Feuerungswirmeleistung von weniger als

50 MW (einschliellich Gasturbinenanlagen der Nummer 1.2)

BEZUGSGROSE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 15 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB

Nummer 5.2.1 findet keine Anwendung.

Bei Einsatz fliissiger Brennstoffe darf im Dauerbetrieb die Ruflzahl den Wert 2 und
beim Anfahren die Ruflzahl den Wert 4 nicht {iberschreiten.

KOHLENMONOXID
Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen bei Betrieb mit einer Last von

70 vom Hundert oder mehr die Massenkonzentration 0,10 g/m? nicht liberschreiten.

STICKSTOFFOXIDE

Bei Einsatz von Erdgas diirfen die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoff-
dioxid im Abgas bei Betrieb mit einer Last von 70 vom Hundert oder mehr die Mas-
senkonzentration 75 mg/m?, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten. Bei
Gasturbinen im Solobetrieb, deren Wirkungsgrad bei 15 °C, 101,3 kPa und einer re-
lativen Luftfeuchte von 60 vom Hundert (ISO—Bedingungen) mehr als 32 vom Hun-
dert betrdgt, ist der Emissionswert 75 mg/m* entsprechend der prozentualen Wir-
kungsgraderhohung heraufzusetzen.

Bei Einsatz von sonstigen gasformigen oder von fliissigen Brennstoffen diirfen die
Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas von Gasturbinen
die Massenkonzentration 0,15 g/m3, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht {iber-

schreiten.
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Bei Gasturbinen, die ausschlieSlich dem Notantrieb oder bis zu 300 Stunden je Jahr
zur Abdeckung der Spitzenlast bei der Gasversorgung dienen, finden die Emissions-

werte flir Stickstoffoxide keine Anwendung.

SCHWEFELOXIDE

Bei Einsatz fliissiger Brennstoffe diirfen nur Heizole nach DIN 51603 Teil 1 (Aus-
gabe Mirz 1998) mit einem Massengehalt an Schwefel fiir leichtes Heizol nach der
3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, oder Dieselkraftstoffe mit einem Mas-
sengehalt an Schwefel nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, ver-
wendet werden oder es sind gleichwertige Mallnahmen zur Emissionsminderung an-

zuwenden.

ALTANLAGEN

STICKSTOFFOXIDE

Altanlagen sollen die Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an Stickstoff-
oxiden spétestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhal-
ten; fiir bestehende Einzelaggregate mit einem Massenstrom an Stickstoffoxiden von
bis zu 20 Mg/a, angegeben als Stickstoffdioxid, finden die Anforderungen fiir Neu-

anlagen zur Begrenzung der Emissionen an Stickstoffoxiden keine Anwendung.

5.4.1.9/10 Anlagen der Nummern 1.9 und 1.10:
5.4.1.9.1 Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle

5.4.1.10.1 Anlagen zum Brikettieren von Braun— oder Steinkohle

GESAMTSTAUB

a)  Steinkohle
Die staubformigen Emissionen in den Schwaden und Briiden diirfen die Mas-
senkonzentration 75 mg/m’ (f) nicht iiberschreiten.

b)  Braunkohle
Die staubformigen Emissionen im Abgas der Briidenentstaubung, Stempelent-
staubung und Pressenmaulentnebelung diirfen die Massenkonzentration

75 mg/m’ (f) nicht iiberschreiten.
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ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Braunkohle

Bei Altanlagen diirfen die staubférmigen Emissionen im Abgas der Innenent-
staubung, soweit aus Griinden der Explosionsgefahr nasse Abgasreinigungsver-
fahren eingesetzt werden miissen, die Massenkonzentration 75 mg/m’ nicht

uberschreiten.

Anlagen der Nummer 1.11:
Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle (Kokereien)
UNTERFEUERUNG
a)  Bezugsgrofie
Die Emissionswerte beziehen sich bei Feuerungsabgasen auf einen Volumen-
gehalt an Sauerstoff im Abgas von 5 vom Hundert.
b)  Staub
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration
10 mg/m’ nicht iiberschreiten.
c) Stickstoffoxide
Bei der erstmaligen Messung diirfen die Emissionen an Stickstoffmonoxid und
Stickstoffdioxid im Abgas 0,50 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht
iiberschreiten; die Moglichkeiten, ein alterungsbedingtes Ansteigen der Emis-
sionen durch feuerungstechnische oder andere dem Stand der Technik entspre-
chende Maflnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.
d) Brennstoff
Die Massenkonzentration an Schwefelverbindungen im Unterfeuerungsgas darf
0,80 g/m’, angegeben als Schwefel, nicht iiberschreiten.
FULLEN DER KOKSOFEN

Beim Abziehen der Kohle aus dem Kohlebunker in den Fiillwagen sind Staubemis-

sionen zu vermeiden.

Die Fiillgase sind zu erfassen. Beim Schiittbetrieb sind die Fiillgase in das Rohgas

iberzuleiten. Beim Stamptbetrieb sind die Fiillgase so weit wie mdglich in das Roh-
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gas oder in den Nachbarofen iiberzuleiten. Fiillgase, die nicht {ibergeleitet werden
konnen, sind einer Verbrennung zuzufiihren. Die staubformigen Emissionen im Ver-
brennungsabgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Beim Planieren der Kohleschiittung sind Emissionen an Fiillgasen durch Abdichten

der Planier6ffnung zu vermindern und moglichst zu vermeiden.

FULLLOCHDECKEL

Emissionen an Fiilllochdeckeln sind so weit wie moglich zu vermeiden, z.B. durch
Verwendung von Fiilllochdeckeln mit groen Dichtflachen, VergieBen der Fiillloch-
deckel nach jeder Beschickung der Ofen und regelmiBige Reinigung der Fiillloch-
rahmen und Fiilllochdeckel vor dem Verschlieen der Fiilllocher. Die Ofendecke ist

regelmédfig von Kohleresten zu reinigen.

STEIGROHRDECKEL
Steigrohrdeckel sind zur Vermeidung von Emissionen mit Wassertauchungen oder
gleichwertigen Einrichtungen auszuriisten; die Steigrohre sind regelmiBig zu reini-

gen.

KOKSOFENBEDIENUNGSMASCHINEN
Die Koksofenbedienungsmaschinen sind mit Einrichtungen zum Reinigen der Dicht-

flichen an den Ofentirrahmen auszuriisten.

KOKSOFENTUREN

Es sind Koksofentiiren mit technisch gasdichtem Abschluss zu verwenden. Die
Dichtleisten sind mit Federkraft oder mit technischen Einrichtungen, die eine gleiche
Dichtwirkung erreichen, gegen den Kammerrahmen zu driicken. Die Dichtfldchen
der Koksofentiiren sind regelméfig zu reinigen. Die Moglichkeiten, die Emissionen
durch eine Einzelkammerdruckregelung, Absaugung oder andere dem Stand der

Technik entsprechende Maflnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdpfen.
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KOKSDRUCKEN
Beim Koksdriicken sind die Abgase zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung
zuzufiihren; die staubformigen Emissionen diirfen die Massenkonzentration 5 mg/m’

oder das Massenverhiltnis 5 g je Mg Koks nicht {iberschreiten.

KOKSKUHLUNG

Es sind Verfahren zur emissionsarmen Kiihlung des Kokses einzusetzen, wie z.B. die
trockene Kokskiihlung; die staubformigen Emissionen im Abgas der trockenen
Kokskiihlung diirfen die Massenkonzentration 15 mg/m®> und die staubformigen
Emissionen der nassen Kokskiihlung das Massenverhéltnis 10 g je Mg Koks nicht

uberschreiten.

BETRIEBSANLEITUNG

In einer Betriebsanleitung sind MaBBnahmen zur Emissionsminderung beim Koks-
ofenbetrieb festzulegen, insbesondere zur Dichtung der Offnungen, zur Sicherstel-
lung, dass nur ausgegarte Briande gedriickt werden, und zur Vermeidung des Austritts

unverbrannter Gase in die Atmosphire.

KOHLEWERTSTOFFBETRIEBE

Fiir Anlagen im Bereich der Kohlewertstoffbetriebe gelten die Anforderungen der
Nummern 5.4.4.1m.2, 5.4.4.1p.1 und 5.4.4.4 entsprechend. Ist im Prozessgas neben
Ammoniak auch Schwefelwasserstoff vorhanden, so ist bei Anwendung der Nach-
verbrennung das Abgas einer Schwefelsdure— oder Schwefelgewinnungsanlage zuzu-

fihren.

ALTANLAGEN

KOKSKUHLUNG

Bei Altanlagen mit einer Nassloscheinrichtung zur Kokskiihlung diirfen die staub-
formigen Emissionen des Loschturms das Massenverhiltnis 25 g je Mg Koks nicht
iiberschreiten. Bei einer Grunderneuerung der Kokskiihlung sind die Anforderungen

fiir Neuanlagen einzuhalten.
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Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe

Anlagen der Nummer 2.3:
Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen, soweit aus-

schlief3lich Brennstoffe der Nummer 1.2 verwendet werden

LAGERUNG
Das Klinkermaterial ist in Silos oder in geschlossenen Rdumen mit Absaugung und

Entstaubung zu lagern.

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 10 vom Hundert.

AMMONIAK

Die Anforderungen der Nummer 5.2.4 finden keine Anwendung fiir die Emissionen
an Ammoniak. Soweit Abfille mit relevanten Gehalten an ammoniumhaltigen In-
haltsstoffen als Rohstoffe eingesetzt werden, deren Einsatz nicht in der Verordnung
iiber Verbrennungsanlagen fiir Abfélle und dhnliche brennbare Stoffe (17. BImSchV)
vom 23. November 1990 (BGBI. I S. 2545), zuletzt gedandert durch Verordnung vom
23. Februar 1999 (BGBI. I S. 186), in der jeweils giiltigen Fassung, geregelt ist, soll

eine Zugabe iliber den Ofeneinlauf oder den Calcinator erfolgen.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas von Zement-
ofen diirfen die Massenkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Stickstoffdioxid,
nicht iiberschreiten. Die Moglichkeiten, die Emissionen durch feuerungstechnische
und andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen weiter zu vermindern,

sind auszuschopfen.
ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 finden keine Anwendung. Soweit Abfélle mit

relevanten Gehalten an organischen Inhaltsstoffen als Rohstoffe eingesetzt werden,
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deren Einsatz nicht in der 17. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, geregelt ist,

soll eine Zugabe iiber den Ofeneinlauf oder den Calcinator erfolgen.

KREBSERZEUGENDE STOFFE
Nummer 5.2.7.1.1 gilt mit der Maf3gabe, dass fiir die Emissionen an Benzol im Ab-
gas von Zementdfen die Massenkonzentration 1 mg/m? anzustreben ist und die Mas-

senkonzentration 5 mg/m? nicht iiberschritten werden darf.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN
Nummer 5.3.3.2 findet keine Anwendung fiir die Emissionen an Kohlenmonoxid,
Fluor und gasformigen anorganischen Fluorverbindungen sowie gasférmigen anor-

ganischen Chlorverbindungen.

Anlagen der Nummer 2.4:
Anlagen zum Brennen von Kalkstein, Bauxit, Dolomit, Gips, Kieselgur,

Magnesit, Quarzit oder Ton zu Schamotte

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich bei Anlagen zur Herstellung von Kalk— oder Dolo-

mithydrat auf feuchtes Abgas.

GESAMTSTAUB
Bei Einsatz von elektrischen Abscheidern gilt abweichend von Nummer 2.7 Buch-
stabe a) bb), dass sdmtliche Halbstundenmittelwerte das 2,5fache der Massenkon-

zentration 20 mg/m’ nicht {iberschreiten diirfen.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid diirfen im Abgas die
Massenkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.
Fiir die Herstellung von Hartbranntkalk oder Sinterdolomit in Drehrohrofen gilt ab-
weichend von Satz 1, dass die Emissionen an Stickstoffdioxid und Stickstoff-
monoxid im Abgas die Massenkonzentration 1,5 g/m3, angegeben als Stickstoft-

dioxid, nicht {iberschreiten diirfen; die Moglichkeiten, die Emissionen durch feu-
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erungstechnische und andere dem Stand der Technik entsprechende Mallnahmen zu

vermindern, sind auszuschopfen.

ABGASRUCKFUHRUNG

Bei Drehrohréfen zum Brennen von Gips ist bei Betrieb mit Abgasriickfiihrung die
ermittelte Massenkonzentration an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben
als Schwefeldioxid, sowie an Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid, angegeben als
Stickstoffdioxid, auf den Abgasvolumenstrom bei Betrieb ohne Abgasriickfiihrung

umzurechnen.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Altanlagen zum Brennen von Gips, die mit Elektrofiltern ausgeriistet sind und als
Brennstoff Braunkohlenstaub einsetzen, sollen die Anforderungen zur Begrenzung
der staubformigen Emissionen spétestens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Ver-

waltungsvorschrift einhalten.

Schwefelwasserstoff

Bei Kalkschachtofen mit Mischfeuerung ist fiir die Emissionen an Schwefelwasser-
stoff im Abgas die Massenkonzentration 3 mg/m’ anzustreben; die Mdoglichkeiten,
die Emissionen an Schwefelwasserstoff durch primérseitige und andere dem Stand

der Technik entsprechende MaBBnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.

Anlagen der Nummer 2.7:

Anlagen zum Blihen von Perlite, Schiefer oder Ton

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf feuchtes Abgas und einen Volumengehalt an

Sauerstoff im Abgas von 14 vom Hundert.
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SCHWEFELOXIDE
Bei Anlagen zum Bldhen von Ton oder Schiefer gilt Nummer 5.2.4 mit der Maf3gabe,
dass die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas die Massen-

konzentration 0,75 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht tiberschreiten diirfen.

KREBSERZEUGENDE STOFFE

Bei Anlagen zum Bldhen von Ton oder Schiefer gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der Mal3-
gabe, dass fiir die Emissionen an Stoffen der Klasse III im Abgas die Massenkonzen-
tration 1 mg/m?® anzustreben ist und die Massenkonzentration 3 mg/m? nicht iiber-

schritten werden darf.

Anlagen der Nummer 2.8:
Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt

wird, einschliefllich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern

BEZUGSGROBE

Die Emissionswerte beziehen sich bei flammenbeheizten Glasschmelzdfen auf einen
Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 8 vom Hundert sowie bei flammenbe-
heizten Hafenofen und Tageswannen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Ab-

gas von 13 vom Hundert.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

Soweit aus Griinden der Produktqualitit der Einsatz von Blei oder Selen erforderlich
ist, gilt Nummer 5.2.2 mit der Maf3gabe, dass die Emissionen an Stoffen der Klasse II
im Abgas die Massenkonzentration 3 mg/m’ nicht iiberschreiten diirfen; beim Vor-
handensein von Stoffen mehrerer Klassen darf unbeschadet der Nummer 5.2.2 Ab-
satz 1 beim Zusammentreffen von Stoffen der Klassen II und III oder der Klassen I
bis III die Massenkonzentration 4 mg/m’ nicht iiberschritten werden. Der Einsatz von
Blei oder Selen ist zu dokumentieren.

Soweit Fremdscherben zur Produktion von Behélterglas eingesetzt werden, gilt Num-
mer 5.2.2 mit der Mallgabe, dass die Emissionen an Blei und seinen Verbindungen
im Abgas die Massenkonzentration 0,8 mg/m?®, angegeben als Pb, nicht {iberschreiten
diirfen; beim Vorhandensein von mehreren Stoffen der Klasse II diirfen die Emissio-

nen an Stoffen dieser Klasse insgesamt die Massenkonzentration 1,3 mg/m’® nicht
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uberschreiten. Beim Vorhandensein von Stoffen mehrerer Klassen darf unbeschadet
der Nummer 5.2.2 Absatz 1 beim Zusammentreffen von Stoffen der Klassen II und
I oder der Klassen I bis III die Massenkonzentration 2,3 mg/m’ nicht iiberschritten

werden. Der Einsatz von Fremdscherben ist zu dokumentieren.

FLUOR UND SEINE GASFORMIGEN ANORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Nummer 5.2.4 gilt mit der Mal3gabe, dass die Emissionen an Fluor und seinen gas-
formigen anorganischen Verbindungen im Abgas die Massenkonzentration 5 mg/m?,
angegeben als Fluorwasserstoff, nicht iiberschreiten diirfen. Die Moglichkeiten, die
Emissionen an Fluor und seinen gasféormigen anorganischen Verbindungen durch die
Auswahl von Rohstoffen mit geringen Gehalten an Fluorverbindungen zu mindern,
sind auszuschdpfen; soweit aus Griinden der Produktqualitdt der Einsatz von Fluori-
den erforderlich ist, ist die Einsatzmenge auf das notwendige Mal} zu beschrinken

und zu dokumentieren.

SCHWEFELOXIDE
Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas, angegeben als
Schwefeldioxid, diirfen die in der Tabelle 9 angegebenen Massenkonzentrationen

nicht Giberschreiten.

Tabelle 9: Emissionswerte fiir Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, ange-

geben als Schwefeldioxid, fiir Anlagen der Nummer 2.8

Anlagen zur Her- | gasbeheizt | dlbeheizt Betriebsbedingungen
stellung von Glas (g/m3) (g/m3)
Behilterglas oder 0,40 0,80

Flachglas
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Anlagen zur Her- | gasbeheizt | dlbeheizt Betriebsbedingungen

stellung von Glas (g/m3) (g/m3)

Behilterglas 0,80 1,5 Nahstochiometrische Fahrweise zur pri-
miren NOx—Minderung, vollstindige
Filterstaubriickfithrung, Sulfatlduterung
sowie Figen— und Fremdscherbenanteil
von mehr als 40 Massenprozent, bezo-

gen auf das Gemenge

Flachglas 0,80 1,5 Nahstochiometrische Fahrweise zur pri-
miren NOx—Minderung, vollstindige
Filterstaubriickfithrung und bei einem
fiir die Glasqualitdt notwendigen Gehalt
an Sulfat von mehr als 0,45 Massenpro-

zent, bezogen auf das Gemenge

Haushaltswaren- 0,20 0,50

glas

Haushaltswaren- 0,50 1,4 Nahstochiometrische Fahrweise zur pri-

glas méren NOx—Minderung, vollstindige
Filterstaubriickfithrung und bei einem
fiir die Glasqualitdt notwendigen Gehalt
an Sulfat von mehr als 0,45 Massenpro-
zent, bezogen auf das Gemenge

Glasfasern 0,20 0,80

Glasfasern 0,80 1,4 Vollstidndige Filterstaubriickfiihrung; bei
einem flr die Glasqualitit notwendigen
Gehalt an Sulfat von mehr als 0,40 Mas-
senprozent, bezogen auf das Gemenge

Glaswolle 0,050 0,80

Glaswolle 0,10 1,4 Eigen— und Fremdscherbenanteil von

mehr als 40 Massenprozent, bezogen auf

das Gemenge
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Anlagen zur Her- | gasbeheizt | dlbeheizt Betriebsbedingungen
stellung von Glas (g/m3) (g/m3)

Spezialglas 0,20 0,50

Spezialglas 0,40 1,0 Vollstindige Filterstaubriickfiihrung
Wasserglas 0,20 1,2

Fritten 0,20 0,50

Bei anderen Betriebsbedingungen, als sie in der Tabelle 9 fiir die maximal zuldssigen
Emissionswerte bei einem Glasprodukt angegeben sind, sind niedrigere
Emissionswerte im Einzelfall festzulegen, wenn diese Betriebsbedingungen mit
einem geringeren Schwefeleintrag in das Gemenge oder mit geringeren
Massenkonzentrationen an Schwefeloxiden im Rohgas verbunden sind.

Bei Mischfeuerungen oder Mehrstofffeuerungen ist die Emissionsbegrenzung im
Einzelfall festzulegen.

Die Riickfithrung von Filterstduben, der Einsatz von Fremdscherben sowie der Sul-

fatgehalt im Gemenge sind zu dokumentieren.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen die
Massenkonzentration 0,50 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.
Fiir U-Flammenwannen oder Querbrennerwannen mit einem Abgasvolumenstrom
von weniger als 50 000 m>/h gilt abweichend von Satz 1, dass fiir die Emissionen an
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas, angegeben als Stickstoffdioxid,
die Massenkonzentration 0,50 g/m’ anzustreben ist und die Massenkonzentration
0,80 g/m3 nicht {iberschritten werden darf; die Moglichkeiten, die Emissionen durch
feuerungstechnische und andere dem Stand der Technik entsprechende Maf3nahmen
zu vermindern, sind auszuschdpfen.

Soweit aus Griinden der Produktqualitit eine Nitratlduterung erforderlich ist, diirfen
fiir die Zeit der Nitratlduterung die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoff-
dioxid im Abgas die Massenkonzentration 1,0 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid,

nicht Uiberschreiten. Der Nitrateinsatz ist zu dokumentieren.
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KREBSERZEUGENDE STOFFE

Bei der Herstellung von Behélterglas gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der Maf3gabe, dass
die Emissionen an Stoffen der Klasse I als Mindestanforderung die Massenkonzen-
tration 0,5 mg/m? im Abgas nicht iiberschreiten diirfen.

Soweit aus Griinden der Produktqualitdt der Einsatz von Arsenverbindungen als Léu-
termittel erforderlich ist, gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der Ma3gabe, dass die Emis-
sionswerte flir Stoffe der Klasse I, ausgenommen Arsen und seine Verbindungen,
gelten; in diesem Fall diirfen die Emissionen an Arsen und seinen Verbindungen im
Abgas, angegeben als As, als Mindestanforderung den Massenstrom 1,8 g/h oder die
Massenkonzentration 0,7 mg/m?® nicht iiberschreiten; die Mdglichkeiten, die Emis-
sionen an Arsen z.B. durch Einsatz von arsen— und antimonfreien Liuterverfahren
weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

Soweit aus Griinden der Produktqualitdt der Einsatz von Cadmiumverbindungen zur
Glasfarbung erforderlich ist, gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der Maf3gabe, dass die Emis-
sionswerte flir Stoffe der Klasse I, ausgenommen Cadmium und seine Verbindungen,
gelten; in diesem Fall diirfen die Emissionen an Cadmium und seinen Verbindungen
im Abgas, angegeben als Cd, als Mindestanforderung den Massenstrom 0,5 g/h oder
die Massenkonzentration 0,2 mg/m? nicht iiberschreiten.

Der Einsatz von Arsen— sowie von Cadmiumverbindungen ist zu dokumentieren.

SONDERREGELUNG

Bei Brennstoff—Sauerstoff—beheizten und bei elektrisch beheizten Glasschmelzwan-
nen sind Sonderregelungen zu treffen. Als Beurteilungsmalstab sind der spezifische
Energieverbrauch moderner vergleichbarer Brennstoff—Luft—beheizter Glasschmelz-
wannen und die Leistungsfihigkeit von Abgasreinigungseinrichtungen zu bertick-

sichtigen. Auf die Richtlinie VDI 2578 (Ausgabe November 1999) wird hingewiesen.
ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Bei Altanlagen, die mit elektrischen Abscheidern ausgeriistet sind und die den Anfor-

derungen der Nummer 6.2.3.3 entsprechen, diirfen die staubformigen Emissionen im

Abgas die Massenkonzentration 30 mg/m’ nicht iiberschreiten.
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STICKSTOFFOXIDE

Bei Altanlagen mit U-Flammenwannen oder Querbrennerwannen diirfen die Emis-
sionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas die Massenkonzentra-
tion 0,80 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten; dariiber hinaus
ist zu priifen, inwieweit einschlieBlich zusitzlicher abgasseitiger Minderungsmal-
nahmen ein Emissionswert von 0,50 g/m’ gefordert werden kann.

Diese Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an Stickstoffoxiden sind spé-
testens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einzuhalten; wah-
rend der genannten Frist sind nach Ablauf jeder Wannenreise die dem Stand der
Technik entsprechenden baulichen Verdnderungen an der Schmelzwanne zur Sen-
kung der Emissionen an Stickstoffoxiden vorzunehmen.

Soweit aus Griinden der Produktqualitét eine Nitratlduterung erforderlich ist, diirfen
fiir die Zeit der Nitratlduterung die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoft-
dioxid im Abgas folgende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid,
nicht tiberschreiten:

a)  bei einem Abgasvolumenstrom von 5 000 m’/h oder mehr 1,0 g/m3,
b)  bei einem Abgasvolumenstrom von weniger als 5 000 m’/h 1,2 g/m’.

Der Nitrateinsatz ist zu dokumentieren.

5.4.2.10 Anlagen der Nummer 2.10:

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse

BEZUGSGROSE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 17 vom Hundert.

GESAMTSTAUB

Bei Einsatz von Schiittschichtfiltern gilt Nummer 5.2.1 mit der MaB3igabe, dass wih-
rend der diskontinuierlichen Dosierung oder diskontinuierlichen Umwailzung des
Sorptionsmittels die staubformigen Emissionen im Abgas die Massenkonzentration

40 mg/m? nicht iiberschreiten diirfen.
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STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

Beim Einsatz bleihaltiger Glasuren oder Massen gilt Nummer 5.2.2 mit der MaB3-
gabe, dass die Emissionswerte fiir Stoffe der Klasse II, ausgenommen Blei und seine
Verbindungen, gelten. Fiir die Emissionen an Blei und seinen Verbindungen im Ab-
gas, angegeben als Pb, ist der Massenstrom 2,5 g/h oder die Massenkonzentration
0,5 mg/m* anzustreben und darf die Massenkonzentration 3 mg/m? nicht iiberschrit-
ten werden. Die Mdglichkeiten, die Emissionen an Blei und seinen Verbindungen
durch Einsatz bleifreier Glasuren und Massen weiter zu vermindern, sind auszu-

schopfen.

FLUOR UND SEINE GASFORMIGEN ANORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Nummer 5.2.4 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an Fluor und seinen gas-
formigen anorganischen Verbindungen im Abgas die Massenkonzentration 5 mg/m?3,
angegeben als Fluorwasserstoff, nicht tiberschreiten diirfen. Bei diskontinuierlich be-
triecbenen Ofen diirfen abweichend von Satz 1 die Emissionen an Fluor und seinen
gasformigen anorganischen Verbindungen im Abgas, angegeben als Fluorwasser-
stoff, den Massenstrom 30 g/h oder die Massenkonzentration 10 mg/m?* nicht {iber-
schreiten.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an Fluor und seinen gasférmigen anorganischen
Verbindungen durch die Auswahl von Rohstoffen mit geringen Gehalten an Fluor-
verbindungen und andere dem Stand der Technik entsprechende primére und sekun-

dére MaBnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

SCHWEFELOXIDE
Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas diirfen die Mas-

senkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht tiberschreiten.
STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid im Abgas diirfen die

Massenkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht tiberschreiten.
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ORGANISCHE STOFFE

Bei Einsatz einer ofenexternen Nachverbrennung diirfen die Emissionen an organi-
schen Stoffen im Abgas die Massenkonzentration 20 mg/m?, angegeben als Gesamt-
kohlenstoff, nicht iiberschreiten; die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emis-

sionen an organischen Stoffen der Klassen I und II finden keine Anwendung.

KREBSERZEUGENDE STOFFE

Bei Ofenanlagen ohne externe Nachverbrennung gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der
Mallgabe, dass fiir die Emissionen an Benzol im Abgas die Massenkonzentration
1 mg/m® anzustreben ist und die Massenkonzentration 3 mg/m? nicht {iberschritten

werden darf.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Bei bestehenden Ofenanlagen, die mit einem Schiittschichtfilter oder ohne Entstau-
bungseinrichtung betrieben werden, diirfen die staubférmigen Emissionen im Abgas
die Massenkonzentration 40 mg/m3 nicht iiberschreiten; die Mdoglichkeiten, die
staubformigen Emissionen durch MaBBnahmen nach dem Stand der Technik weiter zu

vermindern, sind auszuschopfen.

SCHWEFELOXIDE
Bei bestehenden Anlagen diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefel-
trioxid im Abgas die Massenkonzentration 750 mg/m?, angegeben als Schwefel-

dioxid, nicht iiberschreiten.

5.4.2.11 Anlagen der Nummer 2.11:
Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieilich Anlagen zur

Herstellung von Mineralfasern

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich bei Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen beheizt

werden, auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 8 vom Hundert.
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FLUOR UND SEINE GASFORMIGEN ANORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Nummer 5.2.4 gilt mit der Mal3gabe, dass die Emissionen an Fluor und seinen gas-
formigen anorganischen Verbindungen im Abgas die Massenkonzentration 5 mg/m?,
angegeben als Fluorwasserstoff, nicht iiberschreiten diirfen. Die Moglichkeiten, die
Emissionen an Fluor und seinen gasférmigen anorganischen Verbindungen durch die
Auswahl von Rohstoffen mit geringen Gehalten an Fluorverbindungen weiter zu
mindern, sind auszuschopfen; soweit aus Griinden der Produktqualitit der Einsatz
von Fluoriden erforderlich ist, ist die Einsatzmenge auf das notwendige Mal} zu be-

schrianken und zu dokumentieren.

SCHWEFELOXIDE
Bei der Herstellung von Steinwolle diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und
Schwefeltrioxid im Abgas, angegeben als Schwefeldioxid, die folgenden Massen-
konzentrationen nicht iiberschreiten:
a)  bei Einsatz ausschlieBlich von Naturstein oder Gemenge 0,60 g/m’,
b) bei Einsatz von weniger als 45 Massenprozent an mineralisch

gebundenen Formsteinen, bezogen auf das Gemenge, 1,1 gm’,
c) bei Einsatz von 45 Massenprozent oder mehr an mineralisch ge-

bundenen Formsteinen, bezogen auf das Gemenge, und bei voll-

standiger Filterstaubriickfiihrung 1,5 g/m’.
Bei anderen Anteilen an mineralisch gebundenen Formsteinen oder nicht vollstindi-

ger Filterstaubriickfiihrung ist die Emissionsbegrenzung im Einzelfall festzulegen.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen die
Massenkonzentration 0,50 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.
Fiir U-Flammenwannen oder Querbrennerwannen mit einem Abgasvolumenstrom
von weniger als 50 000 m*/h gilt abweichend von Satz 1, dass fiir die Emissionen an
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas, angegeben als Stickstoffdioxid,
die Massenkonzentration 0,50 g/m3 anzustreben ist und die Massenkonzentration
0,80 g/m3 nicht iiberschritten werden darf; die Moglichkeiten, die Emissionen durch
feuerungstechnische und andere dem Stand der Technik entsprechende MaB3nahmen

zu vermindern, sind auszuschopfen.
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Bei Kupolofen mit einer thermischen Nachverbrennung diirfen abweichend von
Nummer 5.2.4 die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas
die Massenkonzentration 0,35 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiber-

schreiten.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB
Bei Altanlagen, die mit elektrischen Abscheidern ausgeriistet sind und die den Anfor-
derungen der Nummer 6.2.3.3 entsprechen, diirfen die staubformigen Emissionen im

Abgas die Massenkonzentration 30 mg/m’ nicht iiberschreiten.

STICKSTOFFOXIDE

Bei Altanlagen mit U-Flammenwannen oder Querbrennerwannen diirfen die Emis-
sionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas die Massenkonzentra-
tion 0,80 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten; dariiber hinaus
ist zu priifen, inwieweit einschlieBlich zusitzlicher abgasseitiger Minderungsmal-
nahmen ein Emissionswert von 0,50 g/m’ gefordert werden kann.

Diese Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an Stickstoffoxiden sind spé-
testens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einzuhalten; wah-
rend der genannten Frist sind nach Ablauf jeder Wannenreise die dem Stand der
Technik entsprechenden baulichen Verdnderungen an der Schmelzwanne zur Sen-
kung der Emissionen an Stickstoffoxiden vorzunehmen.

Soweit aus Griinden der Produktqualitét eine Nitratlduterung erforderlich ist, diirfen
fiir die Zeit der Nitratlduterung die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoft-
dioxid im Abgas folgende Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid,
nicht tiberschreiten:

a)  bei einem Abgasvolumenstrom von 5 000 m’/h oder mehr 1,0 g/m?,
b)  bei einem Abgasvolumenstrom von weniger als 5 000 m’/h 1,2 g/m’.

Der Nitrateinsatz ist zu dokumentieren.
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Anlagen der Nummer 2.15:

Asphaltmischanlagen

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
von 17 vom Hundert, abweichend davon fiir Thermal6lheizaggregate auf einen Vo-

lumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 3 vom Hundert.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE MABNAHMEN

Die staubhaltigen Abgase der Mineralstoff-Trockentrommel, der Asphaltgranulat—
Trommel (Paralleltrommel), der Transporteinrichtungen fiir das HeiBmineral, der
Siebmaschine sowie des Mischers sind zu erfassen und einer Entstaubungseinrich-
tung zuzufiihren.

Brecher fiir Ausbauasphalt sind zu kapseln und mit wirksamen Einrichtungen zur
Minderung der Staubemissionen, z.B. Bediisung mit Wasser, auszuriisten.

Die Moglichkeiten zur Absenkung der Herstellungstemperatur fiir Asphalt durch dem
Stand der Technik entsprechende Mallnahmen, z.B. durch Zusitze oder verfahrens-

technische MaBnahmen, sind auszuschopfen.

KOHLENMONOXID

Beim Einsatz gasformiger oder fliissiger Brennstoffe diirfen die Emissionen an Koh-
lenmonoxid im Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m’ nicht iiberschreiten. Beim
Einsatz fester Brennstoffe ist fiir die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas die
Massenkonzentration 0,50 g/m3 anzustreben und darf die Massenkonzentration

1,0 g/m’ nicht iiberschritten werden.

ORGANISCHE STOFFE

Abgase aus dem Bereich des Mischerauslaufes, der Ubergabestellen nach dem Mi-
scher, der Transporteinrichtungen fiir das Mischgut sowie der Ubergabestellen in die
Verladesilos, die organische Stoffe enthalten, sind zu erfassen und einer geeigneten
Abgasreinigungseinrichtung (z.B. durch Einleiten als Verbrennungsluft in die Mine-
ralstoff-Trockentrommel) zuzufiihren.

Die Emissionen an organischen Stoffen beim Befiillen der Bitumenlagertanks sind

bevorzugt durch Einsatz des Gaspendelverfahrens zu vermeiden.
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Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der

Klassen I und II finden keine Anwendung.

KREBSERZEUGENDE STOFFE
Nummer 5.2.7.1.1 gilt mit der MalB3gabe, dass fiir die Emissionen von Stoffen der
Klasse Il im Abgas die Massenkonzentration 1 mg/m® anzustreben ist und die Mas-

senkonzentration 5 mg/m’ nicht iiberschritten werden darf.

ALTANLAGEN

ORGANISCHE STOFFE

Bei Altanlagen ist wahrend des Betriebs einer Asphaltgranulat-Trommel (Parallel-
trommel) fiir die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas, angegeben als Ge-
samtkohlenstoff, die Massenkonzentration 50 mg/m’® anzustreben und darf die Mas-
senkonzentration 0,10 g/m® nicht iiberschritten werden; die Anforderungen der
Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der Klassen I und II finden
keine Anwendung.

Bei Altanlagen sind die Abgase aus dem Bereich des Mischerauslaufes, der Uberga-
bestellen nach dem Mischer, der Transporteinrichtungen fiir das Mischgut sowie der
Ubergabestellen in die Verladesilos, die organische Stoffe enthalten, zu erfassen und
in den Abgaskamin der Entstaubungseinrichtung einzuleiten; dariiber hinaus ist zu
priifen, ob zusitzliche Emissionsminderungsmafinahmen, z.B. das Einleiten als Ver-
brennungsluft in die Mineralstoff-Trockentrommel, gefordert werden kdnnen.

Beim Befiillen der Bitumenlagertanks kdnnen bei Altanlagen weniger aufwendige
Malnahmen als bei Neuanlagen zur Anwendung kommen, z.B. das Einleiten der Ab-
gase mit organischen Stoffen in die Transporteinrichtungen fiir das HeiBmineral.

Auf das Erfassen der Abgase aus dem Bereich des Mischerauslaufes, der Ubergabe-
stellen nach dem Mischer, der Transporteinrichtungen fiir das Mischgut und der
Ubergabestellen in die Verladesilos sowie den Einsatz des Gaspendelverfahrens oder
einer vergleichbaren Abgasreinigungseinrichtung kann verzichtet werden, wenn bei
Anlagen mit einer Produktionsleistung von

a) 200 Mg je Stunde oder mehr ein Mindestabstand von 500 m,
b)  weniger als 200 Mg je Stunde ein Mindestabstand von 300 m
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zur néchsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebau-

ung nicht unterschritten wird.

5.4.3 Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschliefllich Verarbeitung

5.4.3.1 Anlagen der Nummer 3.1:

Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern von Erzen

5.4.3.1.1 Eisenerz—Sinteranlagen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. Sinterband, Koksmahleinrichtung, Misch-
bunker, Bereich Sinterbandabwurf, Sinterkiihlung und Sintersiebung warm, zu erfas-
sen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Filterstaub ist soweit wie moglich einer Verwertung zuzufiihren.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.2 gilt mit der MaB3gabe, dass die Emissionen an Blei im Abgas des Sin-

terbandes die Massenkonzentration 1 mg/m? nicht liberschreiten diirfen.

STORUNGSBEDINGTE STILLSTANDE

Bei storungsbedingten Stillstinden des Sinterbandes finden die Anforderungen fiir
Gesamtstaub und fiir staubformige anorganische Stoffe bis zum Erreichen des nor-
malen Betriebszustandes keine Anwendung; die Entstaubungseinrichtung ist jedoch

mit der hochstmoglichen Abscheideleistung zu betreiben.

SCHWEFELOXIDE
Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas des Sinterbandes
diirfen die Massenkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht

uberschreiten.
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STICKSTOFFOXIDE
Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas des Sinterban-
des diirfen die Massenkonzentration 0,40 g/m?, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht

uberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.5 gilt mit der Maligabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas des Sinterbandes die Massenkonzentration 75 mg/m?, angegeben als Gesamt-

kohlenstoff, nicht iiberschreiten diirfen.

DIOXINE UND FURANE
Nummer 5.2.7.2 gilt mit der Mafigabe, dass fiir die Emissionen an Dioxinen und Fu-
ranen im Abgas die Massenkonzentration 0,1 ng/m? anzustreben ist und die Massen-

konzentration 0,4 ng/m? nicht tiberschritten werden darf.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Bei Altanlagen, die mit elektrischen Abscheidern ausgeriistet sind, diirfen die staub-
formigen Emissionen im Abgas des Sinterbandes sowie aus dem Bereich Sinterband-
abwurf, Sinterkiihlung und Sintersiebung warm (Raumentstaubung) die Massenkon-

zentration 50 mg/m’ nicht iiberschreiten.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

Bei Altanlagen, die mit elektrischen Abscheidern ausgeriistet sind, gilt Nummer 5.2.2
mit der Mafigabe, dass die Emissionen an Blei im Abgas des Sinterbandes die Mas-

senkonzentration 2 mg/m? nicht iiberschreiten diirfen.

5.4.3.1.2 Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern von Nichteisen—Metallerzen

Nummer 5.4.3.1.1 gilt entsprechend.
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5.4.3.2 Anlagen der Nummer 3.2:
Anlagen zur Gewinnung, Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen

oder Stahl

5.4.3.2a  Integrierte Hiittenwerke

5.4.3.2a.1 Hochofenbetriebe

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Staubhaltige Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. in der Hochofengiefhalle, an
der Hochofenmoéllerung, an der Hochofenbeschickung, zu erfassen und einer Ent-
staubungseinrichtung zuzufiihren; davon abweichend kann beim Hochofenabstich
ihre Entstehung auch durch weitgehende Inertisierung, z.B. durch eine Stickstoffat-

mosphére, vermieden werden.

HOCHOFENGICHTGAS
Hochofengichtgas ist energetisch zu verwerten; soweit Hochofengichtgas aus sicher-
heitstechnischen Griinden oder in Notfillen nicht verwertet werden kann, ist es einer

Fackel zuzufiihren.

WINDERHITZER

BEZUGSGROBE

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
von 3 vom Hundert.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht tberschreiten.
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5.4.3.2a.2 Oxygenstahlwerke

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Staubhaltige Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. beim Roheisenumfiillen,
Abschlacken, Entschwefeln, Konverterbeschicken und —ausleeren, Rohstahlbehan-
deln, zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren; davon abweichend
kann z.B. beim Umfiillen von fliissigem Roheisen ihre Entstehung auch durch weit-
gehende Inertisierung, z.B. durch eine Kohlendioxidatmosphére, vermieden werden.

Filterstaub ist soweit wie moglich einer Verwertung zuzufiihren.

KONVERTERGAS
Konvertergas ist energetisch zu verwerten. Soweit Konvertergas aus sicherheitstech-
nischen Griinden oder in Notfillen nicht verwertet werden kann, ist es einer Fackel

zuzufihren.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB
Bestehende Sekundirentstaubungen, die mit elektrischen Abscheidern ausgeriistet
sind, sollen die Anforderungen zur Begrenzung der staubformigen Emissionen spi-

testens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.

KONVERTERGAS

Bei Altanlagen ist das Konvertergas moglichst energetisch zu verwerten. Soweit
Konvertergas nicht verwertet werden kann, ist es einer Fackel zuzufiihren; in diesem
Fall darf der Gehalt an Staub im Fackelgas nach der Entstaubungseinrichtung die

Massenkonzentration 50 mg/m® nicht iiberschreiten.
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5.4.3.2b  Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl ein-

schlieBBlich Stranggief3en

5.4.3.2b.1 Elektrostahlwerke

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. bei Elektrolichtbogendfen primirseitig
iber eine Deckellochabsaugung und sekundérseitig liber eine Hallenabsaugung oder
Einhausung fiir die Prozessschritte Chargieren, Schmelzen, Abstich, zu erfassen und
einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Filterstaub ist soweit wie moglich einer Verwertung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas von Stahlwerken mit Elektrolichtbogendfen
diirfen die Massenkonzentration 5 mg/m® nicht iiberschreiten; abweichend von
Nummer 2.7 Buchstabe a) bb) gilt, dass samtliche Halbstundenmittelwerte das 3fa-

che dieser Massenkonzentration nicht uberschreiten durfen.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas von Elektrolichtbogen6fen diirfen, angege-

ben als Tagesmittelwert, die Massenkonzentration 10 mg/m® nicht iiberschreiten.

5.4.3.2b.2 Elektro—Schlacke—-Umschmelzanlagen

FLUOR UND SEINE GASFORMIGEN ANORGANISCHEN VERBINDUNGEN
Die Emissionen an Fluor und seinen gasformigen anorganischen Verbindungen im
Abgas diirfen die Massenkonzentration 1 mg/m?, angegeben als Fluorwasserstoff,

nicht Uiberschreiten.
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Anlagen der Nummer 3.3:

Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen

Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen, ausgenommen Alumi-

nium und Ferrolegierungen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. beim Chargieren, Schmelzen, Raffinieren

und Giel3en, zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 5 mg/m?

nicht Uberschreiten.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.2 gilt mit der Maligabe, dass die Emissionen an staubférmigen anorga-

nischen Stoffen im Abgas folgende Massenkonzentrationen nicht iiberschreiten diir-

fen:

a)  Stoffe der Klasse II insgesamt die Massenkonzentration 1 mg/m?, in Bleihiitten
die Massenkonzentration 2 mg/m?,

b)  Stoffe der Klasse III insgesamt die Massenkonzentration 2 mg/m?>.

SCHWEFELOXIDE

Fiir stark schwefeldioxidhaltige Abgase gilt Nummer 5.4.4.1m.2 entsprechend.

MESSUNG UND UBERWACHUNG DER EMISSIONEN AN SCHWEFELOXIDEN

Bei Anlagen mit iiberwiegend verdnderlichen Betriebsbedingungen soll bei Einzel-
messungen die Dauer der Mittelungszeit der Chargendauer entsprechen, jedoch
24 Stunden nicht iiberschreiten; bei kontinuierlichen Messungen gilt abweichend von
Nummer 2.7 Buchstabe a) bb), dass sdmtliche Halbstundenmittelwerte das 3fache der

festgelegten Massenkonzentrationen nicht tiberschreiten diirfen.
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BRENNSTOFFE

Bei Einsatz von fliissigen oder festen Brennstoffen darf der Massengehalt an Schwe-
fel im Brennstoff 1 vom Hundert, bei festen Brennstoffen bezogen auf einen unteren
Heizwert vom 29,3 MJ/kg, nicht {iberschreiten, soweit nicht durch den Einsatz einer
Abgasreinigungseinrichtung ein dquivalenter Emissionswert fiir Schwefeloxide er-
reicht wird; beim Einsatz von Kohlen diirfen nur Kohlen verwendet werden, die
keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verursachen als Steinkohle mit einem
Massengehalt an Schwefel von weniger als 1 vom Hundert, bezogen auf einen unte-

ren Heizwert von 29,3 MJ/kg.

KREBSERZEUGENDE STOFFE

In Kupferhiitten gilt Nummer 5.2.7.1.1 mit der MaB3gabe, dass die Emissionswerte fiir
Stoffe der Klasse I, ausgenommen Arsen und seine Verbindungen, gelten. Die Emis-
sionen an Arsen und seinen Verbindungen (auBBer Arsenwasserstoff), angegeben als
As, im Abgas diirfen als Mindestanforderung den Massenstrom 0,4 g/h oder die Mas-
senkonzentration 0,15 mg/m?® nicht tiberschreiten; abweichend davon diirfen im Ab-
gas von Anodenodfen diese Emissionen als Mindestanforderung die Massenkonzen-

tration 0,4 mg/m? nicht iiberschreiten.

DIOXINE UND FURANE
Nummer 5.2.7.2 gilt mit der Mal3gabe, dass flir die Emissionen an Dioxinen und Fu-
ranen im Abgas die Massenkonzentration 0,1 ng/m?® anzustreben ist und die Massen-

konzentration 0,4 ng/m? nicht liberschritten werden darf.

ALTANLAGEN

SCHWEFELOXIDE

Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im
Abgas — ausgenommen Prozessabgase, die Anlagen nach 5.4.4.1m.2 zugeleitet wer-
den — die Massenkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht tiber-

schreiten.
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5.4.3.3.2 Anlagen zur Erzeugung von Ferrolegierungen nach elektrothermischen oder

metallothermischen Verfahren

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 5 mg/m?3

nicht Uiberschreiten.

5.4.3.3.3 Anlagen zur Herstellung von Aluminium aus Erzen durch elektrolytische

Verfahren mit vorgebrannten diskontinuierlichen Anoden

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Elektrolysedfen sind in geschlossener Bauweise auszufiihren. Das Offnen der Ofen
sowie die Haufigkeit der Anodeneffekte sind auf das betrieblich unvermeidbare Mal3
zu beschridnken; dabei soll die Betriebsweise der Elektrolysedfen soweit wie moglich
automatisiert werden.

Filterstaub ist soweit wie moglich einer Verwertung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen diirfen im Abgas

a)  der Elektrolysedfen 10 mg/m?3
und

b) der Elektrolysedfen einschlieBlich der Abgase, die aus dem
Ofenhaus abgeleitet werden, das Massenverhéltnis 2 kg je Mg Aluminium

nicht Uiberschreiten.

FLUOR UND SEINE GASFORMIGEN ANORGANISCHEN VERBINDUNGEN
Die Emissionen an Fluor und seinen gasformigen anorganischen Fluorverbindungen,
angegeben als Fluorwasserstoff, diirfen im Abgas
a)  der Elektrolysedfen I mg/m3
und
b) der Elektrolysedfen einschlieBlich der Abgase, die aus dem
Ofenhaus abgeleitet werden, das Massenverhiltnis 0,5 kg je Mg Aluminium

nicht Uiberschreiten.
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5.4.3.3.4 Anlagen zur Herstellung von Aluminium aus sekundiren Rohstoffen

5.4.3.4

5.4.3.4.1

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. beim Chargieren, Schmelzen, Raffinieren,
Legieren und Gieflen, zu erfassen.

Hexachlorethan darf nicht zur Schmelzebehandlung verwendet werden.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m3

nicht Uiberschreiten.

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stick-
stoffdioxid, im Abgas von Drehtrommeldfen, die mit Brennstoff—Sauerstoff—Bren-
nern betrieben werden, diirfen die Massenkonzentration 0,50 g/m? nicht iiberschrei-

ten.

BRENNSTOFFE

Bei Einsatz fliissiger Brennstoffe diirfen nur fliissige Brennstoffe verwendet werden,
die keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verursachen als Heizdle nach
DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998) mit einem Massengehalt an Schwefel fiir
leichtes Heizdl nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung.

Anlagen der Nummer 3.4:
Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen-

metallen

Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen-

metallen, ausgenommen Aluminium

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. beim Chargieren, Schmelzen, Raffinieren,
Legieren und Gief3en, zu erfassen.

Hexachlorethan darf nicht zur Schmelzebehandlung verwendet werden.
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GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen den Massenstrom 50 g/h oder die

Massenkonzentration 5 mg/m? nicht tiberschreiten.

STAUBFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.2 gilt mit der Mal3gabe, dass die Emissionen an staubformigen anorga-
nischen Stoffen der Klasse II im Abgas von Bleiraffinationsanlagen insgesamt die

Massenkonzentrationen 1 mg/m? nicht {iberschreiten diirfen.

BRENNSTOFFE

Bei Einsatz fliissiger Brennstoffe diirfen nur fliissige Brennstoffe verwendet werden,
die keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verursachen als Heizdle nach
DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Midrz 1998) mit einem Massengehalt an Schwefel fiir
leichtes Heizdl nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung.

DIOXINE UND FURANE
Nummer 5.2.7.2 gilt mit der Mafigabe, dass fiir die Emissionen an Dioxinen und Fu-
ranen im Abgas von Kupferschachtofen die Massenkonzentration 0,1 ng/m*® anzu-

streben ist und die Massenkonzentration 0,4 ng/m? nicht iiberschritten werden darf.

5.4.3.4.2 Schmelzanlagen fiir Aluminium

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. beim Chargieren, Schmelzen, Raffinieren,
Legieren und Gieflen, zu erfassen.

Hexachlorethan darf nicht zur Schmelzebehandlung verwendet werden.
GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht Uiberschreiten.
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STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stick-
stoffdioxid, im Abgas von Drehtrommeldfen, die mit Brennstoff—Sauerstoff—Bren-
nern betrieben werden, diirfen die Massenkonzentration 0,50 g/m?® nicht {iberschrei-

ten.

BRENNSTOFFE

Bei Einsatz fliissiger Brennstoffe diirfen nur fliissige Brennstoffe verwendet werden,
die keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verursachen als Heizdle nach
DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Midrz 1998) mit einem Massengehalt an Schwefel fiir

leichtes Heizdl nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung.

Anlagen der Nummer 3.6: Walzanlagen

Wirme— und Wirmebehandlungsofen

BEZUGSGROSE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 5 vom Hundert.

STICKSTOFFOXIDE
Bei Warmedfen, z.B. StoBéfen und Hubbalkenofen, diirfen die Emissionen an Stick-
stoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m’,

angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Bei Wirmebehandlungséfen fiir Aluminiumfolien finden die Anforderungen der
Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen keine Anwendung. Die
Moglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch prozesstechnische oder
andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen zu vermindern, sind aus-

zuschopfen.
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5.4.3.7/8 Anlagen der Nummern 3.7 und 3.8: Giellereien

5.4.3.7.1 Eisen—, Temper— und Stahlgieflereien

5.4.3.8.1 GieBYereien fiir Nichteisenmetalle

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. in den Bereichen Sandaufbereitung, For-
merei, Gieen, Kiihlen, Ausleeren, Kermacherei und Gussputzen, soweit wie mog-
lich zu erfassen, ausgenommen Eisen—, Temper— und StahlgieBereien mit einer Pro-
duktionsleistung von weniger als 20 Mg Gussteile je Tag sowie Giellereien fiir
Nichteisenmetalle von weniger als 4 Mg je Tag bei Blei und Cadmium oder von we-
niger als 20 Mg je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen; diese Ausnahme gilt auch
fiir Anlagen zum Schmelzen von Nichteisenmetallen. Abgase von Schmelzeinrich-
tungen in Eisen—, Temper— und StahlgieBereien sind unabhingig von der Produk-
tionsleistung zu erfassen.

Hexachlorethan darf grundsitzlich nicht zur Schmelzebehandlung verwendet werden.
Soweit zur Herstellung von Gussprodukten aus Aluminiumlegierungen mit einem
hohen Qualitdts— und Sicherheitsstandard und zum Kornfeinen der Magnesiumlegie-
rungen AZ81, AZ91 und AZ92 der Einsatz von Hexachlorethan zur Schmelzebe-
handlung erforderlich ist, darf der Verbrauch von Hexachlorethan 1,5 kg je Tag nicht

uberschreiten. Der Einsatz von Hexachlorethan ist zu dokumentieren.

KOHLENMONOXID
Kohlenmonoxidhaltige Abgase bei Kupoldfen mit Untergichtabsaugung sind zu er-
fassen und nachzuverbrennen. Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas diirfen

0,15 g/m? nicht iiberschreiten.

SCHWEFELOXIDE
Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas diirfen die Mas-

senkonzentration 0,50 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht tiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an Aminen im Abgas den

Massenstrom 25 g/h oder die Massenkonzentration 5 mg/m? nicht tiberschreiten diir-
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fen. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 Absatz 1 fiir Gesamtkohlenstoff finden

keine Anwendung.

BENZOL

Nummer 5.2.7.1.1 gilt mit der Mal3gabe, dass die Emissionen an Benzol im Abgas
den Massenstrom 5 g/h oder die Massenkonzentration 5 mg/m?® nicht tiberschreiten
diirfen. Die Moglichkeiten, die Emissionen an Benzol durch prozesstechnische und
andere dem Stand der Technik entsprechende MaBnahmen weiter zu vermindern,
z.B. durch Veridnderungen bei den Einsatzstoffen zur Kern— und Formherstellung,
Einblasen von Luft bei MaskengieBanlagen, Verwendung von benzolhaltigen Abga-

sen als Verbrennungsluft bei Kupol6fen, sind auszuschopfen.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB
Bestehende Anlagen, die mit Nassabscheidern ausgeriistet sind, sollen die Anfor-
derungen zur Begrenzung der staubformigen Emissionen spétestens acht Jahre nach

Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.

KOHLENMONOXID
Bestehende Kupolofen mit Untergichtabsaugung sollen die Anforderungen zur Be-
grenzung der Emissionen an Kohlenmonoxid spitestens acht Jahre nach Inkrafttreten

dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.
ORGANISCHE STOFFE

Altanlagen sollen die Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an Aminen

spatestens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.
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Anlagen der Nummer 3.9:

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metallober-
flichen mit Hilfe von schmelzfliissigen Bidern, in denen Flussmittel einge-

setzt werden

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Bei Anlagen zum Feuerverzinken sind die Abgase des Verzinkungskessels, z.B.
durch Einhausung oder Abzugshauben, zu erfassen und einer Abgasreinigungsein-

richtung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas des Verzinkungskessels diirfen die Massen-
konzentration 5 mg/m” nicht iiberschreiten.

Das Ergebnis der Einzelmessung ist iiber mehrere Tauchvorgéinge zu ermitteln; die
Messzeit entspricht der Summe der Einzeltauchzeiten und soll in der Regel eine
halbe Stunde betragen; die Tauchzeit ist der Zeitraum zwischen dem ersten und letz-

ten Kontakt des Verzinkungsgutes mit dem Verzinkungsbad.

ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN

Anlagen zum Feuerverzinken sind so zu errichten und zu betreiben, dass durch Vor-
haltung ausreichender Beizkapazitidten und Einhaltung der Beizparameter Tempera-
tur und Séurekonzentration die Emissionen an gasférmigen anorganischen Chlorver-
bindungen aus dem Beizbad im Abgas minimiert werden und die Massenkonzentra-
tion 10 mg/m’, angegeben als Chlorwasserstoff, nicht iiberschritten wird. Die Vor-
haltung ausreichender Beizkapazitidten und die Einhaltung der Beizparameter sind zu
dokumentieren.

Soweit aufgrund der Beizparameter Temperatur und Séurekonzentration eine Chlor-
wasserstoffkonzentration im Abgas von 10 mg/m’ iiberschritten werden kann, sind
die Abgase zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren. Die Emis-
sionen an gasférmigen anorganischen Chlorverbindungen im Abgas diirfen die Mas-

senkonzentration 10 mg/m’, angegeben als Chlorwasserstoff, nicht iiberschreiten.
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Anlagen der Nummer 3.10:
Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Bren-

nen unter Verwendung von Fluss— oder Salpetersaure
ALTANLAGEN

STICKSTOFFOXIDE

Bei Altanlagen zum kontinuierlichen Beizen von Edelstidhlen mit salpetersdurehalti-
gen Mischbeizen ist fiir die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid, im Abgas die Massenkonzentration 0,35 g/m?* anzu-

streben und darf die Massenkonzentration 0,70 g/m? nicht {iberschritten werden.

Anlagen der Nummer 3.21:

Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren

SCHWEFELSAUREDAMPFE
Die bei der Formierung auftretenden Schwefelsdureddmpfe sind zu erfassen und ei-
ner Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren; die Emissionen an Schwefelsdure im

Abgas diirfen die Massenkonzentration 1 mg/m® nicht iiberschreiten.

Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralolraffination und Weiterverar-

beitung

Anlagen der Nummer 4.1:
Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische

Umwandlung
ALTANLAGEN
GESAMTSTAUB
Nummer 5.2.1 gilt mit der Mallgabe, dass die staubformigen Emissionen im Abgas

von Altanlagen, die bei diskontinuierlicher oder quasikontinuierlicher Betriebsweise

jéhrlich nicht mehr emittieren als Anlagen mit einem Massenstrom von 0,20 kg/h bei
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kontinuierlicher Betriebsweise, die Massenkonzentration 50 mg/m? nicht iiberschrei-

ten durfen.

5.4.4.1b  Anlagen zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen

5.4.4.1b.1 Anlagen zur Cyclohexanoxidation

BENZOL
Die Emissionen an Benzol im Abgas diirfen als Mindestanforderung die Massenkon-

zentration 3 mg/m” nicht iiberschreiten.

5.4.4.1d  Anlagen zur Herstellung von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen

5.4.4.1d.1 Anlagen zur Herstellung von Acrylnitril

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die aus dem Reaktionssystem und dem Absorber anfallenden Abgase sind einer
Verbrennungseinrichtung zuzufiihren. Die bei der Reinigung der Reaktionsprodukte
(Destillation) sowie bei Umfiillvorgingen anfallenden Abgase sind einer Abgaswa-

sche zuzufithren.
ACRYLNITRIL

Die Emissionen an Acrylnitril im Abgas der Verbrennungseinrichtung diirfen als

Mindestanforderung die Massenkonzentration 0,2 mg/m? nicht tiberschreiten.

5.4.4.1d.2 Anlagen zur Herstellung von Caprolactam

CAPROLACTAM
Die Emissionen an Caprolactam im Abgas diirfen die Massenkonzentration 0,10 g/m?

nicht Uiberschreiten.
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5.4.4.1h  Anlagen zur Herstellung von Basiskunststoffen

5.4.4.1h.1 Anlagen zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC)

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Trocknerabgas ist moglichst als Verbrennungsluft in Feuerungsanlagen einzusetzen.

RESTMONOMERGEHALT

An der Ubergangsstelle vom geschlossenen System zur Aufbereitung oder Trock-
nung im offenen System sind die Restgehalte an Vinylchlorid (VC) im Polymerisat
so gering wie mdglich zu halten; dabei diirfen als Mindestanforderung folgende
Hochstwerte im Monatsmittel nicht tiberschritten werden:

a)  Suspensions—PVC 80 mg VC je kg PVC,
b)  Emulsions—PVC und Mikrosuspensions—PVC 0,50 g VC je kg PVC.
Die Mdoglichkeiten, die Restgehalte an Vinylchlorid (VC) durch primérseitige Mal3-
nahmen (z.B. mehrstufige Entgasung) oder durch andere dem Stand der Technik ent-

sprechende Maflnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdpfen.

5.4.4.1h.2 Anlagen zur Herstellung von Viskoseprodukten

SCHWEFELWASSERSTOFF UND KOHLENSTOFFDISULFID
Im Gesamtabgas, einschlieBlich Raumluftabsaugung und Maschinenzusatzabsau-
gung, diirfen
a)  bei der Herstellung von textilem Rayon
aa) die Emissionen an Schwefelwasserstoff die Massenkon-
zentration 50 mg/m?3
bb) und die Emissionen an Kohlenstoffdisulfid die Massen-
konzentration 0,15 g/m?,
b)  bei der Herstellung von Kunstdarm und Schwammtuch
aa) die Emissionen an Schwefelwasserstoff die Massenkon-
zentration 50 mg/m’
bb) und die Emissionen an Kohlenstoffdisulfid die Massen-
konzentration 0,40 g/m’

nicht {iberschreiten. Nummer 2.7 Buchstabe a) bb) findet keine Anwendung.
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Die Moglichkeiten, die Emissionen an Schwefelwasserstoff und Kohlenstoftdisulfid
durch Kapselung der Maschinen mit Abgaserfassung und Abgasreinigung oder durch
andere dem Stand der Technik entsprechende Mallnahmen weiter zu vermindern,

sind auszuschopfen.

5.4.4.1h.3 Anlagen zur Herstellung von Polyurethanschiumen, ausgenommen Anlagen

nach Nummer 5.11

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase sind moglichst an der Entstehungsstelle zu erfassen.

ORGANISCHE STOFFE
Fiir Anlagen zur Herstellung von warmeisolierenden Polyurethanschiumen, die mit
reinen Kohlenwasserstoffen (z.B. Pentan) als Treibgas betrieben werden, finden die

Anforderungen der Nummer 5.2.5 keine Anwendung.

5.4.4.1h.4 Anlagen zur Herstellung von Polyacrylnitrilfasern
ALTANLAGEN

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Bei Altanlagen ist Trocknerabgas moglichst als Verbrennungsluft in Feuerungsanla-

gen einzusetzen.

ACRYLNITRIL

Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an Acrylnitril im Abgas der Trockner als Min-
destanforderung die Massenkonzentration 15 mg/m’ nicht iiberschreiten. Die aus den
Reaktionskesseln, der Intensivausgasung, den Suspensionssammelbehéltern und den
Waschfiltern stammenden acrylnitrilhaltigen Abgase sind einer Abgaswische oder
einer Adsorption zuzufiihren; die Emissionen an Acrylnitril im Abgas diirfen als
Mindestanforderung die Massenkonzentration 5 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Bei Altanlagen sind bei der Verspinnung des Polymeren zu Fasern Abgase mit einem

Acrylnitrilgehalt von mehr als 5 mg/m’® einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiih-
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ren. Die Emissionen an Acrylnitril im Abgas der Wischer des Nassspinnverfahrens
diirfen als Mindestanforderung 5 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an Acrylnitril durch primirseitige MaBBnahmen
(z.B. Verminderung des Restmonomerengehalts) oder durch andere dem Stand der

Technik entsprechende Maflnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdpfen.

5.4.4.1h.5 Anlagen zur Herstellung von Polyethylen durch Hochdruckpolymerisation
ALTANLAGEN

ORGANISCHE STOFFE

Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas der Granu-
latentgasung die Massenkonzentration 80 mg/m?, angegeben als Gesamtkohlenstoff,
nicht tiberschreiten. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 flir Emissionen an organi-

schen Stoffen der Klasse I und II finden keine Anwendung.

5.4.4.11  Anlagen zur Herstellung von Gasen
5.4.4.1n  Anlagen zur Herstellung von Basen

5.4.4.11.1/5.4.4.1n.1 Anlagen zur Herstellung von Chlor oder Alkalilauge

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Anlagen zur Herstellung von Chlor oder Alkalilauge diirfen nicht nach dem Dia-
phragmaverfahren auf Asbestbasis oder nach dem Amalgamverfahren errichtet wer-

den.

CHLOR

Die Emissionen an Chlor im Abgas diirfen die Massenkonzentration 1 mg/m’ nicht
iberschreiten; abweichend davon diirfen bei Anlagen zur Herstellung von Chlor mit
vollstdndiger Verfliissigung die Emissionen an Chlor im Abgas die Massenkonzen-

tration 3 mg/m’ nicht iiberschreiten.
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ALTANLAGEN

QUECKSILBER

Bei Altanlagen der Alkalichloridelektrolyse nach dem Amalgamverfahren diirfen die
Emissionen an Quecksilber in der Zellensaalabluft im Jahresmittel das Massenver-
héltnis 1,0 g je Mg genehmigter Chlorproduktion nicht iiberschreiten.

Bei gleichzeitiger Herstellung von Alkalilauge und Dithionit oder Alkoholaten in ei-
ner Anlage diirfen die Emissionen an Quecksilber in der Zellensaalabluft im Jahres-
mittel das Massenverhéltnis 1,2 g je Mg genehmigter Chlorproduktion nicht iiber-
schreiten.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an Quecksilber aus der Alkalichloridelektrolyse
nach dem Amalgamverfahren durch Maflnahmen nach dem Stand der Technik weiter
zu vermindern, sind auszuschopfen.

5.4.4.1m Anlagen zur Herstellung von Siuren
5.4.4.1m.1 Anlagen zur Herstellung von Salpetersiure

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen die
Massenkonzentration 0,20 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.
Die Emissionen an Distickstoffoxid im Abgas diirfen die Massenkonzentration

0,80 g/m’ nicht iiberschreiten.

ALTANLAGEN

STICKSTOFFOXIDE

Altanlagen sollen die Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an Stickstoff-

monoxid, Stickstoffdioxid und Distickstoffoxid spatestens acht Jahre nach Inkraft-

treten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.
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5.4.4.1m.2 Anlagen zur Herstellung von Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid, Schwefelsiure

und Oleum

SCHWEFELSAURE

Die Bildung von Schwefelsdureaerosolen ist insbesondere bei der Handhabung von

Schwefelsdure oder Oleum so weit wie moglich zu begrenzen.

SCHWEFELDIOXID

a)

b)

Abgasfiihrung

Bei Anlagen zur Herstellung von reinem Schwefeldioxid durch Verfliissigung

ist das Abgas einer Schwefelsdureanlage oder einer anderen Aufarbeitungsan-

lage zuzufiihren.

Umsatzgrade

aa)

bb)

Bei Anwendung des Doppelkontaktverfahrens ist ein Umsatzgrad von

mindestens 99,8 vom Hundert einzuhalten oder, soweit nur ein Umsatz-

grad von mindestens 99,6 vom Hundert eingehalten wird, sind die Emis-

sionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid durch Einsatz einer nach-

geschalteten Minderungstechnik, einer fiinften Horde oder gleichwertiger

MafBnahmen weiter zu vermindern.

Abweichend von diesen Anforderungen gilt bei einem mittleren SO,—

Volumengehalt von weniger als 8 vom Hundert, bei schwankenden SO,—

Eingangskonzentrationen und schwankenden Volumenstromen des Ein-

satzgases, dass ein Umsatzgrad von mindestens 99,5 vom Hundert einzu-

halten ist.

Bei Anwendung des Kontaktverfahrens ohne Zwischenabsorption und

(i) bei einem Volumengehalt an Schwefeldioxid im Einsatzgas von
6 vom Hundert oder mehr ist ein Umsatzgrad von mindestens
98,5 vom Hundert oder

(1)) bei einem Volumengehalt an Schwefeldioxid von weniger als
6 vom Hundert im Einsatzgas ist ein Umsatzgrad von mindestens
97,5 vom Hundert

einzuhalten.

Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas sind
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bei diesen Verfahrenstypen durch Einsatz nachgeschalteter Minderungs-
malBnahmen weiter zu vermindern.
cc) Bei Anwendung der Nasskatalyse ist ein Umsatzgrad von mindestens

98 vom Hundert einzuhalten.

SCHWEFELTRIOXID
Die Emissionen an Schwefeltrioxid im Abgas diirfen die Massenkonzentration

60 mg/m” nicht iiberschreiten.

5.4.4.10 Anlagen zur Herstellung von Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat,

Kaliumkarbonat, Natriumkarbonat, Perborat, Silbernitrat
5.4.4.10.1 Anlagen zur Herstellung von Natriumkarbonat
ALTANLAGEN

AMMONIAK
Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an Ammoniak im Abgas die Massenkonzen-

tration 50 mg/m’ nicht iiberschreiten.

5.4.4.1p Anlagen zur Herstellung von anorganischen Verbindungen
5.4.4.1p.1 Anlagen zur Herstellung von Schwefel

SCHWEFELEMISSIONSGRAD

a)  Bei Clausanlagen mit einer Kapazitdt bis einschlieBlich 20 Mg Schwefel je Tag
darf ein Schwefelemissionsgrad von 3 vom Hundert nicht iiberschritten wer-
den.

b)  Bei Clausanlagen mit einer Kapazitit von mehr als 20 Mg Schwefel je Tag bis
einschlieBlich 50 Mg Schwefel je Tag darf ein Schwefelemissionsgrad von
2 vom Hundert nicht liberschritten werden.

c)  Bei Clausanlagen mit einer Kapazitit von mehr als 50 Mg Schwefel je Tag darf

ein Schwefelemissionsgrad von 0,2 vom Hundert nicht {iberschritten werden.
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SCHWEFELOXIDE
Die Anforderungen der Nummer 5.2.4 fiir die Emissionen an Schwefeloxiden finden

keine Anwendung.

KOHLENOXIDSULFID UND KOHLENSTOFFDISULFID

Die Abgase sind einer Nachverbrennung zuzufiihren; die Emissionen an Kohlenoxid-
sulfid (COS) und Kohlenstoftdisulfid (CS;) im Abgas diirfen insgesamt die Massen-
konzentration 3 mg/m?, angegeben als Schwefel, nicht iiberschreiten.

Bei Clausanlagen der Erdgasaufbereitung findet Satz 1 keine Anwendung.

SCHWEFELWASSERSTOFF
Bei Clausanlagen der Erdgasaufbereitung gilt abweichend von Nummer 5.2.4, dass
die Emissionen an Schwefelwasserstoff die Massenkonzentration 10 mg/m’ nicht

uberschreiten dirfen.

ALTANLAGEN

SCHWEFELEMISSIONSGRAD
Bei Altanlagen diirfen folgende Schwefelemissionsgrade nicht iiberschritten werden:
a)  bei Clausanlagen mit einer Kapazitit bis einschlieflich 20 Mg
Schwefel je Tag 3 vom Hundert,
b) bei Clausanlagen mit einer Kapazitit von mehr als 20 Mg
Schwefel je Tag bis einschlieBlich 50 Mg Schwefel je Tag 2 vom Hundert,
c) bei Clausanlagen mit einer Kapazitit von mehr als 50 Mg
Schwefel je Tag
aa) bei Clausanlagen, die mit integriertem MODOP—Verfah-
ren betrieben werden, 0,6 vom Hundert,
bb) bei Clausanlagen, die mit integriertem Sulfreen—Verfahren
betrieben werden, 0,5 vom Hundert,
cc) bei Clausanlagen, die mit integriertem Scott—Verfahren

betrieben werden, 0,2 vom Hundert.
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Anlagen zur Herstellung von phosphor—, stickstoff- oder kaliumhaltigen
Diingemitteln (Einnédhrstoff- oder Mehrnihrstoffdiinger) einschlief3lich
Ammoniumnitrat und Harnstoff

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Bei Altanlagen diirfen bei der Prillung, Granulation und Trocknung die staubformi-

gen Emissionen im Abgas die Massenkonzentration 50 mg/m’ nicht iiberschreiten.

AMMONIAK

Bei Altanlagen diirfen bei der Prillung die Emissionen an Ammoniak im Abgas die
Massenkonzentration 60 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Bei Altanlagen diirfen bei der Granulierung und Trocknung die Emissionen an Am-

moniak im Abgas die Massenkonzentration 50 mg/m” nicht {iberschreiten.

Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fiir Pflanzenschutzmittel und

von Bioziden

GESAMTSTAUB, EINSCHLIEBLICH SCHWER ABBAUBARER, LEICHT ANREICHERBARER
UND HOCHTOXISCHER ORGANISCHER STOFFE
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen als Mindestanforderung den Mas-

senstrom 5 g/h oder die Massenkonzentration 2 mg/m? nicht tiberschreiten.

Anlagen der Nummer 4.2:
Anlagen, in denen Pflanzenschutz— oder Schidlingsbekimpfungsmittel oder
ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umge-

fiillt werden

GESAMTSTAUB, EINSCHLIEBLICH SCHWER ABBAUBARER, LEICHT ANREICHERBARER
UND HOCHTOXISCHER ORGANISCHER STOFFE

Staubhaltige Abgase sind an der Entstehungsstelle zu erfassen und einer Entstau-
bungseinrichtung zuzufiihren. Die staubféormigen Emissionen im Abgas diirfen als

Mindestanforderung den Massenstrom 5 g/h oder die Massenkonzentration 5 mg/m?
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nicht iiberschreiten. Bei staubformigen Emissionen, die zu 10 vom Hundert oder
mehr aus sehr giftigen Stoffen oder Zubereitungen bestehen, darf die Massenkonzen-

tration im Abgas 2 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Anlagen der Nummer 4.4:

Mineralolraffinerien

DRUCKENTLASTUNGSARMATUREN UND ENTLEERUNGSEINRICHTUNGEN

Gase und Dampfe organischer Stoffe sowie Wasserstoff und Schwefelwasserstoff,
die aus Druckentlastungsarmaturen und Entleerungseinrichtungen austreten, sind in
ein Gassammelsystem einzuleiten. Die erfassten Gase sind soweit wie moglich in
Prozessfeuerungen zu verbrennen. Sofern dies nicht moglich ist, sind die Gase einer

Fackel zuzufiihren.

ABGASFUHRUNG

Abgase, die aus Prozessanlagen laufend anfallen, sowie Abgase, die beim Regenerie-
ren von Katalysatoren, bei Inspektionen und bei Reinigungsarbeiten auftreten, sind
einer Nachverbrennung zuzufithren oder es sind gleichwertige Mallnahmen zur

Emissionsminderung anzuwenden.

ANFAHR— UND ABSTELLVORGANGE

Gase, die beim Anfahren oder Abstellen der Anlage anfallen, sind soweit wie mog-
lich {iber ein Gassammelsystem in den Prozess zuriickzufiihren oder in Prozessfeu-
erungen zu verbrennen. Sofern dies nicht mdglich ist, sind die Gase einer Fackel zu-
zufiihren. Die Fackeln sollen mindestens die Anforderungen an Fackeln zur Verbren-

nung von Gasen aus Betriebsstorungen und Sicherheitsventilen erfiillen.

SCHWEFELWASSERSTOFF

Gase aus Entschwefelungsanlagen oder anderen Quellen mit einem Volumengehalt
an Schwefelwasserstoff von mehr als 0,4 vom Hundert und mit einem Massenstrom
an Schwefelwasserstoff von mehr als 2 Mg/d sind weiterzuverarbeiten. Gase, die
nicht weiterverarbeitet werden, sind einer Nachverbrennung zuzufiihren. Schwefel-
wasserstofthaltiges Wasser darf nur so geflihrt werden, dass ein Ausgasen in die At-

mosphédre vermieden wird.
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PROZESSWASSER UND BALLASTWASSER
Prozesswasser und iiberschiissiges Ballastwasser diirfen erst nach Entgasung in ein
offenes System eingeleitet werden; die Gase sind einer Abgasreinigungseinrichtung

zuzufiuhren.

KATALYTISCHES SPALTEN
Die staubformigen Emissionen und die Emissionen an Schwefeloxiden im Abgas von
Anlagen zum katalytischen Spalten im FlieBbett—Verfahren diirfen beim Regenerie-
ren des Katalysators folgende Massenkonzentrationen nicht iiberschreiten:
a)  Staub 30 mg/m?,
b)  Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefel-

dioxid, 1,2 g/m?.
Die Moglichkeiten, die Emissionen an Schwefeloxiden durch prozesstechnische

Maflnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdpfen.

KALZINIEREN
Die staubformigen Emissionen im Abgas von Anlagen zum Kalzinieren diirfen die

Massenkonzentration 30 mg/m® nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE
Die Anforderungen fiir organische Stoffe der Nummer 5.4.9.2 gelten fiir die Lage-

rung von brennbaren Fliissigkeiten entsprechend.

GASFORMIGE EMISSIONEN
Die Anforderungen fiir gasformige Emissionen der Nummer 5.4.9.2 fiir Neu— und

Altanlagen gelten beim Verarbeiten, Fordern, Umfiillen oder Lagern entsprechend.

ALTANLAGEN

KATALYTISCHES SPALTEN
Die staubformigen Emissionen im Abgas von Altanlagen zum katalytischen Spalten
im FlieBbett—Verfahren diirfen beim Regenerieren des Katalysators die Massenkon-

zentration 40 mg/m’ nicht iiberschreiten.
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KALZINIEREN

Die staubformigen Emissionen im Abgas von Anlagen zum Kalzinieren diirfen die
Massenkonzentration 40 mg/m” nicht iiberschreiten.

Die Anforderungen der Nummer 5.2.4 Klasse IV erster Spiegelstrich (Schwefel-
oxide) sind spdtestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift

einzuhalten.

Anlagen der Nummer 4.6:

Anlagen zur Herstellung von Ruf}

Anlagen zur Herstellung von Industrieruf}

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Prozessgase aus Furnace— und FlammruBanlagen sind einer Nachverbrennung zuzu-

fithren und energetisch zu verwerten.

BEZUGSGROSE
Die Emissionswerte beziehen sich in den Abgasen der dampf— oder stromerzeugen-
den Nachverbrennungseinrichtungen von Furnace— und FlammrufBanlagen auf einen

Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 3 vom Hundert.

KOHLENMONOXID
Bei GasruBlanlagen diirfen die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas die Massen-

konzentration 0,50 g/m? nicht iiberschreiten.

STICKSTOFFOXIDE

Bei Furnace— und FlammruBanlagen diirfen im Abgas der Nachverbrennungsein-
richtung abweichend von Nummer 5.2.4 die Emissionen an Stickstoffmonoxid und
Stickstoffdioxid die Massenkonzentration 0,6 g/m3, angegeben als Stickstoffdioxid,
nicht iiberschreiten. Die Mdglichkeiten, die Emissionen durch verbrennungstechni-

sche Malnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.
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SCHWEFELOXIDE
Bei Furnace— und FlammruBanlagen diirfen im Abgas der Nachverbrennungsein-
richtung die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid die Massenkonzen-

tration 0,85 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE
Bei Anlagen fiir die Herstellung von Gasruf3 diirfen die Emissionen an gasférmigen
organischen Stoffen die Massenkonzentration 0,10 g/m?, angegeben als Gesamtkoh-

lenstoft, nicht tiberschreiten.

BENZOL
Bei Anlagen fiir die Herstellung von Gasrufl diirfen die Emissionen an Benzol als

Mindestanforderung die Massenkonzentration 5 mg/m? nicht tiberschreiten.

Anlagen der Nummer 4.7:
Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektro-

graphit durch Brennen oder Graphitieren

ALTANLAGEN

BRENNEN

Bei Altanlagen fiir die Herstellung von Kohlenstoffformkdrpern diirfen im Abgas
von Ringdfen mit elektrischen Abscheidern, Trockensorptionseinrichtungen oder ei-
ner Kombination beider Abgasreinigungseinrichtungen die Emissionen an gasformi-
gen organischen Stoffen die Massenkonzentration 0,15 g/m?, angegeben als Gesamt-
kohlenstoff, und die Emissionen an Benzol als Mindestanforderung die Massenkon-

zentration 3 mg/m? nicht {iberschreiten.
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Anlagen der Nummer 4.10:
Anlagen zur Herstellung von Anstrich— oder Beschichtungsstoffen (Lasuren,
Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m’

nicht Uiberschreiten.

Oberflichenbehandlung mit organischen Stoffen, Herstellung von bahnenfor-
migen Materialien aus Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und

Kunststoffen

Anlagen der Nummer 5.1:
Anlagen zur Behandlung von Oberflichen von Stoffen, Gegenstinden oder
Erzeugnissen einschlieBlich der zugehorigen Trocknungsanlagen unter Ver-

wendung von organischen Losungsmitteln

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas (Lackpartikel) diirfen den Massenstrom

15 g/h oder die Massenkonzentration 3 mg/m’ nicht iiberschreiten.

Anlagen der Nummer 5.2:

Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder Trin-
ken von Gegenstinden, Glas— oder Mineralfasern oder bahnen— oder tafel-
formigen Materialien einschliefllich der zugehorigen Trocknungsanlagen mit

Kunstharzen

Anlagen zum Beschichten, Imprégnieren, Kaschieren, Lackieren oder Trin-

ken von Glas— oder Mineralfasern

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. bei Schmelzwannen, Kupoldéfen, Sammel-
kammern, Harte6fen, Sdge— und Konfektionierungsstationen, zu erfassen und einer

Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.
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AMMONIAK

Bei der Impréignierung und Trocknung von Glaswolle oder Steinwolle gilt Num-
mer 5.2.4 mit der Malgabe, dass die Emissionen an Ammoniak im Abgas die Mas-
senkonzentration 65 mg/m? nicht iiberschreiten diirfen. Soweit die Minderung orga-
nischer Emissionen durch eine thermische Nachverbrennung erfolgt, diirfen die
Emissionen an Ammoniak im Abgas die Massenkonzentration 0,10 g/m? nicht iiber-
schreiten.

Beim Beschichten von Glasfaser— oder Mineralfaservlies gilt Nummer 5.2.4 mit der
MaBgabe, dass die Emissionen an Ammoniak im Abgas die Massenkonzentration

80 mg/m? nicht {iberschreiten diirfen.

STICKSTOFFOXIDE
Bei Einsatz einer thermischen Nachverbrennung diirfen abweichend von Num-
mer 5.2.4 die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas die

Massenkonzentration 0,35 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.

ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Bei Altanlagen, ausgenommen Konfektionierung und Hértedfen — soweit bei Hérte-
ofen die Abgase getrennt erfasst und behandelt werden, diirfen die staubformigen
Emissionen im Abgas die Massenkonzentration 80 mg/m’, nicht iiberschreiten;
darliber hinaus ist zu priifen, inwieweit einschlieBlich zusétzlicher abgasseitiger
MinderungsmaBnahmen ein Emissionswert von 50 mg/m’ gefordert werden kann.
Die Anforderungen zur Begrenzung der staubformigen Emissionen fiir Neuanlagen
sind spétestens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einzuhal-

ten.

PHENOL UND FORMALDEHYD
Beim Impriagnieren und Trocknen von Mineralfasern diirfen die Emissionen an Phe-
nol und Formaldehyd im Abgas insgesamt die Massenkonzentration 30 mg/m? nicht

uberschreiten.
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Anlagen der Nummern 5.4:
Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen oder Gegenstinden mit

Teer, Teerol oder heilem Bitumen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Schadstoffe nicht in den Bo-
den und das Grundwasser eindringen konnen. Der Zutritt von Wasser ist zur Verhin-
derung der Auswaschung von Schadstoffen oder der Entstehung von organischen

Emissionen durch Umsetzungsprozesse zu minimieren (z.B. durch Abdeckung oder

Uberdachung).

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas diirfen die Massenkonzentration
20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten. Die Anforderun-
gen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der Klassen I und

II finden keine Anwendung.

Anlagen der Nummer 5.5:
Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwendung von phenol- und kre-

solhaltigen Drahtlacken
ALTANLAGEN

KOHLENMONOXID

Nummer 5.2.4 gilt mit der Mal3gabe, dass fiir die Emissionen an Kohlenmonoxid im
Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m’ nicht iiberschritten werden darf; die Mog-
lichkeiten, die Emissionen an Kohlenmonoxid durch primérseitige Mafinahmen oder
durch andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen weiter zu vermin-

dern, sind auszuschopfen.
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Anlagen der Nummer 5.7:
Anlagen zur Verarbeitung von fliissigen ungesiittigten Polyesterharzen mit

Styrol-Zusatz oder fliissigen Epoxidharzen mit Aminen

ORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas die Massenkonzentration 85 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht
iberschreiten diirfen. Die Moglichkeiten, die Emissionen an Styrol durch primérsei-
tige MaBBnahmen, z.B. durch Einsatz styrolarmer oder styrolfreier Harze, weiter zu

vermindern, sind auszuschopfen.

Anlagen der Nummer 5.8:
Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter Verwendung von Amino—
oder Phenoplasten, wie Furan—, Harnstoff—, Phenol- oder Xylolharzen mit-
tels Wirmebehandlung

AMMONIAK

Die Emissionen an Ammoniak im Abgas diirfen die Massenkonzentration 50 mg/m’

nicht Uiberschreiten.

Anlagen der Nummer 5.11:
Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Ver-
wendung von Polyurethan, Polyurethanblocken in Kastenformen oder zum

Ausschiumen von Hohlriumen mit Polyurethan

ORGANISCHE STOFFE
Fiir Anlagen zur Herstellung von warmeisolierenden Polyurethanschiumen, die mit
reinen Kohlenwasserstoffen (z.B. Pentan) als Treibgas betrieben werden, finden die

Anforderungen der Nummer 5.2.5 keine Anwendung.
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Holz, Zellstoff

Anlagen der Nummer 6.1:
Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder #hnlichen Faser-

stoffen

LAGERPLATZE
Bei der Lagerung von Stammholz oder stiickigem Holz finden die Anforderungen der

Nummern 5.2.3.5 und 5.2.3.6 keine Anwendung.

Anlagen der Nummer 6.2:

Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase aus Behiltern und Silos, bei denen beim Befiillvorgang staubformige Emis-
sionen auftreten konnen, sind zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzu-
fiihren.

Abgase aus der Holzschliffherstellung und aus TMP— (Thermo—Mechanical-Pulp-)
Anlagen sind zu erfassen und moglichst als Verbrennungsluft einer Feuerungsanlage

zuzufihren.

ORGANISCHE STOFFE

Durch Einsatz emissionsarmer Einsatzstoffe, z.B. Kunstharze oder Elastomerverbin-
dungen mit niedrigem Restmonomergehalt, sind die Emissionen an organischen Stof-
fen im Abgas zu minimieren.

Bei Anlagen mit direkt beheizten Trocknungsaggregaten sind die Emissionen an or-
ganischen Stoffen im Abgas zu minimieren, z.B. durch emissionsbezogene Optimie-
rung der Verbrennung der erdgasbefeuerten Trocknungsaggregate und Anpassung an
wechselnde Lastzustinde; die Anforderung der Nummer 5.4.1.2.5 hinsichtlich der
Bezugsgrofle fiir den Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas findet keine Anwen-
dung.

An—und Abfahrvorgénge sind im Hinblick auf geringe Emissionen zu optimieren.
Bei der Holzschliftherstellung und bei TMP—Anlagen finden die Anforderungen der

Nummer 5.2.5 keine Anwendung.
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Die Moglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch primaérseitige oder
andere dem Stand der Technik entsprechende MaBnahmen weiter zu vermindern,
z.B. bei TMP—Anlagen durch Kondensation in Warmeriickgewinnungseinrichtungen,

sind auszuschopfen.

GERUCHSINTENSIVE STOFFE

Durch Planung und Konstruktion sowie prozesstechnische Optimierung und Be-
triebsfiihrung sind die Emissionen an geruchsintensiven Stoffen, z.B. aus dem Altpa-
pierlager, der Altpapieraufbereitung, der Zwischenlagerung und dem Abtransport der
Abfille aus der Altpapieraufbereitung, den Prozesswasserkreisldufen, der Kldranlage
und der Schlammentwisserung, soweit wie moglich zu vermeiden. Soweit in der
Umgebung einer Anlage Geruchseinwirkungen zu erwarten sind, sind weitergehende,
dem Stand der Technik entsprechende MafBnahmen der Geruchsminderung, z.B.
Kapselung der Anlagenteile, Erfassung der Abgase und Zufiihrung zu einer Abgas-

reinigungseinrichtung, durchzufiihren.

Anlagen der Nummer 6.3:
Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfa-

sermatten

LAGERPLATZE

Bei der Lagerung von Stammholz oder stiickigem Holz finden die Anforderungen der
Nummern 5.2.3.5 und 5.2.3.6 keine Anwendung.

Fiir Industrierestholzer, die in trockenem Zustand stauben konnen (z.B. Frésspine,
Hobelspine, Sagespine, Sdgemehl), oder Hblzer, bei denen die abtrennbare Fraktion
bei Siebung mit einer maximalen Maschenweite von 5 mm den Wert von 5,0 g/kg
(bezogen auf die Trockenmasse) iiberschreitet, ist durch betriebliche und technische
MaBnahmen sicherzustellen, dass das Entladen ausschlieBlich in geschlossenen Ma-
terialannahmestationen sowie den zugehorigen Siloanlagen erfolgen kann; die Ab-

gase sind zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren.
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GESAMTSTAUB, EINSCHLIEBLICH DER ANTEILE AN KREBSERZEUGENDEN, ERBGUTVER-
ANDERNDEN ODER REPRODUKTIONSTOXISCHEN STOFFEN
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen als Mindestanforderung folgende

Massenkonzentrationen nicht iberschreiten:

a)  bei Schleifmaschinen 5 mg/m?,
b)  bei indirekt beheizten Spénetrocknern 10 mg/m? (f),
c)  bei sonstigen Trocknern 15 mg/m? (f).
BRENNSTOFFE

Bei Einsatz von fliissigen oder festen Brennstoffen in Spdne— oder Fasertrocknern
darf der Massengehalt an Schwefel im Brennstoff 1 vom Hundert, bei festen Brenn-
stoffen bezogen auf einen unteren Heizwert vom 29,3 MJ/kg, nicht {iberschreiten,
soweit nicht durch den Einsatz einer Abgasreinigungseinrichtung ein dquivalenter
Emissionswert fiir Schwefeloxide erreicht wird; beim Einsatz von Kohlen diirfen nur
Kohlen verwendet werden, die keine hoheren Emissionen an Schwefeloxiden verur-
sachen als Steinkohle mit einem Massengehalt an Schwefel von weniger als 1 vom

Hundert, bezogen auf einen unteren Heizwert von 29,3 MJ/kg.

ORGANISCHE STOFFE

Bei Trocknern diirfen die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas die Massen-
konzentration 300 mg/m’ (f), angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten.
Bei Fasertrocknern im Umluftbetrieb diirfen die Emissionen an organischen Stoffen
der Nummer 5.2.5 Klasse I im Abgas die Massenkonzentration nach Nummer 5.2.5
tiberschreiten, wenn dabei der stiindliche Massenstrom unterschritten wird, der bei
Einhaltung der Massenkonzentration nach Nummer 5.2.5 ohne Umluftbetrieb er-
reicht wiirde.

Bei Pressen diirfen die Emissionen an organischen Stoffen der Nummer 5.2.5
Klasse I im Abgas das Massenverhéltnis 0,06 kg je Kubikmeter hergestellter Platten
nicht tiberschreiten.

Die Mdglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch primérseitige MaB3-
nahmen, z.B. durch Verwendung emissionsarmer Bindemittel, insbesondere durch

den Einsatz formaldehydarmer oder formaldehydfreier Bindemittel, oder andere dem
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Stand der Technik entsprechende MaBinahmen weiter zu vermindern, sind auszu-

schopfen.

Nahrungs—, Genuss— und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse

Anlagen der Nummer 7.1:

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren

MINDESTABSTAND

Bei der Errichtung der Anlagen sollen die sich aus der Abbildung 1 ergebenden Min-
destabstinde zur néchsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten
Wohnbebauung und unter Berlicksichtigung der Einzeltiermasse gemif3 Tabelle 10
nicht unterschritten werden.

Der Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn die Emissionen an Geruchs-
stoffen durch primirseitige Mallnahmen gemindert werden oder das geruchsbeladene
Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt wird. Die durch die Minderung
der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Verringerung des Mindestabstandes ist
mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Geruchsausbreitungsrechnung festzustellen,
dessen Eignung der zustindigen Fachbehorde nachzuweisen ist.

Fiir Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von anderen als in der Tabelle 10 ge-
nannten Tierarten oder Haltungsbedingungen ist der Abstand im Einzelfall festzule-

gen.
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Abbildung 1:  Mindestabstandskurve
(Die obere Kurve stellt die Mindestabstandskurve fiir Gefliigel, die
untere die Mindestabstandskurve fiir Schweine dar.)
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Tabelle 10:

Tierlebendmasse in Grof3vieheinheiten (GV)

Faktoren zur Umrechnung von Tierplatzzahlen in Tierlebend-
masse, angegeben in Grofivieheinheiten®

(1 GroBvieheinheit (GV) = 500 kg Tierlebendmasse)

Tierart Mittlere Einzeltiermasse
(GV/Tier)
Schweine
Niedertragende und leere Sauen, Eber 0,30
Sauen mit Ferkeln bis 10 kg 0,40
Ferkelaufzucht (bis 25 kg) 0,03
Jungsauen (bis 90 kg) 0,12
Mastschweine (bis 110 kg) 0,13
Mastschweine (bis 120 kg) 0,15

Fiir Produktionsverfahren, die wesentlich von den in dieser Tabelle genannten Haltungsverfahren abweichen,
kann die mittlere Einzeltiermasse (in GV/Tier) im Einzelfall festgelegt werden.
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Tierart Mittlere Einzeltiermasse
(GV/Tier)
Gefliigel
Legehennen 0,0034
Junghennen (bis 18. Woche) 0,0014
Masthéhnchen bis 35 Tage 0,0015
Masthéhnchen bis 49 Tage 0,0024
Pekingentenaufzucht (bis 3. Woche) 0,0013
Pekingentenmast (bis 7. Woche) 0,0038
Flugentenaufzucht (bis 3. Woche) 0,0012
Flugentenmast (bis 10. Woche) 0,0050
Truthiihneraufzucht (bis 6. Woche) 0,0022
Truthiihnermast, Hennen (bis 16. Woche) 0,0125
Truthiihnermast, Hahne (bis 21. Woche) 0,0222

Bei der Errichtung der Anlagen soll gegeniiber stickstoffempfindlichen Pflanzen
(z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosystemen (z.B. Heide, Moor, Wald) in

der Regel ein Mindestabstand von 150 m nicht unterschritten werden.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Mallnahmen sind in der Regel anzuwenden:

a)  GroBtmogliche Sauberkeit und Trockenheit im Stall
Hierzu gehoren das Trocken— und Sauberhalten der Futtervorlage—, der Kot—,
Lauf- und Liegeflidchen, der Stallgdnge, der Stalleinrichtungen und der Auf3en-
bereiche um den Stall. Trinkwasserverluste sind durch eine verlustarme
Trénktechnik zu vermeiden.

b) Die vorgelegte Futtermenge ist so zu bemessen, dass moglichst wenig Futter-
reste entstehen; Futterreste sind regelméfig aus dem Stall zu entfernen. Ver-
dorbenes oder nicht mehr verwendbares Futter oder Futterreste diirfen nicht of-
fen gelagert werden. Werden geruchsintensive Futtermittel (z.B. Speiseabfille,
Molke) verfiittert, sind diese in geschlossenen Behéltern oder abgedeckt zu la-
gern.

c¢)  Eine an den Nahrstoffbedarf der Tiere angepasste Fiitterung ist sicherzustellen.
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Optimales Stallklima

Bei zwangsbeliifteten Stillen ist DIN 18910 (Ausgabe 1992) zu beachten. Die
Art und Weise der Abluftfilhrung ist im Einzelfall an den Bedingungen des
Standortes auszurichten.

Frei geliiftete Stille sollen mdglichst mit der Firstachse quer zur Hauptwind-
richtung ausgerichtet und frei anstrombar sein sowie zusitzliche Liiftungsoft-
nungen in den Giebelseiten aufweisen.

Beim Festmistverfahren ist eine ausreichende Einstreumenge zur Minderung
der Geruchsemissionen einzusetzen. Die Einstreu muss trocken und sauber
sein.

Dungstitten zur Lagerung von Festmist mit einem Trockenmassegehalt von
weniger als 25 vom Hundert sind auf einer wasserundurchléssigen Betonplatte
nach DIN 1045 (Ausgabe 1988) oder auf vergleichbar geeignetem Abdichtma-
terial zu errichten. Die anfallende Jauche ist in einen abflusslosen Behélter ein-
zuleiten. Zur Verringerung der windinduzierten Emissionen ist eine dreiseitige
Umwandung des Lagerplatzes sowie eine moglichst kleine Oberfliche zu ge-
wihrleisten.

Zur Verringerung der Geruchsemissionen aus dem Stall sind anfallende Kot—
und Harnmengen bei Fliissigmistsystemen kontinuierlich oder in kurzen Zeit-
abstinden zum Giillelager zu iiberfithren. Zwischen Stallraum und auflen lie-
genden Fliissigmistkanélen und Fliissigmistbehéltern ist ein Geruchsverschluss
einzubauen.

Anlagen zum Lagern und Umschlagen von fliisssigem Wirtschaftsdiinger sind
entsprechend DIN 11622 (Ausgabe 1994) und DIN 1045 (Ausgabe 1988) zu er-
richten.

Bei der Giillezwischenlagerung im Stall (Giillekeller) ist die Kapazitit so zu
bemessen, dass bei Unterflurabsaugung der maximale Fiillstand hochstens bis
50 cm unterhalb der Betonroste ansteigt; ansonsten sind 10 cm ausreichend.
Bei Unterflurabsaugung soll die Stallluft mit niedriger Geschwindigkeit (ma-
ximal 3 m/s) direkt unter dem Spaltenboden abgesaugt werden.

Die Lagerung von Fliissigmist (auBBerhalb des Stalles) soll in geschlossenen Be-
héltern erfolgen oder es sind gleichwertige MaBBnahmen zur Emissionsminde-

rung anzuwenden, die einen Emissionsminderungsgrad bezogen auf den offe-
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nen Behélter ohne Abdeckung von mindestens 80 vom Hundert der Emissionen
an geruchsintensiven Stoffen und an Ammoniak erreicht.

Kiinstliche Schwimmschichten sind nach etwaiger Zerstorung durch Aufriihren
oder Ausbringungsarbeiten nach Abschluss der Arbeiten unverziiglich wieder
funktionstiichtig herzustellen.

Bei der Lagerung von Rinderfliissigmist ist keine zusétzliche Abdeckung erfor-
derlich, wenn sich eine natiirliche Schwimmdecke bildet.

Die Lagerkapazitit fiir fliissigen Wirtschaftsdiinger zur Verwendung als Diin-
gemittel im eigenen Betrieb ist so zu bemessen, dass sie fiir mindestens
6 Monate ausreicht, zuziiglich eines Zuschlages flir das anfallende Nieder-
schlags— und Reinigungswasser; der Zuschlag fiir Niederschlagswasser kann
entfallen, wenn durch eine geeignete Abdeckung sichergestellt ist, dass kein
Regenwasser in den Behélter gelangen kann. Fiir fliissigen Wirtschaftsdiinger,
der an Dritte zur weiteren Verwertung abgegeben wird, ist die ordnungsgemafie

Lagerung und Verwertung vertraglich abzusichern.

Bei Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel sind folgende Anforderun-

gen ergidnzend anzuwenden:

7

In der Kéfighaltung ist eine Kotbandtrocknung oder Kotbandbeliiftung vorzuse-
hen (Trocknungsgrad mindestens 60 vom Hundert). Getrockneter Gefliigelkot
ist so zu lagern, dass eine Wiederbefeuchtung (z.B. durch Regenwasser) im
Anlagenbereich ausgeschlossen ist.

Bei der Auslaufhaltung sind die Anlage und die dazugehdrigen Auslaufflichen
so zu bemessen und zu gestalten, dass die Néhrstoffeintrage durch Kotablage-
rung nicht zu schddlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere hinsichtlich des

Boden— und Gewésserschutzes, fiihren.

Bei Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Pelztieren sind folgende Anforde-

rungen erginzend anzuwenden:

k)

Bei fleischfressenden Pelztieren soll Frischfutter in den Sommermonaten tdg-
lich, im Winter mindestens dreimal wochentlich angeliefert werden. Das Futter
soll in geschlossenen Thermobehéltern (Lagertemperatur des Futters 4 °C oder
weniger) gelagert werden. Sofern abweichend eine ldngere Lagerzeit oder eine
Futteranlieferung in groBeren Zeitabstidnden erforderlich ist, soll das Futter ge-

schlossen und tiefgekiihlt gelagert werden.
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1)  Zur Verringerung der Emissionen an geruchsintensiven Stoffen ist unter den
Kaifigen ausreichend einzustreuen.

m) Dung unter den Kéfigen ist mindestens einmal wochentlich zu entfernen.

n) Die Lagerung der Exkremente ist nur in geschlossen Raumen oder Behaltern
zuldssig.

Die baulichen und betrieblichen Anforderungen sind mit den Erfordernissen einer

artgerechten Tierhaltung abzuwégen, soweit diese Form der Tierhaltung zu héheren

Emissionen fiihrt.

KEIME
Die Moglichkeiten, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch dem Stand

der Technik entsprechende Maflnahmen zu vermindern, sind zu priifen.

Anlagen der Nummer 7.2:

Anlagen zum Schlachten von Tieren

MINDESTABSTAND

Bei der Errichtung der Anlagen soll moglichst ein Mindestabstand von 350 m zur
ndchsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung
nicht unterschritten werden. Der Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn
die Emissionen an Geruchsstoffen durch primérseitige MaBlnahmen gemindert wer-
den oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt
wird. Die durch die Minderung der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Verrin-
gerung des Mindestabstandes ist mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Geruchsaus-
breitungsrechnung festzustellen, dessen Eignung der zustdndigen Fachbehorde nach-
zuweisen ist. Der Mindestabstand kann auch unterschritten werden, wenn die Aus-
lastung der Schlachtanlage 250 h/a nicht iiberschreitet; in diesem Fall ist eine Son-

derbeurteilung erforderlich.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:
a)  Entladungen sind grundsitzlich bei geschlossenen Hallentoren vorzunehmen.

Die Aufstallung, die Schlachtstralen, die Einrichtungen zur Aufarbeitung der
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Nebenprodukte und der Abfille sind grundsitzlich in geschlossenen Raumen
vorzusehen. Offene Zwischenlagerungen sind zu vermeiden.

Leckblut von Rindern und Schweinen ist bei Temperaturen von weniger als
10 °C zu lagern. Das Koagulieren des Blutes ist durch Umpumpen zu verhin-
dern. Fiir die Bluttankentleerung ist das Gaspendelverfahren anzuwenden. Der
Bluttank ist regelméBig zu reinigen.

Schlachtabfdlle und Schlachtnebenprodukte sind in geschlossenen Behiltern
oder Rdumen zu lagern. Die Temperatur der Schlachtabfélle und Schlachtne-
benprodukte soll weniger als 10 °C betragen oder diese sind grundsétzlich in
Réumen mit einer Raumtemperatur von weniger als 5 °C zu lagern oder téglich
abzufahren. Thr Umfiillen zum Abtransport zur Tierkdrperbeseitigungsanlage
muss in abgedeckte Behélter erfolgen.

Abgase aus Produktionsanlagen, Einrichtungen zur Aufarbeitung und Lagerung
von Schlachtnebenprodukten oder Abfillen sind zu erfassen und einer Abgas-
reinigungseinrichtung zuzufiihren oder es sind gleichwertige Maflnahmen zur

Emissionsminderung anzuwenden.

Fiir Anlagen zum Schlachten von Gefliigel sowie zum Schlachten sonstiger Tiere von

mehr als 10 Mg Lebendgewicht je Tag sind zusidtzlich folgende Anforderungen an-

zuwenden:

e)

g)

Unmittelbar nach dem Leeren der Fahrzeuge ist das darin liegende Stroh zu-
sammen mit dem Kot auf der Dunglage zu lagern. Die Lieferfahrzeuge sind an
einem festen, nahe an der Dunglage befindlichen Waschplatz mit Druckwas-
sergerdten zu reinigen. Boxen sind sofort nach der Leerung auszuschieben und
sauber zu spritzen. Es sind Einrichtungen vorzusehen, um Schweine bei der
Aufstallung mit Wasser berieseln zu konnen.

Die Verdriangungsluft beim Befiillen der Bluttanks ist zu erfassen und einer
Abgasreinigungseinrichtung (z.B. Aktivkohlefilter) zuzufiihren.

Flammofen bei der Schweineschlachtung sind so auszulegen, dass die Verweil-
zeit der Abgase in der Reaktionszone moglichst 1 Sekunde, mindestens aber
0,5 Sekunden betrdgt. Die Temperatur in der Reaktionszone soll zwischen
600 °C und 700 °C liegen. Durch sorgfiltige Einstellung des Gas—Luft—Gemi-
sches ist ein geruchsarmer Betrieb der Flimmofen zu gewahrleisten. Flammo-

fen diirfen nur mit Erdgas betrieben werden.
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Ergédnzend zu Buchstabe ¢) soll die Temperatur der Schlachtabfdlle und
Schlachtnebenprodukte weniger als 10 °C betragen oder diese sind grundsitz-
lich in Rdumen mit einer Raumtemperatur von weniger als 5 °C zu lagern;
Schlachtabfille und Schlachtnebenprodukte sind am Schlachttag zur Tierkor-
perbeseitigungsanlage oder zu einer anderen dafiir zugelassenen Anlage zu

transportieren.

Anlagen der Nummern 7.3 und 7.4:

Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder zum
Schmelzen von tierischen Fetten

Anlagen zur Herstellung von Fleisch— oder Gemiisekonserven oder Anlagen
zur fabrikméBigen Herstellung von Tierfutter durch Erwirmen der Bestand-

teile tierischer Herkunft

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)

b)

d)

Bei Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder
zum Schmelzen von tierischen Fetten soll als Prozesstechnik vorzugsweise das
Trockenschmelzverfahren eingesetzt werden.

Entladungen sind grundsitzlich bei geschlossenen Hallentoren vorzunehmen.
Prozessanlagen, einschlieBlich der Lager, sind in geschlossenen Raumen unter-
zubringen.

Abgase der Prozessanlagen sowie der Lager sind zu erfassen; Abgase mit ge-
ruchsintensiven Stoffen sind einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren
oder es sind gleichwertige MaBBnahmen zur Emissionsminderung anzuwenden.
Roh— und Zwischenprodukte sind in geschlossenen Behéltern oder Raumen
und bei Temperaturen von weniger als 10 °C zu lagern. Offene Zwischenlage-

rungen sind zu vermeiden.
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Anlagen der Nummer 7.5:

Anlagen zum Réuchern von Fleisch— oder Fischwaren

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)

b)

d)

Réucheranlagen sind so zu errichten und zu betreiben,

— dass die Abgabe von Rauchergas aus der Réucherkammer nur moglich
ist, wenn die Abgasreinigungseinrichtung ihre Wirksamkeit zur Einhal-
tung der Emissionswerte erreicht hat,

— dass die entstehenden Abfille in geschlossenen Behéltern gelagert wer-
den.

Ferner diirfen wihrend des Réuchervorganges die Réducherkammern nicht ge-

Offnet werden; dies gilt nicht fiir Kaltrducheranlagen sowie fiir Anlagen, in de-

nen ein Unterdruck besteht und bei denen bei gedffneter Rducherkammertiir

Rauchgase nicht nach auflen gelangen kénnen.

Abgase sind an der Entstehungsstelle (z.B. Raucherkammer) zu erfassen und

einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren oder es sind gleichwertige Mal3-

nahmen zur Emissionsminderung anzuwenden.

Produktionsabfille sind in geschlossenen Behéltern bei einer Temperatur von

weniger als 10 °C zu lagern.

Fischwaren sollen in geschlossenen Rédumen mit einer Entliiftung aufbewahrt

werden.

5.4.7.8 — 12 Anlagen der Nummern 7.8 bis 7.12:

5.4.7.8.1

5.4.7.9.1

5.4.7.10.1

5.4.7.11.1
5.4.7.12.1

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochen-
leim

Anlagen zur Herstellung von Futter— oder Diingemitteln oder technischen
Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hor-
ner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen

Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkorpern oder tierischen

Abfillen sowie Anlagen, in denen Tierkorper, Tierkorperteile oder Abfille
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tierischer Herkunft zum Einsatz in diesen Anlagen gesammelt oder gelagert

werden

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)  Entladungen sind grundsitzlich bei geschlossenen Hallentoren vorzunehmen.
Prozessanlagen, einschlielich der Lager, sind in geschlossenen Raumen unter-
zubringen.

b)  Abgase der Prozessanlagen sowie der Lager sind zu erfassen; Abgase mit ge-
ruchsintensiven Stoffen sind einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren
oder es sind gleichwertige Mallnahmen zur Emissionsminderung anzuwenden.

c) Roh— und Zwischenprodukte sind in geschlossenen Behéltern oder Rdumen
und grundsitzlich gekiihlt zu lagern. Offene Zwischenlagerungen sind zu ver-
meiden.

d)  Verunreinigte Transportbehilter diirfen nur in geschlossenen Rédumen abge-

stellt und gereinigt werden.

5.4.7.15 Anlagen der Nummer 7.15:

Kottrocknungsanlagen

MINDESTABSTAND
Bei der Errichtung der Anlagen soll ein Mindestabstand von 500 m zur néchsten vor-
handenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung nicht unter-

schritten werden.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Prozessanlagen, einschlieBlich Lager, sind in geschlossenen Rdumen unterzubringen.
Die Abgase der Prozessanlagen sowie der Lager sind zu erfassen und einer Abgasrei-

nigungseinrichtung zuzufiihren.
KEIME

Die Moglichkeiten, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch dem Stand

der Technik entsprechende MaBBnahmen zu vermindern, sind zu priifen.
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Anlagen der Nummer 7.21:

Miihlen fiir Nahrungs— oder Futtermittel

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Staubhaltige Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. in der Getreideannahme, im

Absackbereich, zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzufiihren.

Anlagen der Nummer 7.22:

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen

1 Anlagen zur Herstellung von Hefe

ORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas die Massenkonzentration 80 mg/m?, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht
tiberschreiten diirfen. Die Mdglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen
durch primérseitige und andere dem Stand der Technik entsprechende MalBBnahmen

weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

Anlagen der Nummer 7.23:

Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. Saatensilo, Saatenaufbereitung, Toastung,
Trocknung, Kiihlung, Schrotsilo, Pelletierung, Schrotverladung, zu erfassen und ei-
ner Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren oder es sind gleichwertige Mallnahmen

zur Emissionsminderung anzuwenden.

SCHWEFELWASSERSTOFF
Soweit Biofilter zur Geruchsminderung eingesetzt werden, gilt Nummer 5.2.4 mit der
Mallgabe, dass die Anforderungen fiir die Emissionen an Schwefelwasserstoff keine

Anwendung finden.
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ALTANLAGEN

GESAMTSTAUB

Soweit Emissionen an feuchten Stiuben auftreten, z.B. bei der Saatenkonditionie-
rung, bei der Saatenaufbereitung, in den Trocknersektionen von Toastern und Kiih-
lern, bei der Schrottrocknung und —kiihlung, in der Pelletierung, sollen Altanlagen
die Anforderung zur Begrenzung der staubférmigen Emissionen spétestens acht Jahre

nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.

5.4.7.24  Anlagen der Nummer 7.24:

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker

5.4.7.24.1 Zuckerriibenschnitzeltrocknungsanlagen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Anlagen zur Zuckerriibenschnitzeltrocknung sind nach der Technik der Indirekt-
trocknung (Dampftrocknung) zu errichten oder es sind gleichwertige Mallnahmen zur
Emissionsminderung anzuwenden. Bei einer wesentlichen Anderung der Anlage im
Bereich der Trocknung oder der Energiezentrale ist zu priifen, ob unter Beachtung
des Grundsatzes der VerhiltnismiBigkeit die Indirekttrocknung (Dampftrocknung)

gefordert werden kann.

ORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas den Massenstrom 0,65 kg/h, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiber-
schreiten diirfen. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an orga-
nischen Stoffen der Klassen I und II finden keine Anwendung.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch primérseitige oder
andere dem Stand der Technik entsprechende Mallnahmen weiter zu vermindern,

sind auszuschopfen.
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ALTANLAGEN

Die nachfolgenden Anforderungen beziehen sich auf Altanlagen nach dem Direkt-

trocknungsverfahren.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Zur Verminderung der Geruchsemissionen darf die Trommeleintritttemperatur

750 °C nicht iberschreiten.

BEZUGSGROBE
Nummer 5.4.1.2.5 gilt mit der MaBigabe, dass sich die Emissionswerte auf einen Vo-

lumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 12 vom Hundert beziehen.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas dirfen die Massenkonzentration

60 mg/m3 (f) nicht iiberschreiten.

BRENNSTOFFE
Nummer 5.4.1.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass auch andere als in Buchstabe b) ge-

nannte fliissige Brennstoffe eingesetzt werden diirfen.

SCHWEFELOXIDE

Bei Einsatz von anderen fliissigen Brennstoffen als Heizole mit einem Massengehalt
an Schwefel fiir leichtes Heizol nach der 3. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fas-
sung, diirfen die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas die
Massenkonzentration 0,85 g/m?, angegeben als Schwefeldioxid, nicht {iberschreiten;
dabei gilt Nummer 5.1.2 Absatz 8 mit der Malgabe, dass unabhéngig vom Einsatz
einer nachgeschalteten Abgasreinigungseinrichtung die Umrechnung nur fiir die Zei-
ten erfolgen darf, in denen der gemessene Sauerstoffgehalt iiber dem Bezugssauer-
stoffgehalt liegt.

Abweichend von Nummer 6.2.3.3 sollen die Anlagen diese Anforderungen zur Be-
grenzung der Emissionen an Schwefeloxiden spitestens acht Jahre nach Inkrafttreten

dieser Verwaltungsvorschrift einhalten.
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STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen die
Massenkonzentration 0,40 g/m?, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht {iberschreiten;
dabei gilt Nummer 5.1.2 Absatz 8 mit der Mallgabe, dass unabhéngig vom Einsatz
einer nachgeschalteten Abgaseinigungseinrichtung die Umrechnung nur fiir die Zei-
ten erfolgen darf, in denen der gemessene Sauerstoffgehalt iiber dem Bezugssauer-

stoffgehalt liegt.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen, angegeben als Gesamtkohlenstoff, diirfen
das Massenverhéltnis 0,08 kg je Mg verarbeiteter Riibenmenge nicht iiberschreiten.
Dieser Emissionswert bezieht sich auf die durch Adsorption an Kieselgel erfassbaren
organischen Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff; wenn die Messung nach dem
FID—Verfahren durchgefiihrt wird, ist eine entsprechende Umrechnung vorzuneh-
men.

Die Moglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch primérseitige oder
andere dem Stand der Technik entsprechende Mallnahmen weiter zu vermindern,
sind auszuschdpfen; soweit technisch moglich, sind Altanlagen unter Beachtung des
Grundsatzes der VerhéltnismaBigkeit auf die Technik der Indirekttrocknung
(Dampftrocknung) umzustellen. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emis-
sionen an organischen Stoffen der Klassen I und II finden keine Anwendung.

Die Anlagen sollen diese Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an organi-
schen Stoffen spétestens acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift

einhalten.

5.4.7.25  Anlagen der Nummer 7.25:

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter

MINDESTABSTAND

Bei der Errichtung der Anlagen soll ein Mindestabstand von 500 m zur néchsten vor-
handenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung nicht unter-
schritten werden. Der Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn die Emis-
sionen an Geruchsstoffen durch primirseitige Maflnahmen gemindert werden oder

das geruchsbeladene Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt wird. Die
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durch die Minderung der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Verringerung des
Mindestabstandes ist mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Geruchsausbreitungs-
rechnung festzustellen, dessen Eignung der zustdndigen Fachbehdrde nachzuweisen

1st.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Moglichkeit, Anlagen mit mindestens einer Stufe nach der Technik der Indirekt-
trocknung zu errichten, ist zu priifen.

Der Trockner ist, z.B. durch Anpassung der Trocknereintritttemperatur, so zu steu-

ern, dass der CO—Betriebsleitwert nicht iiberschritten wird.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas dirfen die Massenkonzentration

75 mg/m3 (f) nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 finden keine Anwendung. Die spezifischen
Emissionen an organischen Stoffen, angegeben als Gesamtkohlenstoff, diirfen
0,25 kg je Mg Wasserverdampfung und an Formaldehyd, Acetaldehyd, Acrolein und
Furfural diirfen in der Summe 0,10 kg je Mg Wasserverdampfung nicht {iberschrei-

ten.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN VON KOHLENMONOXID

Anlagen sind mit einer Messeinrichtung auszuriisten, die die Massenkonzentration
der Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt.

Auf Grund von Emissionsmessungen ist die maximale Kohlenmonoxidkonzentration
im Abgas so festzulegen, dass die spezifischen Emissionen an organischen Stoffen

und an Aldehyden im Abgas nicht iiberschritten werden (CO-Betriebsleitwert).
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5.4.7.29/30 Anlagen der Nummern 7.29 und 7.30:

5.4.7.29.1 Anlagen zum Rosten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahle-
nem Kaffee
5.4.7.30.1 Anlagen zum Rosten von Kaffee—Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen

oder Niissen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)  Entladungen sind grundsitzlich bei geschlossenen Hallentoren vorzunehmen.
Prozessanlagen, einschlielich der Lager, sind in geschlossenen Raumen unter-
zubringen. Offene Zwischenlagerungen sind zu vermeiden.

b)  Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. der Rostanlagen einschlielich der
Kiihlluft, der Vakuumanlage, der Zentralaspiration Mahlkaffe, der Siloanlage,
zu erfassen; Abgase mit geruchsintensiven Stoffen sind einer Abgasreinigungs-
einrichtung zuzufiihren oder es sind gleichwertige Mafinahmen zur Emissions-
minderung anzuwenden.

Die Riickfithrung der Rosterabgase in die Brennkammer ist anzustreben, soweit

sicherheitstechnische Aspekte dem nicht entgegenstehen.

STICKSTOFFOXIDE

Nummer 5.2.4 gilt mit der Maligabe, dass fiir die Emissionen an Stickstoffmonoxid
und Stickstoffdioxid im Abgas, angegeben als Stickstoffdioxid, der Massenstrom
1,8 kg/h oder die Massenkonzentration 0,35 g/m® anzustreben sind; die Mdglichkei-
ten, die Emissionen an Stickstoffoxiden durch primaérseitige und andere dem Stand

der Technik entsprechende Maflnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.
ALTANLAGEN

STICKSTOFFOXIDE

Bei Altanlagen mit einer Produktionsleistung von weniger als 250 kg gerdstetem

Kaffee je Stunde finden die Anforderungen fiir Neuanlagen zur Begrenzung der

Emissionen an Stickstoffoxiden keine Anwendung.
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5.4.8 Verwertung und Beseitigung von Abfillen und sonstigen Stoffen

5.4.8.1 Anlagen der Nummer 8.1:
Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von festen, fliissigen oder in Be-
hiltern gefassten gasformigen Abfillen oder Deponiegas mit brennbaren Be-

standteilen durch thermische Verfahren

5.4.8.1a  Anlagen der Nummer 8.1a:
Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von festen, fliissigen oder in Be-
héltern gefassten gasformigen Abfillen oder Deponiegas mit brennbaren Be-
standteilen durch thermische Verfahren und Anlagen zum Abfackeln von

Deponiegas oder anderen brennbaren gasformigen Stoffen

5.4.8.1a.1 Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Deponiegas mit brennbaren

Bestandteilen durch thermische Verfahren

Bei Einsatz von Deponiegas in Feuerungsanlagen finden die Anforderungen der

Nummer 5.4.1.2.3 fiir Biogas oder Kliargas Anwendung.

5.4.8.1a.2 Anlagen zum Abfackeln von Deponiegas oder anderen brennbaren gasformi-

gen Stoffen

Die Regelungen in Nummer 5.4.8.1a.2 finden bei Fackeln zur Verbrennung von Ga-
sen aus Betriebsstorungen und Sicherheitsventilen keine Anwendung; emissionsbe-

grenzende Anforderungen sind im Einzelfall festzulegen.

5.4.8.1a.2.1 Anlagen zum Abfackeln von Deponiegas oder anderen brennbaren gasfor-

migen Stoffen aus Abfallbehandlungsanlagen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Sollen gefasste Deponiegase oder andere brennbare gasformige Stoffe (z.B. Klirgas,
Biogas) nicht in Feuerungs— oder Verbrennungsmotoranlagen mit Energienutzung,
sondern wegen schlechter Gasqualitéit, geringer Gasmenge oder unvermeidbarem

Stillstand der Energienutzungsanlage ohne Energienutzung verbrannt werden, sind
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die Gase einer Bodenfackel (isolierte Hochtemperaturfackel oder Muffel) zuzufiih-
ren.

Die Abgastemperatur ab Flammenspitze soll mindestens 1 000 °C und die Verweil-
zeit der heilen Abgase im Verbrennungsraum ab Flammenspitze mindestens

0,3 Sekunden betragen.

BEZUGSGROBE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas

von 3 vom Hundert.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2 festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 finden keine Anwendung.

MESSUNGEN

Zur Uberwachung des Ausbrandes sollen die Anlagen mit Messeinrichtungen ausge-
ristet werden, die die Temperatur im Verbrennungsraum kontinuierlich ermitteln und
aufzeichnen; dabei sollen die Messpunkte am Ende der Verweilstrecke positioniert

werden.

5.4.8.1a.2.2 Anlagen zum Abfackeln von brennbaren gasformigen Stoffen, die nicht aus

Abfallbehandlungsanlagen stammen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Brennbare gasformige Stoffe, die nicht in Feuerungs— oder Verbrennungsmotoranla-
gen mit Energienutzung verbrannt werden, sondern aus sicherheitstechnischen Griin-
den oder besonderen betrieblichen Erfordernissen ohne Energienutzung verbrannt
werden sollen, sind moglichst einer Abgasreinigungseinrichtung mit thermischer
oder katalytischer Nachverbrennung zuzufiihren; soweit dies nicht méglich ist (z.B.
weil infolge diskontinuierlich anfallender, stark schwankender oder nur in kurzen
Zeitspannen anfallender Gasmengen eine Abgasreinigungseinrichtung auch bei Ein-

satz eines Gaspuffers nicht wirksam oder auch unter Beriicksichtigung der Gefahr-
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lichkeit der Gase nicht mit verhdltnismadfigem Aufwand betrieben werden kann),
sind diese brennbaren gasformigen Stoffe einer Fackel zuzufiihren. Halogenierte
brennbare gasformige Stoffe sollen diesen Fackeln nicht zugefiihrt werden.

Bei Fackeln soll die Mindesttemperatur in der Flamme 850 °C betragen.

SCHWEFELOXIDE, STICKSTOFFOXIDE UND KOHLENMONOXID

Die Anforderungen der Nummer 5.2.4 finden keine Anwendung.

ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 finden keine Anwendung. Fiir organische
Stoffe darf ein Emissionsminderungsgrad von 99,9 vom Hundert, bezogen auf Ge-
samtkohlenstoff, nicht unterschritten oder die Massenkonzentration 20 mg/m?, bezo-
gen auf Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschritten werden; davon abweichend darf bei
Fackeln zur Verbrennung von Gasen aus Betriebsstorungen und Sicherheitsventilen
ein Emissionsminderungsgrad von 99 vom Hundert, bezogen auf Gesamtkohlenstoff,

nicht unterschritten werden.

MESSUNGEN

Zur Uberwachung der Ausbrandtemperatur sollen die Anlagen mit Messeinrichtun-
gen ausgeriistet werden, die an geeigneter Stelle im Verbrennungsraum die Tempe-
ratur kontinuierlich ermitteln und aufzeichnen; sofern dies nicht mdglich ist, ist der
zustidndigen Behorde in geeigneter Weise die Einhaltung der Anforderungen fiir den
Ausbrand nachzuweisen.

Die Einhaltung des Emissionsminderungsgrades fiir organische Stoffe ist der zustan-

digen Behorde nachzuweisen; dazu sind Sonderregelungen zu treffen.

5.4.8.1b  Anlagen der Nummer 8.1b:

Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Altol oder Deponiegas

5.4.8.1b.1 Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Deponiegas

Bei Einsatz von Deponiegas finden die Anforderungen der Nummer 5.4.1.4 fiir Bio-
gas oder Klargas Anwendung; abweichend davon diirfen die Emissionen an Kohlen-

monoxid im Abgas die Massenkonzentration 0,65 g/m’ und die Emissionen an Stick-
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stoffoxiden im Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m’, angegeben als Stickstoff-
dioxid, nicht iiberschreiten. Bei Einsatz von Deponiegas sind die Moglichkeiten, die
Emissionen an Kohlenmonoxid durch motorische und andere dem Stand der Technik

entsprechende Maflnahmen weiter zu vermindern, auszuschopfen.

Anlagen der Nummer 8.2:

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme

oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von

a) gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem Holz sowie daraus anfal-
lenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge
einer Behandlung enthalten sind oder Beschichtungen nicht aus halo-
genorganischen Verbindungen bestehen,

b)  Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtem Holz sowie
daraus anfallenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen
oder infolge einer Behandlung enthalten sind oder Beschichtungen
nicht aus halogenorganischen Verbindungen bestehen,

mit einer Feuerungswirmeleistung von weniger als 50 MW

Die Anforderungen der Nummer 5.4.1.2.1 fiir den Einsatz von naturbelassenem Holz,
einschlieBlich der Anforderungen fiir Altanlagen, finden mit folgenden Abweichun-

gen Anwendung:

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen bei Anlagen mit einer Feuerungs-
wirmeleistung von weniger als 2,5 MW die Massenkonzentration 50 mg/m’® nicht

uberschreiten.
STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas diirfen die

Massenkonzentration 0,40 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht iiberschreiten.
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ALTANLAGEN

STICKSTOFFOXIDE
Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im
Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m’, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht

uberschreiten.

Anlagen der Nummer 8.4:

Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus haus-
miillihnlichen Abfillen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts—
und Abfallgesetzes Anwendung finden, durch Sortieren fiir den Wirtschafts-

kreislauf zuriickgewonnen werden

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass wihrend des gesamten Behand-
lungsvorgangs, einschlielich Anlieferung und Abtransport, staubformige Emissio-
nen moglichst vermieden werden.

Abgase sind an der Entstehungsstelle zu erfassen und insbesondere zur Geruchsmin-

derung einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht Uiberschreiten.

Anlagen der Nummer 8.5:

Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfillen

MINDESTABSTAND

Bei Anlagen mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Mg je Jahr oder mehr soll bei der
Errichtung ein Mindestabstand

a)  bei geschlossenen Anlagen (Bunker, Haupt— und Nachrotte) von 300 m,
b)  bei offenen Anlagen (Mietenkompostierung) von 500 m
zur néchsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebau-

ung nicht unterschritten werden. Der Mindestabstand kann unterschritten werden,
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wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primérseitige Mallnahmen gemindert

werden oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behan-

delt wird. Die durch die Minderung der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Ver-

ringerung des Mindestabstandes ist mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Ge-

ruchsausbreitungsrechnung festzustellen, dessen Eignung der zustdndigen Fachbe-

horde nachzuweisen ist.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)

b)

d)

Auf der Grundlage der prognostizierten monatlichen Auslastung ist eine ausrei-
chende Dimensionierung insbesondere der Lagerkapazitit vorzusehen.

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass ein Eindringen von
Sickerwissern in den Boden vermieden wird.

Aufgabebunker sind geschlossen mit einer Fahrzeugschleuse zu errichten; bei
gedffneter Halle und beim Entladen der Miillfahrzeuge sind die Bunkerabgase
abzusaugen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Anlagen sollen moglichst geschlossen ausgefiihrt werden. Dies gilt insbeson-
dere fiir solche Anlagen, die geruchsintensive nasse oder strukturarme Bioab-
falle (z.B. Kiichen— oder Kantinenabfille) oder Schlamme verarbeiten. Bei ei-
ner Durchsatzleistung der Anlagen von 10 000 Mg je Jahr oder mehr sind die
Anlagen (Bunker, Hauptrotte) geschlossen auszufiihren.

Die bei der Beliiftung der Mieten auskondensierten Briiden und die anfallenden
Sickerwasser diirfen bei offener Kompostierung nur dann zum Befeuchten des
Kompostes verwendet werden, wenn Geruchsbelédstigungen vermieden werden
und der Hygienisierungsablauf nicht beeintrachtigt wird.

In geschlossenen Anlagen oder offenen Anlagen mit einer Absaugeinrichtung
sind staubhaltige Abgase an der Entstehungsstelle, z.B. beim Zerkleinern, Ab-
sieben oder Umsetzen, soweit wie mdglich zu erfassen.

Abgase aus Reaktoren und beliifteten Mieten sind einem Biofilter oder einer
gleichwertigen Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren. Biofilter sind einer re-
gelméBigen Leistungsiiberpriifung zu unterziehen, um ihre bestimmungsge-

méfBe Reinigungsleistung zu gewdhrleisten; dies kann z.B. durch eine min-
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destens jahrliche Priifung der Einhaltung der Geruchsstoffkonzentration von

500 GE/m’® im Abgas erfolgen.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m3

nicht Uiberschreiten.

GERUCHSINTENSIVE STOFFE
Bei Anlagen mit einer Durchsatzleistung von 10 000 Mg je Jahr oder mehr diirfen die
Emissionen an geruchsintensiven Stoffen im Abgas die Geruchsstoffkonzentration

500 GE/m’ nicht iiberschreiten.

KEIME
Die Maoglichkeiten, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch dem Stand

der Technik entsprechende MaBBnahmen zu vermindern, sind zu priifen.

Anlagen der Nummer 8.6:

Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfillen

Anlagen zur Vergirung von Bioabfillen und Anlagen, die Bioabfille in Ko-

fermentationsanlagen mitverarbeiten

MINDESTABSTAND

Bei Anlagen mit einer Durchsatzleistung von 10 Mg Abfillen je Tag oder mehr soll
bei der Errichtung ein Mindestabstand

a)  bei geschlossenen Anlagen (Bunker, Vergirung, Nachrotte) von 300 m,
b)  bei offenen Anlagen von 500 m
zur nichsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebau-
ung nicht unterschritten werden. Der Mindestabstand kann unterschritten werden,
wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primérseitige Mallnahmen gemindert
werden oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behan-
delt wird. Die durch die Minderung der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Ver-

ringerung des Mindestabstandes ist mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Ge-
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ruchsausbreitungsrechnung festzustellen, dessen Eignung der zustdndigen Fachbe-

horde nachzuweisen ist.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)

b)

d)

Auf der Grundlage der prognostizierten monatlichen Auslastung ist eine ausrei-
chende Dimensionierung insbesondere der Lagerkapazitdt vorzusehen; ggf. ist
eine Nachrotte vorzusehen.

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass ein Eindringen von
Sickerwéssern in den Boden vermieden wird.

Aufgabebunker sind geschlossen mit einer Fahrzeugschleuse zu errichten; bei
gedffneter Halle und beim Entladen der Miillfahrzeuge sind die Bunkerabgase
abzusaugen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Prozesswasser ist sicher aufzufangen und soll prozessintern verwendet werden.
Die bei der Beliiftung der Mieten (Nachrotte) auskondensierten Briiden und die
anfallenden Sickerwasser diirfen bei nicht umhauster Kompostierung nur dann
zum Befeuchten des Kompostes verwendet werden, wenn Geruchsbeldstigun-
gen vermieden werden.

In geschlossenen Anlagen oder offenen Anlagen mit einer Absaugeinrichtung
sind staubhaltige Abgase an der Entstehungsstelle, z.B. beim Zerkleinern, Ab-
sieben oder Umsetzen, soweit wie moglich zu erfassen.

Abgase aus der Nachrotte von beliifteten Mieten sind einem Biofilter oder einer
gleichwertigen Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren. Biofilter sind einer re-
gelméBigen Leistungsiiberpriifung zu unterziehen, um ihre bestimmungsge-
mafe Reinigungsleistung zu gewéhrleisten; dies kann z.B. durch eine min-
destens jdhrliche Priifung der Einhaltung der Geruchsstoftkonzentration von

500 GE/m’ im Abgas erfolgen.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht Uiberschreiten.
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GERUCHSINTENSIVE STOFFE
Bei Anlagen mit einer Durchsatzleistung von 30 Mg Abfillen je Tag oder mehr diir-
fen die Emissionen an geruchsintensiven Stoffen im Abgas die Geruchsstoffkonzen-

tration 500 GE/m’ nicht iiberschreiten.

KEIME
Die Moglichkeiten, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch dem Stand

der Technik entsprechende Maflnahmen zu vermindern, sind zu priifen.

5.4.8.10/11 Anlagen der Nummer 8.10 und 8.11: Abfallbehandlungsanlagen
5.4.8.10 Anlagen der Nummer 8.10:

Anlagen zur physikalisch—chemischen Behandlung von Abfillen
5.4.8.11 Anlagen der Nummer 8.11:

Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfillen

5.4.8.10.1 Anlagen zum Trocknen von Abfillen

MINDESTABSTAND
Bei der Errichtung der Anlagen soll ein Mindestabstand von 300 m zur néachsten vor-
handenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung nicht unter-

schritten werden.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche MaBBnahmen sind anzuwenden:

a)  Fir Entladestellen, Aufgabe— oder Aufhahmebunker sowie andere Einrichtun-
gen fiir Anlieferung, Transport und Lagerung der Einsatzstoffe sind geschlos-
sene Rdume mit Schleusen zu errichten, in denen der Luftdruck durch Absau-
gung im Schleusenbereich oder im Bereich der Be— und Entladung sowie der
Lagerung kleiner als der Atmosphérendruck zu halten ist. Das Abgas ist einer
Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

b)  Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. direkt am Trockner oder bei Ablei-
tung aus der Einhausung, zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung

zuzufuhren.
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c)  Abgase aus Anlagen zum Trocknen von Abfillen sind liber Schornsteine so ab-
zuleiten, dass eine ausreichende Verdiinnung und ein ungestorter Abtransport
mit der freien Luftstromung erfolgt; dies ist in der Regel erfiillt, wenn bei der
Bestimmung der Schornsteinhdhe die Anforderungen der Nummer 5.5.2 Ab-
satz 1 eingehalten werden.

d) Die Mdglichkeiten, die Emissionen durch den Einsatz emissionsarmer Verfah-
ren und Technologien, z.B. durch Minimierung der Abgasmengen und Mehr-
fachnutzung von Abgas (ggf. nach Reduktion des Feuchtegehaltes) als Pro-
zessluft in der Trocknung, oder andere dem Stand der Technik entsprechende

MafBnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m3

nicht Uiberschreiten.

AMMONIAK
Die Emissionen an Ammoniak im Abgas diirfen den Massenstrom 0,10 kg/h oder die

Massenkonzentration 20 mg/m” nicht iiberschreiten.

GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN
Die Emissionen an gasformigen anorganischen Chlorverbindungen der Num-
mer 5.2.4 Klasse III, angegeben als Chlorwasserstoff, diirfen im Abgas den Massen-

strom 0,10 kg/h oder die Massenkonzentration 20 mg/m”’ nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Fiir die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas darf ein Emissionsminderungs-
grad von 90 vom Hundert, bezogen auf Gesamtkohlenstoff, nicht unterschritten wer-
den; auch bei Einhalten oder Uberschreiten eines Emissionsminderungsgrades von
90 vom Hundert diirfen die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas die Mas-
senkonzentration 20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten.
Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der

Klassen I und II finden keine Anwendung.
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GERUCHSINTENSIVE STOFFE
Die Emissionen an geruchsintensiven Stoffen im Abgas diirfen die Geruchsstoffkon-

zentration 500 GE/m’ nicht iiberschreiten.

5.4.8.10.2 Anlagen zum Trocknen von Klirschlamm

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind an der Entstehungsstelle, z.B. direkt am Trockner oder bei Ableitung aus

der Einhausung, zu erfassen und einer Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht tiberschreiten.

AMMONIAK
Die Emissionen an Ammoniak im Abgas diirfen den Massenstrom 0,10 kg/h oder die

Massenkonzentration 20 mg/m® nicht iiberschreiten.

GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN
Die Emissionen an gasférmigen anorganischen Chlorverbindungen der Num-
mer 5.2.4 Klasse III, angegeben als Chlorwasserstoff, diirfen im Abgas den Massen-

strom 0,10 kg/h oder die Massenkonzentration 20 mg/m’ nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas diirfen die Massenkonzentration
20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten.

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der

Klassen I und II finden keine Anwendung.
GERUCHSINTENSIVE STOFFE

Die Emissionen an geruchsintensiven Stoffen im Abgas diirfen die Geruchsstoffkon-

zentration 500 GE/m’ nicht iiberschreiten.
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5.4.8.11.1 Anlagen zur mechanischen Behandlung von gemischten Siedlungsabfiillen

und dhnlich zusammengesetzten Abfillen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)

b)

d)

Fiir Entladestellen, Aufgabe— oder Aufnahmebunker sowie andere Einrichtun-
gen flr Anlieferung, Transport und Lagerung der Einsatzstoffe sind geschlos-
sene Rdume mit Schleusen zu errichten, in denen der Luftdruck durch Absau-
gung im Schleusenbereich oder im Bereich der Be— und Entladung sowie der
Lagerung kleiner als der Atmosphérendruck zu halten ist. Das Abgas ist einer
Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Maschinen, Gerite oder sonstige Einrichtungen zur mechanischen Aufberei-
tung zur physikalischen Trennung der Einsatzstoffe oder der anfallenden Ab-
fille (z.B. durch Zerkleinern, Klassieren, Sortieren, Mischen, Homogenisieren,
Entwissern, Trocknen, Pelletieren, Verpressen) sind in geschlossenen Raumen
zu errichten. Die Abgasstrome dieser Einrichtungen sind zu erfassen und einer
Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren.

Abgase aus Anlagen zur mechanischen Behandlung von Abfillen sind iiber
Schornsteine so abzuleiten, dass eine ausreichende Verdiinnung und ein unge-
storter Abtransport mit der freien Luftstromung erfolgt; dies ist in der Regel er-
fiillt, wenn bei der Bestimmung der Schornsteinhdhe die Anforderungen der
Nummer 5.5.2 Absatz 1 eingehalten werden.

Die Moglichkeiten, die Emissionen durch den Einsatz emissionsarmer Verfah-
ren und Technologien, z.B. durch direkte Fassung relevanter Emissionsquellen,
separate Behandlung stark belasteter Abluftstrome, oder andere dem Stand der

Technik entsprechende MaBBnahmen zu vermindern sind auszuschdpfen.

GESAMTSTAUB

Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m3

nicht Uiberschreiten.
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GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN
Die Emissionen an gasférmigen anorganischen Chlorverbindungen der Num-
mer 5.2.4 Klasse III, angegeben als Chlorwasserstoff, diirfen im Abgas den Massen-

strom 0,10 kg/h oder die Massenkonzentration 20 mg/m’ nicht iiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas diirfen die Massenkonzentration
20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten.

Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffe der

Klassen I und II finden keine Anwendung.

GERUCHSINTENSIVE STOFFE
Die Emissionen an geruchsintensiven Stoffen im Abgas diirfen die Geruchsstoffkon-

zentration 500 GE/m’ nicht iiberschreiten.

5.4.8.11.2 Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfillen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass wihrend des gesamten Behand-
lungsvorgangs, einschlielich Anlieferung und Abtransport, staubformige Emissio-

nen moglichst vermieden werden.

GESAMTSTAUB
Die staubformigen Emissionen im Abgas diirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?

nicht Uiberschreiten.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas diirfen die Massenkonzentration
20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten.

Bei Anlagen zur sonstigen Behandlung von nicht besonders {iberwachungsbediirfti-
gen Abfillen finden die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an or-

ganischen Stoffen der Klassen I und II keine Anwendung.
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5.4.8.10.3/5.4.8.11.3 Anlagen zur Entsorgung von Kiihlgeriten oder —einrichtungen, die

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Bei Anlagen, in denen Kiihlgerdte oder —einrichtungen entsorgt werden, die FCKW

nach AnhangI der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Européischen Parlaments

und des Rates vom 29. Juni 2000 tber Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht
fiihren (ABI. L 244/1 vom 29. September 2000), enthalten, sind folgende bauliche

und betriebliche Mallnahmen anzuwenden:

a)

b)

d)

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Emissionen dieser
Stoffe weitgehend vermieden oder so weit wie mdglich vermindert werden.
Geridte oder Einrichtungen mit FCKW— oder ammoniakhaltigen Kaltemitteln
sind so zu behandeln, dass Kéltemittel und Kéltemaschinenol aus dem Kalte-
kreislauf weitgehend verlustfrei und vollstindig dem geschlossenen System
entnommen und riickgewonnen werden (Trockenlegung). FCKW aus dem
Kaéltemaschinendl sind weitgehend vollstindig zu entfernen. Die Kiltemittel
sind weitgehend vollstindig zu erfassen und einer ordnungsgeméflen Entsor-
gung zuzufiihren.

Bei der Behandlung von Gerdten und Einrichtungen mit anderen Kiltemitteln,
z.B. Kohlenwasserstoffen wie Butan oder Pentan, oder von mit derartigen
Kohlenwasserstoffen geschdumtem Isoliermaterial sind geeignete MaBBnahmen
gegen Verpuffungen, z.B. durch Inertisierung der Zerkleinerungsstufe, zu tref-
fen.

Die Zuverlassigkeit der Trockenlegung ist jéhrlich durch eine von der zusténdi-
gen Landesbehorde zugelassene Stelle zu priifen; aus mindestens 100 Gerdten
oder Einrichtungen mit intaktem Kdéltekreislauf sind die FCKW—Kéltemittel—
Mengen zu entnehmen und zu sammeln. Die Summe der gesammelten FCKW-
Kaltemittel-Mengen soll 90 Gew.—% der Summe der FCKW-Kdéltemittel—
Mengen gemiall den Angaben auf den Typenschildern der Gerdte oder Einrich-
tungen nicht unterschreiten. Die FCKW—Gehalte in den entgasten Kéltema-

schinendlen diirfen 2 g Gesamthalogen/kg nicht iiberschreiten.
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Bei der Freisetzung von FCKW aus Isoliermaterial sind Emissionen an FCKW

so weit wie mdglich zu vermeiden, z.B. durch folgende Maflnahmen:

— Die trockengelegten Geréte oder Einrichtungen sind in einer gekapselten
Anlage zu behandeln, die z.B. iiber Schleusensysteme auf der Eingangs—
und der Austragsseite gegen FCKW—Verluste gesichert ist.

—  Ubergabestellen fiir FCKW-haltige Isoliermaterialfraktionen sollen tech-
nisch gasdicht sein.

—  FCKW-haltige Abgase sind an der Entstehungsstelle (z.B. bei der Kon-
fektionierung von Isoliermaterial durch Pressen) zu erfassen und einer
Abgasreinigungseinrichtung zuzufiihren; riickgewonnene FCKW sind
ordnungsgemél zu entsorgen.

Durch geeignete UberwachungsmaBnahmen, z.B. Rauchkerzen, ist regelmiBig

zu priifen und sicherzustellen, dass die Anlagen keine Undichtigkeiten aufwei-

sen; das Ergebnis ist zu dokumentieren. Die Dichtigkeit und die Dokumenta-
tion der Eigeniiberwachung sind einmal jéhrlich durch eine von der zustdndi-
gen Landesbehorde zugelassene Stelle zu priifen.

In Anlagenbereichen zur Freisetzung der FCKW aus Isoliermaterial sollen die

Isoliermaterialanhaftungen an den ausgetragenen Fraktionen (z.B. Metalle,

Kunststoffe) soweit technisch moglich vermieden werden; bei den ausgetrage-

nen Metall- und Kunststofffraktionen diirfen diese Anhaftungen jeweils

0,5 Gew.—% nicht iiberschreiten.

Isoliermaterialfraktionen zur stofflichen Verwertung diirfen einen FCKW-Ge-

halt von 0,2 Gew.—% nicht iiberschreiten. Isoliermaterialfraktionen mit einem

hoheren FCKW-Gehalt sind einer thermischen Abfallbehandlungsanlage (Ver-
brennungsanlage fiir Abfalle) oder einer anderen Abfallbehandlungsanlage mit
einer gleichwertigen Zerstorungseffizienz fiir FCKW zuzufiihren; im zuletzt
genannten Fall ist die gleichwertige Zerstorungseffizienz der zustdndigen Fach-

behorde nachzuweisen.

FLUORCHLORKOHLENWASSERSTOFFE

Die Emissionen an FCKW im Abgas der FCKW-Riickgewinnung diirfen den Mas-

senstrom 10 g/h und die Massenkonzentration 20 mg/m’ nicht iiberschreiten; die
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Moglichkeiten, die Emissionen durch dem Stand der Technik entsprechende Maf3-

nahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Die Massenkonzentration der Emissionen an FCKW im Abgas ist kontinuierlich zu
ermitteln oder es ist durch andere, fortlaufende Priifungen der Wirksamkeit der Ab-
gasreinigungseinrichtung nachzuweisen, dass die festgelegte Emissionsbegrenzung

nicht Uiberschritten wird.

ALTANLAGEN

FLUORCHLORKOHLENWASSERSTOFFE

Bei Altanlagen diirfen die Emissionen an FCKW im Abgas der FCKW—Riickgewin-
nung den Massenstrom 25 g/h und die Massenkonzentration 50 mg/m3 nicht {iber-
schreiten; die Moglichkeiten, die Emissionen durch dem Stand der Technik entspre-

chende MaBlnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

5.4.8.12 —14 Anlagen der Nummer 8.12 bis 8.14: Abfallléiger

5.4.8.12.1 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfillen, auf die die Vorschriften des
Kreislaufwirtschafts— und Abfallgesetzes Anwendung finden

5.4.8.13.1 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlimmen

5.4.8.14.1 Anlagen zur Lagerung von Abfillen, auf die die Vorschriften des Kreislauf-
wirtschafts— und Abfallgesetzes Anwendung finden und in diesen Anlagen
Abfille vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils iiber einen Zeitraum

von mehr als einem Jahr gelagert werden

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Schadstoffe nicht in den Boden
und das Grundwasser eindringen koénnen. Der Zutritt von Wasser ist zur Verhinde-
rung von Auswaschungen von Schadstoffen oder der Entstehung von organischen

Emissionen durch Umsetzungsprozesse zu minimieren (z.B. durch Abdeckung oder

Uberdachung).
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Lagerung, Be— und Entladung von Stoffen und Zubereitungen

Anlagen der Nummer 9.2:

Anlagen zur Lagerung von brennbaren Fliissigkeiten

ORGANISCHE STOFFE

Bei mineral6lhaltigen Produkten mit einem Dampfdruck von weniger als 1,3 kPa bei
293,15 K gilt fiir organische Stoffe in Nummer 5.2.5 Satz 1 der Massenstrom 3 kg/h
und fir kontinuierliche Messungen nach Nummer 5.3.3.2 Absatz6 im
2. Spiegelstrich der Massenstrom 3 kg/h. Fiir Gasole mit der Kennzeichnung R 40
sowie fiir Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 (Ausgabe Februar 2000), Heizdle nach
DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mirz 1998) und gleichartige Produkte finden die Anfor-
derungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der Klasse I

keine Anwendung.

GASFORMIGE EMISSIONEN

Sofern sicherheitstechnische Aspekte nicht entgegenstehen und die brennbaren Fliis-
sigkeiten nicht die in Nummer 5.2.6 Buchstaben b) bis d) genannten Merkmale sowie
nicht ein Siedeende von 150 °C oder weniger aufweisen, konnen abweichend von
Nummer 5.2.6.3 bei Flanschen mit Dichtleiste bis zu einem maximalen Nenndruck
von 2,5 MPa auch nicht technisch dichte Weichstoffdichtungen entsprechend Richt-
linie VDI 2440 (Ausgabe November 2000) eingesetzt werden.

Fiir Gasole mit der Kennzeichnung R 40 sowie flir Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
(Ausgabe Februar 2000), Heizole nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mérz 1998) und
gleichartige Produkte finden die Anforderungen der Nummern 5.2.6.6 und 5.2.6.7

keine Anwendung.

ALTANLAGEN

GASFORMIGE EMISSIONEN

Altanlagen, in denen Gasole mit der Kennzeichnung R 40 sowie Dieselkraftstoff
nach DIN EN 590 (Ausgabe Februar 2000), Heizéle nach DIN 51603 Teil 1 (Aus-
gabe Mirz 1998) oder gleichartige Produkte gefordert, umgefiillt oder gelagert wer-
den, die die Anforderungen der Nummern 5.2.6.1, 5.2.6.3 oder 5.2.6.4 nicht einhal-
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ten, diirfen bis zum Ersatz durch neue Dichtsysteme oder Aggregate weiterbetrieben
werden. Die zustidndige Behorde soll nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift
eine Bestandsaufnahme fiir Pumpen und Absperrorgane fordern und den kontinuier-
lichen Ersatz der Dichtsysteme oder Aggregate sowie die durchgefiihrten Wartungs-
arbeiten bis zu ihrem Ersatz im Rahmen der Betriebsiiberwachung verfolgen.
Nummer 5.2.6.7 Satz 1 gilt fiir Altanlagen zur Lagerung von brennbaren Fliissigkei-
ten nach Nummer 5.2.6 Buchstabe a), die nicht eines der in den Buchstaben b) bis d)
genannten Merkmale erfiillen, mit der MaB3gabe, dass die fliissigen organischen Pro-
dukte auch in Schwimmdachtanks mit wirksamer Randabdichtung oder in Festdach-
tanks mit innerer Schwimmdecke gelagert werden diirfen, wenn eine Emissionsmin-
derung um mindestens 97 vom Hundert gegeniiber Festdachtanks ohne innere
Schwimmdecke erreicht wird. Dies gilt entsprechend fiir die Lagerung mineral6lhal-
tiger Produkte, die einen Gehalt an Benzol von weniger als 1 vom Hundert aufwei-
sen.
Die Anforderungen der Nummer 5.2.6 sind bei Altanlagen,
a) in denen brennbare Fliissigkeiten, die eines der Merkmale nach Nummer 5.2.6
Buchstaben a) bis d) erfiillen, gefordert oder umgefiillt werden oder
b) in denen brennbare Fliissigkeiten, die eines der Merkmale nach Nummer 5.2.6
Buchstaben b) bis d) erfiillen, gelagert werden,

spétestens zwolf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift einzuhalten.

5.4.9.36 Anlagen der Nummer 9.36:
Anlagen zur Lagerung von Giille, die unabhingig von Anlagen der Num-

mer 7.1 betrieben werden

MINDESTABSTAND

Bei der Errichtung der Anlagen ist ein Mindestabstand von 300 m zur nichsten vor-
handenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung einzuhalten.
Der Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn die Emissionen an Geruchs-
stoffen durch primérseitige MaBnahmen gemindert werden oder das geruchsbeladene
Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt wird. Die durch die Minderung
der Emissionen an Geruchsstoffen mogliche Verringerung des Mindestabstandes ist
mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Geruchsausbreitungsrechnung festzustellen,

dessen Eignung der zustindigen Fachbehdrde nachzuweisen ist.
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BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Folgende bauliche und betriebliche Maflnahmen sind anzuwenden:

a)  Anlagen zum Lagern und Umschlagen von fliissigem Wirtschaftsdiinger sind
entsprechend DIN 11622 (Ausgabe 1994) und DIN 1045 (Ausgabe 1988) zu er-
richten.

b)  Die Lagerung von Fliissigmist (auBBerhalb des Stalles) soll in geschlossenen Be-
héltern erfolgen oder es sind gleichwertige MaBBnahmen zur Emissionsminde-
rung anzuwenden, die einen Emissionsminderungsgrad bezogen auf den offe-
nen Behélter ohne Abdeckung von mindestens 80 vom Hundert der Emissionen
an geruchsintensiven Stoffen und an Ammoniak erreicht.

Kiinstliche Schwimmschichten sind nach etwaiger Zerstorung durch Aufrithren
oder Ausbringungsarbeiten nach Abschluss der Arbeiten unverziiglich wieder
funktionstiichtig herzustellen.

c)  Fir flissigen Wirtschaftsdiinger, der an Dritte zur weiteren Verwertung abge-
geben wird, ist ein Nachweis der ordnungsgemiaflen Lagerung und Verwertung

des Wirtschaftsdiingers zu fiihren.

5.4.10 Sonstiges

5.4.10.7 Anlagen der Nummer 10.7:

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur— oder Synthesekautschuk

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Abgase sind moglichst an der Entstehungsstelle zu erfassen und einer Abgasreini-

gungseinrichtung zuzufiihren.

ORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.5 gilt mit der Maligabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas die Massenkonzentration 80 mg/m?, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht

uberschreiten dirfen.
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Anlagen der Nummer 10.8:
Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz—, Reinigungs— oder Holzschutz-

mitteln sowie Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln

GESAMTSTAUB
Bei der Herstellung von Bautenschutz—, Reinigungs— oder Holzschutzmitteln diirfen
die staubformigen Emissionen im Abgas die Massenkonzentration 5 mg/m’ nicht
iberschreiten.
Bei der Herstellung von Klebemitteln diirfen die staubformigen Emissionen im Ab-

gas die Massenkonzentration 10 mg/m’ nicht iiberschreiten.

5.4.10.15 Anlagen der Nummer 10.15: Priifstinde

5.4.10.15.1 Priifstinde fiir oder mit Verbrennungsmotoren

GESAMTSTAUB, EINSCHLIEBLICH DER ANTEILE AN KREBSERZEUGENDEN, ERBGUT-
VERANDERNDEN ODER REPRODUKTIONSTOXISCHEN STOFFEN, UND SCHWEFELOXIDE
Bei Priifstinden fiir oder mit in Serie hergestellten Motoren mit einer Feuerungs-
wirmeleistung von weniger als 2 MW des Einzelaggregats, das mit Dieselkraftstoff
betrieben wird, der den zuldssigen Massengehalt an Schwefel nach der 3. BImSchV,
in der jeweils giiltigen Fassung, nicht liberschreitet, sind die Abgase einem Rulfilter
zuzuflihren oder die Emissionen sind gleichwertig zu vermindern.

Bei Priifstanden fiir oder mit sonstigen Motoren, die mit Dieselkraftstoff betrieben
werden, der den zuldssigen Massengehalt an Schwefel nach der 3. BImSchV, in der
jeweils giiltigen Fassung, nicht iiberschreitet, sind Sonderregelungen zur Begrenzung
der staubformigen Emissionen zu treffen. Die Mdglichkeiten, die staubformigen
Emissionen durch motorische und andere dem Stand der Technik entsprechende
MalBnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.

Werden Motoren im bestimmungsgeméfen Betrieb mit Riickstandsdlen oder ver-
gleichbaren Treibstoffen betrieben, sind Sonderregelungen zur Begrenzung der staub-
formigen Emissionen und der Emissionen an Schwefeloxiden zu treffen. Die Mog-
lichkeiten, die staubformigen Emissionen durch motorische und andere dem Stand

der Technik entsprechende MaBBnahmen zu vermindern, sind auszuschopfen.
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STICKSTOFFOXIDE

Nummer 5.2.4 findet keine Anwendung. Bei Priifstinden mit oder fiir Selbstziin-
dungsmotoren, die mit fliissigen Brennstoffen betrieben werden, sind die Emissionen
durch motorische oder andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen zu

begrenzen.

ORGANISCHE STOFFE
Nummer 5.2.5 findet keine Anwendung. Die Emissionen an organischen Stoffen sind
durch motorische oder andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen zu

begrenzen.

5.4.10.20 Anlagen der Nummer 10.20:
Anlagen zum Reinigen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen me-

tallischen Gegenstinden durch thermische Verfahren

BEZUGSGROSE
Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas
von 11 vom Hundert, ausgenommen bei katalytischen Nachverbrennungseinrichtun-

gen.

ORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.5 gilt mit der Mallgabe, dass die Emissionen an organischen Stoffen im
Abgas den Massenstrom 0,10 kg/h oder die Massenkonzentration 20 mg/m?, angege-
ben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten diirfen. Die Anforderungen der
Nummer 5.2.5 flir die Emissionen an organischen Stoffen der Klassen I und II finden

keine Anwendung.
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5.4.10.21 Anlagen der Nummer 10.21:
Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, Straflentankfahr-
zeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur automatischen
Reinigung von Fissern, soweit die Behélter von organischen Stoffen gereinigt

werden

5.4.10.21.1 Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, Straflentankfahr-

zeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Anlagen sind mit Abgaserfassung und —reinigung, Abwassererfassung und —be-
handlung und ausreichenden Lagerflichen fiir Abfélle zu errichten und zu betreiben.
Zur Abwasserbehandlung kann auch eine vorhandene geeignete Behandlungsanlage
genutzt werden.

Zu den Behandlungsschritten, z.B. Restentleerung, Entgasung, Reinigung, Abgaser-
fassung und -reinigung, Abwassererfassung und —reinigung, Abfallerfassung und
-zuordnung, sind stoffgruppenbezogene Betriebsanweisungen festzulegen. Die Be-
handlungsschritte sind so auszufiihren, dass moglichst geringe Emissionen entstehen.
Zur Verminderung der Entstehung von Emissionen sollte bei Stoffen, die bei einer
Temperatur von 293,15 K einen Dampfdruck von 10 Pa oder mehr aufweisen, vor
dem Waschgang mit kalter Waschldsung vorgespiilt werden. Nicht zuldssig ist eine

direkte Behandlung leichtfliichtiger Stoffe mit Dampf oder Heilwasser.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas, angegeben als Gesamtkohlenstoff,
diirfen insgesamt den Massenstrom 0,10 kg/h oder die Massenkonzentration
20 mg/m? nicht iiberschreiten. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emis-

sionen an organischen Stoffen der Klassen I und II finden keine Anwendung.

KREBSERZEUGENDE, ERBGUTVERANDERNDE ODER REPRODUKTIONSTOXISCHE STOFFE
Die Emissionen an organischen Stoffen der Nummer 5.2.7.1 diirfen als Mindestan-
forderung insgesamt den Massenstrom 2,5 g/lh oder die Massenkonzentration

5 mg/m? nicht iiberschreiten.
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5.4.10.21.2 Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern oder vergleichbaren Be-

hiltern (z.B. Tankpaletten) einschliefllich zugehoriger Aufarbeitungsanlagen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Der Waschbereich ist einzuhausen. Abgase, die z.B. beim Offnen der Behilter, bei
der Restentleerung der Behélter, beim pneumatischen Ausbeulen der Behilter, beim
Verschrotten (z.B. Pressen) nicht recyclingfdahiger Féasser oder beim Transport der
gedffneten, ungereinigten Fisser oder Behilter entstehen, sind zu erfassen. Lagerbe-
hidlter fiir Restinhaltsstoffe aus der Restentleerung, die Waschwasserautbereitung,
Abwasserbehandlung sowie die zugehorigen Lagerbehélter sind soweit wie moglich
als geschlossenes System auszulegen und zu betreiben.

Vor dem Waschprozess sind die Behélter soweit wie moglich zu entleeren (Restent-
leerung).

Beim Betrieb der Fass— oder Behilterreinigungsanlagen ist darauf zu achten, dass
Fasser oder Behilter, die mit Stoffen der Nummer 5.2.5 Klasse I oder Stoffen der
Nummer 5.2.7.1 verunreinigt sind, im Wechsel mit Féssern oder Behiltern, die mit
weniger gefdhrlichen Stoffen verunreinigt sind, aufgegeben werden. Hierzu ist eine

Betriebsanweisung zu erstellen und ein Betriebsbuch zu fiihren.

ORGANISCHE STOFFE UND KREBSERZEUGENDE, ERBGUTVERANDERNDE ODER REPRO-
DUKTIONSTOXISCHE STOFFE

Bei Anlagen, in denen auch Fisser oder Behélter gereinigt werden, die mit Stoffen
der Nummer 5.2.5 Klasse I oder Stoffen der Nummer 5.2.7.1 verunreinigt sind, diir-
fen die Emissionen an organischen Stoffen der Nummer 5.2.5 im Abgas, angegeben
als Gesamtkohlenstoff, insgesamt den Massenstrom 0,10 kg/h oder die Massenkon-
zentration 20 mg/m? nicht iiberschreiten. Bei Anlagen, in denen schwerpunktméafig
Féasser oder Behilter gereinigt werden, die mit organischen Stoffen der Num-
mer 5.2.7.1 verunreinigt sind, sind im Einzelfall weitergehende Anforderungen fest-
zulegen.

Bei Anlagen, in denen Fisser oder Behilter gereinigt werden, die nicht mit organi-
schen Stoffen der Nummer 5.2.5 Klasse I oder der Nummer 5.2.7.1 verunreinigt sind,
ist fiir die Emissionen an organischen Stoffen der Nummer 5.2.5 im Abgas insgesamt

die Massenkonzentration 75 mg/m?, angegeben als Gesamtkohlenstoff, anzustreben.
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Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 fiir die Emissionen an organischen Stoffen der

Klassen I und II finden keine Anwendung.

5.4.10.23 Anlagen der Nummer 10.23: Anlagen zur Textilveredlung

5.4.10.23.1 Anlagen zur Textilveredlung durch Thermofixieren, Thermosolieren, Be-
schichten, Imprignieren oder Appretieren, einschlieflilich der zugehorigen

Trocknungsanlagen

Soweit Anlagen Anforderungen zur Begrenzung der Emissionen an fliichtigen orga-
nischen Stoffen nach der Verordnung zur Begrenzung der Emissionen fliichtiger or-
ganischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Losemittel in bestimmten
Anlagen (31. BImSchV) vom 21. August 2001 (BGBI. I S. 2180), in der jeweils giil-
tigen Fassung, zu erfiillen haben, sind die nachfolgenden Anforderungen fiir organi-
sche Stoffe eine Konkretisierung und Ergidnzung der Vorschriften des Anhangs IV

Buchstabe C Nr. 5 dieser Verordnung.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Der Gehalt an emissionsrelevanten Stoffen in oder auf der zu veredelnden Ware (z.B.
Restmonomergehalte, Préparationen wie Spinndle, Avivagen, Schlichten) ist so weit
wie moglich zu vermindern. Hierzu sind insbesondere eine oder mehrere der folgen-
den MaBnahmen durchzufiihren:

a)  FEinsatz thermostabiler Préparationen,

b)  Reduzierung der Auftragsmenge,

¢)  Vorbehandlung der zur Veredlung vorgesehenen Ware z.B. durch eine Wische,

d)  Optimierung der Vorreinigung (z.B. Steigerung der Wascheffizienz).

BEZUGSGROBE

Die Massenkonzentrationen beziehen sich auf ein Luft-Waren—Verhiltnis von
20 m’/kg; das Luft-Waren—Verhiltnis ist der Quotient aus Gesamtabgasvolumen-
strom (in m’/h) eines thermischen Behandlungsaggregats wihrend eines Prozesses
(Veredelungsschrittes) und dem Warendurchsatz des zu veredelnden Textils (in
kg/h). Durch Multiplikation der zuldssigen Massenkonzentration der emittierten

Stoffe mit dem Bezugs—Luft-Waren—Verhiltnis von 20 m’/kg ergibt sich der jeweils
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zuldssige spezifische Emissionsfaktor (Massen der emittierten Stoffe (in g) pro Mas-

sen des zu veredelnden Textils (in kg)).

ORGANISCHE STOFFE

Nummer 5.2.5 gilt mit der Mal3gabe, dass

a)  die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas, angegeben als Gesamtkoh-
lenstoff, den Massenstrom 0,80 kg/h oder die Massenkonzentration 40 mg/m’
nicht iiberschreiten diirfen;

b) aus Verschleppung und Restgehalten an Pridparationen darf zusétzlich eine
Massenkonzentration von nicht mehr als 20 mg/m’, angegeben als Gesamt-
kohlenstoff, emittiert werden;

c) soweit aus verfahrenstechnischen Griinden ein oder mehrere von in Num-
mer 10.23 des Anhangs der 4. BImSchV erfassten Veredelungsschritten gleich-
zeitig mit einem dort nicht erfassten Veredelungsschritt in einem Behandlungs-
aggregat durchgefiihrt werden, ist insgesamt fiir die Emissionen an organischen
Stoffen im Abgas durch eine Optimierung des Prozesses die Massenkonzentra-
tion 40 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, anzustreben. Soweit Anla-
gen, die die Anforderungen der 31. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung,
zu erfiillen haben, gleichzeitig beschichten und bedrucken, diirfen entsprechend
dieser Verordnung die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas die Mas-
senkonzentration 40 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiber-
schreiten.

Auch wenn die Voraussetzungen der Buchstaben a) bis ¢) gegeben sind, diirfen die

Gesamtemissionen an organischen Stoffen im Abgas insgesamt 80 mg/m’, angegeben

als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschreiten; soweit Anlagen, die die Anforderungen

der 31. BImSchV, in der jeweils giiltigen Fassung, zu erfiillen haben, gleichzeitig be-
schichten und bedrucken, diirfen —abweichend vom Teilsatz 1 und entsprechend die-
ser Verordnung — die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas insgesamt die

Massenkonzentration 60 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, nicht iiberschrei-

ten.

Die Anforderungen fiir die Emissionen an organischen Stoffen der Klasse II finden

keine Anwendung.
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In begriindeten Ausnahmefillen, z.B. bei Beschichtungen und technischen Textilien,
kann von diesen Regelungen abgesehen werden; in diesen Fallen gilt Nummer 5.2.5

unverandert.

KREBSERZEUGENDE, ERBGUTVERANDERNDE ODER REPRODUKTIONSTOXISCHE STOFFE
Erginzend zu Nummer 5.2.7.1 gilt, dass Stoffe und Zubereitungen nach Num-
mer 5.2.7.1 unverziiglich durch weniger schiadliche Stoffe und Zubereitungen zu er-

setzen sind.

MESSUNGEN

Zur Ermittlung der Betriebsbedingungen (Rezepturen), die zu den hochsten Emissio-
nen fiihren, kdnnen Berechnungen der Emissionen auf der Basis von Substanzemis-
sionsfaktoren herangezogen werden, sofern die Substanzemissionsfaktoren nach ei-
ner wissenschaftlich anerkannten Methode ermittelt wurden.

Abweichend von Nummer 5.3.2.2 Absatz 2 Satz 2 kdnnen bis zu drei Einzelmessun-
gen durch Berechnung der Emissionen auf der Basis von Substanzemissionsfaktoren
ersetzt werden, sofern im Rahmen der erstmaligen sowie wiederkehrenden Emis-
sionsmessungen die Substanzemissionsfaktoren der Komponenten von mindestens
drei Rezepturen messtechnisch durch eine nach § 26 anerkannte Messstelle ermittelt

werden.

BEURTEILUNG VON MESSWERTEN

Das tatsdchliche Luft-Waren—Verhiltnis ist jeweils zu bestimmen und zu dokumen-
tieren.

Die Emissionswerte gelten auch dann als eingehalten, wenn die iiber das bestimmte
Luft-Waren—Verhéltnis und die gemessenen Massenkonzentrationen ermittelten spe-
zifischen Emissionsfaktoren die zuldssigen spezifischen Emissionsfaktoren nicht

uberschreiten.

ALTANLAGEN

ORGANISCHE STOFFE
Bei Altanlagen gilt ergidnzend, dass bei direkt beheizten Behandlungsaggregaten die

Emissionen an organischen Stoffen aus der Verbrennung bis zu einer maximalen
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Massenkonzentration von 20 mg/m’, angegeben als Gesamtkohlenstoff, unberiick-
sichtigt bleiben; die Moglichkeiten, die Emissionen durch feuerungstechnische und
andere dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen, z.B. durch Optimierung
der Verbrennung, mindestens jéhrliche Wartung, weiter zu vermindern, sind auszu-
schopfen. Soweit der Betreiber, z.B. durch eine fachliche Stellungnahme des Bren-
ner— oder des Spannrahmenherstellers, nachweist, dass fiir die Emissionen an organi-
schen Stoffen aus der Verbrennung die Massenkonzentration 20 mg/m’, angegeben
als Gesamtkohlenstoff, nicht eingehalten werden kann und diese Emissionen durch
primirseitige MaBnahmen nicht weiter vermindert werden konnen, ist die Emis-

sionsbegrenzung im Einzelfall festzulegen.

Ableitung von Abgasen

Allgemeines

Abgase sind so abzuleiten, dass ein ungestorter Abtransport mit der freien Luftstro-
mung ermdoglicht wird. In der Regel ist eine Ableitung liber Schornsteine erforder-
lich, dessen Hohe vorbehaltlich besserer Erkenntnisse nach den Nummern 5.5.2 bis

5.5.4 zu bestimmen ist.

Ableitung iiber Schornsteine

Der Schornstein soll mindestens eine Héhe von 10 m iiber der Flur und eine den
Dachfirst um 3 m iiberragende Hohe haben. Bei einer Dachneigung von weniger als
20° ist die Hohe des Dachfirstes unter Zugrundelegen einer Neigung von 20° zu be-
rechnen; die Schornsteinhdhe soll jedoch das 2fache der Gebidudehohe nicht iiber-

steigen.

Ergeben sich mehrere etwa gleich hohe Schornsteine mit gleichartigen Emissionen,
so ist zu priifen, inwieweit diese Emissionen bei der Bestimmung der Schornstein-
hohe zusammenzufassen sind. Dies gilt insbesondere, wenn der horizontale Abstand
zwischen den einzelnen Schornsteinen nicht mehr als das 1,4fache der Schornstein-
héhe betrigt oder soweit zur Vermeidung von Uberlagerungen der Abgasfahnen ver-

schieden hohe Schornsteine erforderlich sind.
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Wenn bei einer nach Absatz 1 bestimmten Schornsteinhdhe die nach dem Mess— und
Beurteilungsverfahren (Nummer 4.6) zu ermittelnde KenngrofB3e fiir die Gesamtbe-
lastung (Nummer 4.7) den Immissionswert fiir das Kalenderjahr (Nummern 4.2 bis
4.5) iiberschreitet, ist zundchst eine Verminderung der Emissionen anzustreben. Ist
dies nicht mdglich, muss die Schornsteinhohe so weit erhoht werden, dass dadurch

ein Uberschreiten des Immissionswertes fiir das Kalenderjahr verhindert wird.

Die Schornsteinhohe nach Nummer 5.5.3 soll vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen 250 m nicht iiberschreiten; ergibt sich eine groflere Schornsteinhohe als 200 m,

sollen weitergehende Mallnahmen zur Emissionsbegrenzung angestrebt werden.

Absatz 1 findet bei anderen als Feuerungsanlagen keine Anwendung bei geringen
Emissionsmassenstromen sowie in den Féllen, in denen nur innerhalb weniger Stun-
den des Jahres aus Sicherheitsgriinden Abgase emittiert werden; in diesen Féllen sind
die in der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe November 1980) oder in der Richt-
linie VDI 2280 Abschnitt 3 (Ausgabe August 1977) angegebenen Anforderungen
sinngemdl so anzuwenden, dass eine ausreichende Verdiinnung und ein ungestorter

Abtransport der Abgase mit der freien Luftstromung sichergestellt sind.

Nomogramm zur Bestimmung der Schornsteinhohe

Die Schornsteinhdhe ist nach der Abbildung 2 zu bestimmen.

Es bedeuten:

H'inm Schornsteinhdhe aus Nomogramm;

dinm Innendurchmesser des Schornsteins oder dquivalenter Innen-
durchmesser der Querschnittfliche;

tin °C Temperatur des Abgases an der Schornsteinmiindung;

R in m*/h Volumenstrom des Abgases im Normzustand nach Abzug des
Feuchtgehaltes an Wasserdampf;

Q in kg/h Emissionsmassenstrom des emittierten luftverunreinigenden

Stoffes aus der Emissionsquelle;
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fiir Fasern ist die je Zeiteinheit emittierte Faserzahl in einen
Massenstrom umzurechnen;
S Faktor fiir die Schornsteinhhenbestimmung; fiir S sind in der

Regel die in Anhang 7 festgelegten Werte einzusetzen.

Fiir t, R und Q sind jeweils die Werte einzusetzen, die sich beim bestimmungsge-
mafen Betrieb unter den fiir die Luftreinhaltung ungiinstigsten Betriebsbedingungen
ergeben, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes der Brenn— bzw. Rohstoffe. Bei der
Emission von Stickstoffmonoxid ist ein Umwandlungsgrad von 60 vom Hundert zu
Stickstoffdioxid zugrunde zu legen; dies bedeutet, dass der Emissionsmassenstrom
von Stickstoffmonoxid mit dem Faktor 0,92 zu multiplizieren und als Emissionsmas-

senstrom Q von Stickstoffdioxid im Nomogramm einzusetzen ist.

Fiir S kann die zustdndige oberste Landesbehorde in nach § 44 Abs. 3 BImSchG fest-
gesetzten Untersuchungsgebieten und in den Féllen nach Nummer 4.8 kleinere Werte
vorschreiben. Sie sollen 75 vom Hundert der in Anhang 7 festgelegten S—Werte nicht

unterschreiten.
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Abbildung 2:  Nomogramm zur Ermittlung der Schornsteinhohe
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5.5.4  Ermittlung der Schornsteinhohe unter Beriicksichtigung der Bebauung und des

Bewuchses sowie in unebenem Geldnde

In den Fillen, in denen die geschlossene, vorhandene oder nach einem Bebauungs-

plan zuldssige Bebauung oder der geschlossene Bewuchs mehr als 5 vom Hundert

der Flache des Beurteilungsgebietes betrdgt, wird die nach Nummer 5.5.3 bestimmte

Schornsteinhohe H' um den Zusatzbetrag J erhoht. Der Wert J in m ist aus

Abbildung 3 zu ermitteln.

Es bedeuten:
Hinm

J'inm

Abbildung 3:

Schornsteinbauhohe (H =H' + J);
Mittlere Hohe der geschlossenen vorhandenen oder nach ei-
nem Bebauungsplan zulédssigen Bebauung oder des geschlos-

senen Bewuchses tiber Flur.

Diagramm zur Ermittlung des Wertes J

0,8

0,6
JIJ

0,4

0,2 -

0,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
J'/H'

Bei der Bestimmung der Schornsteinhdhe ist eine unebene Geldndeform zu beriick-

sichtigen, wenn die Anlage in einem Tal liegt oder die Ausbreitung der Emissionen

durch Geldndeerhebungen gestort wird. In den Fillen, in denen die Voraussetzungen
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fiir eine Anwendung der Richtlinie VDI 3781 Blatt 2 (Ausgabe August 1981) vorlie-
gen, ist die nach den Nummern 5.5.3 und 5.5.4 Absatz 1 bestimmte Schornsteinh6he

entsprechend zu korrigieren.

Bestehende Anlagen
Fiir bestehende Anlagen, die die Anforderungen der Technischen Anleitung zur

Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 27. Februar 1986 (GMBL. S. 95) einhalten, fin-

den die Anforderungen der Nummern 5.5.2 bis 5.5.4 keine Anwendung.
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Nachtrigliche Anordnungen

Soweit bestehende Anlagen nicht den in den Nummern 4 und 5 festgelegten Anforde-
rungen entsprechen, sollen die zustdndigen Behorden unter Beachtung der nachste-
henden Regelungen die erforderlichen Anordnungen zur Erfiillung der Pflichten aus
§ 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG treffen. Die in den Nummern 5.4 und 6 festgeleg-
ten Fristen zur Erfiillung der Anforderungen beginnen mit dem Inkrafttreten dieser

Verwaltungsvorschrift.

Nachtrigliche Anordnungen zum Schutz vor schiidlichen Umwelteinwirkungen

Ermessenseinschrinkung

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG sollen nachtrigliche Anordnungen getroffen wer-
den, wenn die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder er-
heblichen Beldstigungen geschiitzt ist. In diesen Fillen darf von einer Anordnung nur
abgesehen werden, wenn besondere Umsténde vorliegen, die eine abweichende Be-
urteilung rechtfertigen. Bei konkreten Gesundheitsgefahren ist ein Einschreiten der

Behorde stets geboten.

Eingriffsvoraussetzung

Der Schutz vor schiddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen ist

nicht ausreichend gewéhrleistet, wenn

a) die Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit nach Num-
mer 4.2.1 an einem fiir Menschen dauerhaft zugénglichen Ort im Einwirkungs-
bereich der Anlage iiberschritten sind,

b) die Immissionswerte zum Schutz vor erheblichen Beldstigungen nach Num-
mer 4.3.1 im Einwirkungsbereich der Anlage iiberschritten sind und nicht aus-
geschlossen ist, dass unzumutbare Beldstigungen in dem betroffenen Bereich
tatsdchlich auftreten,

c¢) die Immissionswerte zum Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere

zum Schutz der Vegetation und von Okosystemen, nach den Nummern 4.4.1
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oder 4.4.2 im Einwirkungsbereich der Anlage {iberschritten sind und in dem
betroffenen Bereich schutzbediirftige Okosysteme bestehen oder

d) eine Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 durchzufiihren ist und ergeben hat,
dass luftverunreinigende Immissionen zu Gefahren, erheblichen Nachteilen
oder erheblichen Beladstigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
fiihren,

und der Betrieb der Anlage relevant zu den schédlichen Umwelteinwirkungen bei-

tragt.

MafBinahmen

Kann ein ausreichender Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen nicht durch
Malnahmen zur Einhaltung des Standes der Technik sichergestellt werden, sollen
weitergehende MaBnahmen zur Emissionsminderung angeordnet werden. Reichen
auch derartige Maflnahmen nicht aus, soll eine Verbesserung der Ableitbedingungen
gefordert werden. In den Fillen des § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG ist ein vollstindiger

oder teilweiser Widerruf der Genehmigung zu priifen.

Fristen

Nachtrdgliche Anordnungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen sol-
len unverziiglich nach Klirung der Eingriffsvoraussetzungen getroffen werden. Tra-
gen mehrere Verursacher relevant zu schidlichen Umwelteinwirkungen bei, sind die
Eingriffsvoraussetzungen gegeniiber allen beteiligten Emittenten zu kldren und ggf.
mehrere Anordnungen zu treffen. Fiir die Durchfiihrung der Maflnahmen kann unter
Beriicksichtigung des VerhéltnisméBigkeitsgrundsatzes eine Frist eingerdumt werden.
Satz 3 gilt nur, wenn in der Ubergangszeit keine konkreten Gesundheitsgefahren
auftreten konnen und zeitlich begrenzte Beldstigungen oder Nachteile den Betroffe-

nen zumutbar sind.

Luftqualitatswerte der EG

Sind Immissionswerte nach Nummer 4 iiberschritten, deren Einhaltung nach den

Tochterrichtlinien zur Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 iiber
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die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitidt ("Luftqualitits—Rahmenrichtlinie")
erst zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt gefordert wird, kann ein Beitrag der
Anlage zur Uberschreitung der Immissionswerte bis zum Ablauf der Ubergangszeit
zugelassen werden. Die zur kiinftigen Einhaltung der Immissionswerte erforderlichen

Maflnahmen sind spétestens im Rahmen der Luftreinhalteplanung anzuordnen.

Nachtragliche Anordnungen zur Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwir-

kungen

Grundsatz

Entspricht eine Anlage nicht den in dieser Verwaltungsvorschrift konkretisierten An-
forderungen zur Vorsorge gegen schddliche Umwelteinwirkungen, soll die zustédn-
dige Behorde die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Anlage an den in
Nummer 5 beschriebenen Stand der Technik und die dort angegebenen sonstigen
Vorsorgeanforderungen anzupassen. Werden die in Nummer 5 festgelegten Emis-
sionswerte nur geringfiigig iiberschritten, kann die Anordnung aufwendiger Abhilfe-
mafBnahmen unverhiltnismiBig sein. Im Ubrigen wird der Grundsatz der Verhiltnis-
mafigkeit (§ 17 Abs. 2 BImSchG) in der Regel durch Einrdumung einer der in den
Nummern 5.4 und 6 festgelegten Erflillungsfristen gewahrt.

Unverziigliche Sanierung

Entspricht eine Anlage nicht den in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft (TA Luft) vom 27. Februar 1986 (GMBI. S. 95) festgelegten Anforderungen zur
Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen, soll in der nachtriglichen Anord-
nung eine Frist nur eingerdumt werden, soweit das zur Durchfiihrung der Mafnah-
men zwingend erforderlich ist. Sind die Anforderungen im Einzelfall durch eine
Auflage oder eine nachtrdgliche Anordnung konkretisiert worden, sollen sie unver-

zliglich durchgesetzt werden.
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Einriumung von Sanierungsfristen

Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift neue Anforderungen festgelegt werden, sol-
len zu ihrer Erfiillung Fristen eingerdumt werden, bei deren Festlegung

—  der erforderliche technische Aufwand,

— das AusmalB der Abweichungen von den Anforderungen und

— die Bedeutung fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft

zu beriicksichtigen sind.

Sanierungsfristen fiir Maflnahmen, deren Erfiilllung lediglich organisatori-

sche Anderungen oder einen geringen technischen Aufwand erfordert

In nachtriglichen Anordnungen, deren Erfiillung lediglich organisatorische Anderun-
gen oder einen geringen technischen Aufwand erfordert, insbesondere bei Umstel-
lungen auf emissionsirmere Brenn— oder Einsatzstoffe sowie bei einfachen Ande-
rungen der Prozessfiihrung oder Verbesserungen der Wirksamkeit vorhandener Ab-
gasreinigungseinrichtungen, soll festgelegt werden, dass die Durchfiihrung der MaB-
nahmen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der neuen Anforderungen abge-

schlossen ist.

Sanierungsfristen fiir Mallnahmen zur zeitgleichen Erfiillung der bisherigen

und der neuen Anforderungen

Bei Anlagen, die weder die Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft von 1986 noch die neuen Anforderungen einhalten, soll angestrebt
werden, die MaBBnahmen zur Erfiillung der bisherigen und der neuen Anforderungen
zeitgleich durchzufiihren. Die Frist zur Erfiillung aller Anforderungen soll drei Jahre

nicht iiberschreiten.
Bei Anlagen nach Nummer 7.1 Buchstabe b) des Anhangs der 4. BImSchV, die ab

dem 3. August 2001 nach § 67 Abs. 2 BImSchG anzuzeigen sind, sind alle Anforde-

rungen spétestens bis zum 30. Oktober 2007 zu erfiillen.
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Allgemeine Sanierungsfrist

Bei Anlagen, die bisher dem Stand der Technik entsprachen, soll —soweit in den
Nummern 6.2.3.1, 6.2.3.4 und 6.2.3.5 nichts anderes bestimmt ist — verlangt werden,

dass alle Anforderungen spétestens bis zum 30. Oktober 2007 erfiillt werden.

Besondere Sanierungsfristen nach Nummer 5.4 dieser Verwaltungsvorschrift

Soweit in Nummer 5.4 fiir bestimmte Anlagenarten besondere Sanierungsfristen fest-

gelegt werden, sind diese vorrangig zu beachten.

Sanierungsfristen in Luftreinhalteplinen nach § 47 BImSchG

Soweit in Luftreinhaltepldnen nach § 47 BImSchG Sanierungsfristen enthalten sind,

gehen diese den in den Nummern 5.4 und 6.2.3.1 bis 6.2.3.3 bestimmten Fristen vor.

Verzicht auf die Genehmigung

Eine nachtriagliche Anordnung ist nicht zu erlassen, wenn der Betreiber durch
schriftliche Erklidrung gegeniiber den Genehmigungsbehorde darauf verzichtet hat,
die Anlage ldnger als bis zu den in den Nummern 6.2.3.2 bis 6.2.3.4 genannten
Fristen zu betreiben. Satz 1 gilt nicht fiir nachtrigliche Anordnungen im Sinne von

Nummer 6.2.3.1 und Nummer 6.2.3.5.

Kompensation

In den Fillen des § 17 Abs. 3a BImSchG soll die zustéindige Behdrde von nachtragli-

chen Anordnungen absehen.

Aufhebung von Vorschriften

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 27. Februar 1986
(GMBL. S. 95) wird mit Inkrafttreten dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift auf-
gehoben.
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Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am ersten Tage des dritten auf die Ver-

offentlichung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 24. Juli 2002
IG12-50139/1

Gerhard Schroder

Der Bundeskanzler

Juirgen Trittin
Der Bundesminister

fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
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Anhang 1 Ermittlung des Mindestabstandes zu empfindlichen Pflanzen (z.B. Baum-
schulen, Kulturpflanzen) und Okosystemen im Hinblick auf die Anfor-

derungen der Nummer 4.8

Priifung nach Nummer 4.8, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch
Schidigung empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und

Okosysteme durch Einwirkung von Ammoniak gewihrleistet ist

Nummer 4.8 bestimmt, dass die Unterschreitung der Mindestabstinde in Abbildung 4
einen Anhaltspunkt fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile durch die Schidigung
empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosysteme durch

die Einwirkung von Ammoniak gibt.

Bei Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren wird mit Hilfe der Emis-
sionsfaktoren der Tabelle 11 fiir Tierart, Nutzungsrichtung, Aufstallung und Wirt-
schaftsdiingerlagerung und fiir die jeweiligen Tierplatzzahlen die unter ungiinstigen
Bedingungen zu erwartende Ammoniakemission der Anlage je Jahr ermittelt. Bei un-
terschiedlichen Tierarten, Haltungsarten und Nutzungsarten sind die jeweiligen jéhr-
lichen Ammoniakemissionen zu addieren. Mit dieser jahrlichen Ammoniakemission
kann aus der Abbildung 4 der Mindestabstand entnommen werden, dessen Unter-

schreiten einen Anhaltspunkt fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile gibt.

Tabelle 11: Ammoniakemissionsfaktoren fiir Anlagen zum Halten oder zur

Aufzucht von Nutztieren®

Tierart, Nutzungsrichtung, Aufstallung, Ammoniakemissionsfaktor
Wirtschaftsdiingerlagerung (kg/(Tierplatz -+ a))
Mastschweine
Zwangsliftung, Fliissigmistverfahren (Teil- 3,64
oder Vollspaltenbdden)

Weichen Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren wesentlich in Bezug auf Tierart,
Nutzungsrichtung, Aufstallung, Fiitterung oder Wirtschaftsdiingerlagerung von den in Tabelle 11 genannten
Verfahren ab, konnen auf der Grundlage plausibler Begriindungen (z.B. Messberichte, Praxisuntersuchungen)
abweichende Emissionsfaktoren zur Berechnung herangezogen werden.
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Tierart, Nutzungsrichtung, Aufstallung,

Wirtschaftsdiingerlagerung

Ammoniakemissionsfaktor

(kg/(Tierplatz - a))

Zwangsliiftung, Festmistverfahren 4,86
AuBenklimastall, Kistenstall (Fliissig— oder 2,43
Festmistverfahren)
AuBenklimastall, Tiefstreu— oder Kompostver- 4,86
fahren
Ferkelerzeugung (Zuchtsauenhaltung)
Alle Bereiche und Aufstallungsformen (Zucht- 7,29
sauen inkl. Ferkel bis 25 kg)
Legehennen
Kafighaltung mit beliiftetem Kotband 0,0389
Volierenhaltung mit beliiftetem Kotband 0,0911
Bodenhaltung/Auslauf (Entmistung 1 mal je 0,3157
Durchgang)
Mastgefliigel
Masthédhnchen, Bodenhaltung 0,0486
Enten 0,1457
Puten 0,7286
Milchvieh
Anbindehaltung, Fest— oder Fliissigmistverfah- 4,86
ren
Liegeboxenlaufstall, Fest— oder Fliissigmistver- 14,57
fahren
Laufstall, Tiefstreuverfahren 14,57
Laufstall, Tretmistverfahren 15,79
Mastbullen, Jungvieh inkl. Aufzucht (0,5 bis
2 Jahre)
Anbindehaltung, Fest— oder Fliissigmistverfah- 2,43
ren
Laufstall, Fliissigmistverfahren 3,04

Laufstall, Tretmistverfahren

3,64
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Abbildung 4: Mindestabstand von Anlagen zu empfindlichen Pflanzen (z.B.
Baumschulen, Kulturpflanzen) und (")kosystemen, bei dessen
Unterschreiten sich Anhaltspunkte fiir das Vorliegen erhebli-
cher Nachteile durch Schidigung dieser Schutzgiiter auf

Grund der Einwirkung von Ammoniak ergeben
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Ammoniakemission (Mg/a)

Fiir die Berechnung des Mindestabstandes entsprechend Abbildung 4 gilt die Glei-
chung

Xmin = V F ’ Q >
wobei F den Wert 41668 m” * a/Mg einnimmt und Q die jahrliche Ammoniakemis-

sion in Mg/a angibt. Diese Gleichung kann auch bei hoheren jahrlichen Ammoniak-

emissionen als den in der Abbildung 4 dargestellten 22 Mg/a angewendet werden.
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Wenn tiber eine Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 unter Beriicksichtigung der
Haltungsbedingungen nachgewiesen wird, dass bei einem geringeren als nach
Abbildung 4 zu ermittelnden Abstand eine Zusatzbelastung fiir Ammoniak von
3 pg/m’ an keinem maBgeblichen Beurteilungspunkt iiberschritten wird, gibt erst das
Unterschreiten dieses neu ermittelten geringeren Abstandes einen Anhaltspunkt auf
das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schiadigung empfindlicher Pflanzen (z.B.
Baumschulen, Kulturpflanzen) und Okosysteme auf Grund der Einwirkung von

Ammoniak.

Anbhaltspunkte fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile sind dann nicht gegeben,
wenn die Gesamtbelastung an Ammoniak an keinem Beurteilungspunkt 10 pg/m?

uberschreitet.

Die Mindestabstandskurve ist fiir bodennahe Quellen abgeleitet und beriicksichtigt
eine mogliche Verminderung der Immissionskonzentration durch Ableitung der Ab-
gase iiber Schornsteine entsprechend Nummer 5.5 nicht. Gegebenenfalls ist zur Be-
ricksichtigung dieser Ableitungsbedingungen eine Ausbreitungsrechnung nach

Anhang 3 durchzufiihren.
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Anhang 3 Ausbreitungsrechnung

1 Allgemeines

Die Ausbreitungsrechnung fiir Gase und Stdube ist als Zeitreihenrechnung {iber je-
weils ein Jahr oder auf der Basis einer mehrjéhrigen Haufigkeitsverteilung von Aus-
breitungssituationen nach dem hier beschriebenen Verfahren unter Verwendung des
Partikelmodells der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 2000) und un-

ter Berticksichtigung weiterer im folgenden aufgefiihrter Richtlinien durchzufiihren.

Das Ausbreitungsmodell liefert bei einer Zeitreihenrechnung fiir jede Stunde des Jah-
res an den vorgegebenen Aufpunkten die Konzentration eines Stoffes (als Masse/Vo-
lumen) und die Deposition (als Masse/(Flache * Zeit)). Bei Verwendung einer Héu-
figkeitsverteilung gemal Kapitel 12 dieses Anhangs liefert das Ausbreitungsmodell

die entsprechenden Jahresmittelwerte.

Die Ergebnisse einer Rechnung fiir ein Raster von Aufpunkten dienen der Auswahl

der Beurteilungspunkte gemd3 Nummer 4.6.2.5.

Die Ergebnisse an den Beurteilungspunkten représentieren die Zusatzbelastung und
dienen, zusammen mit der Zeitreihe der gemessenen Vorbelastungswerte, der Be-

stimmung der Gesamtbelastung.

2 Festlegung der Emissionen

Emissionsquellen sind die festzulegenden Stellen des Ubertritts von Luftverunreini-
gungen aus der Anlage in die Atmosphidre. Die bei der Ableitung der Emissionen

vorliegenden Freisetzungsbedingungen sind zu beriicksichtigen.

Die Emissionsparameter der Emissionsquelle (Emissionsmassenstrom, Abgastempe-
ratur, Abgasvolumenstrom) sind als Stundenmittelwerte anzugeben. Bei zeitlichen
Schwankungen der Emissionsparameter, z.B. bei Chargenbetrieb, sind diese als Zeit-
reihe anzugeben. Ist eine solche Zeitreihe nicht verfiigbar oder verwendbar, sind die

beim bestimmungsgemifBlen Betrieb fiir die Luftreinhaltung ungiinstigsten Betriebs-
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bedingungen einzusetzen. Héngt die Quellstirke von der Windgeschwindigkeit ab

(windinduzierte Quellen), so ist dies entsprechend zu beriicksichtigen.

Ausbreitungsrechnung fiir Gase

Bei Gasen, fiir die keine Immissionswerte fiir Deposition festgelegt sind, ist die Aus-
breitungsrechnung ohne Beriicksichtigung von Deposition durchzufiihren. Fiir Am-
moniak und gasformiges Quecksilber sind die in Tabelle 12 angegebenen Werte der

Depositionsgeschwindigkeit v; zu verwenden:

Tabelle 12: Depositionsgeschwindigkeiten fiir Gase
Stoff v, in m/s
Ammoniak 0,010
Quecksilber 0,005

Fiir die Berechnung der Umwandlung von NO nach NO; sind die in Richtlinie
VDI 3782 Blatt 1 (Ausgabe Dezember 2001) angegebenen Umwandlungszeiten zu

verwenden.

Ausbreitungsrechnung fiir Staube

Bei der Ausbreitungsrechnung fiir Stdube sind trockene Deposition und Sedimenta-
tion zu beriicksichtigen. Die Berechnung ist fiir folgende GroBenklassen der Korn-
groflenverteilung, angegeben als aerodynamischer Durchmesser d,, des Emissions-
massenstromes durchzufiihren, wobei jeweils die angegebenen Werte von Deposi-

tionsgeschwindigkeit v; und Sedimentationsgeschwindigkeit v; zu verwenden sind:
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Tabelle 13: Depositions— und Sedimentationsgeschwindigkeiten fiir Stiube
Klasse d, in um v, in m/s vg in m/s
1 kleiner 2,5 0,001 0,00
2 2,5 bis 10 0,01 0,00
3 10 bis 50 0,05 0,04
4 grofer 50 0,20 0,15

Die Ausbreitungsrechnung fiir eine KorngroBenklasse ist mit dem Emissionsmassen-
strom der betreffenden KorngroBenklasse durchzufiihren. Fiir die Berechnung der
Deposition des gesamten Staubes sind die Depositionswerte der Korngréfenklassen
zu addieren. Die Einzelwerte der Konzentration fiir PM—-10 (aerodynamischer
Durchmesser kleiner als 10 um) bestehen aus der Summe der Einzelwerte der Kon-

zentration der KorngroBenklassen 1 und 2.

Ist die KorngréBenverteilung nicht im einzelnen bekannt, dann ist PM—10 wie Staub
der Klasse 2 zu behandeln. Fiir Staub mit einem aerodynamischen Durchmesser
grofler als 10 pm ist fiir vy der Wert 0,07 m/s und fiir vy der Wert 0,06 m/s zu ver-

wenden.

Bodenrauhigkeit

Die Bodenrauhigkeit des Geldndes wird durch eine mittlere Rauhigkeitsliange z, be-
schrieben. Sie ist nach Tabelle 14 aus den Landnutzungsklassen des CORINE—Ka-
tasters* zu bestimmen (die angegebenen Nummern sind die Kennzahlen des

CORINE—Katasters).

,,Daten zur Bodenbedeckung der Bundesrepublik Deutschland® des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
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Tabelle 14: Mittlere Rauhigkeitslinge in Abhéngigkeit von den Land-
nutzungsklassen des CORINE—Katasters

Zy in m CORINE—Klasse

0,01 Strande, Diinen und Sandfldchen (331); Wasserflachen (512)

0,02 Deponien und Abraumhalden (132); Wiesen und Weiden (231); Natiirli-
ches Griinland (321); Flachen mit spérlicher Vegetation (333); Salzwie-

sen (421); In der Gezeitenzone liegende Flachen (423); Gewasserldufe
(511); Miindungsgebiete (522)

0,05 Abbaufldchen (131); Sport— und Freizeitanlagen (142); Nicht bewasser-
tes Ackerland (211); Gletscher und Dauerschneegebiete (335); Lagunen
(521)

0,10 Flughéfen (124); Siimpfe (411); Torfmoore (412); Meere und Ozeane
(523)

0,20 Straflen, Eisenbahn (122); Stidtische Griinflichen (141); Weinbaufla-
chen (221); Komplexe Parzellenstrukturen (242); Landwirtschaft und
natlirliche Bodenbedeckung (243); Heiden und Moorheiden (322); Fels-
flichen ohne Vegetation (332 )

0,50 Hafengebiete (123); Obst— und Beerenobstbestinde (222); Wald—
Strauch—Ubergangsstadien; (324 )

1,00 Nicht durchgingig stadtische Pragung (112); Industrie— und Gewerbe-
flichen (121); Baustellen (133); Nadelwélder (312)

1,50 Laubwélder (311); Mischwélder (313)

2,00 Durchgingig stadtische Pragung (111)

Die Rauhigkeitslange ist fiir ein kreisformiges Gebiet um den Schornstein festzule-
gen, dessen Radius das 10fache der Bauhohe des Schornsteins betrigt. Setzt sich die-
ses Gebiet aus Flachenstiicken mit unterschiedlicher Bodenrauhigkeit zusammen, so
ist eine mittlere Rauhigkeitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung ent-
sprechend dem jeweiligen Fldchenanteil zu bestimmen und anschlieBend auf den
néchstgelegenen Tabellenwert zu runden. Es ist zu priifen, ob sich die Landnutzung
seit Erhebung des Katasters wesentlich gedndert hat oder eine fiir die Immissions-

prognose wesentliche Anderung zu erwarten ist.
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Variiert die Bodenrauhigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebietes sehr stark, ist
der Einfluss des verwendeten Wertes der Rauhigkeitsldnge auf die berechneten Im-

missionsbeitrige zu priifen.

Effektive Quellhohe

Die effektive Quellhdhe ist gemdll Richtlinie VDI 3782 Blatt 3 (Ausgabe Juni 1985)
zu bestimmen. Der emittierte Warmestrom M in MW wird nach folgender Formel

berechnet:

M=1,3610°R" (T-283,15K) (1)

Hierbei ist M der Wiarmestrom in MW, R’ der Volumenstrom des Abgases (f) im

Normzustand in m*/s und T die Abgastemperatur in K.

Bei der Ableitung der Abgase tiber Kiihltiirme ist nach Richtlinie VDI 3784 Blatt 2
(Ausgabe Mirz 1990) entsprechend zu verfahren.

Rechengebiet und Aufpunkte

Das Rechengebiet fiir eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um
den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhdhe ist. Tragen
mehrere Quellen zur Zusatzbelastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der
Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei besonderen Gelédndebe-

dingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet grofer zu wéhlen.

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wéhlen, dass
Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt wer-
den konnen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die
Schornsteinbauhdhe nicht {iberschreitet. In Quellentfernungen grofer als das 10fache
der Schornsteinbauhdhe kann die horizontale Maschenweite proportional groer ge-

wahlt werden.
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Die Konzentration an den Aufpunkten ist als Mittelwert iiber ein vertikales Intervall
vom Erdboden bis 3 m Hohe liber dem Erdboden zu berechnen und ist damit repré-
sentativ flir eine Aufpunkthohe von 1,5 m iiber Flur. Die so fiir ein Volumen oder
eine Fldche des Rechengitters berechneten Mittelwerte gelten als Punktwerte fiir die

darin enthaltenen Aufpunkte.

Meteorologische Daten

Allgemeines

Meteorologische Daten sind als Stundenmittel anzugeben, wobei die Windgeschwin-
digkeit vektoriell zu mitteln ist. Die verwendeten Werte sollen fiir den Standort der
Anlage charakteristisch sein. Liegen keine Messungen am Standort der Anlage vor,
sind Daten einer geeigneten Station des Deutschen Wetterdienstes oder einer anderen
entsprechend ausgeriisteten Station zu verwenden. Die Ubertragbarkeit dieser Daten
auf den Standort der Anlage ist zu priifen; dies kann z.B. durch Vergleich mit Daten
durchgefiihrt werden, die im Rahmen eines Standortgutachtens ermittelt werden.
Messliicken, die nicht mehr als 2 Stundenwerte umfassen, konnen durch Interpola-
tion geschlossen werden. Die Verfiigbarkeit der Daten soll mindestens 90 vom Hun-

dert der Jahresstunden betragen.

Die vom Partikelmodell benétigten meteorologischen Grenzschichtprofile sind ge-
mifB Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 zu bestimmen.” Hierzu werden folgende GroBen

benotigt:

Bis zur Einfithrung der Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 sind die in folgender Ver6ffentlichung angegebenen Pro-
file zu verwenden: L. Janicke, U. Janicke: ,,Vorschlag eines meteorologischen Grenzschichtmodells fiir La-
grangesche Ausbreitungsmodelle®. Berichte zur Umweltphysik 2, Ingenieurbiiro Janicke, ISSN 1439-8222,
September 2000.
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Tabelle 15: Grofen fiir meteorologische Grenzschichtprofile
Iy Windrichtung in Anemometerhohe h,
u, Windgeschwindigkeit in Anemometerhéhe hy

Ly Monin-Obukhov-Linge

hy Mischungsschichth6he

Z Rauhigkeitsldnge

do Verdriangungshdhe

Windrichtung

Die Windrichtung ist die Richtung, aus der der Wind weht, und ist in Anemome-
terhohe als Winkel gegen die Nordrichtung im Uhrzeigersinn gradgenau anzugeben.
Enthélt die fiir die Ausbreitungsrechnung verwendete meteorologische Zeitreihe nur
gerundete Werte der Windrichtung (Sektorangaben), dann ist hilfsweise in der Aus-
breitungsrechnung eine gleichverteilt zufdllige Windrichtung aus dem betreffenden

Sektor zu verwenden.

Bei umlaufenden Winden ist eine gleichverteilt zufdllige Windrichtung aus dem Be-
reich 1° bis 360° zu wihlen. Fiir Intervalle mit Windstille bis zu 2 Stunden Dauer ist
die Windrichtung durch lineare Interpolation zwischen dem letzten Wert vor Beginn
der Windstille und dem ersten Wert nach Ende der Windstille zu bestimmen. Fiir In-
tervalle groBer als zwei Stunden ist die Windrichtung entsprechend der Windrich-

tungsverteilung fiir Windgeschwindigkeiten bis zu 1,2 m/s zufillig zu wihlen.

Es ist eine Drehung D der Windrichtung  in der Mischungsschicht in Abhangigkeit

von der Hohe z liber dem Erdboden gemél der Formeln 2 und 3 zu berticksichtigen:

Hz) = ry+D(2) - D(hy) )
D(z) = 1,23 Dj[1-exp(-1,75 z/hy,)] 3)
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Der Wert von Dy, ist in Abhingigkeit von der Monin-Obukhov-Linge L), (Kapi-
tel 8.4 dieses Anhangs) und der Mischungsschichthéhe 4,, (Kapitel 8.5 dieses An-

hangs) der Tabelle 16 zu entnehmen.

Tabelle 16: Bestimmung von Dy,

Dy, in Grad Stabilititsbereich
0 hy/Lpg<-10
45+ 4,5 hy,/Ly -10 < hy,/Lps<0
45 Ly>0

Fiir Hohen oberhalb der Mischungsschichthéhe ist die Windrichtung in Mischungs-

schichthohe zu verwenden.

Windgeschwindigkeit

Die Windgeschwindigkeit in Anemometerh6he ist in m/s mit einer Nachkommastelle
anzugeben. Ist in der meteorologischen Zeitreihe die Windgeschwindigkeit in Stufen
grofer als 0,1 m/s angegeben, dann ist hilfsweise fiir die Ausbreitungsrechnung eine

gleichverteilt zufdllige Geschwindigkeit aus dem Stufenbereich auszuwihlen.

Bei Windstille und bei Windgeschwindigkeiten unter 0,8 m/s in Anemometerhohe ist
fiir die Windgeschwindigkeit in Anemometerhéhe ein rechnerischer Wert von

0,7 m/s zu verwenden.

Monin—Obukhov-Linge

Die Stabilitdt der atmosphérischen Schichtung wird durch Angabe der Monin—
Obukhov—Lénge L), festgelegt. Ist der Wert der Monin—Obukhov-Lénge nicht be-
kannt, dann ist eine Ausbreitungsklasse nach Klug/Manier nach Richtlinie VDI 3782
Blatt 1 (Ausgabe Dezember 2001) zu bestimmen und die Monin—Obukhov—Lénge in

Meter ist gemadl Tabelle 17 zu setzen.
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Tabelle 17: Bestimmung der Monin—-Obukhov—-Liange L,

Ausbreitungsklasse Rauhigkeitslinge z) in m

nach Klug/Manier | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00

I (sehr stabil) 7 9 13 17 24 40 65 90 | 118

I (stabil) 25 31 44 60 83 139 | 223 | 310 | 406

/1 (indifferent) | 99999 (99999199999 (9999999999 (99999 | 99999 [99999(99999

II/2  (indifferent) | -25 | -32 | 45 | -60 | -81 | -130 | -196 | -260 | -326

IV (labil) -10 | -13 | -19 | 25 | -34 | -55 | -83 |-110|-137

\Y% (sehr labil) -4 -5 -7 -10 | -14 | 22 | -34 | 45 | -56
Der Wert der Monin—Obukhov-Lédnge an der Grenze zwischen zwei Ausbreitungs-
klassen ist das harmonische Mittel der Werte in den benachbarten Ausbreitungsklas-
sen, d.h. der reziproke Wert wird durch arithmetische Mittelung der reziproken
Werte bestimmt. Diese Klassengrenzen sind zu verwenden, wenn auf Ausbreitungs-
klassen nach Klug/Manier explizit Bezug genommen wird.

8.5 Mischungsschichthohe

Ist die Mischungsschichthohe nicht bekannt, ist sie nach folgendem Verfahren fest-
zulegen. Fiir Werte der Monin—Obukhov-Liange aus dem Bereich der Ausbreitungs-
klassen IV und V ist mit einem Wert der Mischungsschichthéhe 4,, von 1 100 m zu
rechnen. Sonst ist mit einem Wert von 800 m zu rechnen, es sei denn, Formel 4 er-

gibt einen kleineren Wert:

ol fir L, > e
Se fe
hm = I 12 (4)
ol Jebw fir 0<L,, < -
f‘c U c
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Hierbei ist o gleich 0,3 und der Coriolis—Parameter f; gleich 10* s™'. Die Schubspan-
nungsgeschwindigkeit u, ist aus dem Windprofil des meteorologischen Grenzschicht-

modells zu bestimmen.

Verdringungshohe

Die Verdrangungshohe d gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Pro-
file aufgrund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Die
Verdrangungshohe ist als das 6fache der Rauhigkeitsldnge z) (Kapitel 5 dieses An-
hangs) anzusetzen, bei dichter Bebauung als das 0,8fache der mittleren Bebauungs-
hohe. Unterhalb der Hohe 6 zy + dy ist die Windgeschwindigkeit bis zum Wert Null
bei z gleich Null linear zu interpolieren; alle anderen meteorologischen Parameter

sind konstant zu halten.

Beriicksichtigung der statistischen Unsicherheit

Die mit dem hier beschriebenen Verfahren berechneten Immissionskenngroflen be-
sitzen aufgrund der statistischen Natur des in der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Aus-
gabe September 2000) angegebenen Verfahrens eine statistische Unsicherheit. Es ist
darauf zu achten, dass die modellbedingte statistische Unsicherheit, berechnet als
statistische Streuung des berechneten Wertes, beim Jahres—Immissionskennwert
3 vom Hundert des Jahres—Immissionswertes und beim Tages—Immissionskennwert
30 vom Hundert des Tages—Immissionswertes nicht iiberschreitet. Gegebenenfalls ist

die statistische Unsicherheit durch eine Erhohung der Partikelzahl zu reduzieren.

Liegen die Beurteilungspunkte an den Orten der maximalen Zusatzbelastung, braucht
die statistische Unsicherheit nicht gesondert beriicksichtigt zu werden. Andernfalls
sind die berechneten Jahres—, Tages— und Stunden—Immissionskennwerte um die je-
weilige statistische Unsicherheit zu erhohen. Die relative statistische Unsicherheit
des Stunden—-Immissionskennwertes ist dabei der relativen statistischen Unsicherheit

des Tages—Immissionskennwertes gleichzusetzen.
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Beriicksichtigung von Bebauung

Einfliisse von Bebauung auf die Immission im Rechengebiet sind zu berticksichtigen.

Betrigt die Schornsteinbauhdhe mehr als das 1,2fache der Gebdudehdhen oder haben

Gebaude, fiir die diese Bedingung nicht erfiillt ist, einen Abstand von mehr als dem

6fachen ihrer Hohe von der Emissionsquelle, kann in der Regel folgendermalen ver-

fahren werden:

a)  Betrdgt die Schornsteinbauhdhe mehr als das 1,7fache der Gebdudehdhen, ist
die Beriicksichtigung der Bebauung durch Rauhigkeitslinge (Kapitel 5 dieses
Anhangs) und Verdringungshohe (Kapitel 8.6 dieses Anhangs) ausreichend.

b)  Betrigt die Schornsteinbauhohe weniger als das 1,7fache der Gebdudehdhen
und ist eine freie Abstromung gewéhrleistet, konnen die Einfliisse mit Hilfe ei-
nes diagnostischen Windfeldmodells fiir Gebdudeumstromung beriicksichtigt
werden. Bis zur Einfilhrung einer geeigneten VDI-Richtlinie sind Windfeld-
modelle zu verwenden, deren Eignung der zustdndigen obersten Landesbehorde

nachgewiesen wurde.

MaBgeblich fiir die Beurteilung der Gebdudehdhen nach Buchstabe a) oder b) sind
alle Gebdude, deren Abstand von der Emissisonsquelle geringer ist als das 6fache der

Schornsteinbauhohe.

Beriicksichtigung von Gelindeunebenheiten

Unebenheiten des Geléndes sind in der Regel nur zu beriicksichtigen, falls innerhalb
des Rechengebietes Hohendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7fa-
chen der Schornsteinbauh6he und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten. Die Stei-
gung ist dabei aus der Hohendifferenz iiber eine Strecke zu bestimmen, die dem 2fa-

chen der Schornsteinbauhdhe entspricht.

Geldndeunebenheiten konnen in der Regel mit Hilfe eines mesoskaligen diagnosti-
schen Windfeldmodells beriicksichtigt werden, wenn die Steigung des Geldndes den
Wert 1:5 nicht tiberschreitet und wesentliche Einfliisse von lokalen Windsystemen

oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden konnen.
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Bis zur Einfiihrung einer geeigneten VDI-Richtlinie sind Windfeldmodelle zu ver-

wenden, deren Eignung der zustdndigen obersten Landesbehdrde nachgewiesen wur-

de.

Verwendung einer Hiufigkeitsverteilung der stiindlichen Ausbreitungssituatio-

nen

Eine Hiufigkeitsverteilung der stiindlichen Ausbreitungssituationen kann verwendet

werden, sofern mittlere Windgeschwindigkeiten von weniger als 1 m/s im Stunden-

mittel am Standort der Anlage in weniger als 20 vom Hundert der Jahresstunden auf-

treten. Eine Ausbreitungssituation ist durch Windgeschwindigkeitsklasse, Windrich-

tungssektor und Ausbreitungsklasse bestimmt.

Die Windgeschwindigkeiten u, in Anemometerhoéhe /4, sind wie folgt zu klassieren:

Tabelle 18: Klassierung der Windgeschwindigkeiten
Windgeschwindig- Windgeschwindigkeit Rechenwert
keitsklasse U, in ms ! uR in ms !
1 <1,4 1
2 1,4 bis 1,8 1,5
3 1,9 bis 2,3 2
4 2,4 bis 3,8 3
5 3,9 bis 5,4 4,5
6 5,5 bis 6,9 6
7 7,0 bis 8,4 7,5
8 8,5 bis 10,0 9
9 >10,0 12
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Die Windrichtung ist in 36 Sektoren zu je 10° zu klassieren. Der erste Sektor umfasst
die Windrichtungen 6° bis 15°, die weiteren Sektoren folgen im Uhrzeigersinn. Bei
der Windgeschwindigkeitsklasse 1 ist die Verteilung auf die Windrichtungssektoren
wie bei der Windgeschwindigkeitsklasse 2 mafigebend.

Die Félle mit umlaufenden Winden werden der entsprechenden Ausbreitungs— und
Windgeschwindigkeitsklasse zugeordnet; die Verteilung auf die Windrichtungssekto-
ren ist entsprechend der Windrichtungsverteilung in der jeweiligen Windgeschwin-

digkeitsklasse vorzunehmen.

Die Ausbreitungsklasse ist gemél3 Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 Anhang A (Ausgabe

Dezember 2001) zu bestimmen.

Fir jede in der Haufigkeitsverteilung mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit grofer
Null aufgefiihrte Ausbreitungssituation ist nach dem fiir die Zeitreihenrechnung an-
gegebenen Verfahren eine zeitunabhingige Ausbreitungsrechnung durchzufiihren.
Dabei ist als Windgeschwindigkeit u, der Rechenwert ug zu verwenden. Die Aus-
breitungsrechnung fiir einen Windrichtungssektor von 10° ist in Form von Rechnun-
gen iiber 5 Windrichtungen im Abstand von jeweils 2° durchzufiihren mit arithmeti-
scher Mittelung der Ergebnisse. Fiir den ersten Sektor sind dies die Windrichtungen

6°, 8°,10°, 12°, 14° und entsprechend bei den folgenden Sektoren.
Der Jahresmittelwert von Konzentration oder Deposition ist der Mittelwert der mit

den Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteten Konzentrations— bzw. Depositions-

werte, die fiir die einzelnen Ausbreitungssituationen berechnet werden.
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Anhang 4 Organische Stoffe der Klasse I nach Nummer 5.2.5
Tabelle 19: Organische Stoffe der Klasse I nach Nummer 5.2.5
Stoff CAS—Nummer

Acetaldehyd 75-07-0
Acetamid 60-35-5
Acrylsdure 79—-10-7
Alkylbleiverbindungen

Ameisensdure 64-18-6
Amino—4-nitrotoluol,2— 99-55-8
Aminoethanol,2— 141-43-5
Anilin 62-53-3
Benzochinon,p— 106-51-4
Benzolsulfonylchlorid 98-09-9
Benzoltricarbonséure,1,2,4— 528-44-9
Benzoltricarbonsdureanhydrid, 1,2,4— 552-30-7
Benzoylchlorid 08-88—4
Bis(3—aminopropyl)-methylamin,N,N— 105-83-9
Bleiacetat (basisch) 1335-32-6
Brommethan 74-83-9
Brompropan,1— 106-94-5
Butanthiol 109-79-5
Butenal,2— (Crotonaldehyd) 123-73-9
Butin—1,4—diol-2 110-65-6
Butylacrylat,n— 141-32-2
Butylamin,iso— 78-81-9
Butylamin,n— 109-73-9
Butylphenol,4—tert— 98-54-4
Butyltoluol 98-51-1
Caprolactam 105-60-2
Chlor-1,3-butadien,2— (Chloropropen) 126-99-8
Chlor—2—methylpropen,3— 563-47-3
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Stoff CAS—Nummer
Chlor—2-nitrobenzol, 1— 88-73-3
Chlor—4-nitrobenzol, 1— 100-00-5
Chlor—o—toluidin,5— 95-79-4
Chloressigsdure 79—-11-8
Chlorethan 75-00-3
Chlorethanol,2— 107-07-3
Chlormethan 74-87-3
Chlorpropen,3— 107-05-1
Cyanacrylsduremethylester 137-05-3
Cyclohexandicarbonsdureanhydrid,1,2— 85-42-7
Di—(2—ethylhexyl)—phthalat 117-81-7
Di—n-butylzinnchlorid 683—-18-1
Diaminobenzidin,3,3'— 91-95-2
Diaminoethan, 1,2— (Ethylendiamin) 107-15-3
Dibenzoylperoxid 94-36-0
Dichlorethylen, 1,1- 75-35-4
Dichlormethan 75-09-2
Dichlornitroethan,1,1— 594-72-9
Dichlorphenole
Dichlorpropan,1,2— 78-87-5
Dichlorpropionséure,2,2— 75-99-0
Dichlortoluol, 2,4— 95-73-8
Dichlortoluol,a,a— 98-87-3
Diethylamin 109-89-7
Diethylcarbamidsédurechlorid 88—-10-8
Diethylentriamin (3—Azapentan—1,5—diamin) 111-40-0
Difluorethen,1,1- (R1132a) 75-38-7
Diglycidylether 2238-07-5
Dihydroxybenzol,1,2— (Brenzcatechin) 120-80-9
Dihydroxybenzol,1,4— (Hydrochinon) 123-31-9
Diisocyanattoluol,2,4— 584-84-9
Diisocyanattoluol,2,6— 91-08-7
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Stoff CAS—Nummer
Dimethylamin 124-40-3
Dimethylamino—N,N’,N'—trimethyl-1,2—diaminoethan,N—2— 3030-47-5
Dimethylanilin,N,N— 121-69-7
Dimethylethylamin,1,1— 75-64-9
Dinitronaphthaline (alle Isomere) 27478-34-8
Dioxan,1,4— 123-91-1
Diphenyl (Biphenyl) 92-52-4
Diphenylamin 122-39-4
Diphenylether 101-84-8
Diphenylmethan—2,4"—diisocyanat 5873-54-1
Diphenylmethan—4,4"—diisocyanat 101-68-8
Essigsaure—(2—ethoxyethyl)—ester 111-15-9
Essigsaureanhydrid 108-24-7
Ethandial (Glyoxal) 107-22-2
Ethanthiol (Ethylmercaptan) 75-08-1
Ethen 74-85-1
Ethylacrylat 140-88-5
Ethylamin 75-04-7
Ethylenglycoldinitrat 628-96—6
Ethylenthioharnstoff 96-45-7
Ethylhexansdure,2— 149-57-5
Formaldehyd 50-00-0
Formamid 75-12-7
Furaldehyd,2— (Furfuraldehyd) 98-01-1
Furanmethanamin,2— 617-89-0
Glutardialdehyd 111-30-8
Glycerintrinitrat 55-63-0
Hexachlor—1,3-butadien,1,1,2,3,4,4— 87-68-3
Hexachlorethan 67-72-1
Hexamethylendiamin 124-09—4
Hexamethylendiisocyanat 822-06-0
Hexanon,2— 591-78-6
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Stoff CAS—Nummer
Isocyanatmethyl-3,5,5—trimethylcyclohexylisocyanat,3— 4098-71-9
Isopropoxy—ethanol,2— 109-59-1
Kampfer 76-22-2
Keten 463-51-4
Kohlenoxidsulfid 463-58-1
Kresole 1319-77-3
Maleinsdureanhydrid 108-31-6
Methanthiol (Methylmercaptan) 74-93-1
Methoxyanilin,4— 104-94-9
Methoxyessigsdure 625-45-6
Methyl-2,4,6—N—tetranitroanilin,N— 479-45-8
Methylacrylat 96-33-3
Methylamin 74—89-5
Methylanilin,N— 100-61-8
Methylenbis(2—methylcyclohexylamin),4",4"— 6864-37-5
Methylisocyanat 624-83-9
Methyljodid 74-88—4
Methylphenylendiamin,2— 823—40-5
Monochloressigsdure, Na—Salz 3926-62-3
Monochloressigsdure—1—-methylethylester 105-48-6
Monochloressigsdureethylester 105-39-5
Monochloressigsauremethylester 96-34-4
Montanwachssduren, Zn—Salze 73138-49-5
Morpholin 110-91-8
Naphthylamin,1— 134-32-7
Naphthylen—1,5—diisocyanat 3173-72-6
Naphthylendiamin, 1,5— 2243-62-1
Natriumtrichloracetat 650-51-1
Nitro—4—aminophenol,2— 119-34-6
Nitro—p—phenylendiamin,2— 5307-14-2
Nitroanilin,2— 88-74-4
Nitroanilin,m— 99-09-2
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Stoff CAS—Nummer
Nitroanilin,p— 100-01-6
Nitrobenzol 98-95-3
Nitrokresole
Nitrophenole
Nitropyrene 5522-43-0
Nitrotoluol,3— 99-08-1
Nitrotoluol,4— 99-99-0
Nitrotoluole (alle Isomere) 1321-12-6
Oxalsdure 144-62-7
Pentachlorethan 76-01-7
Pentachlornaphthalin 1321-64-8
Phenol 108-95-2
Phenyl-1—(p—tolyl)-3—dimethylaminopropan,1— 5632-44-0
Phenyl-2-naphthylamin,N— 135-88-6
Phenyl-acetamid,N— 103-84—4
Phenylhydrazin 100-63-0
Phthalonitril 91-15-6
Phthalsdureanhydrid 85-44-9
Piperazin 110-85-0
Prop—2—in—1-ol 107-19-7
Propenal,2— (Acrolein, Acrylaldehyd) 107-02-8
Propylenglycoldinitrat 6423434
Pyridin 110-86-1
Tetrabromethan,1,1,2,2— 79-27-6
Tetrachlorbenzol,1,2,4,5— 95-94-3
Tetrachlorethan,1,1,2,2— 79-34-5
Tetrachlorethylen 127-18-4
Tetrachlormethan 56-23-5
Thioalkohole
Thioether
Thioharnstoff 62-56—-6
Toluidin,p— 106-49-0
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Stoff CAS—Nummer
Tribrommethan 75-25-2
Trichlorbenzole (alle Isomere) 12002481
Trichloressigsdure 76—03-9
Trichlorethan,1,1,2— 79-00-5
Trichlorethen 79-01-6
Trichlormethan (Chloroform) 67-66-3
Trichlornaphthalin 1321-65-9
Trichlornitromethan 76-06-2
Trichlorphenol,2,4,5— 95-95-4
Trichlorphenole
Triethylamin 121-44-8
Trikresylphosphat,(000,00m,00p,omm,omp,opp) 78-30-8
Tri—N-butylphosphat 126-73-8
Trimethyl-2—cyclohexen—1-on,3,5,5— 78-59—-1
Trinitrofluoren—-9—-on,2,4,7— 129-79-3
Trinitrotoluol,2,4,6— (TNT) 118-96-7
Vinyl-2—pyrrolidon,N— 88—-12-0
Vinylacetat 108-05—4
Xylenole (ausgenommen 2,4—Xylenol) 1300-71-6
Xylidin,2,4— 95-68—1
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Anhang 5 Aquivalenzfaktoren fiir Dioxine und Furane

Fiir den nach Nr. 5.2.7.2 zu bildenden Summenwert oder fiir die entsprechenden Anforderun-
gen der Nummern 5.3 oder 5.4 sind die im Abgas ermittelten Konzentrationen der nachste-
hend genannten Dioxine und Furane mit den angegebenen Aquivalenzfaktoren zu multiplizie-

ren und zu summieren.

Tabelle 20: Aquivalenzfaktoren fiir Dioxine und Furane
Stoff Aquivalenzfaktor

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01
Octachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
Octachlordibenzofuran (OCDF) 0,001
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Anhang 6  VDI-Richtlinien und Normen zur Emissionsmesstechnik

Tabelle 21: VDI-Richtlinien und Normen zur Emissionsmesstechnik
Messobjekt Verfahren VDI-Richtlinie DIN/EN-Norm
kontinuier- | diskontinu- | Richtlinie/ | Ausgabe | Richtlinie/ | Ausgabe
lich ierlich. Norm Norm
Allgemeine Richtlinien
Kalibrierung 3950 Bl. 1 Jul. 94
Messplanung 2448 Bl. 1 Apr. 92
Durchfiihrung von 4200 Dez. 00
Emissionsmessungen
Anforderungen an Priifstellen 4220 Sep. 99
Staub
Staub (allgemein) X 2066 BI. 1 Okt. 75
Staub X 2066 Bl. 4 Jan. 89
X 2066 Bl. 6 Jan. 89
Staub (niedrige X 2066 Bl. 7 Aug.93 [EN 13284-1 | Nov. 01
Konzentrationen)
Staub (hohere X 2066 Bl. 2 Aug. 93
Konzentrationen)
Fraktionierende Staubmessung X 2066 Bl1. 5 Nov. 94
Ruf3zahl X 2066 Bl. 8 Sep. 95
Staubinhaltsstoffe
Schwermetalle (Probenahme) X 3868 BI. 1 Dez. 94
Schwermetalle (Analytik) X 2268 Bl. 1 Apr. 87
X 2268 Bl. 2 Feb. 90
X 2268 Bl. 3 Dez. 88
X 2268 Bl. 4 Mai 90
Quecksilber X 13211 Jun. 01
Asbest X 3861 BI. 2 Sep. 96
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Messobjekt Verfahren VDI-Richtlinie DIN/EN-Norm
kontinuier- | diskontinu- | Richtlinie/ | Ausgabe | Richtlinie/ | Ausgabe
lich ierlich. Norm Norm
Schwefelverbindungen
Schwefeldioxid X 2462 B1. 8 Mrz. 85
Schwefeltrioxid X 2462 BL. 7 Mrz. 85
Schwefelwasserstoff X 3486 BI. 1 Apr. 79
X 3486 Bl. 2 Apr. 79
Schwefelkohlenstoff X 3487 Bl. 1 Nov. 78
Stickstoffverbindungen
Stickstoffmonoxid/-dioxid X 2456 BI. 8 Jan. 86
Basische X 3496 Bl. 1 Apr. 82
Stickstoffverbindungen
Kohlenmonoxid
X 2459 Bl1. 1 Dez. 00
X 2459 Bl. 7 Feb. 94
Chlorverbindungen
Chlorwasserstoff X 1911-1
1911-2 Jul. 98
1911-3
Chlor X 3488 Bl. 1 Dez. 79
X 3488 Bl. 2 Nov. 80
Fluorverbindungen
Fluorwasserstoff X 2470 BlL. 1 Okt. 75
Organische Stoffe
Kohlenwasserstofte 3481 BL. 6 Dez. 94
(allgemein)
Kohlenwasserstoffe X 3481 BI. 2 Sep. 98
Kohlenwasserstoffe (FID) X 3481 BI. 1 Aug. 75 12619 Sept. 99
X 3481 Bl1. 3 Okt. 95
Kohlenwasserstoffe (IR) 2460 BIl. 1 Jul. 96
X 2460 B1. 2 Jul. 74
X 2460 B1. 3 Jun. 81
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Messobjekt Verfahren VDI-Richtlinie DIN/EN-Norm
kontinuier- | diskontinu- | Richtlinie/ | Ausgabe | Richtlinie/ | Ausgabe
lich ierlich. Norm Norm
GC-Bestimmung organischer X 2457 Bl. 1 Nov. 97 13649
Verbindungen (prEN)
X 2457 Bl. 2 Dez. 96
X 2457 Bl1. 3 Dez. 96
X 2457 Bl. 4 Dez. 00
X 2457 Bl. 6 Jun. 81
X 2457 Bl. 7 Jun. 81
Aliphatische Aldehyde (C, bis X 3862 Bl. 1 Dez. 90
G)
X 3862 Bl. 2 Dez. 00
X 3862 Bl. 3 Dez. 00
X 3862 Bl. 4 Mai 01
Acrylnitril X 3863 Bl. 1 Apr. 87
X 3863 Bl. 2 Febr. 91
PAH (allgemein) X 3873 Bl. 1 Nov. 92
PAH (anlagenbezogen in der X 3467 Mrz. 98
Kohlenstoffindustrie)
Vinylchlorid X 3493 Bl. 1 Nov. 82
Dioxine und Furane X 1948-1
1948-2 Mai 97
1948-3
Geruchsstoffe
X 3881 Bl. 1 Mai 86
X 3881 Bl. 2 Jun. 87
X 3881 Bl1. 3 Nov. 86

.../ 239




- 239 —

Anhang 7 S—Werte

Tabelle 22: S—Werte
Stoff S—Wert
Schwebstaub 0,08
Blei und seine anorganischen Verbindungen, an- 0,0025
gegeben als Pb
Cadmium und seine anorganischen Verbindun- 0,00013

gen, angegeben als Cd

Quecksilber und seine anorganischen Verbin- 0,00013
dungen, angegeben als Hg

Chlor 0,09
gasformige anorganische Chlorverbindungen, 0,1

angegeben als Chlorwasserstoff

Fluor und seine gasformigen anorganischen Ver- 0,0018
bindungen, angegeben als Fluorwasserstoff

Kohlenmonoxid 7.5
Schwefeloxide (Schwefeldioxid und Schwefel- 0,14
trioxid), angegeben als Schwefeldioxid

Schwefelwasserstoff 0,003
Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid 0,1
Fiir Stoffe der Nummer 5.2.2

¢ Klassel 0,005
e Klasse Il 0,05

e Klasse III 0,1
Fiir Stoffe der Nummer 5.2.5

*  Gesamtkohlenstoff 0,1

e Klassel 0,05

e Klasse Il 0,1
Fiir Stoffe der Nummer 5.2.7

¢ Nummer 5.2.7.1.1 Klasse I 0,00005
¢ Nummer 5.2.7.1.1 Klasse 11 0,0005

¢ Nummer 5.2.7.1.1 Klasse 111 0,005
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	Bezugsgröße
	Schwefeloxide
	Krebserzeugende Stoffe





	5.4.2.8	Anlagen der Nummer 2.8:�Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern
	
	
	
	
	Bezugsgröße
	Staubförmige anorganische Stoffe
	Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen
	Schwefeloxide
	Stickstoffoxide
	Krebserzeugende Stoffe
	Sonderregelung

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Stickstoffoxide





	5.4.2.10	Anlagen der Nummer 2.10:�Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse
	
	
	
	
	Bezugsgröße
	Gesamtstaub
	Staubförmige anorganische Stoffe
	Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen
	Schwefeloxide
	Stickstoffoxide
	Organische Stoffe
	Krebserzeugende Stoffe

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Schwefeloxide





	5.4.2.11	Anlagen der Nummer 2.11:�Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern
	
	
	
	
	Bezugsgröße
	Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen
	Schwefeloxide
	Stickstoffoxide

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Stickstoffoxide





	5.4.2.15	Anlagen der Nummer 2.15: �Asphaltmischanlagen
	
	
	
	
	Bezugsgröße
	Bauliche und betriebliche maßnahmen
	Kohlenmonoxid
	Organische Stoffe
	Krebserzeugende Stoffe

	Altanlagen
	Organische Stoffe






	5.4.3	Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung
	5.4.3.1	Anlagen der Nummer 3.1:�Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder Sintern von Erzen
	5.4.3.1.1	Eisenerz–Sinteranlagen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Staubförmige anorganische Stoffe
	Störungsbedingte Stillstände
	Schwefeloxide
	Stickstoffoxide
	Organische Stoffe
	Dioxine und Furane

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Staubförmige anorganische Stoffe




	5.4.3.1.2	Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder Sintern von Nichteisen–Metallerzen

	5.4.3.2	Anlagen der Nummer 3.2:�Anlagen zur Gewinnung, Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl
	5.4.3.2a	Integrierte Hüttenwerke
	5.4.3.2a.1	Hochofenbetriebe
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Hochofengichtgas

	Winderhitzer
	Bezugsgröße
	Gesamtstaub



	5.4.3.2a.2	Oxygenstahlwerke
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Konvertergas

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Konvertergas




	5.4.3.2b	Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl ein˜schließlich Stranggießen
	5.4.3.2b.1	Elektrostahlwerke
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub

	Altanlagen
	Gesamtstaub



	5.4.3.2b.2	Elektro–Schlacke–Umschmelzanlagen
	
	
	Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen





	5.4.3.3	Anlagen der Nummer 3.3:�Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen
	5.4.3.3.1	Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen, ausgenommen Alumi˜nium und Ferrolegierungen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Staubförmige anorganische Stoffe
	Schwefeloxide
	Messung und Überwachung der Emissionen an Schwefeloxiden
	Brennstoffe
	Krebserzeugende Stoffe
	Dioxine und Furane

	Altanlagen
	Schwefeloxide




	5.4.3.3.2	Anlagen zur Erzeugung von Ferrolegierungen nach elektrothermischen oder metallothermischen Verfahren
	
	
	
	Gesamtstaub




	5.4.3.3.3	Anlagen zur Herstellung von Aluminium aus Erzen durch elektrolytische Ver˜fahren mit vorgebrannten diskontinuierlichen Anoden
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen




	5.4.3.3.4	Anlagen zur Herstellung von Aluminium aus sekundären Rohstoffen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Stickstoffoxide
	Brennstoffe





	5.4.3.4	Anlagen der Nummer 3.4:�Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen˜metallen
	5.4.3.4.1	Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen˜metallen, ausgenommen Aluminium
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Staubförmige anorganische Stoffe
	Brennstoffe
	Dioxine und Furane




	5.4.3.4.2	Schmelzanlagen für Aluminium
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Stickstoffoxide
	Brennstoffe





	5.4.3.6	Anlagen der Nummer 3.6: Walzanlagen
	5.4.3.6.1	Wärme– und Wärmebehandlungsöfen
	
	
	
	Bezugsgröße
	Stickstoffoxide
	Organische Stoffe




	5.4.3.7/8	Anlagen der Nummern 3.7 und 3.8: Gießereien
	5.4.3.7.1	Eisen–, Temper– und Stahlgießereien
	5.4.3.8.1	Gießereien für Nichteisenmetalle
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Kohlenmonoxid
	Schwefeloxide
	Organische Stoffe
	Benzol

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Kohlenmonoxid
	Organische Stoffe





	5.4.3.9	Anlagen der Nummer 3.9:�Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten
	5.4.3.9.1	Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metallober˜flä˜chen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, in denen Flussmittel einge˜setzt werden
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Anorganische Chlorverbindungen





	5.4.3.10	Anlagen der Nummer 3.10:�Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Bren˜nen unter Verwendung von Fluss– oder Salpetersäure
	
	
	
	Altanlagen
	Stickstoffoxide





	5.4.3.21	Anlagen der Nummer 3.21:�Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren
	
	
	
	
	Schwefelsäuredämpfe






	5.4.4	Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiterverar˜bei˜tung
	5.4.4.1	Anlagen der Nummer 4.1:�Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische Um˜wandlung
	
	
	
	Altanlagen
	Gesamtstaub




	5.4.4.1b	Anlagen zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen
	5.4.4.1b.1	Anlagen zur Cyclohexanoxidation
	
	
	Benzol




	5.4.4.1d	Anlagen zur Herstellung von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen
	5.4.4.1d.1	Anlagen zur Herstellung von Acrylnitril
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Acrylnitril



	5.4.4.1d.2	Anlagen zur Herstellung von Caprolactam
	
	
	Caprolactam




	5.4.4.1h	Anlagen zur Herstellung von Basiskunststoffen
	5.4.4.1h.1	Anlagen zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC)
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Restmonomergehalt



	5.4.4.1h.2	Anlagen zur Herstellung von Viskoseprodukten
	
	
	Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffdisulfid



	5.4.4.1h.3	Anlagen zur Herstellung von Polyurethanschäumen, ausgenommen Anlagen nach Nummer 5.11
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Organische Stoffe



	5.4.4.1h.4	Anlagen zur Herstellung von Polyacrylnitrilfasern
	
	Altanlagen
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Acrylnitril



	5.4.4.1h.5	Anlagen zur Herstellung von Polyethylen durch Hochdruckpolymerisation
	
	Altanlagen
	Organische Stoffe




	5.4.4.1l	Anlagen zur Herstellung von Gasen
	5.4.4.1n	Anlagen zur Herstellung von Basen
	5.4.4.1l.1/5.4.4.1n.1€Anlagen zur Herstellung von Chlor oder Alkalilauge
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Chlor

	Altanlagen
	Quecksilber




	5.4.4.1m	Anlagen zur Herstellung von Säuren
	5.4.4.1m.1	Anlagen zur Herstellung von Salpetersäure
	
	
	Stickstoffoxide

	Altanlagen
	Stickstoffoxide



	5.4.4.1m.2	Anlagen zur Herstellung von Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid, Schwefelsäure und Oleum
	
	
	Schwefelsäure
	Schwefeldioxid
	Schwefeltrioxid




	5.4.4.1o	Anlagen zur Herstellung von Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkarbonat, Natriumkarbonat, Perborat, Silbernitrat
	5.4.4.1o.1	Anlagen zur Herstellung von Natriumkarbonat
	
	Altanlagen
	Ammoniak




	5.4.4.1p	Anlagen zur Herstellung von anorganischen Verbindungen
	5.4.4.1p.1	Anlagen zur Herstellung von Schwefel
	
	
	Schwefelemissionsgrad
	Schwefeloxide
	Kohlenoxidsulfid und Kohlenstoffdisulfid
	Schwefelwasserstoff

	Altanlagen
	Schwefelemissionsgrad




	5.4.4.1q	Anlagen zur Herstellung von phosphor–, stickstoff– oder kaliumhaltigen Dün˜gemitteln (Einnährstoff– oder Mehrnährstoffdünger) einschließlich Ammoniumnitrat und Harnstoff
	
	
	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Ammoniak




	5.4.4.1r	Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und von Bioziden
	
	
	
	Gesamtstaub, einschließlich schwer abbaubarer, leicht anreicherbarer und hochtoxischer organischer Stoffe





	5.4.4.2	Anlagen der Nummer 4.2:�Anlagen, in denen Pflanzenschutz– oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umge˜füllt werden
	
	
	
	
	Gesamtstaub, einschließlich schwer abbaubarer, leicht anreicherbarer und hochtoxischer organischer Stoffe





	5.4.4.4	Anlagen der Nummer 4.4:�Mineralölraffinerien
	
	
	
	
	Druckentlastungsarmaturen und Entleerungseinrichtungen
	Abgasführung
	Anfahr– und Abstellvorgänge
	Schwefelwasserstoff
	Prozesswasser und Ballastwasser
	Katalytisches Spalten
	Kalzinieren
	Organische Stoffe
	Gasförmige Emissionen

	Altanlagen
	Katalytisches Spalten
	Kalzinieren





	5.4.4.6	Anlagen der Nummer 4.6:�Anlagen zur Herstellung von Ruß
	5.4.4.6.1	Anlagen zur Herstellung von Industrieruß
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Bezugsgröße
	Kohlenmonoxid
	Stickstoffoxide
	Schwefeloxide
	Organische Stoffe
	Benzol





	5.4.4.7	Anlagen der Nummer 4.7:�Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektro˜graphit durch Brennen oder Graphitieren
	
	
	
	Altanlagen
	Brennen





	5.4.4.10	Anlagen der Nummer 4.10: �Anlagen zur Herstellung von Anstrich– oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben
	
	
	
	
	Gesamtstaub






	5.4.5	Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen, Herstellung von bahnenför˜migen Materialien aus Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und Kunststoffen
	5.4.5.1	Anlagen der Nummer 5.1:�Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Er˜zeugnissen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter Ver˜wendung von organischen Lösungsmitteln
	
	
	
	
	Gesamtstaub





	5.4.5.2	Anlagen der Nummer 5.2:�Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Trän˜ken von Gegenständen, Glas– oder Mineralfasern oder bahnen– oder tafel˜förmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunsth
	5.4.5.2.1	Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Trän˜ken von Glas– oder Mineralfasern
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Ammoniak
	Stickstoffoxide

	Altanlagen
	Gesamtstaub
	Phenol und Formaldehyd





	5.4.5.4	Anlagen der Nummern 5.4:�Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Organische Stoffe





	5.4.5.5	Anlagen der Nummer 5.5:�Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol– und kre˜sol˜haltigen Drahtlacken
	
	
	
	Altanlagen
	Kohlenmonoxid





	5.4.5.7	Anlagen der Nummer 5.7:�Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Sty˜rol–Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit Aminen
	
	
	
	
	Organische Stoffe





	5.4.5.8	Anlagen der Nummer 5.8:�Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino– oder Phenoplasten, wie Furan–, Harnstoff–, Phenol– oder Xylolharzen mit˜tels Wärmebehandlung
	
	
	
	
	Ammoniak





	5.4.5.11	Anlagen der Nummer 5.11:�Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Ver˜wendung von Polyurethan, Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen von Hohlräumen mit Polyurethan
	
	
	
	
	Organische Stoffe






	5.4.6	Holz, Zellstoff
	5.4.6.1	Anlagen der Nummer 6.1:�Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Faser˜stof˜fen
	
	
	
	
	Lagerplätze





	5.4.6.2	Anlagen der Nummer 6.2:�Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Organische Stoffe
	Geruchsintensive Stoffe





	5.4.6.3	Anlagen der Nummer 6.3:�Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfa˜ser˜matten
	
	
	
	
	Lagerplätze
	Gesamtstaub, einschließlich der Anteile an krebserzeugenden, erbgutver˜än˜dernden oder reproduktionstoxischen Stoffen
	Brennstoffe
	Organische Stoffe






	5.4.7	Nahrungs–, Genuss– und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse
	5.4.7.1	Anlagen der Nummer 7.1:�Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren
	
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Keime





	5.4.7.2	Anlagen der Nummer 7.2:�Anlagen zum Schlachten von Tieren
	
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen




	5.4.7.3/4	Anlagen der Nummern 7.3 und 7.4:
	5.4.7.3.1	Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder zum Schmelzen von tierischen Fetten
	5.4.7.4.1	Anlagen zur Herstellung von Fleisch– oder Gemüsekonserven oder Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestand˜teile tierischer Herkunft
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen





	5.4.7.5	Anlagen der Nummer 7.5:�Anlagen zum Räuchern von Fleisch– oder Fischwaren
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen




	5.4.7.8€–€12€Anlagen der Nummern 7.8 bis 7.12:
	5.4.7.8.1	Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochen˜leim
	5.4.7.9.1	Anlagen zur Herstellung von Futter– oder Düngemitteln oder technischen Fet˜ten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hör˜ner, Klauen oder Blut
	5.4.7.10.1	Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare
	5.4.7.11.1	Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen
	5.4.7.12.1	Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern oder tierischen Ab˜fällen sowie Anlagen, in denen Tierkörper, Tierkörperteile oder Abfälle tierischer Herkunft zum Einsatz in diesen Anlagen gesammelt oder gelagert werden
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen





	5.4.7.15	Anlagen der Nummer 7.15:�Kottrocknungsanlagen
	
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und Betriebliche Anforderungen
	Keime





	5.4.7.21	Anlagen der Nummer 7.21:�Mühlen für Nahrungs– oder Futtermittel
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen





	5.4.7.22	Anlagen der Nummer 7.22:�Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen
	5.4.7.22.1	Anlagen zur Herstellung von Hefe
	
	
	
	
	Organische Stoffe





	5.4.7.23	Anlagen der Nummer 7.23:�Anlagen zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Schwefelwasserstoff

	Altanlagen
	Gesamtstaub





	5.4.7.24	Anlagen der Nummer 7.24:�Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
	5.4.7.24.1	Zuckerrübenschnitzeltrocknungsanlagen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Organische Stoffe

	Altanlagen
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Bezugsgröße
	Gesamtstaub
	Brennstoffe
	Schwefeloxide
	Stickstoffoxide
	Organische Stoffe





	5.4.7.25	Anlagen der Nummer 7.25:�Anlagen zur Trocknung von Grünfutter
	
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Organische Stoffe
	Kontinuierliche Messungen von Kohlenmonoxid




	5.4.7.29/30	Anlagen der Nummern 7.29 und 7.30:
	5.4.7.29.1	Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahle˜nem Kaffee
	5.4.7.30.1	Anlagen zum Rösten von Kaffee–Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Stickstoffoxide

	Altanlagen
	Stickstoffoxide






	5.4.8	Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen
	5.4.8.1	Anlagen der Nummer 8.1:�Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von festen, flüssigen oder in Be˜hältern gefassten gasförmigen Abfällen oder Deponiegas mit brennbaren Be˜standteilen durch thermische Verfahren
	5.4.8.1a	Anlagen der Nummer 8.1a:�Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von festen, flüssigen oder in Be˜häl˜tern gefassten gasförmigen Abfällen oder Deponiegas mit brennbaren Be˜stand˜teilen durch thermische Verfahren und Anlagen zum Abfackeln von De˜
	5.4.8.1a.1	Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Deponiegas mit brennbaren Be˜standteilen durch thermische Verfahren
	5.4.8.1a.2	Anlagen zum Abfackeln von Deponiegas oder anderen brennbaren gasförmi˜gen Stoffen
	5.4.8.1a.2.1 Anlagen zum Abfackeln von Deponiegas oder anderen brennbaren gasför˜mi˜gen Stoffen aus Abfallbehandlungsanlagen
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Bezugsgröße
	Massenströme
	Organische Stoffe
	Messungen



	5.4.8.1a.2.2 Anlagen zum Abfackeln von brennbaren gasförmigen Stoffen, die nicht aus Abfallbehandlungsanlagen stammen
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Schwefeloxide, Stickstoffoxide und Kohlenmonoxid
	Organische Stoffe
	Messungen




	5.4.8.1b	Anlagen der Nummer 8.1b:�Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas
	5.4.8.1b.1	Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Deponiegas


	5.4.8.2	Anlagen der Nummer 8.2:�Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von
	mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 50 MW
	
	
	
	
	Gesamtstaub
	Stickstoffoxide

	Altanlagen
	Stickstoffoxide





	5.4.8.4	Anlagen der Nummer 8.4:�Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus haus˜müll˜ähnlichen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts– und Abfallgesetzes Anwendung finden, durch Sortieren für den Wirtschafts˜k
	
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub





	5.4.8.5	Anlagen der Nummer 8.5:�Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen
	
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Geruchsintensive Stoffe
	Keime





	5.4.8.6	Anlagen der Nummer 8.6:�Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen
	5.4.8.6.1	Anlagen zur Vergärung von Bioabfällen und Anlagen, die Bioabfälle in Ko˜fermentationsanlagen mitverarbeiten
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Geruchsintensive Stoffe
	Keime




	5.4.8.10/11	Anlagen der Nummer 8.10 und 8.11: Abfallbehandlungsanlagen
	5.4.8.10	Anlagen der Nummer 8.10:�Anlagen zur physikalisch–chemischen Behandlung von Abfällen
	5.4.8.11	Anlagen der Nummer 8.11:�Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen
	5.4.8.10.1	Anlagen zum Trocknen von Abfällen
	
	
	
	Mindestabstand
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Ammoniak
	Gasförmige anorganische Chlorverbindungen
	Organische Stoffe
	Geruchsintensive Stoffe




	5.4.8.10.2	Anlagen zum Trocknen von Klärschlamm
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Ammoniak
	Gasförmige anorganische Chlorverbindungen
	Organische Stoffe
	Geruchsintensive Stoffe




	5.4.8.11.1	Anlagen zur mechanischen Behandlung von gemischten Siedlungsabfällen und ähnlich zusammengesetzten Abfällen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Gasförmige anorganische Chlorverbindungen
	Organische Stoffe
	Geruchsintensive Stoffe




	5.4.8.11.2	Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Gesamtstaub
	Organische Stoffe




	5.4.8.10.3/5.4.8.11.3€Anlagen zur Entsorgung von Kühlgeräten oder –einrichtungen, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten
	
	
	
	Bauliche und betriebliche Anforderungen
	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
	Kontinuierliche Messungen

	Altanlagen
	Fluorchlorkohlenwasserstoffe




	5.4.8.12€–14€Anlagen der Nummer 8.12 bis 8.14: Abfallläger
	5.4.8.12.1	Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts– und Abfallgesetzes Anwendung finden
	5.4.8.13.1	Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen
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